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Der Senat von Berlin
StadtWohn IV D 16
Tel.: 90139 - 4822

An das Abgeordnetenhaus von Berlin
uber
Senatskanzlei — G Sen —

Vorblatt

Vorlage — zur Beschlussfassung —

Uber

den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt vom
15. November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 fur eine Teilflache der
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestrale, Daumstralile,
PohleseestralRe und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

A. Problem

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen
Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel am 6stlichen Havelufer, westlich
der DaumstralBe und deckt sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007
rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-526. Durch die fir den gesamten
Entwicklungsbereich festgesetzten Bebauungsplane wurde Planungsrecht fur
unterschiedlichste Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere sind bereits
fertiggestellt, andere liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Der
festgesetzte Bebauungsplan VIII-526 legt fir das Plangebiet Dbereits
planungsrechtliche Voraussetzungen vor, um im Geltungsbereich westlich der
Daumstral3e ein qualitadtsvolles Wohnquartier zu entwickeln. Bisher sind im
Plangebiet bis auf die Reihenhausbebauung sidlich der Schwielowseestral3e (Berlin-
Terrace-Héauser), die Spandauer Havelpromenade und die ErschlieBungsstral3en
keine weiteren baulichen Anlagen realisiert worden, da das Nutzungskonzept des
Bebauungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenh&user und
Geschosswohnungsbau) mit der Aufgabe der damaligen Wohnungsbauforderung
und dem Wegbrechen der Nachfrage den Anforderungen des damaligen
Immobilienmarktes nicht mehr entsprach. Der Anstieg der Nachfrage nach
Wohnraum hat dazu gefuhrt, dass samtliche unbebauten Grundsticke im
Planungsgebiet nach einem neuen einheitlichen stadtebaulichen Konzept, das
inhaltlich mit dem Fachbereich des Bezirksamts und der Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und Wohnen abgestimmt ist und sich an das bisherige
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Planungskonzept  anlehnt, unter  der Beriicksichtigung der  grol3en
Wohnungsnachfrage als nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau
entwickelt werden sollen. Das neue stadtebauliche Gesamtkonzept wurde durch den
Ausschuss fur Stadtentwicklung der Bezirksverordnetenversammlung Spandau
bestatigt. Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat die
landeseigenen Bauflachen zwischen der Zernseestrale / Daumstral’e /
Pohleseestral’e und der Spandauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand
eingebracht bekommen.

B. Ldsung

Das Bebauungsplanverfahren 5-73 soll daher mit erweiterten Planungszielen
fortgesetzt werden. Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als
allgemeines Wohngebiet gemall 8 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt
bestehen, jedoch soll das Mal3 der baulichen Nutzung gemaR3 § 17 Abs. 1 BauNVO
im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 malf3voll erhéht werden.
Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, auf die demografischen und sozialen
Herausforderungen aufgrund der Bevolkerungsentwicklung in Berlin durch die
Anpassung der stadtebaulichen Dichte und somit adaquat auf die weitere
Entwicklung der Wasserstadt zu reagieren. Mit der Neuaufstellung des
Bebauungsplanes 5-73 wird zu dem die Einhaltung des Modells der kooperativen
Baulandentwicklung zwingend erforderlich und 30 % forderfahiger Wohnraum
festgesetzt und vertraglich gesichert.

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender
Gesamtinteressen Berlins — vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung — mit Schreiben vom 12. Marz 2018 von ihrem
Eingriffsrecht gemall 8 7 Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren
zur Aufstellung und Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen. Am 13.
Juni 2018 hat der Stadtentwicklungsausschuss (26. Sitzung des Ausschusses flr
Stadtentwicklung und Wohnen) ,[...] die Inhalte des Bebauungsplans 5-73 billigend
zur Kenntnis genommen und beflrwortet die beabsichtigte Erklarung der Planreife”
mehrheitlich. Darauf folgend hat am 14.06.2018 die Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und Wohnen die Planreife zum Bebauungsplan 5-73 erklart. Die
Bauarbeiten sind bereits weit vorangeschritten und sodass die Wohnungen bereits
2020 bezogen werden kénnen.

C. Alternative/ Rechtsfolgenabschéatzung

Der festgesetzte Bebauungsplan VIII-526 ermdglichte bereits eine Wohnbebauung
und deckt sich hinsichtlich der Baukdrperstellung weitestgehend mit dem
beabsichtigten Bebauungsplan 5-73. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73
ermoglichen nunmehr eine héhere bauliche Dichte (ca. 4.300 m?) und eine héhere
Geschossigkeit. Wird der Bebauungsplan 5-73 nicht festgesetzt werden, mussten
teilweise anstatt Geschosswohnungsbauten Reihenhdauser oder Townhouses
realisiert werden. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die das Grundstiick
bereits eingebracht bekommen hat, ist jedoch auf den Bau von Geschosswohnungen
spezialisiert. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist zudem nach wie vor sehr hoch.

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen




Kosten flur Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der
Verpflichtung im Stadtebaulichen Vertrag zur Kostenibernahme nicht an.

E. Gesamtkosten

Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten fir die
Infrastruktur und die zuldssigen Hochbauten kénnen nicht abgeschatzt werden. Die
Kosten sind vom Vorhabentrager zu tragen.

Haushaltmafige Auswirkungen fur das Land Berlin sind nicht erkennbar.

F. FlachenméafRige Auswirkungen

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von rd. 22.350 m2. Die Verkehrsflachen
im Plangebiet nehmen eine Flache von rd. 2.420 mz ein.

G. Auswirkungen auf die Umwelt

Es ist nur der gemall 8 la Abs. 3 BauGB im Bebauungsplanverfahren zu
bewaltigende Eingriff in Natur und Landschaft zu betrachten, der tber die derzeitig
erfolgten oder planungsrechtlich zuldssigen Eingriffe des Bebauungsplans VIII-526
hinausgeht.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegeniber dem zuvor
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusatzlich Boden in
Anspruch genommen. Es erhoht sich die insgesamt versiegelbare Flache im
Plangebiet gegeniber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
um insgesamt ca. 680 m2. Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen
jedoch keine besonderen zu schitzenden Béden vor.

Die Erhohung der zusatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf
den versiegelten Teilen der Grundsticke anfallenden Niederschlagswassers
dezentral versickert werden konnen, wahrend der uUberwiegende Anteil der
Kanalisation zugefiihrt werden muss.

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsflache
fur den Dunen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida)
erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dinen-Sandlaufkéfer in Berlin und
Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt nicht als geféhrdet. Bei einer
mdoglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser
einen Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkafer eine hohe Flugfahigkeit
haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen.

Seitens des bezirklichen Fachamts (Naturschutzamt) wurde nach der Prufung der
Konflikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine
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Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine
Betroffenheit von Brutvdgeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke);
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. 8§ 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.

Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschétzung zum Artenschutz
wurde durch die untere Naturschutzbehotrde festgestellt, dass im Plangebiet eine
Flache mit Halbtrocken- und Trockenrasenbestanden (gemall § 30
Bundesnaturschutzgesetz geschutzt) vorhanden ist. Diese Flachen werden bei der
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie
innerhalb der Baugebiete liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschutzten
Biotops auszugleichen. In einem o6ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land
Berlin, vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem
Grundstiickseigentimer wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhaltnis
1:1 fur das geschutzte Biotop aul3erhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
am Standort Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee geschaffen
wird.

Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten.
Zwar hat die Erhohung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher
Staffelgeschosse Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung
verstarkt wird, doch wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begrinung
der Tiefgarage und Dacher eine ausgleichende Wirkung fur die Erhéhung der
Baumasse

erzielt.

H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Auswirkungen fur die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg ergeben sich
nicht.

I. Zusténdigkeit

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen



Der Senat von Berlin
- StadtWohn IV D 31 -
Tel.: 9(0)139-4218

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin
Uber
Senatskanzlei — G Sen —

Vorlage
- zur Beschlussfassung -

Uber den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt
vom 15. November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 fur eine Teilflache der
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestralle, Daumstralle,
PohleseestralRe und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

Das Abgeordnetenhaus wolle beschlie3en:

Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 07.05.2019 beschlossenen
Entwurf des Bebauungsplans 5-73 zu.

A. Begriindung

Siehe Anlage

B. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. | S. 3634)

Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstuicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Gesetz zur Ausfuihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 06. Dezember 2017 (GVBI. S. 664)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S.2542), zuletzt geandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434)
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Gesetz dber Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner
Naturschutzgesetz — NatSchGBIn) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBI. S.
140)

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen

Kosten flur Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der
Verpflichtung im Stadtebaulichen Vertrag zur Kostenibernahme nicht an.

D. Gesamtkosten

Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten fiur die
Infrastruktur und die zuldssigen Hochbauten kénnen nicht abgeschatzt werden. Die
Kosten sind vom Vorhabentrager zu tragen.

Haushaltmafige Auswirkungen fiir das Land Berlin sind nicht erkennbar.

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Lander Berlin und Brandenburg
Keine
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben

Die Planungsflache umfasst 22.352 m?, davon sind 1.315 m? 6ffentliche Griinflache,
1.248 m? Flachen im Privateigentum, 1.932 m? Flachen fir Geh- und Radfahrrechte
(FuR- und Radwege), 2.422 m? offentliche StraRenflachen. Die StraBenflachen
wurden gegentiber dem Bebauungsplan VIII-526 reduziert. Da das Baugrundstick
der Wohnungsbaugesellschaft Gewobag zur Finanzierung von 22 gefdrderten
Wohnungen eingebracht wurde, entstehen keine Einnahmen. Die Promenade und
der Anteil der 6ffentlichen Grinflache entsprechen dem bestehenden Planungsrecht
(Bebauungsplan VIII-526).

Kosten fur die Errichtung von funf Grundschulplatzen, fir vier Kita-Platze und die

Kosten fur erforderliche AusgleichsmaRnahmen werden vom Vorhabentrager
getragen.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Keine

G. FlachenmalRige Auswirkungen

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von rd. 22.350 m2. Die Verkehrsflachen
im Plangebiet nehmen eine Flache von rd. 2.420 m? ein.



H. Auswirkungen auf die Umwelt

Es ist nur der gemall 8 la Abs. 3 BauGB im Bebauungsplanverfahren zu
bewaltigende Eingriff in Natur und Landschaft zu betrachten, der tber die derzeitig
erfolgten oder planungsrechtlich zuldssigen Eingriffe des Bebauungsplans VIII-526
hinausgeht.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegeniber dem zuvor
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusatzlich Boden in
Anspruch genommen. Es erhoht sich die insgesamt versiegelbare Flache im
Plangebiet gegeniber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
um insgesamt ca. 680 m2. Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen
jedoch keine besonderen zu schitzenden Béden vor.

Die Erhohung der zusatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf
den versiegelten Teilen der Grundsticke anfallenden Niederschlagswassers
dezentral versickert werden konnen, wahrend der uberwiegende Anteil der
Kanalisation zugefiihrt werden muss.

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsflache
fur den Dunen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida)
erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dinen-Sandlaufkéfer in Berlin und
Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt nicht als geféhrdet. Bei einer
mdoglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser
einen Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkafer eine hohe Flugfahigkeit
haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen.

Seitens des bezirklichen Fachamts (Naturschutzamt) wurde nach der Prufung der
Konflikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine
Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine
Betroffenheit von Brutvdgeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke);
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. 8§ 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.

Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschétzung zum Artenschutz
wurde durch die untere Naturschutzbehorde festgestellt, dass im Plangebiet eine
Flache mit Halbtrocken- und Trockenrasenbestanden (gemal3 8§ 30
Bundesnaturschutzgesetz geschitzt) vorhanden ist. Diese Flachen werden bei der
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie
innerhalb der Baugebiete liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschitzten
Biotops auszugleichen. In einem offentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land
Berlin, vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem
Grundstiickseigentimer wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhaltnis
1:1 fUr das geschutzte Biotop aulRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans



am Standort Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee geschaffen
wird.

Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten.
Zwar hat die Erhéhung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher
Staffelgeschosse Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung
verstarkt wird, doch wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begriinung
der Tiefgarage und Dacher eine ausgleichende Wirkung fir die Erhdhung der
Baumasse

erzielt.

Berlin, den 07.05.2019

Der Senat von Berlin

Michael Miuller Katrin Lompscher
Regierender Blrgermeister Senatorin fur Stadtentwicklung
und Wohnen

Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:

- Begriindung zum Bebauungsplanentwurf 5-73 gem. 8§ 9 Abs. 8 BauGB einschlie3lich Anlagen zur
Planbegriindung

- Abzeichnung des Bebauungsplanentwurfs 5-73 mit Deckblatt vom 15. November 2017 und mit
Deckblatt vom 27. April 2018

- Abwéagungsvorschlag TOB

- Abwégungsvorschlag Offentlichkeitsbeteiligung



Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen

Begrundung zum Bebauungsplan 5-73

fur eine Teilfliche der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestrale,
DaumstraBe, Pohleseestrae und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

Begriindung gemal? 8§ 9 Abs. 8 BauGB



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB




Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB
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A.

Begriindung
Planungsgegenstand
Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich
Wasserstadt Berlin-Oberhavel am ¢stlichen Havelufer; westlich der Daumstraf3e und deckt
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen Bebauungsplans
VI11-526.

Der Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel, norddstlich der Spandauer Alt-
stadt und beidseitig der Oberhavel gelegen, wurde aufgrund seiner stadtrdumlichen und
wasserbezogenen Lagequalitaten von einem weitgehend extensiv gewerblich / industriell
genutzten Gebiet stadtebaulich neu strukturiert und hat hochwertige Wohn- und Buro-/
Dienstleistungsnutzungen aufgenommen. Die einst von Brachen und Gewerbe verstellten
Ufer sind heute 6ffentlich zugénglich und werden durch neue Nutzungen belebt.

Durch die Dritte Verordnung zur Aufhebung der Verordnung Uber die férmliche Festlegung
des stadtebaulichen Entwicklungsbereichs Wasserstadt Berlin-Oberhavel vom 13. Juli
1992 wurde am 31. Juli 2012 der Entwicklungsbereich endgultig aufgehoben.

Mit den fir den gesamten Entwicklungsbereich festgesetzten Bebauungsplanen wurde
Planungsrecht fir unterschiedlichste Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere
sind bereits fertiggestellt, andere liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Die
Wasserstadt Berlin-Oberhavel bietet bereits heute ein vielfaltiges Wohnungsangebot - von
der klassischen Mietwohnung im Geschosswohnungsbau mit Havelblick Gber Eigentums-
wohnungen bis zu individuellen Eigenheimen - in lebendigen und individuellen Quartieren
mit entsprechenden Infrastruktureinrichtungen.

Im Plangebiet liegen mit dem festgesetzten Bebauungsplan VII-526 bereits planungsrecht-
liche Voraussetzungen vor, um im Geltungsbereich westlich der Daumstral3e ein qualitats-
volles Wohnquatrtier zu entwickeln.

Bisher sind im Plangebiet bis auf die Reihenhausbebauung sudlich der Schwielowseestra-
Be (Berlin-Terrace-Hauser), die Spandauer Havelpromenade und die ErschlieRungsstra-
Ben keine weiteren baulichen Anlagen realisiert worden, da das Nutzungskonzept des Be-
bauungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenhduser und Geschosswohnungsbau) mit
der Aufgabe der damaligen Wohnungsbauférderung und dem Wegbrechen der Nachfrage
den Anforderungen des damaligen Immobilienmarktes nicht mehr entsprach.

Die Wasserstadt Berlin-Oberhavel hat nach Aufhebung der Verordnung Uber die férmliche
Festlegung des stadtebaulichen Entwicklungsbereichs und einer eher schleppenden Nach-
frage in den Jahren bis ca. 2014 in jungster Zeit einen bemerkenswerten Entwicklungs-
und Nachfrageschub erlebt.

In Berlin besteht seit den letzten 4 Jahren eine anhaltend hohe Nachfrage nach
(inner-)stadtischen und gut erschlossenen Wohnungsbaustandorten im Geschosswoh-
nungsbau. Dies hat zu einer Neubewertung der 6rtlichen Situation und mithin zur Anderung
des Planungswillens fir den Geltungsbereich gefihrt.

Zwischenzeitlich hat die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, die landesei-
genen Bauflachen zwischen der Zernseestral3e / Daumstral3e / PohleseestraRe und der
Spandauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand eingebracht bekommen. Das Unter-
nehmen mochte samtliche unbebaute Grundstiicke im Planungsgebiet hach einem neuen
einheitlichen stadtebaulichen Konzept, das inhaltlich mit dem Fachbereich Stadtplanung
und der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen abgestimmt ist und sich an
das bisherige Planungskonzept anlehnt, unter der Bericksichtigung der groRen Woh-
nungsnachfrage als nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau entwickeln. Das
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neue stadtebauliche Gesamtkonzept wurde durch den Ausschuss fur Stadtentwicklung der
Bezirksverordnetenversammlung Spandau bestétigt.

Das Bebauungsplanverfahren 5-73 wird daher mit erweiterten Planungszielen fortgesetzt
werden. Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als allgemeines Wohn-
gebiet gemal § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt bestehen, jedoch ist das Maf3
der baulichen Nutzung gemaR § 17 Abs. 1 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Be-
bauungsplan VIII-526 maf3voll erhéht worden.

Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, auf die demografischen und sozialen Herausfor-
derungen aufgrund der Bevolkerungsentwicklung in Berlin durch die Anpassung der stad-
tebaulichen Dichte und somit adaquat auf die weitere Entwicklung der Wasserstadt zu rea-
gieren.

Gemal Mitteilung der ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt (jetzt Se-
natsverwaltung flr Stadtentwicklung und Wohnen) vom 16. April 2009 werden durch den
Bebauungsplan 5-73 Belange aus verkehrlicher Sicht gem. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes
zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) berihrt, die im gesamtstadtischen Inte-
resse liegen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an die DaumstralRe, die mit
der Verbindungsstufe Il Bestandteil des Ubergeordneten Hauptverkehrsstralennetzes ist.
Die offentliche Spandauer Havelpromenade soll auch fir den Radverkehr vorgesehen wer-
den. Infolge der vorgenannten Festlegungen ist das Verfahren gemal 8 7 AGBauGB
durchzufthren.

Im Nachtrag zur o. g. Mitteilung hat die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Woh-
nen am 10. Februar 2017 mitgeteilt, dass durch das Bebauungsplanverfahren auch Ge-
samtinteressen Berlins gem. 8 7 Abs. 1 Nr. 5 (Wohnungsbauvorhaben > 200 WE) beruhrt
werden. Das Bebauungsplanverfahren ist somit nach § 6 Abs. 2 i.Vv.m. § 7 AGBauGB
durchzufihren.

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender Ge-
samtinteressen Berlins — vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der kooperati-
ven Baulandentwicklung — mit Schreiben vom 12. Marz 2018 von ihrem Eingriffsrecht ge-
maR 8§ 7 Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur Aufstellung und
Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen.

Der Bebauungsplan 5-73 wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemaf § 13a des
Baugesetzbuchs (BauGB) im beschleunigten Verfahren durchgefihrt. Die Durchflihrung
einer Umweltprifung sowie die Erstellung eines Umweltberichts sind nicht erforderlich. Es
gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 8 13 Abs. 2 und 3 Satz 1
BauGB (vgl. Kap. 1.4.2).

Beschreibung des Plangebiets

Stadtraumliche Einbindung / Gebietsentwicklung

Das insgesamt 2,2 ha groRe Gebiet liegt im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst direkt an
der Havel im Nordosten des ehemaligen Entwicklungsgebietes Wasserstadt Berlin-
Oberhavel (WOH), ca. 2,5 km norddstlich der Altstadt. Es bildet einen Teil des Quartiers
Haveleck der Wasserstadt Berlin-Oberhavel.

Ein historischer Plan aus dem Jahr 1880 belegt, dass die Flachen des Geltungsbereichs im
19. Jahrhundert unbebaut waren und wahrscheinlich der Landwirtschaft dientenl. Weitere

1 "Historischer Plan von Spandau” in: Wasserstadt Spandau, Treuhandischer Entwicklungstrager des
Landes Berlin: Denkmale am Spandauer See, 2001, S. 10
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Recherchen? ergaben, dass im Planbereich eine chemische Fabrik von 1889 bis 1918
Schwefelsaure als Zuliefererbetrieb der benachbarten Pulverfabrik produzierte. Ab 1926/27
entstand hier ein Tanklager, das u.a. der Notversorgung Berlins diente (sogenannte Se-
natsreserve).

Erst im Rahmen der stadtebaulichen EntwicklungsmalRnahme wurden die Voraussetzun-
gen geschaffen, diese Nutzung aufzugeben und das Planungsgebiet nach umfassender
Altlastensanierung neu zu entwickeln.

Geltungsbereich und Eigentumsverhiltnisse

Das Plangebiet wird im Westen durch die Havel, im Norden durch die Schwielowseestrale,
im Osten durch die Daumstraf3e und im Stiden durch die Pohleseestral3e begrenzt.

Die bebauten Grundsticke SchwielowseestraRe 15-29 befinden sich in privatem Eigentum,
die offentlichen Griin- und Verkehrsflachen des Plangebiets befinden sich im Eigentum des
Landes Berlin und die noch unbebauten Bauflachen im Eigentum der landeseigenen Ge-
wobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin.

4 b [0 | i | o\ Garlenfeld

Karte 1: Ubersichtsplan

Stadtebauliche Situation und Bestand

Der Geltungsbereich ist zum uberwiegenden Teil unbebaut. An der Schwielowseestralle
wurde auf Grundlage des Bebauungsplanentwurfs VIII-526 gem&R 8§ 33 Abs. 2 BauGB
noch im Rahmen der EntwicklungsmafRnahme eine Reihenhauszeile mit neun Wohneinhei-
ten (Berlin-Terrace) errichtet. Die Ubrigen Baufelder liegen derzeit noch brach. Die Ufer-
promenade und die zur ErschlieBung der kinftigen Baugebiete erforderlichen Stral3en

2 Ingenieurbiiro Beintner, Hentschel & Ratei GmbH, Wasserstadt Berlin — Oberhavel, Quartier Havel-
eck, Sanierungsplan fir die Bodensanierung, 10.03.1997, fortgeschrieben am 22.10.1998, unverof-
fentlicht
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wurden durch die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt bereits voll-
standig hergestellt und befinden sich in der Verwaltung des Bezirksamtes Spandau.

Geltendes Planungsrecht

Bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 bestand im Plangebiet Baurecht auf der
Grundlage des Bebauungsplans VIII-526.

Bebauungsplan VI11I-526 (festgesetzt am 6. November 2007, GVBI. 2008, S. 58)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VIII-526 ist in drei Wohngebiete aufgeteilt. In
den Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 werden die Gberbaubaren Grundstiicksflachen
durch reine sowie erweiterte Baukdrperausweisung festgesetzt. Im Bereich der 6ffentlichen
Promenade werden funf Einzelbaukorper festgesetzt.

Im WA 1 sind lll bzw. IV Vollgeschosse mit einer Geschossflache von insgesamt ca.
10.554 mz2, im WA 2 Il, Il und IV Vollgeschosse mit einer Geschossflache von insgesamt
ca. 7.316 m2 sowie im WA 3 II, lll, IV und an der Ecke Pohleseestral3e / Ful3gangerbereich
VI Vollgeschosse zulassig. Im WA 3 ist eine Geschossflache von insgesamt ca. 9.990 m2
vorgesehen.

Grundlage fir die Festsetzungen der Baukdrperausweisungen war ein zwischen dem Ent-
wicklungstrager Wasserstadt Berlin GmbH und dem Bezirk Spandau abgestimmtes stad-
tebauliches Konzept, das im Wesentlichen auf Geschosswohnungsbau an der Daumstrafde
und Pohleseestralle, Reihenhauszeilen in Innenbereich und Solitdrbauten in pragnanter
Wasserlage abzielte.

Auf die Festsetzung einer GRZ und GFZ wurde im Geltungsbereich aufgrund der Baukor-
perausweisung in den geplanten Wohngebieten verzichtet.

Insgesamt setzt der Bebauungsplan VIII-526 fur die Gebiete WA 1, WA 2 und WA 3 eine
Grundflache i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 8.125 m2 und eine Geschossflache i. S.
d. 8 20 BauNVO von ca. 27.860 m2 fest.

Mit der Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 treten die bisherigen Festsetzungen des
Bebauungsplans VIII-526 aul3er Kraft. Im Plangebiet gelten nunmehr ausschlief3lich die
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans.

VerkehrserschlieBung

Die ErschlieBung der geplanten Baugebiete erfolgt tber die direkt angrenzenden und be-
reits vollstandig hergestellten StraRen (DaumstralRe, Pohleseestralle und Schwielowsee-
stral3e). Die ZernseestralRe sowie die Templiner-See-StralRe, die nach diesem Bebauungs-
planentwurf ebenfalls hergestellt wurden, erschlieRen als 6ffentliche Anliegerstrallen die im
Geltungsbereich geplanten Wohngebiete. Die SchwielowseestralRe, die als RingstralRe ge-
fuhrt wird, erschliel3t eine Reihenhausbebauung im Bereich Schwielowseestralle 15-29
(WA 1). Die Pohleseestral3e als Verlangerung der “Spandauer-See-Briicke” verbindet das
Quartier Haveleck mit dem Quartier Havelspitze am westlichen Ufer der Havel.

Die ostlich angrenzende Daumstraf3e hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Uber
die Havel (Verbindungsstufe Il) derzeit noch die Funktion einer tGbergeordneten Hauptver-
kehrsstraRe3, die die nérdlichen Siedlungsgebiete von Spandau mit der Altstadt Spandau
und mit dem Berliner Umland (Hennigsdorf) bzw. in Gegenrichtung mit der Berliner Innen-
stadt verbindet. Somit werden aus verkehrlicher Sicht Belange beriihrt, die im gesamtstad-
tischen Interesse liegen.

Uber die DaumstraRe wird das Plangebiet auch an den 6ffentlichen Personennahverkehr
angebunden: Hier und in der nahe gelegenen Rhenaniastral3e verkehren mehrere Busli-

3 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklungsplanung Verkehr, Karte: Uber-
geordnetes StralRennetz (Planung 2025), Stand Dezember 2017
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nien; Uber die Buslinien 139, X36 und 236 ist das Plangebiet an die Altstadt sowie S-, U-
und Regionalbahn angebunden; die Buslinie 139 verbindet das Plangebiet mit der City-
West, die auch eine Anbindung an den schienengebundenen Verkehr (U-Bahnhof Hasel-
horst der U-Bahnlinie 7) gewahrleisten.

Westlich werden die Wohngebietsflachen bzw. das Plangebiet durch die teilweise als Ful3-
gangerbereich ausgebildete o6ffentliche Havelpromenade begrenzt, die wiederum das
Plangebiet zum Spandauer See (ein Teil der Bundeswasserstral3e Havel-Oder) abgrenzt.

Westlich des noérdlich angrenzenden B-Plangebiets 5-74 (Hohe Schwielowseestralie) wur-
den bereits eine Anlegestelle fur Fahrgastschiffe und zwei Bootsstege (24 h-Anliegerplatz)
fur Sportboote, die parallel zur Uferkante verlaufen und sich in sudlicher und nérdlicher
Richtung ausdehnen, errichtet. Der sldliche Steg ragt bis zur Zernseestralle im Plangebiet
aus.

Technische Infrastruktur

Im Bereich des Bebauungsplangebiets 5-73 befinden sich Trinkwasser- und Entwasse-
rungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Diese stehen im Rahmen der Leis-
tungsfahigkeit zur Verfligung.

In der DaumstralRe und Schwielowseestral3e liegt eine Trinkwasserversorgungsleitung DN
150. In der Pohleseestralde liegt eine Trinkwasserhauptleitung DN 400. Sie steht fur Haus-
anschlusse nicht zur Verfigung.

Aufgrund der fehlenden Bebauung wurden die Planungen aus dem Jahr 2000 fiir den Bau
von Trinkwasserversorgungsleitungen in der Pohleseestral3e und in der Templiner-See-
Stral3e nicht realisiert. Fur diese 6ffentlichen Stral3en kann aber weiterhin eine Berohrung
vorgesehen werden. Die vorhandenen Planungen aus dem Jahr 2000 sind entsprechend
den Erfordernissen und nach Vorlage konkreter Bedarfswerte (Hausanschlussantragen) zu
priufen und ggf. zu Gberarbeiten.

Die innere ErschlieBung der Trinkwasserversorgung kann entsprechend den jeweiligen Er-
fordernissen vorgenommen werden. Die Dimensionierung der Versorgungsleitungen erfolgt
grundséatzlich nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Loschwasser kann nur im Rah-
men der Leistungsfahigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt werden.

Aufgrund der Bebauungshdhe kann das Betreiben privater Druckerhéhungsanlagen erfor-
derlich werden. Jegliche Folgemaflinahmen im Rohrnetz (z. B. Rohrnetzerweiterung) gehen
zu Lasten des Verursachers.

Die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkandale stehen im Rahmen ihrer Leistungsfa-
higkeit zur Ableitung von Schmutz- bzw. Regenwasser zur Verfligung. Die Leistungsfahig-
keit der Regenwasserkanéle ist jedoch begrenzt. In den weiteren Planungsphasen sind
MalRnahmen zur Vermeidung und Verzdgerung der Regenwasserleitung zu berlcksichti-
gen.

Im Bereich Schwielowseestral3e / Ecke Havelpromenade befinden sich ein Sandfang und
diverse Regenwasserkandle. Sie befinden sich im o6ffentlich gewidmeten Stral3enland (Ei-
gentimer Land Berlin).

Ein Regenwasserkanal DN 300 liegt im Bereich SchwielowseestraRe / Ecke Havelprome-
nade im Flurstick 171 (Spandauer Havelpromenade), unmittelbar an der Grundstiicks-
grenze zum Flurstuck 537 (Teilflache des WA 1). Im Entwurf ist hier auf dem Flurstiick 537
der Bau eines Wohnhauses geplant, wobei die Flurstiicksgrenze gleichzeitig auch die Bau-
grenze gekennzeichnet ist. Diese unmittelbare Nahe zum Regenwasserkanal kann zu
Problemen bei notwendigen Arbeiten an dem Kanal fihren bzw. der Wohnhausbau den
Kanal gefahrden. Diese Tatsache ist bei der Ausfuhrungsplanung zu bericksichtigen. Bei
der Umsetzung der Planung sind Sicherungsmafinahmen fur das Bauwerks zu ergreifen.
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Seitens der BWB sind derzeit im Bebauungsplangebiet Baumalinahmen nur im Zusam-
menhang mit dem Wohnungsneubau, insbesondere Hausanschliisse vorgesehen.

Das Bebauungsplangebiet liegt in der Schutzzone Il B des Wasserwerks Tegel.

Im Bereich des Bebauungsplangebiets befinden sich Gasanlagen der Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg und Mittelspannungs- und Niederspannungskabel der Vattenfall Distri-
bution Berlin GmbH.

Soziale Infrastruktur

Der durch die Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Infrastruktureinrichtun-
gen erfolgte im Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel auf Quartiersebene, da
eine auf die einzelnen Geltungsbereiche der Bebauungsplane im Quartier Haveleck bezo-
gene Betrachtung nicht sinnvoll war.

In dem Entwicklungsgebiet Wasserstadt wurden folgende Einrichtungen realisiert4:
- 6 Kitas

- 1 Grundschule

- 1 Jugendfreizeiteinrichtung

- 3 Sporteinrichtungen

- 1 Mehrzweckeinrichtung

- 1 padagogisch betreuter Spielplatz.

Im Quartier Haveleck ist innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans VIII-527 ei-
ne Kindertagesstatte mit 100 Platzen bereits seit Anfang November 2005 in Betrieb.
Darlber hinaus wurde ein weiterer Standort im Geltungsbereich des festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-524b fur 100 Platze als Vorhaltestandort planungsrechtlich langfristig gesi-
chert. Dieser Standort wurde zurlickliegend an einen privaten Trager verauf3ert, der die Er-
richtung der Kita im Jahr 2018 abschlie3en wird.

Der Standort fur eine Jugendfreizeiteinrichtung befindet sich im stdlichen Teil der Daum-
strale.

Westlich der Havel wurde im Quartier Maselake Nord im Geltungsbereich des festgesetz-
ten Bebauungsplans VIII-555 ein Schulstandort gesichert, der zeitnah als 4-zligige Grund-
schule mit Sporthalle realisiert wird. Ein entsprechendes Wettbewerbsverfahren konnte
Ende 2017 bereits abgeschlossen werden. Die auf der dstlichen Seite der Havel bereits im
Betrieb befindliche Grundschule an der Pulvermihle liegt am Gritzmacherweg im sudli-
chen Teil des Entwicklungsgebiets (festgesetzter Bebauungsplan I11-501).

Im Rahmen der beschrankten Behdrdenbeteiligung im Méarz 2016 hat die bezirkliche Abtei-
lung fur Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Fachbereich Schule, mitgeteilt, dass sofern in
anderen ehemaligen Entwicklungsgebieten, in denen noch keine Wohnbebauung umge-
setzt worden ist, ebenfalls eine Erhéhung der Geschossflache vorgesehen ist, der Grund-
schulbedarf in der Region nicht mehr gesichert ist. Vor diesem Hintergrund entsteht am
Standort der Grundschule an der Pulvermuhle ein Modularer Erganzungsbau (MEB 16 fur
ca. 200 Schulerinnen und Schuler) mit Mensa. Die Finanzierung in H6he von 6,0 Mio. € ist
in der Investitionsplanung 2017 bis 2021 gesichert und der MEB wird nach den jetzigen
Planungen in 2019 /2020 errichtet. Die weiteren Kosten entstehen durch die notwendigen
Aufwendungen fur die AuRenanlagen.

Die im Entwurf des Schulentwicklungsplans dargestellte Prognose, die auf Daten vom 31.
Dezember 2014 basiert, zeigt bereits ein Defizit von Schulplatzen im Bereich der Integrier-

4 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Broschiire: Bilanz der Entwicklung, November
2007
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ten Sekundarschulen. Die Flachensicherung fir einen Oberschulstandort ist mit Blick auf
die von den Bevoélkerungszahlen am starksten wachsende Schulregion in Spandau (Hasel-
horst / Siemensstadt) daher sinnvoll und auch notwendig.

Der Fachdienst Steuerung und Planung hat mitgeteilt, dass absehbar keine freien Platzka-
pazitaten zur Sicherung der Versorgung mit Platzen in der vorschulischen Kindertagesbe-
treuung im Plangebiet bestehen.

Geologie / Altlasten

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfihrung fir das Quartier Haveleck konnten
im Geltungsbereich Bodenverunreinigungen durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (sog.
Tanklagerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans
VIII-526 durch Abtrag bis 0,5 m Gber dem Grundwasseranschnitt iberwiegend saniert wer-
den. Der verunreinigte Boden oberhalb des Grundwasserspiegels wurde im Jahr 1999 ab-
getragen und durch sauberen Boden ersetzt, so dass eine sensible Nutzung wie Wohnen
in keiner Weise beeintrachtigt wird.

Die derzeitige Situation erfordert, dass in diesem Bereich klnftig auf versiegelten Flachen
anfallendes Niederschlagswasser bis auf weiteres nicht schwerpunktmaRig in den Unter-
grund eingeleitet werden soll.

Eine Forderung des Grundwassers mittels Brunnen zur Gartenbewasserung sowie im na-
hen Umfeld dieses Bereichs sollte ebenfalls unterbleiben, damit der Grundwasserschaden
nicht mobilisiert wird. Hier besteht gemaR § 37 Berliner Wassergesetz eine Anzeigepflicht,
so dass eine Feinsteuerung der Zulassigkeit im nachfolgenden Verfahren gesichert ist.

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur
abschlieRenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasser-
verunreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert
wurden, dass daraus unter bestimmten Einschrankungen (z. B. keine Nutzung des Grund-
wassers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffillungsmaterial unterhalb von Ge-
bauden darf nicht groRer sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheits-
gefahren fur kunftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass
der verbliebene Grundwasserschaden grofdtenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die
restlichen noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut
werden.

Eine weitere Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Um-
welt, Referat Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (SenStadtUm VIII C 23)
vom 15. Februar 2013 stellt klar, dass die Vermeidung der Niederschlagsversickerung da-
zu dient, den nach der Sanierung noch verbliebenen, ortsfesten Grundwasserschaden
nicht zu mobilisieren. Eine Mobilisierungsgefahr ergibt sich, wenn groRe Mengen Nieder-
schlagswasser versickern. Gro3e Mengen von Niederschlagswasser fallen an, wenn die
auf den versiegelten Flachen anfallenden Niederschlagsmengen zusammengefuhrt und
dann punktuell versickert werden. Deshalb wird gefordert, dass die auf den versiegelten
Flachen (z. B. Dachern) anfallenden Niederschlagsmengen schwerpunktmaRig Uber die
Regenentwéasserung abzuleiten sind - dies ist mdglich, weil laut Aussage der Berliner
Wasserbetriebe bei der Auslegung der Regenwasserentwasserungsanlagen gemal dem
Regenwasserentwasserungskonzept von einem Versiegelungsgrad von 40-60% ausge-
gangen wurde; ggf. sind Anlagen zur Rickhaltung von Niederschlagswasser auf den
Grundstuicken erforderlich.

Fur Niederschlagsversickerungsanlagen innerhalb und auf3erhalb des WA 1 gibt es die
Verfahren zur wasserbehérdlichen Erlaubnis- bzw. Genehmigungserteilung fur Anlagen der
Niederschlagsversickerung und Grundwassernutzung auf Grundlage des Wasserhaushalt-
gesetzes und des Berliner Wassergesetzes. Versickerungsanlagen zur Niederschlagsent-
wasserung missen innerhalb von Wasserschutzzonen gegenwartig bei der Senatsverwal-

13



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

tung far Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il D (Gewasserschutz, obere Wasser-
behorde), beantragt werden.

Die Freistellungen von diesen Erlaubnisverfahren nach der Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung vom 24. August 2001 gelten nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten.
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone Ill B des Wasserwerks Tegel. Dort
sind nach Anlage 1 des Hinweisblattes fiir Antragsteller (1) - Niederschlagsversickerung® -
Schacht-, Rohr- und Rigolenversickerung ohne Oberbodenpassage allgemein nicht zul&s-
sig. Die eigentlich nach diesem Hinweisblatt erlaubnisfahige Mulden, Mulden-Rigolen-
Versickerung und Versickerungsbecken mit Mutterbodenpassagen von >= 30 cm und breit-
flachige Versickerung mit Oberbodenpassagen von Niederschlagswasser, das auf Wohn-
bauflachen anfallt, kann dann ggf. projektbezogen wegen der Altlastensituation mit Grund-
wassergefahrdung im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsverfahren versagt werden.

Im Zuge der Beantragung ist sicherzustellen, dass das auf den befestigten Flachen anfal-
lende Niederschlagswasser zwischen Schwielowseestrale und ZernseestraRe madglichst
Uber die Regenentwasserung abgeleitet wird. An dem Verfahren ist regelméRig die zu-
standige Senatsverwaltung (gegenwartig die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz, Referat Il C, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung zu
beteiligen, das sich mit Boden, Grundwassersanierung und Bodenschutz befasst. Daher ist
keine weitere planungsrechtliche Regelung erforderlich.

Eine Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt, Refe-
rat Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember
2015 stellt klar, dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nérdlich an-
grenzenden Plangebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.

Im Rahmen der beschrankten Behdrdenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Mérz 2016
wurde seitens der ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII
D, mitgeteilt, dass die Festsetzung zur Unzuldssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im
Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplans aufgehoben werden kann.

Der Bereich sidlich der Templiner-See-Stral3e gilt zwischenzeitlich als vom Verdacht be-
freit. Im Bereich nordlich der Templiner-See-Stral3e bis zur Schwielowseestral3e wirden
baubedingte BodenaushubmalRnahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich den
Sanierungserfolg erhdhen (Restverunreinigungen).

Im Bereich des Bebauungsplangebiets wéren jedoch generell Beschrankungsmafl3hahmen
hinsichtlich einer Grundwassernutzung (Brunnen zur Eigenwasserversorgung, Feuerlésch-
brunnen, etc.) nach BBodSchG zu beachten. Bei jeglichen Bauarbeiten mit Eingriffen in
den Untergrund ist die zustéandige Bodenschutzbehérde zu beteiligen.

Im Jahr 2017 wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) gem. § 9
BBodSchG erneut Erkundungen in den sensiblen Bereichen durchgefihrt (Kinderspielfla-
chen und Mietergarten/Griinflachen), in deren Ergebnis einer sensiblen Nutzung zu Wohn-
zwecken nichts entgegensteht.

Im Rahmen _der bauvorbereiten Mal3Bnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplan 5-
73 ist der Grundstickeigentimer gemalR Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit
der zustandigen Bodenschutzbehdrde (SenUVK Referat Il C) tber alle bodenschutzrechtli-
chen Belange abzustimmen. Im vorliegenden Fall befindet sich der Eigentiimer (Gewobag)
in enger Abstimmung mit der zustandigen Bodenschutzbehérde und hat bereits Erkundun-
gen mit dem Ziel durchgefihrt, emittierende Schadstoffquellen in der gesattigten Bodenzo-
ne zu lokalisieren. Erste Ergebnisse deuten auf eine anhaltende Grundwasserschadigung

S Hinweisblatt fiir Antragsteller (II) - Niederschlagsversickerung Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
und Umwelt VIII D2 vom 8.02.2013
6 Stellungnahme der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il C, Boden-

schutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung vom 06. Juni 2018
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hin. Die vorhandenen Grundwasserbelastungen im Geltungsbereich erfordern hinsichtlich
geplanter Versickerungsanlagen und der baubedingten Entnahme von Grundwasser eben-
falls eine zwingende Abstimmung mit der Bodenschutzbehérde. Grundwassernutzungen
jeglicher Art sind belastungsbedingt nur eingeschrankt maoglich.

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Erkundungsmafinahmen wird durch SenUVK ||
C eine abschlieRende Gefahrenbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wei-
terfihrende Erkundungsmafinahmen sowie Mallhahmen zur Gefahrenabwehr im System
Boden und Grundwasser nicht auszuschlieen, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstorer) gem. 8 4 BBodSchG gegeniiber auferlegt werden (Sanierungsanordnung,
Offentlich Rechtlicher Vertrag, etc.).

Okologie / Freiflaichen

Das Plangebiet ist im Wesentlichen durch Brachflachen gepragt und weist mit Ausnahme
des Uferbereichs und der Hausgarten der Grundsticke Schwielowseestrale 15-29 keine
besonderen Vegetationsstrukturen auf. Die unbebauten Bereiche befinden sich im Zustand
nach Durchfihrung der Bodensanierung, d. h. der Boden wurde bis 0,5 m Uber dem
Grundwasseranschnitt saniert (bis zu einer Tiefe von rund 2,0 m abgetragen und zum Tell
wieder aufgefillt). Nach den Sanierungsmal3inahmen hat sich auf den zu Tage getretenen
Rohbdden eine teils llickige Vegetation entwickelt, die je nach Abtragungstiefe, d. h. je
nach Einfluss des nach den Bodenabtragen oberflichennah anstehenden Grundwassers,
trocken bis feucht gepragt ist. An den Réandern zu der bebauten Flache und zu den Stra-
Ren wurden steile Boschungen angeschittet. Die Uferpromenade wird durch eine Stitz-
mauer von der im Niveau hoher liegenden Flache begrenzt.

Im Bereich der geplanten Bauflachen zwischen der Pohleseestralle und der Zernseestralie
hat sich zwischenzeitlich eine derzeit von den Randern her zuwachsende Pioniervegetation
entwickelt, die auf insgesamt 2.800 m? dem nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) geschutzten Biototyp ,Sandtrockenrasen” entspricht.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Flora-Fauna-
Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete). Auch Natura-2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete) sind von
dem Bebauungsplan nicht betroffen. Sonstige Schutzgebiete nach § 18 ff NatSchG Bin
(z.B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschitzte Land-
schaftsbestandteile) sind von den Wirkungen des Bebauungsplans ebenfalls nicht betrof-
fen.

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB wurde eine faunistische Untersuchung wegen des mdglichen Vorkommens der
streng geschitzten Zauneidechse auf den sandigen Offenlandflachen gefordert.

Gemal dem Gutachten “Faunistische Erhebung zum Vorkommen von Zauneidechsen im
Gebiet der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 in Berlin Spandau” (August 2011) von Dipl.-
Biologen Klaus-Detlef Kiihnel, konnten zu keinem Zeitpunkt Zauneidechsen durch direkte
Beobachtung oder indirekt durch Spuren o. &. nachgewiesen werden.

Wahrend der Begehung des Gebiets zeigte sich aber, dass die Untersuchungsflache fir
den Dunen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist.

Im August 2017 wurde eine erneute Begehung zur Ermittlung artenschutzrechtlich relevan-
ter Tiervorkommen durchgefiihrt, dabei wurden weder Dinen-Sandlaufkéfer, noch Zau-
neidechsen festgestellt, allerdings wurde auf Teilflachen die Blaufliigelige Odlandschrecke
(Oedipodia caerulescens) angetroffen. Das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt hat in
diesem Zusammenhang bestatigt, dass keine Betroffenheit von Reptilien und Brutvdgeln
vorliegt und fiir die betroffene Odlandschrecke kein Kompensationsbedarf gemalR § 44
Abs. 5 BNatschG besteht.

Planerische Ausgangssituation
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Ziele und Grundsiatze der Raumordnung
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ist in Berlin und Brandenburg jeweils als
Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: LEP B-B vom 31. Marz
2009, GVBI. S. 182; Brandenburg: LEP B-B vom 27. Mai 2015, GVBI. 11/15, Nr. 24).

Der LEP B-B konkretisiert als Uberértliche und zusammenfassende Planung fir den Ge-
samtraum der beiden Lander die raumordnerischen Grundsatze des am 1. Februar 2008 in
Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt damit einen
Rahmen fur die kinftige raumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion.

Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist unter Pkt. 4 des LEP B-B dargestellt. Die Sied-
lungsentwicklung soll gemalR Grundsatz Pkt. 4.1 vorrangig unter Nutzung bisher nicht aus-
geschopfter Entwicklungspotentiale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter
Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen.

Im LEP B-B wird das Plangebiet in der Festlegungskarte 1 der Kategorie “Gestaltungsraum
Siedlung” und “Freiraumverbund” zugeordnet; wahrend der Spandauer See mit seinen
Ufern dem Freiraumverbund zugeordnet ist, liegt der ostliche Teil des Plangebiets im Ge-
staltungsraum Siedlung.

Im Planentwurf wurden die AuRenkanten des Gestaltungsraums Siedlung ausgestaltet und
malfistabsgerecht konkretisiert. Im Gestaltungsraum Siedlung ist nhach dem Ziel 4.5 Abs. 1
Nr. 2 LEP B-B die Ausweisung von Wohnsiedlungsflachen grundsatzlich mdglich und folgt
dem Grundsatz 4.1 des LEP B-B, nach dem bei der Siedlungsentwicklung bisher nicht
ausgeschopfte Entwicklungspotenziale vorrangig zu beanspruchen sind.

Durch Ausweisung der Havelpromenade mit 6ffentlicher Grinflache am Spandauer See
wird auch dem Konzept des Freiraumverbunds entsprochen. Dabei wurde besonders dem
Grundsatz des § 6 Abs. 3 des LEPro der Freiraumentwicklung Rechnung getragen, nach
dem insbesondere Gewasser und Gewasserrander einen hohen Erlebniswert haben und
daher in der Planung deren Zuganglichkeit gewéhrleistet werden sollte.

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung &ufRerte in ihrem Schreiben vom 30. Novem-
ber 2010, dass der LEP B-B keine Regelungen enthélt, die der Planung entgegenstehen.
In diesem Bereich ist die Entwicklung von Siedlungsflachen, in denen auch Wohnnutzun-
gen zuldssig sein sollen (Wohnsiedlungsflachen), moglich.

Das Grundprinzip fir die raumliche Ausrichtung der Wohnsiedlungsflachen orientiert sich
an der historisch vorgepragten Siedlungsstruktur in diesem Raum. Der “Gestaltungsraum
“Siedlung” definiert sich als Instrument zur Konzentration der Entwicklung der Wohnsied-
lungsflachen auf geeignete Raume, wodurch der Flachenverbrauch in gro3eren Teilru-
men reduziert und zur Sicherung und Entwicklung der nattrlichen Lebensgrundlagen sowie
zum Erhalt der Vielfalt der Kulturlandschaften beitragen wird.

Eine Inanspruchnahme weiterer Flachen im Freiraumverbund ist nach dem vorliegenden
Entwurf nicht beabsichtigt, so dass auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung kei-
nen Konflikt zu den Festlegungen zum Schutz des Freiraumverbundes (vgl. Ziel 5.2 LEP
B-B) sah.

Flichennutzungsplan (FNP) ’

Im Flachennutzungsplan Berlin wird der Geltungsbereich 5-73 als Wohnbauflache W1 dar-
gestellt. Die Wohnbauflache W1 dient der Unterbringung von Wohnen mit einer Geschoss-

7 Flachennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABI. S.
31), der zuletzt am 11. Dezember 2018 (ABI. 2019 S. 8) gedndert worden ist). Durch die FNP-
Anderung bleiben die Aussagen und Darstellungen zum Bebauungsplan unberthrt.
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flachenzahl tber 1,5 mit funf und mehr Geschossen, Uberwiegend in traditioneller Block-
und Blockrandbebauung.

Die wasserbegleitenden Flachen entlang der Havel sind weiterhin als Grinflache (Grin-
zug) dargestellt. Diese ist Teil einer Gbergeordneten wasserbegleitenden Grinverbindung,
die als Erholungsflache dient und die Zuganglichkeit der innerstadtischen Wasserlaufe far
die Allgemeinheit sichern soll.

Der Geltungsbereich befindet sich derzeit innerhalb der Fluglarmschutzzone 2 fiir den
Flughafen Berlin-Tegel. Spatestens zum 31.12.2019 wird der heute geltende Larmschutz-
bereich des Flughafens Tegel aufgehoben. Zeitgleich mit der Aufhebung wird ein neuer
Larmschutzbereich festgesetzt, dessen Schutzzonen sich aus der Anwendung des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglarm (FluLarmG, zuletzt gedndert am 1. Juni 2007) ergeben.
Mit der geplanten SchlieBung des Flughafens Berlin-Tegel entfallen die Beeintrachtigungen
durch den Flugverkehr, so dass zurzeit noch auftretende Larmbelastungen zeitlich be-
grenzt sind.

Landschaftsprogramm (LaPro 2016)

Das Landschaftsprogramm einschlieBlich Artenschutzprogramm in der Fassung vom
08. Juni 2016 (ABI. S. 1314) ist ein strategisches, gesamtstadtisches Instrument der Pla-
nung, um integrative Umweltvorsorge zu betreiben. Im Zusammenspiel mit dem Flachen-
nutzungsplan (FNP) stellt das Landschaftsprogramm einschlief3lich Artenschutzprogramm
eine vor allem auf qualitative Ziele und Anforderungen bezogene Ergadnzung der vorberei-
tenden Bauleitplanung dar und bildet die Grundlage der kinftigen Stadtentwicklung.

Die Aktualisierung betrifft den Bestand und die Bewertung von Natur und Landschaft in den
Programmplanen Naturhaushalt / Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild,
Erholung und Freiraumnutzung sowie die Gesamtstadtische Ausgleichskonzeption. Insbe-
sondere aufgrund von Gesetzesanderungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, demogra-
phischen Entwicklungen, neuen Planungsgrundlagen und -zielsetzungen sowie stadtebau-
lichen Verédnderungen erfolgt eine Anpassung der daraus abzuleitenden Entwicklungsziele
und Mal3nahmen fir Natur und Landschaft.

Das Landschaftsprogramm ist bindend fir offentliche Planungstrager und gibt Hilfestellun-
gen fur die Bewertung der Schutzguter im Rahmen der Abwagung.

Im Landschaftsprogramm einschlief3lich Artenschutzprogramm des Landes Berlin werden
fur den Geltungsbereich in vier Teilplanen vorrangig folgende landschaftsplanerische Ziele
formuliert:

Im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz ist der Geltungsbereich als Griin- und Freifla-

che dargestellt. Ziele hier sind:

- Erhalt und Entwicklung aus Grinden des Bodenschutzes, des naturnahen Wasser-
haushalts, der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit

- Anpassung an den Klimawandel,

- Ruckhalt des Wassers in der Landschaft,

- Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung / Versickerung von Regenwasser
benachbarter versiegelter Flachen,

- Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern,

- klimaangepasste Pflanzenverwendung; Bevorzugung hitze- und trockenstresstoleran-
ten Arten,

- Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten.

Ein Uberwiegender Teil des Plangebiets liegt im Vorsorgegebiet Klima. Ziele sind:

- Erhalt klimatisch wirksamer Freirdume,

- Vernetzung von Freiflachen,

- Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung von Austauschbarrie-
ren gegeniber bebauten Randbereichen,
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Sanierung / Profilierung 6ffentlicher Griinflachen,

Erhalt / Neupflanzung von Stadtbdumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege,
Sicherung der Funktion des Waldes, Treibhausgassenke und Trinkwasserentste-
hungsgebiet,

Dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflachen
sowie Luftleitbahnen,

Verbesserung der hygienischen Situation,

Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung.

Im Teilplan Biotop- und Artenschutz sind fir Biotop- und Entwicklungsrdume Entwick-
lungsziele und MaRRnahme als stadtischer Ubergangsbereich mit Mischnutzungen darge-
stellt. Ziele sind u.a.:

Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt gepragten, auRerordentlich hohen bioti-
schen Vielfalt,

Schutz, Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgepragten Landschaftsele-
menten (z.B. Pfuhle, Gréaben) in Griinanlagen, Kleingarten und in Industriegebieten,
Schaffung zusatzlicher Lebensraume fir Flora und Fauna sowie Kompensation von
Nutzungsintensivierung durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegriinung,
Extensivierung der Pflege in Teilen von Grin- und Parkanlagen,

Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere grofRRkronige Laub-
baume in Siedlungen und Obstbdaume in Kleingarten),

Verbesserung der Biotopqualitat in Grof3siedlungen,

Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung ortlicher Biotopverbindungen bei Siedlungs-
erweiterungen und Nachverdichtungen.

Teilweise ist der Geltungsbereich als Fluss- und Seelandschaft dargestellt. Ziele sind u.a.:

Sicherung und Entwicklung von Réhricht, Uferwiesen und Auwaldern,

Erhalt bzw. Wiederherstellung der natiirlichen Land-Wasser-Ubergange, Ufersicherung
durch Gehdlz- und Rohrichtpflanzungen, ggf. ingenieurbiologische MaRnhahmen,
Sicherung ufernahen Uferzonen durch Auflagen und Nutzungsbeschrankungen,
Erarbeitung und Umsetzung von Uferkonzeptionen zur Neuordnung der Nutzungen im
Uferbereich.

Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung sind folgende Entwicklungsziele und Malf3-
nahmen fur Grin- und Freirdume vorgesehen:

Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage von vielfaltigen Nutzungsmdglichkeiten un-
ter Einbindung aller Altersgruppen; Berlicksichtigung barrierefreier Gestaltung,
Auslagerung stérender und beeintrachtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufent-
haltsqualitat und Nutzungsvielfalt,

Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Férderung burgerschaftli-
chen Engagements,

Bertcksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Ge-
staltung, Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grinflachen.

Teilweise ist der Geltungsbereich als sonstige Freiflache dargestellt. Ziele sind u.a.:

Integration und Entwicklung erholungswirksamer Freiraumstrukturen und Freiraumver-
bindungen,
Verbesserung der Nutzungsmdéglichkeiten bei Nutzungsanderung.

Der Teilplan Landschaftsbild stellt der Geltungsbereich einen stadtischen Ubergangsbe-
reich mit Mischnutzungen dar. Ziele fiir diesen Ubergangsbereich sind u.a.:

Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-
schafts- und Grinstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung,

Bertcksichtigung ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und Frei-
raumzusammenhange (Volksparks, Gartenplatze, strukturierte Siedlungsbereiche z. B.
der 1920er und 1930 er Jahre),

Quiartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in
den GrofR3siedlungen.
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3.4

Schutzgebiete und sonstige Schutzbestimmungen

Das Plangebiet liegt au3erhalb von Landschafts- und Naturschutzgebieten.

Anhaltspunkte, dass bestehende Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Européischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Na-
turschutzgesetzes betroffen sind, liegen nicht vor.

Durch den Bebauungsplan 5-73 wird die Umsetzung folgender Ziele konkretisiert:

Die im Vorgriff auf den Bebauungsplan durchgefiihrten Baumpflanzungen entlang der Er-
schlieBungsstralRen entsprechen der Anforderung an die Entwicklung des gebietstypischen
Baumbestands durch Entwicklung raumbildender Strukturen.

Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Uferpromenade wird der Anforderung an die An-
lage von siedlungs- und wohnungsnahen Freiflachen sowie der Anbindung / Verknipfung
mit Ubergeordneten Grinziugen Rechnung getragen.

Die Anordnung der Bauflachen und Baukdrper ermdglicht die Anlage nutzbarer privater
und halbéffentlicher Freirdume.

Mit der Umwandlung eines ehemaligen Industriestandorts in ein durchgrintes Wohngebiet
wird das Landschaftsbild aufgewertet.

Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 befinden sich Uber-
wiegend im Einklang mit den grundlegenden Zielen des Landschaftsprogramms.

Stadtentwicklungsplanung
StEP Wohnen 2025

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 wurde vom Berliner Senat am 08. Juli 2014 be-
schlossen. Mit dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen wurde die Planungsgrundlage
fur die Neubau- und Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2025
erarbeitet. Er benennt die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instru-
mente und MalRhahmen flr den geplanten Neubau von Wohnungen und fir die Bestands-
entwicklung von Wohnungen. Er zeigt die gré3eren Flachenpotentiale in der Stadt, auf de-
nen Wohnungsneubau stattfinden kann, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des
Wohnungsneubaus und zu seiner Verteilung in der Stadt. Der StEP Wohnen ist Grundlage
fur alle weiteren wohnungsbezogenen Planungen in der Stadt.

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden folgende Aussagen getroffen:
Lage im groRen Wohnungsneubaustandort
Neubaubereich Wasserstadt mit 1000-2000 Wohneinheiten

Einzelstandort mit 500 und mehr Wohneinheiten mit Realisierungseinschatzung mittel-
fristig bis 2020.

Derzeit wird von der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen der StEP Woh-
nen 2030 erarbeitet. Der StEP Wohnen 2030 ist noch nicht verabschiedet, allerdings ist be-
reits eine prognostische Bedarfsermittlung erfolgt. Danach besteht bis zum Jahr 2030 ein
Gesamtbedarf an 194.000 neuen Wohnungen im Land Berlin.

StEP Zentren 2020 (StEP Zentren 3)

Der Senat von Berlin hat am 12. April 2011 den Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP
Zentren 3) beschlossen. Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden keine
Aussagen getroffen. In der Karte Zentrenkonzept - Zentrenhierarchie - ist westlich des
Plangebiets das Ortsteilzentrum Wasserstadt Oberhavel (Maselake) dargestellt.

StEP Industrie und Gewerbe
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Der Senat von Berlin hat am 25. Januar 2011 den Stadtentwicklungsplan Industrie und
Gewerbe beschlossen. Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden keine
Aussagen getroffen.

StEP Verkehr 2025
Der Senat von Berlin hat am 29. Méarz 2011 den Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 be-
schlossen. In den Karten “Ubergeordnetes StraBennetz - Bestand 2011° und

“Ubergeordnetes StraRennetz - Einstufung 2025  ist die DaumstralRe als (ibergeordnete
StralBenverbindung (Stufe 2) und die PohleseestralRe als weitere Stral3e von besonderer
Bedeutung (Erganzungsstral3e) dargestellt.

StEP Ver- und Entsorgung

Der Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung wird derzeit Uberarbeitet.

In den Teilplanen Abwasser- und Regenwasserentsorgung, Wasser- und Warmeversor-
gung sind keine Darstellungen zum Plangebiet enthalten.

Im Teilplan Elektroenergie- und Gasversorgung sind keine Darstellungen zum Plange-
biet enthalten. Sudlich der PohleseestralRe wird eine 380kW-Hdbchstspannungsleitung dar-
gestellt. In der PohleseestralRe wird eine Versorgungsleitung dargestellt.

StEP Klima
Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen.

Der StEP Klima liefert einen raumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung fir die
Anpassung von gesamtstadtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. Damit stellt
er keine “detaillierte Gebrauchsanweisung” zur Losung konkreter Fragestellungen dar,
sondern soll eher Abwagungs- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen.

Das Plangebiet wird gemaf der Analysekarte Bioklima (Karte 01) nicht den mit Warmebe-
lastung am Tag betroffenen Siedlungsraumen zugeordnet. Allerdings grenzt unmittelbar
sudlich ein Bereich an, der bereits aktuell betroffen ist (Plangebiet VIII-515).

Fur die Warmebelastung in der Nacht (Karte 02) gilt ebenfalls, dass das Plangebiet selbst
derzeit nicht betroffen ist, in Zukunft auch nicht belastet sein wird. Im Westen des Gel-
tungsbereichs (jenseits der Havel) existieren weitere grol3ere Bereiche, die zuklnftig durch
eine Warmebelastung in der Nacht betroffen sein werden.

Aufgrund dieser Analyseergebnisse ist der Planbereich nicht den prioritaren Handlungs-
raumen zugeordnet (MaRnahmenplan Bioklima - Karte 03).

Hinsichtlich der Grin- und Freiflachen im Planbereich sind diese als Stadtbdume im Sied-
lungsbereich dargestellt, die potentiell empfindlich gegeniber einem Niederschlagsriick-
gang im Sommer sind. (Karte 04).

Der MalRnahmenplan Grin- und Freiflachen “Prioritdre Handlungsraume” kennzeichnet die
Flachen mit “Ubrige Garten- und Freiflachen” (Karte 05).

Gemal} MalRnahmenplan Bioklima “Griin- und Freifldichen” (Karte 6) ist die Funktionsfahig-
keit von Kaltluftaustauschgebieten zu sichern.

Im Malnahmenplan “Gewasserqualitdt und Starkregen” (Karte 09) zéhlt das Plangebiet
zum "Handlungsraum Trennsystem” mit den Malinahmen “dezentrale Regenwasserbewirt-
schaftung ausbauen” und “Versickerungspotentiale vorrangig ausschépfen’.

Im Hinblick auf die MalBhahmen im Bereich “Gewasserqualitat und Starkregen” werden die
Ausweitung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie vorrangige Ausschopfung
der Versickerungspotentiale gefordert (Karte 10).

In der Karte “Aktionsplan - Handlungskulisse” ist das Plangebiet keinem Aktionsprojekt zu-
geordnet.
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Gemal. der Klimakarte Berlin hat das Gebiet eine hohe bis mittlere stadtklimatische Be-
deutung auf Grund der grof3raumigen Luftleit- und Ventilationsbahnen in dem Bereich der
Flussniederung der Havel. Bauliche Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen kén-
nen, sollten gem. den Planungshinweisen vermieden werden, die Bauhthe ist mdglichst
gering zu halten. Neubauten sind langst der Luftleitbahn auszurichten und Randbebauun-
gen moglichst zu vermeiden. Ebenso sollte der Grin- und Freiflachenanteil erhalten wer-
den.

Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung

Das "Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung” ist zu beriicksichtigen, soweit
die Aufstellung oder die Anderung eines Bebauungsplans fur die Herbeifihrung der Ge-
nehmigungsfahigkeit eines Wohnungsbauprojekts erforderlich ist. Es wurde zum 28. Au-
gust 2014 eingefihrt, weshalb es ausschlief3lich in Verfahren der verbindlichen Bauleitpla-
nung zum Einsatz kommt, bei denen zu diesem Zeitpunkt der Verfahrensschritt der 6ffent-
lichen Auslegung (8 3 Abs. 2 BauGB) noch nicht erfolgt war.

Der Senat von Berlin hat die “Leitlinien fir ein kooperatives Modell der Baulandentwick-
lung” (Berliner Modell) am 16. Juni 2015 beschlossen. Diese sehen einerseits vor, dass bei
einer im Bebauungsplan zuldssigen Wohnnutzung ein Anteil der Wohnungen als mietpreis-
und belegungsgebundene Wohnungen zu errichten sind und dass die Trager der jeweili-
gen Wohnungsbauvorhaben in Berlin in den jeweils abzuschlieRenden stadtebaulichen
Vertragen zusagen, auch die Kosten der als Folge der Vorhaben erforderlichen sozialen
Infrastruktur wie Kita- und Grundschulplatze zu tragen, soweit die entsprechenden Voraus-
setzungen des § 11 BauGB vorliegen und dies auch im Ubrigen angemessen ist.

Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat das Geldnde zwischen Zern-
seestralle / DaumstralBe / Pohleseestralle und der Spandauer bereits in ihrem Bestand
und moéchte mit Hilfe der Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 samtliche unbebaute
Grundstiicke als Gesamtquartier unter der Berlicksichtigung des Berliner Modells der ko-
operativen Baulandentwicklung entwickeln (vgl. Kap. 1.4).

Da im Bebauungsplan 5-73 die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets vorgesehen
ist, sind nach der “Leitlinie des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung” im
Geltungsbereich des Bebauungsplans auf einem Anteil von mindestens 30 % der Ge-
schossflache Wohnungen zu errichten, die den aktuellen Forderbedingungen fir Wohnun-
gen des offentlich geférderten Wohnungsbaus entsprechen. Diese Wohnungen sind zu-
dem in Abhangigkeit des jeweiligen Forderprogramms fur einen Zeitraum von bis zu 30
Jahren mietpreis- und belegungsgebunden. Die Regelung soll gewahrleisten, dass einer-
seits der in Berlin vorliegende dringende Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gedeckt wird
und andererseits Wohnquartiere mit einer sozial gemischten Bevdlkerungsstruktur entste-
hen kénnen.

Die Umsetzung ist durch eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan und eine verbindli-
che Regelung in einem stadtebaulichen Vertrag abgesichert.

In Bezug auf die erforderlichen InfrastrukturmafRnahmen kann das Land Berlin die Kosten
dafir derzeit nicht alleine aufbringen und musste sich deshalb auf die Entwicklung von Fla-
chen mit bestehender ErschlieBung und infrastruktureller Versorgung beschrénken. Eine
rasche Entwicklung vorhandener Flachenpotenziale ist daher nur méglich, wenn Projekt-
trager sich auf der Grundlage eines stadtebaulichen Vertrags in angemessener Hohe an
diesen Kosten beteiligen.

Das generelle Ziel des Bebauungsplans 5-73, die Entwicklung als allgemeines Wohngebiet
gemal § 4 BauNVO, bleibt bestehen, jedoch ist das Mal3 der baulichen Nutzung gemans§
20 Abs. 1 und 2 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 mal3-
voll erhéht worden.
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Im Rahmen der Anderung des Bebauungsplanentwurfs 5-73 ist die Zahl der Vollgeschosse
im Blockinneren durchgehend auf 4 Vollgeschosse und somit die maximale zuléassige Ge-
schossflache im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VII-526 um rund 4.300 m2
erhdht worden.(vgl. Kap. 11.3.2.2.1).

In der Differenzbetrachtung zwischen dem vormals bestehendem Planungsrecht des Be-
bauungsplans VIII-526 und dem festgesetzten Bebauungsplan 5-73 entsteht ein planbe-
dingter Mehrbedarf von insgesamt 4 Kita-Platzen und 5 Grundschulplatzen, der durch
den Investor, hier Gewobag als landeseigenes Unternehmen, getragen werden muss (vgl.
Kap. 111.3.).

§ 11 BauGB erlaubt gemaR Abs. 1 Nr. 3 “die Ubernahme von Kosten oder sonstigen Auf-
wendungen, die der Gemeinde flr stadtebauliche MalRnhahmen entstehen oder entstanden
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind”. Nach standiger
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann diese Regelung fur die Finanzie-
rung von Kindertagesstéatten und Grundschulen nur angewendet werden, wenn das Woh-
nungsbauvorhaben einen konkreten Kita- oder Schulneubau oder jedenfalls eine entspre-
chende bauliche Erweiterung ursachlich zur Folge hat. Wird der Bedarf mehrerer Vorhaben
gemeinsam gedeckt, muss dies auf einer entsprechend konkret ausgearbeiteten Investiti-
ons- und Flachenplanung beruhen.

Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren 5-73 wurde im Rahmen der beschrankten Be-
hordenbeteiligung im Marz 2016 und Januar 2017 durch die bezirkliche Abteilung Jugend,
Bildung, Kultur und Sport/Jugendamt - Fachdienst Steuerung und Planung - darauf hinge-
wiesen, dass in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitaten zur Sicherung der vorschuli-
schen Kindergartenbetreuung bestehen.

Die Gewobag verpflichtet sich demzufolge im stadtebaulichen Vertrag eine Wohnung im
Bebauungsplangebiet 5-73 fur eine Kindertagespflegestelle fir mindestens 4 (vier) Platze
fur Kinder im Alter von null bis unter sechs Jahren zu errichten und fur die Dauer von 20
Jahren zu erhalten Damit ist der Mehrbedarf aus dem Bebauungsplan 5-73 gedeckt.

Die Abteilung Jugend, Bildung, Kultur und Sport/ Amt 1 - Schul- und Sportamt - teilte mit,
dass durch eine Forcierung der Wohnbebauung und die Erhéhung der Geschossflache im
ehemaligen Entwicklungsbereich “Berlin-Oberhavel” in kurzer Zeit auch der Grundschulbe-
darf nicht gesichert ist.

In der Region Haselhorst ist am Standort der Grundschule an der Pulvermihle die Erweite-
rung der Schule durch einen Modularen Erganzungsbau (MEB) geplant. An diesem Stand-
ort werden die 5 (funf) Grundschulpléatze gesichert. Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr
2019 sein, so dass der Bau im Jahr 2020 zur Verfigung stiinde. Die Projekttragerin tber-
nimmt die Kosten der Erweiterung anteilig fur den von ihrem Vorhaben im Vertragsgebiet
ausgelosten Bedarf.

Das Bezirksamt Spandau von Berlin hat mit Beschluss vom 13. Februar 2018 dem Vorge-
hen hinsichtlich der Errichtung der notwendigen Infrastruktur zugestimmit.

Darlber hinaus ist fir den gegeniber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
entstehenden Mehrbedarf an 6ffentlichen Spielplatzen eine Erweiterung der Spielplatzka-
pazitat erforderlich.

Die Gewobag hat sich im Rahmen des stadtebaulichen Vertrags zur Ubernahme der Fi-
nanzierung und Herstellung eines Spielplatzes, der aus den Bebauungsplanverfahren 5-73
und 5-74 entsteht, verpflichtet.

Sonstige vom Senat beschlossene stadtebauliche Planungen

Luftreinhalteplan 2011-2017

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrie-
ben. Im Luftreinhalteplan 2011-2017 wurde ein Maflinahmenpaket entwickelt, das sowohl
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die Fortfihrung zahlreicher bereits laufender Mal3hahmen, als auch zusatzliche neue Kon-
zepte zur Reduzierung des Schadstoffausstof3es und der Verbesserung der Luftqualitat
umfasst. Es enthalt Malinahmen aus den funf Bereichen Raum-, Stadt- und Landschafts-
planung, Verkehr, Warmeversorgung, Bauen sowie Anlagen in Industrie und Gewerbe.

Als MalRBhahmen im Bereich der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung (Planungsinstru-
mente) werden insbesondere die Berlcksichtigung der Stadtklimatologie und des Luftaus-
tauschs, die Vermeidung neuer Belastungsschwerpunkte, der Erhalt sowie die Entwicklung
von Grin in der Stralle, die immissionssensitive Entwicklung der Standorte des StEP
“Industrie und Gewerbe’, die Berlicksichtigung der Ziele des StEP “Zentren” sowie die ver-
kehrssparende Raumentwicklung genannt. Der wichtigste lokale Verursacher hoher Luftbe-
lastung in Berlin ist jedoch weiterhin der Stralenverkehr, so dass sich die MalRnahmen-
bindel vor allem auf diesbezigliche MaRnahmen konzentrieren.

Das Plangebiet liegt aulRerhalb des im FNP dargestellten Vorranggebiets fur Luftreinhal-
tung. In den Karten (Szenarien NO, Kfz-Verkehr 2015 und PM10 Kfz-Verkehr® 2015) zum
Luftreinhalteplan 2011-2017 ist die Daum- und Pohleseestralie als gering belastet einge-
stuft. Die Templiner-See- und Zernseestralie sind nicht verzeichnet.

Bis auf die Reihenhausbebauung SchwielowseestralRe 15-29 ist das Plangebiet noch nicht
bebaut. Laut Luftreinhalteplan 2011-2017 sind Staubemissionen von Baustellen mit etwa
8 % an den Gesamtemissionen fur Feinstaub-PM10 verantwortlich. Das MaRnahmenblatt
M4.2 des Luftreinhalteplans sieht dementsprechend vor, diffuse Staubemissionen von
Baustellen zu vermindern. Mit 8 9 des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin ist bereits
gesetzlich geregelt, dass Staubemissionen durch geeignete MalRnahmen zu unterbinden
sind.

Larmaktionsplan 2013-2018

Verkehrslarm

Der Larmaktionsplan wurde vom Senat am 06. Januar 2015 beschlossen.

Da Verkehr der Hauptverursacher von Larm ist, soll mit der Entwicklung und Umsetzung
der LA&rmminderungsplanung diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Der Larm-
aktionsplan bereitet Malinahmen vor, die durch Anordnungen oder sonstige Entscheidun-
gen der zustandigen Trager offentlicher Verwaltung nach den jeweilig geltenden Rechts-
vorschriften durchzusetzen sind. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige Mal3-
nahmen zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet werden.

Das Plangebiet befindet sich gemald Karte 1 zum Larmminderungsplan auferhalb von
Konzept- oder Modellgebieten.

Neben der Beurteilung anhand der genannten Schwellenwerte ist oft eine weitergehende
Analyse der Larmsituation hilfreich, z. B. flr eine Prioritatenreihung von MalRnahmen. Die
sogenannte ‘Larmkennziffer’ (LKZ)° verwendet hierfiir die Hohe einer Pegeliiberschreitung
und die Anzahl der davon betroffenen Personen.

Das so definierte Hotspot-Untersuchungsnetz beinhaltet alle Abschnitte mit Larmbelastun-
gen nachts Uber 55 dB(A) und einer Larmkennziffer gleich oder gréRer 250. Fir die Daum-
stral3e wurde die LArmkennziffer>=250-499 ermittelt.

Die Templiner-See-Strafl3e und Zernseestraf3e sind im Larmminderungsplan nicht erfasst.
Die DaumstraBe und Pohleseestralie erreichen mit Werten von 60 bis 75 dB(A) im Tag-
Abend-Nacht-Index (Lpey) und 50 bis 65 dB(A) im Nacht-Index (Ly)10 die Dringlichkeitsstufe

8 Darstellung der Feinstaub-Emissionen
9 LKZ = Betroffene * (Mittelungspegel - Schwellenwert) / 100 m StralRenlange
10 FIS-Broker Berlin, Karten: Strat. Larmkarte L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Index) StraBenverkehr 2017

und Strat. La&rmkarte L_N (Nacht-Index) StraRenverkehr 2017, Abruf 08. April 2018
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1 der Larmminderungsplanung. In diesen Bereichen sollen prioritdr und kurzfristig Mal3-
nahmen zur Larmminderung geplant und umgesetzt werden, von denen auch das Plange-
biet profitieren wirde.

Fluglérm

Die Ergebnisse der Larmkartierung zeigen, dass der Flughafen Berlin-Tegel hohe Larmbe-
lastungen in den Bezirken Spandau, Reinickendorf und Pankow verursacht; insgesamt le-
ben 21.000 Menschen in Bereichen, in denen die Schwellenwerte der Larmaktionsplanung
Uberschritten sind. Die fur den Flughafen Berlin-Tegel festgesetzten Malinahmen zur
Larmminderung, wie das Nachtflugverbot und larmabhéngige Landeentgelte, wurden be-
reits mit dem Larmaktionsplan 2008 vorgestellt. Diese bestehenden Beschrankungen blei-
ben auch weiterhin in Kraft; damit ist der Rahmen mdglicher Mal3nahmen ausgeschopft.

Die Fluglarmbeeintrachtigungen werden mit dem Ende des Flugbetriebs des Flughafens
Berlin-Tegel entfallen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die gesetzlichen Festlegungen zum
Schutz gegen Fluglarm zu beachten, die sich heute aus dem festgesetzten Larmschutzbe-
reich des Flughafens Berlin-Tegel ergeben. Von dem Verkehrsflughafen Berlin-Schonefeld
(BER) ist das Plangebiet nicht betroffen (Prognose 2015).

Im Umweltatlas 2017 liegt in der strategischen Larmkarte fur den Flugverkehr beim Tag-
Abend-Nacht-Index (Lpen) der gréfdte Teil des Plangebiet im Bereich der Werte >60-65
dB(A) und im Eckbereich Daumstrale und PohleseestralRe bei >65-70 dB(A) sowie in der
strategischen Larmkarte fur den Flugverkehr beim Nacht-Larmindex 22-6 Uhr (L) im Be-
reich der Werte zwischen 50-55 dB(A).

Im Kapitel 5.2 des Larmaktionsplans (Integration der Larmminderungsplanung in alle Pla-
nungsebenen) wird im Fazit darauf hingewiesen, dass die Integration der Larmaktionspla-
nung in allen Planungsebenen bestandig fortzufiihren und die entwickelte Handreichung
anhand neuester Entwicklungen zu prifen und zu aktualisieren ist. Die Festsetzungen des
Bebauungsplanentwurfs beachten die Larmaktionsplanung unter den 6rtlichen Gegeben-
heiten.

Weiterfiihrende Aussagen hinsichtlich der vorhandenen Larmproblematik und darauf rea-
gierende Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf sind unter Kap. 11.3.8. aufgefihrt.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebiets mit der Kategorie Il B, das Be-
standteil des Wasserwerks Tegel ist. In der Schutzzone Il sind bestimmte Handlungen
verboten oder nur beschrankt zulassig.
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Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung Tegel vom 31. August 1995 - § 5 “Schutz
der Zone Ill B” - missen eingehalten werden. Insbesondere sind verboten:

- Das Errichten oder wesentliche Erweitern von Wohnsiedlungen, Industrie- oder Ge-
werbebetrieben, Krankenhdusern und Heilsstatten, wenn eine Gefahrdung der Grund-
wasser nicht durch Vorkehrungen sicher und dauerhaft verhindert werden kénnen;

- Die Einleiten von Abwasser und Niederschlagswasser;

- Lagern, Abfullen und Umschlagen grundwassergefédhrdenden Stoffen sowie mit Stof-
fen, die grundwassergefahrdende Stoffe enthalten;

- Grabungen oder Abgrabungen, durch die das Grundwasser dauerhaft freigelegt wird;

- Bohrungen und sonstige MaRnahmen zur ErschlieBung von Grundwasser, sofern die-
se nicht der 6ffentlichen Wasserversorgung, der Erhaltung wasserbehordlich zugelas-
sener Grundwassergewinnung und der Sanierung von Boden- und Grundwasserschéa-
den dienen;

- das Einleiten von Kihl- und Kondenswasser in den Untergrund;

- Maflinahmen, wie groRere Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung
oder Behinderung der Grundwasserneubildung oder des Grundwasserdargebots zur
Folge haben.

Darliber hinaus gelten die jeweiligen Auflagen und Benutzungsbedingungen der wasserbe-
hordlichen Genehmigung. In Wasserschutzgebieten ist Unrat, Schutt u. &. freizuhalten und
es darf nicht vergraben werden.

Angrenzende Bebauungsplane

Direkt angrenzend an das Plangebiet liegen der am 14. Dezember 1999 (GVBI. 2000, S.
248) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567c (Daumstrafde - im Osten) und der am 14. No-
vember 2000 (GVBI. 2001, S.2) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567b (Pohleseestralle -
im Siden). Diese festgesetzten Bebauungsplane sichern die Daumstral’e bzw. die
PohleseestralRe als tffentliche StralRenverkehrsflachen.

Direkt nordlich angrenzend an das Plangebiet liegt der am 27. Februar 2007 (GVBI. S.
317) festgesetzte Bebauungsplan VIII-530, der nunmehr durch den Bebauungsplanentwurf
5-74 Uberplant werden soll. Der angrenzende Bebauungsplan 5-74 soll in Erganzung zum
Bebauungsplan 5-73 Wohngebietsflachen sowie die Spandauer Havelpromenade sichern.

Sudlich der Pohleseestralie liegt der am 03. Juni 2008 (GVBI. S. 152) festgesetzte Bebau-
ungsplan VIII-515, der allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, StralRenverkehrsflache be-
sonderer Zweckbestimmung “FuRgangerbereich” sowie offentliche Grinflache mit der
Zweckbestimmung “6ffentlicher Spielplatz” und “6ffentliche Parkanlage™ festsetzt.

Auf der dem Plangebiet gegeniiberliegenden Seite der Daumstrale liegt der am 20. Marz
2008 (GVBI. S. 76) festgesetzte Bebauungsplan VIlI-524a, der im Norden an der Straf3e
An den Rohrbruchwiesen ein Mischgebiet festsetzt. Sidlich angrenzend werden allgemei-
ne Wohngebiete, eine offentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung “Parkanlage und
Spielplatz”, offentliche StraRenverkehrsflachen sowie eine offentliche Verkehrsflache be-
sonderer Zweckbestimmung "Ful3gangerbereich” festgesetzt.
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Schallgutachten?!

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Schallemissionsquellen, die potentiell
Auswirkungen auf die geplante Nutzung des allgemeines Wohngebiets haben bzw. haben
kénnen: Stralenverkehr, Fluglarm und Schiffsverkehr.

Bei den auf das Plangebiet einwirkenden maf3geblichen StralRenverkehrswegen handelt es
sich um die Daumstraf3e und PohleseestralRe. Flr das Plangebiet erfolgt eine Betrachtung
mit und ohne den Fluglarm des Flughafens Berlin-Tegel gemal dem Gesetz zum Schutz
gegen Fluglarm.

Die Emissionen aus dem Stral3enverkehr wurden in Bezug auf die geplante Nutzung als
allgemeines Wohngebiet in der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt und bewertet. In
der Berechnung wurde die abschirmende bzw. reflektierende Wirkung der geplanten
Wohngebéaude berlcksichtigt.

Zur Beurteilung der Schallemissionen des Verkehrs ist die DIN 18005 (Schallschutz im
Stadtebau) heranzuziehen. Die DIN 18005 enthalt keine Grenzwerte, sondern schalltechni-
sche Orientierungswerte als eine empfohlene Grundlage fiir die in der Planung zu bertck-
sichtigenden Ziele des Schallschutzes, ohne dass diese rechtliche Bindungswirkung entfal-
ten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 flr ein allgemeines Wohngebiet liegen tags bei
55 dB(A) und nachts bei 45 dB(A).

Die Untersuchung hat ergeben, dass an den Fassaden der abschirmendenl2 Bebauung
entlang der Daumstral3e und der Pohleseestral3e in diesem Bereich Beurteilungspegel aus
StralR3enverkehrslarm tags bis 72,5 dB(A) und nachts bis 58,6 dB(A) vorliegen.

In Summe mit dem Fluglarm liegen an den Aul3enfassaden der abschirmenden Bebauung
Beurteilungspegel bis 73,2 dB(A) tags und bis 59,2 dB(A) nachts vor. Somit sind zum
Schutz vor erhdhten Schallemissionen verschiedene passive Schallschutzmal3nahmen er-
forderlich.

Fir die Ermittlung der LA&rmimmissionen aus dem Schiffsverkehr wurde fir das Plangebiet
5-73 keine Untersuchung durchgefiihrt, da dem Bezirksamt Erfahrungswerte aus einer im
Jahr 2014 durchgefiihrten Untersuchung vorliegen. Es handelt sich um ein ca. 2 km in
nordlicher Richtung entferntes Untersuchungsgebiet (vgl. Kap. 11.3.8.3).

Entwicklung der Planiiberlegungen

Die Planungen im Geltungsbereich sind Teil eines Ubergreifenden stadtebaulichen Pla-
nungskonzepts des Landes Berlin fir die Wasserstadt Berlin-Oberhavel in Spandau, mit
dem Ziel, die friheren Gewerbeflachen Uberwiegend fir Wohnzwecke umzunutzen sowie
langfristig planungsrechtlich zu sichern Der Vorrang der Innenentwicklung hat gesetzlich
und in der Planung des Landes Berlin hohe Prioritat. Durch die Planung soll die Wohnfunk-
tion der Innenstadt gestarkt und dringend bendtigter Wohnraum ermdéglicht werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich
Wasserstadt Oberhavel am 0stlichen Havelufer sowie westlich der Daumstraf3e und deckt
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-526.

Entlang der Daumstral3e und der Pohleseestral3e erfolgt entsprechend dem der Planung
zugrunde liegenden stadtebaulichen Konzept der Rahmenplanung fir die Wasserstadt eine
beidseitige Einfassung der Stral3enrAume durch Riegel; im Inneren waren ebenfalls Blocke
vorgesehen.

PEUTZ Consult GmbH; Beratende Ingenieure VBI, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73
in Berlin Spandau im Bereich Oberhavel, September 2017

Unter abschirmender Bebauung sind alle Gebaude zu verstehen, die direkt an die Daum- oder Pohleseestralie
grenzen.
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Frihere Fassungen des Bebauungsplanentwurfs (z.B. aus November 2014) hatten zum
Ziel, die stadtebauliche Bebauungsdichte im Vergleich zu dem festgesetzten Bebauungs-
plan VIII-526 zu verringern sowie die urspringlich geplante Bebauungsstruktur aufzulo-
ckern. Hier sollte das Nutzungsmalfd (Zahl der Vollgeschosse) und Baukoérperausweisun-
gen einer zu diesem Zeitpunkt nachfragegerechteren Bebauungstypologie (u. a. Stadtvillen
und Doppelhduser) angepasst werden.

Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfs im Land Berlin wurde diese Konzeption 2016
aufgegeben. Um die hohe Nachfrage an Wohnungen zu bewaltigen und eine ausgewoge-
ne Mischung von Bevdlkerungszielgruppen zu schaffen, soll in Zusammenarbeit mit der
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, seitdem ein neues stadtebauliches
Konzept umgesetzt werden.

Das neue stadtebauliche Leitbild fir den Bebauungsplanentwurf 5-73 bezieht sich auf den
Bebauungsplan VIII-526. Im Unterschied zum Bebauungsplan VIII-526 ist die Zahl der
Vollgeschosse in der Blockinnenbebauung moderat erhoht worden. Wahrend entlang der
Daumstraf3e und der PohleseestralRe IV Vollgeschosse zwingend festgesetzt werden, sind
fur den Kopfbau Pohleseestral3e / Havelpromenade maximal VIl Vollgeschosse sowie ent-
lang der ZernseestralRe und Templiner-See-Stral3e durchgehend IV Vollgeschosse Uber-
wiegend mit einem zusatzlichen Staffelgeschoss vorgesehen. Wesentliches Merkmal des
stadtebaulichen Konzepts ist die Entwicklung eines Wohnquartiers, das Geschosswoh-
nungsbau ermdglicht und sich nach Westen zur Havel hin 6ffnet.

Die Spandauer Havelpromenade sowie die Zernseestral3e und die Templiner-See-Stralie
wurden bereits durch die ehem. Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt herge-
stellt. Im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 wurden die StraRenbreiten
von 16,0 m auf 10,5 m reduziert und die Stralen zur Havelpromenade mit einem Wende-
hammer von ca. 19x19 m ausgestattet.

Planungsalternativen

Planungsalternativen liegen in Form des Bebauungsplans VIII-526 vor, gegeniiber dem die
vorliegende Planung eine moderate Nachverdichtung der des stadtebaulichen Konzepts
durch die Zulassigkeit von Staffelgeschossen vorsieht.

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 wirde das derzeitige Baurecht (festge-
setzter Bebauungsplan VIII-526) weiterhin Giltigkeit haben und ebenfalls eine Nutzung der
Flachen fur Wohnzwecke zulassen.

Andere Alternativen, z. B. einer Anpassung des stadtebaulichen Konzepts mit dem Ergeb-
nis einer geringeren Verdichtung sind im Verlauf des Planungsverfahrens geprift, aber
spater nicht weiter verfolgt worden. Ursachlich hierfir sind und waren die Entwicklungen
am Berliner Wohnungsmarkt. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zum Bebau-
ungsplan 5-73 Ende 2008 und in den folgenden Jahren wurde davon ausgegangen, dass
die Errichtung von Wohnraum in Form von Geschosswohnungsbau wegen der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und bedingt durch eine veranderte Bedarfseinschatzung sowie
durch die Finanzkrise nur eingeschrankt umsetzbar ist. Diese Einschéatzung ist allerdings
angesichts der Entwicklung der Wohnungsmarktsituation und der vorliegenden Prognosen
zur Bevolkerungsentwicklung und zum Wohnungsbedarf mittlerweile tberholt. Die aktuelle
Entwicklung veranlasst daher, zu den frilheren Uberlegungen zuriickzukehren und diese
auf weitere Potentiale und Optimierungsmoglichkeiten zu tberprifen. Im Land Berlin be-
steht ein erhebliches Defizit an Wohnraum. Mal3geblich fir die Versorgungssituation auf
dem Berliner Wohnungsmarkt ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Ent-
wicklung von Angebot und Nachfrage. Angesichts der Bevilkerungsentwicklung Berlins in
den letzten Jahren - allein in den letzten fiinf Jahren wuchs die Bevdlkerung um 220.000
Personen - sind die vor wenigen Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in
Berlin aufgezehrt und der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr an-
gespannt. Dartber hinaus wird aktuell prognostiziert, dass Berlins Bevolkerung wird bis
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zum Jahr 2030 um weitere 266.000 Personen wachsen wird. Um den akuten Wohnraum-
bedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig. Die Deckung
dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt eine optimale Nutzung mit entsprechend héherer
Verdichtung von noch bestehenden innerstadtischen Baupotentialen in stadtebaulich ver-
traglicher Weise.

Planaufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung geméaR § 13a BauGB

Der Bebauungsplan 5-73 Uberplant den Geltungsbereich des bereits festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-526.

Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 ist gemal § 13a BauGB (Bebauungsplane der
Innenentwicklung) erfolgt, da der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flachen
dient und eine zulassige Grundflache von ca. 9.010 m2 ermdglicht. Der Bebauungsplan 5-
74, der im sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wird, lasst ei-
ne Grundflache von ca. 10.540 m2 (Entwurf, Stand: 21. Mai 2016) zu. In der Summe beider
Plane wird der Schwellenwert der zulassigen Grundflache von 20.000 m2 gemal § 13a
Abs. 1 Nr. 1 BauGB unterschritten.

Die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt auf3erte im Rahmen der Mit-
teilung der Planungsabsicht in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2009 keine Bedenken
zum beabsichtigten Planverfahren. Eingriffe in Natur und Landschaft fanden im gesamten
Plangebiet bereits in der Vergangenheit statt. Durch die friheren Nutzungen wurde der
Boden mit Schadstoffen verunreinigt. Im Rahmen der EntwicklungsmalRhahmen und im
Vorgriff auf den Bebauungsplan wurde die Altlastenverdachtsflache erkundet und saniert
(vgl. 1.2.8).

Durch die Realisierung des Bebauungsplans werden keine wesentlichen Beeintrachtigun-
gen der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Belange des Umweltschutzes erfolgen.
Das Plangebiet liegt nicht in der naheren Umgebung eines Natura 2000-Gebiets.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird keine Zulassigkeit eines Vorhabens
begriindet, welches einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung un-
terliegt.

Eine Uberschlagige Prifung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Vor-
prifung des Einzelfalls) durch die Festsetzung der allgemeinen Wohngebiete ist aus v. g.
Grunden nicht erforderlich. Bei dem Verfahren der Innenentwicklung gelten die Vorschrif-
ten des vereinfachten Verfahrens nach 8§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend. Von einer
Umweltprifung nach 8 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB
kann somit abgesehen werden.

Obwohl aufgrund von 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Ausgleichsbilanzierung nicht erfor-
derlich ist (Eingriffe gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig),
sind die Belange des Umweltschutzes jedoch weiterhin Abwagungstatbestand.
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Planinhalt und Abwéagung
Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt
Ziele der Planung

Stadtebauliche Zielsetzung bleibt weiterhin die Schaffung einer Nutzungsmischung aus
Wohnen und offentlichem Grin in Ufernahe. Festgesetzt sind allgemeine Wohngebiete
und zur Sicherung des Bestands 6ffentliche Verkehrsflachen sowie 6ffentliche Parkanlage;
die Art der baulichen Nutzung bleibt demzufolge erhalten. Die Nutzung des Quartiers wird
auf den Geschosswohnungsbau abgestellt werden. Ebenfalls kbnnen Stellplatze auch un-
terirdisch angeordnet werden.

Wesentlicher Planinhalt

Mit dem Bebauungsplan 5-73 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung eines Wohngebiets geschaffen. Es sind allgemeine Wohngebiete gemafl? § 4 der
Baunutzungsverordnung, 6ffentliche StraRenverkehrsflachen, Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung “Ful3gangerbereich” und 6ffentliche Grunflachen “6ffentliche Promena-
de” festgesetzt. Darliber hinaus sind Festsetzungen zu Uberbaubaren Grundstiicksflachen,
Grundflachen, Geschossflachen und Zahl der zulassigen Vollgeschosse getroffen.

Alle Verkehrsflachen und die offentliche Grinflache sind planungsrechtlich in ihrem Be-
stand gesichert.

Das MalRR der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Flachen zwischen den Baugrenzen
und mittelbar durch Festsetzung der zulassigen Zahl der Vollgeschosse. Entlang der
Daumstral3e / Pohleseestral3e ist das Mal3 der baulichen Nutzung durch erweiterte Bau-
kérperausweisungen in Verbindung mit einer maximal zuldssigen Zahl der Vollgeschosse
sowie einer maximal zulassigen Geschossflache bestimmt.

Durch textliche Festsetzungen sind dartber hinaus insbesondere Regelungen zum Immis-
sionsschutz (StraBenverkehrslarm), zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen
aus 8 17 Abs. 1 BauNVO, zur Zulassigkeit von Tiefgaragen und zur Errichtung von Wohn-
gebauden, bei denen ein Anteil der Geschossflache fir Wohnungen zu verwenden ist, der
mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden kann, Bestandteil des Be-
bauungsplans.

Entwickelbarkeit aus dem Flachennutzungsplan

Die allgemeinen Wohngebiete sind aus der Darstellung Wohnbauflache W1 entwickelt (vgl.
Kap. 1.3.2).

Die Griunflache entspricht den Darstellungen des Flachennutzungsplans.

Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung "Ful3géngerbereich” ist ebenfalls ent-
sprechend den “Ausfiuhrungsvorschriften zum Darstellungsumfang zum Entwicklungsrah-
men sowie zu Anderungen des Flachennutzungsplans Berlin (AV-FNP) 13 aus der Darstel-
lung Grinflache auf Grund der geringen Grol3e (< als 3 ha) und der funktionalen Bedeu-
tung als Ergadnzung der offentlichen Grinverbindung (Entwicklungsgrundsatz 1.5) entwi-
ckelt.

Die ehem. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt hat im Rahmen der bezirkli-
chen Unterrichtung tber die Planungsabsicht mit Schreiben vom 19. April 2009 und in den
nachfolgend durchgefiihrten Beteiligungsverfahren mitgeteilt, dass die vorgesehene Ent-
wicklung des allgemeinen Wohngebiets aus den Darstellungen des FNP gegeben ist.

13 ABI. Nr. 34 vom 18. August 2016, S. 2109
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In einer Stellungnahme vom 15. Dezember 2017 weist die Senatsverwaltung fir Stadtent-
wicklung und Wohnen in Bezug auf den Flachennutzungsplan darauf hin, dass stdlich des
Bebauungsplanes die geplante S-Bahn Linie dargestellt ist. Die Darstellung ist nicht lage-
genau, so dass entweder im B-Plan 5-73 oder im angrenzenden B-Plan VIII-515 die Frei-
haltung der Trasse bzw. ihre Berticksichtigung gewahrleistet sein muss. Dieses sei weder
im B-Plan 5-73 noch VIII-515 ersichtlich. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und
der Zielstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist es von gesamtstadtischem Interes-
se, mogliche zukiinftig OPNV-Strecken realisieren zu konnen.

Hierzu ist zunachst grundsatzlich festzuhalten, dass die Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 auf den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans VIII-526 basie-
ren und diese fortentwickeln. Die geplanten Abgrenzungen der tberbaubaren Grundstiicks-
flachen im Bebauungsplan 5-73 entsprechen im Bereich des allgemeinen Wohngebiets
nordlich der Pohleseestraflie (WA 3) denjenigen des Bebauungsplans VIII-526 und ermdg-
lichen daher keine Uber das geltende Planungsrecht hinausgehende Nutzung und stellen
damit auch keine Uber das bereits bestehende Mal3 hinausgehende Einschrankung fur die
S-Bahn-Trasse dar. Dies gilt auch fur die geplanten Tiefgaragen, da unterirdische Bauteile,
insbesondere Keller auch nach dem geltenden Planungsrecht zulassig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trasse dargestellt, die stidlich der Pohleseestral3e und der
Spandauer-See-Bricke unterhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselakezent-
rum verlauft. Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfuhrung, die den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 5-73 tangieren wirde, steht die geplante Bebauung ei-
ner unterirdischen Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer moglichen
S-Bahn Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des Gartenfeldes, der
Mulldeponie im Bereich Rhenaniastral®e, der Brickenwiderlager und der Havel) nicht im
Wege.

Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-515 stdlich der Pohleseestral3e ein ca.
20 m breiter Streifen im rickwartigen Bereich durch die Festsetzung Uberbaubarer (und
somit auch nicht Gberbaubarer) Grundstiicksflachen ebenfalls von oberirdischer Bebauung
freigehalten, der fUr eine unterirdische Trassierung genutzt werden kénnte. Der Bebau-
ungsplan VII-515 wurde mit diesen Uberbaubaren Grundsticksflachen vom Bezirksamt
Spandau festgesetzt, somit ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Trasse vom
Bezirk mitgetragen wird.

Begriindung und Abwéagung der Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Die Grundstiicke zwischen der Spandauer- und Wasserstadtbriicke weisen aufgrund ihrer
attraktiven Wasserlage am Ufer der Havel eine hohe Lagegunst als innerstadtischer
Wohnstandort auf. Das unmittelbare stadtebauliche Umfeld - Bereich westlich der Havel
und 6stlich der Daumstral3e - ist bereits durch Wohnnutzungen gepragt.

Die Entwicklung von Wohngebieten entspricht den Zielstellungen des Landes Berlin, die
stadtebauliche Entwicklung verstarkt im Innenbereich durchzufihren und dabei sparsam
mit Grund und Boden umzugehen. Dabei kann insbesondere durch eine entsprechende
Verdichtung in Bereichen hoher Lagegunst die Funktion der Innenstadt gestarkt und ein in-
nerstadtischer Wohnstandort flr einen durchmischten Personenkreis attraktiv gestaltet
werden.

Entsprechend der langjahrigen stadtebaulichen Zielsetzung fir den ehemaligen Entwick-
lungsbereich “"Wasserstadt Berlin-Oberhavel” sind daher im Plangebiet allgemeine Wohn-
gebiete WA 1, WA 2 und WA 3 gemald § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Die allgemeinen Wohngebiete sollen als Teil der
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Gesamtentwicklung im Quartier Haveleck4 aus der anziehenden Lage in Wassernahe
entstehen, die es erlaubt, hier ein Wohnquartier fir Geschosswohnungsbau zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin (vgl. Kap.
I.1.) kénnen langfristig nach Berechnungsanhang des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung ca. 320 WE fir ca. 640 Einwohner geschaffen werden.

MaR der baulichen Nutzung

Der Bebauungsplan enthélt zur Regelung des Mal3es der baulichen Nutzung eine Reihe
von differenzierten Festsetzungen.

Grund- und Geschossfldache baulicher Anlagen

In wesentlichen Teilen des Plangebiets (Baugebiete WA 1, WA 2 und Teile von WA 3) ist
das Malf3 der baulichen Nutzung durch eine Baukdrperausweisung bestimmt. Die Baukor-
perausweisung legt zum einen die Uberbaubaren Grundstiicksflachen im Sinne des § 23
BauNVO fest und zum anderen wird hiermit die zuldassige Grundflaiche gemal
§ 16 BauNVO zeichnerisch bestimmt.

Die Festsetzung einer zulassigen Grundflachenzahl ist daher in diesen Bereichen nicht
notwendig; die planungsrechtlich gesicherten tberbaubaren Grundstucksflachen sind voll-
standig Uberbaubar.

Die zulassige Grundflache, die Uber die angegebenen Vermaliungen hergeleitet wird, ent-
spricht der Uberbaubaren Grundflache. Dies wird durch Satz 1 der textlichen Festsetzung
Nr. 1 klargestellt. Zudem werden durch die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 Uber-
schreitungen der Baugrenzen durch Terrassen und Balkone zugelassen, die grundfla-
chenwirksam sind. Satz 1 der Festsetzung stellt dies ebenfalls klar.

Im Baugebiet WA 3 erfolgt im Eckbereich Daumstralle / Pohleseestralie eine erweiterte
Baukoérperausweisung, um an der stark durch Schallimmissionen belasteten Ecksituation
Spielraume fir architektonische Sonderlésungen zu erdffnen. Hinsichtlich der zulédssigen
Grundflache gelten fur die erweiterte Baukorperausweisung die Aussagen zur Baukdrper-
festsetzung analog.

Lediglich in einem Baufeld im WA 2 ist die zuldssige Grundflache durch die Eintragung ei-
ner zulassigen Grundflache (GR = 950 m?) in der Planzeichnung festgelegt. Hier wurde die
Uberbaubare Grundstiicksflache nach der 1. 6ffentlichen Auslegung zur Erhdhung der Fle-
xibilitdt um 1,5 m in Richtung Daumstral3e erweitert. Diese Erweiterung sollte jedoch keine
zusatzliche Grundflache ermdoglichen, daher wurde die zuldssige Grundflache numerisch
auf das bis zu diesem Zeitpunkt geltende zeichnerische Mal? festgesetzt.

TF 1: Festsetzung der zulassigen Grundflache

In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten iliberbaubaren Grund-
sticksflachen werden als zuldssige Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit
den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten iliberbaubaren Grund-
stucksflachen festgesetzt.

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F ge-
kennzeichneten liberbaubaren Grundstiicksflachen darf durch vortretende Gebaude-
teile wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von 8.270 m?
tiberschritten werden.

14 definiert als der Bereich westlich der Havel zwischen Wasserstadtbriicke (Daumstrafl3e) u. Spandau-
erseebriicke (Pohleseestrale), umfasst genauer die Gebiete der Bebauungsplane VIII-523, VIII-524a,
VII1-524b, VIII-526, VIII-527, VIII-530
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Die festgesetzte zuldssige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten
liberbaubaren Grundstiicksflachen darf durch vortretende Gebaudeteile wie Terras-
sen und Balkone in dem gemaR § 23 Abs. 3 BauNVO zuldssigen Umfang liberschrit-
ten werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 BauNVO
sowie § 23 BauNVO

Da vortretende Bauteile wie Balkone, Erker, Veranden und Loggien jedoch ebenfalls
grundflachenrelevant sind und ihre Zulassigkeit nicht nur auf die Uberbaubaren Grund-
stiicksflachen beschrankt werden soll, ist der Umfang einer zulassigen Erhdéhung der
Grundflache durch diese Bauteile zu bestimmen (Satze 2 und 3 der textlichen Festsetzung
Nr. 1). Dies gilt unabhéangig von der Frage, ob es sich um sogenannte “privilegierte Vor-
bauten” handelt oder nicht. § 23 Abs. 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung regelt ein Vor-
treten von Gebaudeteilen “in geringfligigem Ausmaf’. Im Regelfall gelten diejenigen Vor-
bauten als geringfligig und damit als privilegiert, die gemaR 8 6 Abs. 6 der Bauordnung
Berlin bei der Bemessung der Abstandsflachen auf3er Betracht bleiben. Es handelt sich
hierbei um Vorbauten, die insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Au-
Renwand in Anspruch nehmen und nicht mehr als 1,50 m vor diese Auf3enwand vortreten.
Dies qilt fur alle Uberbaubaren Grundstiicksflachen innerhalb des Geltungsbereichs grund-
satzlich ohne weitere Festsetzung im Bebauungsplan.

Gemal § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO konnen dartber hinaus im Bebauungsplan weitere
nach Art und Umfang bestimmte Ausnahmen zugelassen werden. Die weiteren Regelun-
gen zu Art und Umfang in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichneten Giberbauba-
ren Grundstiucksflachen enthalten die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5. Um eine
hohere Flexibilitdt bei der Fassadengestaltung einerseits und andererseits Moglichkeiten
fur eine wohnwertsteigernde attraktive Gré3e von Balkonen zu schaffen, ist in der textli-
chen Festsetzung Nr. 5 fur einige Gebéaudeseiten in schallabgewandter Lage bestimmt,
dass Balkone bis zu einer Tiefe von 1,5 m zuldssig sind, sofern diese in den jeweiligen
Vollgeschossen insgesamt nicht mehr als die Halfte der Lange der jeweiligen Fassade des
Gebaudes in Anspruch nehmen. Fir die Grundflache der zukinftigen Gebaude bedeutet
diese Regelung, dass durch einen geschossweisen Versatz der Balkone gegeneinander
nahezu der gesamte betroffene Fassadenbereich in einer Tiefe von 1,5 m grundflachen-
wirksam werden kann.

Die Uberschreitung der Baugrenzen in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichne-
ten Uberbaubaren Grundstiicksflachen gemafl § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO und den textli-
chen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 kann jedoch nur in einem Umfang zugelassen werden,
der im Rahmen des stadtebaulichen Gesamtkonzepts und vor dem Hintergrund der hohen
Verdichtung vertraglich ist. Satz 2 der textlichen Festsetzung Nr. 1 begrenzt daher die zu-
lassige Grundflache der tiberbaubaren Grundstiicksflachen und der zulassigen Uberschrei-
tungen auf ein vertragliches Gesamtmalf von 8.270 mz.

Hiermit ist auch gewabhrleistet, dass in den kumuliert zu betrachtenden Bebauungsplane 5-
73 und 5-74 eine maximal zuladssige Grundflache von insgesamt 20.000 m?2 nicht Uber-
schritten wird, da die Verfahren nach § 13a BauGB durchgefihrt werden.

Fur das mit dem Buchstaben B bezeichnete Baufeld werden aufRer den in § 23 Abs. 3
BauNVO vorgesehenen Uberschreitungstatbestanden keine weiteren zugelassen. Die hier-
fur erforderliche Erhdhung der zeichnerisch festgesetzten Grundflache wird in Satz 3 der
textlichen Festsetzung geregelt. Die vorhandenen Terrassen am Geb&udebestand an der
SchwielowseestralRe geniefRen Bestandsschutz.

Durch die textliche Festsetzung Nr. 1 i. V. m. den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5
ist eine Uber die zeichnerische und numerische Festsetzung der zulassigen Grundflache
von 8.220 m? hinausgehende zusétzliche Versiegelung bzw. Uberbauung von rund 790 m2
zugelassen, so dass die zuldssige Grundflache gemaR 8§ 19 Abs. 2 BauNVO im Plangebiet
insgesamt 9.010 m2 betrdgt. Die Beschrankung auf 9.010 m2 stellt sicher, dass fir die ge-
planten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-74 eine hinreichende Grundflache verbleibt,
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die eine Umsetzung des stadtebaulichen Konzepts einschlielich von Vorbauten / Balko-
nen bei Einhaltung der Grenze von insgesamt 20.000 m2 (vgl. Kap. 1.4.2) gewahrleistet. Die
Aufteilung der zur Verfigung stehenden Gesamtflache auf die beiden Bebauungspléne er-
folgt in etwa gleichwertig unter Bezug auf das Verhaltnis der jeweiligen GroRRe der geplan-
ten allgemeinen Wohngebiete.

Gegeniber dem geltenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 erhdht sich damit
die zulassige Grundflache um 885 m2 (heue Baugrenzen und zusatzliche Versiegelung /
Uberbauung). Dafiir wird die Bodenversiegelung durch die schmaler festzusetzenden Er-
schlieBungsstralen im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 um 719 m2
gemindert. Im Ergebnis der Festsetzungen 5-73 wird die Bodenversiegelung durch die
Grundflachen der Hauptanlagen und der ErschlieBungsstraRen um ca. 166 m2 erhoht.

Malgeblich fur die Ermittlung der insgesamt zuldssigen Versiegelung im Plangebiet ist je-
doch nicht die textliche Festsetzung zu den zuldssigen Grundflachen der Gebaude, son-
dern die zuladssige Gesamtversiegelung geman § 19 Abs. 4 BauNVO, die in der textlichen
Festsetzung Nr. 3 (s. u.) geregelt ist.

Die Bestimmungen des § 19 Abs. 4 BauNVO sehen vor, dass die zulassige Grundflache
durch die Grundflache bestimmter baulicher Anlagen (Garagen, Stellplatze mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen und unterirdische Anlagen) um 50 % Uberschritten werden darf, so-
fern eine Grundflachenzahl von 0,8 (sog. Kappungsgrenze) nicht Giberschritten wird.

Auf Grundlage verschiedener Umstande, die nachfolgend erlautert werden, erfolgt im Gel-
tungsbereich eine Feinsteuerung hinsichtlich dieser Standardregelung in unterschiedlichem
Ausmali.

Im Baugebiet WA 1 gelten die Regelvorschriften des 8§ 19 Abs. 4 unveréndert. Dies be-
grindet sich aus der Tatsache, dass in diesem Baugebiet bereits Terrace-Hauser mit
Hausgarten an der Schwielowseestral3e errichtet worden sind und damit Teile des Blockin-
nenbereichs fur eine Tiefgaragen- oder Stellplatznutzung nicht mehr zur Verfigung stehen.
Darlber hinaus ergibt sich fir die noch zu bebauenden Grundstiicke aus der zuldssigen
Grundflache bei einer 50 % Uberschreitung bereits ein Wert von knapp 0,7. Die verblei-
benden Flachen sollen daher im Sinne der Attraktivitdt der Wohnnutzung fir Freiflachen
genutzt werden. Da das zuldssige Mal3 unterhalb eines Werts von 0,8 liegt, ist ein Aus-
schluss weiterer geringfugiger Ausnahmen im Sinne der Planungsziele nicht erforderlich.

TF 3: Uberschreitung der Grundflache baulicher Anlagen gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO im
allgemeinen Wohngebiet

In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulassige Grundflache
durch die Grundflachen von Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne
des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Gelan-
deoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,8 liberschritten werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 1 bis 3 BauNVO

Einerseits ist es das stadtebauliche Ziel die Blockinnenbereiche der geplanten Wohngebie-
te insbesondere zum Ausgleich der NutzungsmalRiberschreitungen frei von oberirdischen
Garagen und Stellplatzen zu halten und als nutzbare Freiflachen fir die Bewohner zu si-
chern. Hierzu erfolgt Uber die textliche Festsetzung Nr. 8 ein Ausschluss oberirdischer Ga-
ragen und Stellplatze mit Ausnahme von Stellplatzen fir mobilitatseingeschrénkte Men-
schen. Andererseits wird in den Baugebieten WA 2 und WA 3 die Mdéglichkeit geschaffen,
Tiefgaragen fur den ruhenden Verkehr anzulegen.

Durch die Festsetzung Nr. 3 wird somit zunadchst geregelt, dass die Privilegierung aus § 19
Abs. 4 BauNVO in den betroffenen Baufeldern nicht mehr fiir Garagen gilt.

Fur die Baugebiete WA 2 und WA 3 wird hingegen durch die Festsetzung die Gesamtver-
siegelung auf ein maximales Mal3 von 0,8 begrenzt. Die Zulassigkeit einer solchen Versie-
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gelung wirde sich im Baugebiet WA 3 angesichts einer zulassigen Grundflache, die einer
Grundflachenzahl von 0,59 entspricht, auch bei Anwendung des Regelfalls aus § 19 Abs. 4
BauNVO ergeben. Allerdings bestiinde somit gema3 8 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz
BauNVO die Mdglichkeit, ,weitere Uberschreitungen in geringfiigigem AusmafR* zuzulas-
sen. Angesichts der Zielstellungen einer grin gepragten Siedlungsstruktur und einer guten
Aufenthaltsqualitat auf den wohnungsbezogenen Freiflachen ist eine Versiegelung tber ein
Mal3 von 0,8 hinaus nicht vertretbar und wird durch die textliche Festsetzung Nr. 3 ausge-
schlossen.

Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 und die erfolgte VergroRerung der Baugebietsflachen
des allgemeinen Wohngebiets zu Lasten der Flachen der Zernseestraf3e und der Templi-
ner-See-Stral3e gegentber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526,
erhoht sich die zulassige Versiegelung gegeniber den Festsetzungen des Bebauungs-
plans VIII-526 um insgesamt ca. 1.400 m2. Dafur wird die Bodenversiegelung durch die
schmaler festzusetzenden ErschlieBungsstraflen im Vergleich zum festgesetzten Bebau-
ungsplan VI11-526 um 719 m?2 gemindert, so dass sich insgesamt eine zusatzliche Versie-
gelung gegeniber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 in Hohe von ca. 680
m? ergibt.

Die zuldssige Geschossflache bestimmt sich in weiten Teilen des Plangebiets durch die
Kombination aus zeichnerisch festgesetzter zulassiger Grundflache und maximaler Anzahl
der zulassigen Vollgeschosse. Lediglich im Sidosten des Plangebiets erfolgt im Rahmen
der Festsetzung eines erweiterten Baukoérpers die Regelung der zuldssigen Geschossfla-
che durch Eintragung eines numerischen Werts (GF = 7.000 m?) in der Planzeichnung.
Aus der Kombination dieser Festsetzungen ergibt sich eine zuldssige Geschossflache in
Hohe von 32.186 m2.

Gemal § 20 Abs. 4 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossflachen u. a. Balkone
unbertcksichtigt, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflachen zuléassig sind oder
zugelassen werden kénnen. Sobald Balkone jedoch Uber dieses Mal3 der Privilegierung
hinaus reichen, ist eine Anrechnung auf das zulassige Mal3 der Geschossflache zu prifen,
da von einer spirbaren Erhéhung des Wohnwertes auszugehen ist. Bestatigt wurde die
zusatzliche Anrechnung auf die Geschossflache im Rahmen der Urteile (OVG Munster, Ur-
teil vom 23.04.2015 - Aktenzeichen 7A 1237/13 und VG Augsburg, Urteil vom 01.10.2015 -
Aktenzeichen Au 5K 15.269). Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 in Verbindung mit der
Festsetzung Nr. 5 werden au3erhalb der Baugrenzen Balkone mit GroRen von bis zu 1,5 m
Tiefe und mit Langen zugelassen, die in den jeweiligen Vollgeschossen bis zu einer Ge-
samtlange von bis zu 50 % der jeweiligen Fassade reichen. Das bislang geltende Mal3 der
Privilegierung ist mit dieser Festsetzung klar Gberschritten, so dass ebenfalls eine Festset-
zung zur zulassigen Uberschreitung der Geschossflache notwendig wird.

TF 2: Festsetzung der zulassigen Uberschreitung der Geschossflache fiir Balkone

Die zuldssige Geschossflache darf fiir Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m
und weniger als 2,5 m um bis 1.600 m? iiberschritten werden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 BauNVO sowie § 20
BauNVO

Die zusatzliche Geschossflache fur die nach der textlichen Festsetzung Nr. 5 Satz 3 zulas-
sigen Balkone soll ein MalR von 1.600 m2 nicht tUberschreiten. Dies entspricht 5 % der zu-
lassigen Geschossflache. Damit wird die fir diese Balkone erforderliche zuséatzliche Ge-
schossflache auf ein stadtebaulich vertragliches und im Wesentlichen nicht wahrnehmba-
res Mafd beschrankt, womit einerseits in ausreichendem Umfang Flachen fur die zulassigen
Balkone zur Verfiigung stehen und andererseits die im bisherigen Verfahren formulierten
wesentlichen stadtebaulichen Ziele und Eckwerte weiterhin Giltigkeit behalten.

Uberschreitung des MaRes der baulichen Nutzung
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Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete werden ohne Berlcksichtigung einer mdglichen
Erhéhung fur Vorbauten und Balkone Nutzungsmal3e zugelassen, welche rechnerisch fol-

gende stadtebaulichen Dichten ergeben:

Baugebiet Grundsticks- | Grundflache | Geschossflache |Grundfla- | Geschossfla-

flache (mz) (mZ) (mZ) chenzahl |chenzahl (GFZz)
(GR2)

WA 1 6.053 2.747 10.750 0,45 1,78

WA 2 5.460 2.424 9.696 0,44 1,78

WA 3 5.192 3.049 11.740 0,59 2,22

zul. Grundflache gem.TF1 und TF5| 790

zul. Geschossflache gem. TF 2 1.600

Durchschnitt 0,54 2,02

Im allgemeinen Wohngebiet sind auf der Grundlage des stadtebaulichen Konzepts durch
Baukorperausweisungen bzw. numerisch festgesetzte zulassige Grundflachen Grundfla-
chen, die einer rechnerischen Grundflachenzahl (GRZ) von 0,44 bis 0,59 sowie Geschoss-
flachen festgesetzt, die einer Geschossflachenzahl von 1,78 bis 2,22 entsprechen.

Eine Beriicksichtigung der zulassigen zuséatzlichen Grund- und Geschossflachen bei der
Ermittlung der baugebietsbezogenen GRZ- bzw. GFZ-Werte ist nicht méglich, da zum heu-
tigen Zeitpunkt weder bekannt, noch festgesetzt ist, wo und in welchem Umfang die Erwei-
terungsmoglichkeiten in Anspruch genommen werden. Allerdings ist ein sogenanntes
~Windhundrennen“ bei der Inanspruchnahme der zuséatzlichen Grund- und Geschossflache
ausgeschlossen, da sich die mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeichneten Uber-
baubaren Grundstiicksflachen im Eigentum der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft
Gewobag befinden, die ein konzeptionelles Gesamtvorhaben errichten will. Da die landes-
eigene Wohnungsbaugesellschaft die Grundsticke vom Land Berlin tUbertragen bekom-
men hat, ist eine VeraufRerung von Teilflachen an Dritte ausgeschlossen. Fir die mit dem
Buchstaben B gekennzeichnete berbaubare Grundstiicksflache regelt sich die Uber-
schreitungsmaglichkeit grundstiicksbezogen Uber die Bestimmungen des § 23 Abs. 3 der
Baunutzungsverordnung.

Im Durchschnitt ergeben sich bei einer Berlicksichtigung der Vorbauten und Balkone eine
rechnerische GRZ von 0,54 und eine rechnerische GFZ von 2,0.

Diese Zahlen liegen damit oberhalb der durch 8 17 Abs. 1 BauNVO fir allgemeine Wohn-
gebiete definierten Obergrenze von 0,4 bzw. 1,2 fur die Bestimmung des Mal3es der bauli-
chen Nutzung.

Die in 8 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen fur das Mal3 der baulichen Nutzung
konnen geman § 17 Abs. 2 BauNVO aus stadtebaulichen Grunden tberschritten werden.

3.2.2.1 Stadtebauliche Griinde

Die Planungen fir die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdich-
teten Baugebieten beiderseits der Havel vor. So zeigt beispielsweise noch ein Gestaltplan
der Wasserstadt GmbH von Mai 2001 auf den Baufeldern des Plangebiets eine weitgehend
geschlossene U-férmige Bebauung mit funf bzw. vier Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss.
Ein Rahmenplan aus dem Jahr 2005 zeigt dann im Wesentlichen das den spateren Fest-
setzungen des Bebauungsplans VI1II-526 zugrunde liegende stadtebauliche Konzept. Diese
Verdichtung der Bebauung zum Havelufer und die Errichtung von Geb&uden mit Ge-
schosswohnungsbau ist bereits mit der Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr
2008 geltendes Planungsrecht fur die Flachen innerhalb des Bebauungsplans 5-73.
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Die Uberschreitung der Obergrenzen fur die Grund- und Geschossflaichen gemaR
§ 17 Abs. 1 BauNVO kann aus folgenden stadtebaulichen Grinden im Sinne des § 17 Abs.
2 Nr. 1 BauNVO begrindet werden:

Innerstédtische Entwicklung / Ubergeordnete Planungsziele

Das Plangebiet befindet sich an einem innerstadtischen Standort mit hoher Lagegunst an
der Havel. Die geplante Entwicklung eines verdichteten allgemeinen Wohngebiets ent-
spricht dem stadtebaulichen Leitbild der Innenentwicklung. GemanR § 1a Abs. 1 BauGB ist
in dieser innerstadtischen Lage aus Grinden des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den eine hohe Ausnutzung der zur Verfliigung stehenden Baupotentiale geboten. Dies fihrt
zu einer Starkung der innerstadtischen Funktion und deren attraktiver Gestaltung fur alle
Bevolkerungsschichten. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung werden hierdurch
Flachen am &ufRReren Stadtrand oder bislang nicht besiedelten Bereichen vor einer Inan-
spruchnahme durch die Siedlungsentwicklung geschutzt.

Dies spiegelt sich auch in den Darstellungen des Flachennutzungsplans, der die gesamt-
stadtischen Ziele fur den Bereich formuliert, wider. Die Darstellung einer Wohnbauflache
W1 entspricht gemal3 Erlauterungen zum Flachennutzungsplan Gebieten mit Gberwiegend
traditioneller Block- und Blockrandbebauung mit finf und mehr Geschossen und einer
Dichte oberhalb einer GFZ von 1,5. Auch der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 kenn-
zeichnet das Plangebiet u.a. als Einzelstandort mit einer Wohnungsmenge von 500 und
mehr Wohnungen und gibt damit Hinweise auf die aus gesamtstadtischer Sicht beabsich-
tigte Bebauungsdichte.

Stadtebauliches Konzept im Rahmen der Entwicklung der "Wasserstadt Berlin-Oberhavel”

Die Zielsetzung des damaligen stadtebaulichen Konzepts war, eine Verbindung zwischen
der Wasserlage und dem Koloniebereich im Quartier Haveleck vorzusehen. Danach wurde
das Quartier durch drei Bereiche charakterisiert: die "Wasserlage” (westlich der Daumstra-
Be), die "Parklage” (6stlich der Daumstraf3e) und die “Gartenlage” (westlich der Kleingar-
ten). Die Bebauungsdichte sollte dementsprechend von Westen nach Osten abnehmen.
Da die Lage am Wasser am attraktivsten ist, sollte die Bebauungsdichte dort auch beson-
ders hoch werden. Gleichzeitig sollte durch die dichte Bebauung ein Bezug zur Struktur
des am gegenulberliegenden Havelufer bereits bebauten Quartiers Havelspitze hergestellt
werden. Ein Teil des Konzepts war die geplante Uberwiegend viergeschossige Bebauung.
Sie drickte die angestrebte verdichtete stadtische Bebauungsstruktur mit neuen Hausty-
pen (z. B. Terrassenhauser) aus. Genau diese stadtebaulichen Ziele waren jedoch durch
eine geringere Bebauungsdichte nicht zu erreichen.

An dem grundsatzlichen Konzept der baulichen Einfassung der Daumstral3e sowie an dem
stadtebaulichen Leitbild fir das Quartier Haveleck mit héheren Dichten am Wasser und der
baulichen Einfassung der Daumstraf3e wird im Bebauungsplanentwurf 5-73 festgehalten.

Im weiteren Bebauungsplanverfahren sind bis auf die Bestandsbebauung durchgehend
vier Vollgeschosse vorgesehen. Zu den in Teilbereichen noch hohen Dichten tragen insbe-
sondere die geplanten Baukoérper entlang der Hautverkehrsachsen - Daumstralle und
Pohleseestralie - bei; hier ist die viergeschossige Bebauung zwingend vorgesehen. Dies ist
ein Teil der angestrebten stralenbegleitenden verdichteten stadtischen Bebauungsstruk-
tur, die als deutliche raumbegrenzende Kante die Daumstraf3e und Pohleseestralle einfas-
sen soll. Gleichzeitig dienen die Raumkanten dem Abblocken des Straenverkehrslarms
fur die Baukorper hinter dieser Raumkante.

Die Larmbeeintrachtigungen durch den Flugverkehr Tegels sind durch die Fluglarmschutz-
zonen bewadltigt. Da die stadtebaulichen Entwicklungspotenziale in der Wasserstadt Ober-
havel, die zu einem grof3en Anteil bereits realisiert worden sind, als besonders hoch einge-
stuft werden, sollen gerade in Wassernédhe Wohngebiete mit hoheren Dichten verwirklicht
werden kdnnen. Die Larmbelastung durch den Flugbetrieb in Tegel wird in absehbarer Zeit
entfallen; die hohen Dichten der Raumkanten entlang der Daumstral3e sorgen fir die Ab-
schottung von StraRenverkehrslarm sowie fir die Privatheit der AuRenwohnbereiche hinter
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der Blockrandbebauung trotz der Zuwegungen zu der 6ffentlichen Havelpromenade Uber
die ErschlieBungsstral3en.

Wesentliche konzeptionelle Aspekte fur das Plangebiet als ein Teil des Quartiers Haveleck,
die ein Dichteerfordernis im Gesamtzusammenhang darstellten, sind:

o die besondere Eignung des Gebiets (herausragende landschaftliche Lage, einmalige
Attraktivitat),

e die umfassende Riickgewinnung der nahegelegenen Uferzone fur die Offentlichkeit,
e das Flachenrecycling in Verbindung mit einer umfassenden Altlastenbewaltigung,

o die minimierte Flacheninanspruchnahme durch eine kompakte Stadtstruktur als Form
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in Teilbereichen des Quartiers Havel-
eck,

e die Schaffung einer stadtischen Atmosphére eigener Auspragung,
e die Starkung Spandaus im gesamtstadtischen Geflige,
o die verkehrsreduzierende Siedlungs- und Nutzungsstruktur.

Jeder der genannten konzeptionellen Aspekte stellt fur sich einen stadtebaulichen Grund
fur die Uberschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO im Teilbereich des Quartiers
Haveleck dar.

Schaffung von Wohnraum

In Berlin ist seit geraumer Zeit grof3e Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen festzustel-
len, die sich nach den aktuellen Bevélkerungsprognosen in den kommenden Jahren noch
verscharfen wird. Stark nachgefragt werden u. a. Wohnungen in hoher Lagegunst. In der
Wasserstadt Berlin-Oberhavel bietet sich die Méglichkeit unter Bertcksichtigung der An-
forderungen kostensparenden Bauens neuen Wohnraum zu schaffen.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 erhéht sich die mdgliche Ge-
schossflache im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 von ca. 27.860 m?2
auf 32.186 m2 (33.786 m2 unter Beriicksichtigung der zulassigen Uberschreitungen durch
Balkone), somit um ca. 4.300 m2 (5.900 m2).

Die Realisierung einer grof3en Anzahl an Wohnungen, die aufgrund der verdnderten Nach-
fragesituation von hoher stadtentwicklungspolitischer Bedeutung ist, ist unter Einhaltung
der in der Baunutzungsverordnung festgelegten Obergrenzen der baulichen Dichte nicht
erreichbar.

3.2.2.2 MaBnahmen zum Ausgleich

Eine Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 Abs. 1 BauNVO erfordert neben dem be-
reits dargelegten Vorliegen stadtebaulicher Griinde einen Ausgleich durch Umstande oder
MaRnahmen durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht beeintrachtigt werden und nachteilige Auswirkungen
auf die Umwelt vermieden werden.

Ausgleichende Umstande:

= Als direkt ausgleichende Umsténde fiir die Uberschreitungen der Obergrenzen die-
nen die angrenzende Havelpromenade sowie die Lage an der Havel, die fir die
Baugebiete dichtereduzierend und ausgleichend wirken. Die Promenade bildet den
Ubergang vom Quartier Haveleck zum Spandauer See. Uber die Freitreppe und
den Bootsanleger fiihrt ein direkter Zugang zum Wasser. Die Lage selbst wird
durch die gewahlte Anordnung der Baukorper unterstiitzt, da vom Blockinnenbe-
reich Blickbeziehungen zum Wasser freigehalten werden. Hierdurch kann die Quali-
tat der Wohngebiete deutlich erhéht werden. Darlber hinaus sichert die im Zuge
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der GesamtmalRhahme "Wasserstadt Oberhavel” bereits hergestellte Parkanlage im
Zentrum des Quartiers Haveleck (im Geltungsbereich des Bebauungsplan VIlI-524a
Ostlich der DaumstralRe) ebenfalls ein durchgriintes Wohngebiet. Damit kbénnen ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gesichert werden, so dass die Uberschrei-
tungen der Obergrenzen vertretbar sind. Der reduzierte Flachenanspruch fur die
ErschlieBungsstralRen gewahrleistet auch einen sparsamen Umgang mit Grund und
Boden im Sinne des Baugesetzbuchs.

* Im Vergleich mit anderen innerstadtischen Ortslagen weist das nahere Umfeld des
Plangebiets eine sehr gute Ausstattung an Grin- und Erholungsflachen auf, was
sowohl im Hinblick auf die Wohnqualitat als auch auf die Umweltsituation als aus-
gleichender Umstand gewertet werden kann.

= Durch die Wiedernutzbarmachung dieser innerstadtischen Flache als gut erschlos-
sener Wohnstandort wird die Weiterentwicklung der Wasserstadt gefordert, eine
verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestarkt und der AufRenbereich geschont.
Bei diesem Vorhaben der Innenentwicklung werden damit Ziele einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes ver-
folgt.

Ausgleichende MalRnahmen:

= Die stadtebauliche Figur und die festgesetzte Hohe der Randbebauung zur Daum-
stralRe bilden die Voraussetzung dafir, schallgeschitzte Hofbereiche zu schaffen,
die ruhige Wohnraume, AuRenwohnbereiche und Freiflachen auch in einem durch
Schall vorbelasteten Gebiet gewahrleisten.

* In allgemeinen Wohngebieten wird die héhere bauliche Dichte durch die Freihaltung
zusammenhangender Freiflachen in den Blockinnenbereichen, die den Wohnungen
zugute kommen sollen, im Grundsatz ausgeglichen. Diese Freiflachen sind ausrei-
chend grof3, um die grundlegenden Anforderungen an private Freiflachen, wie die
Unterbringung von Aufenthalts- und kleinrAumigen Erholungsflachen realisieren zu
koénnen.

= Daruber hinaus sind weitere ausgleichende Mal3hahmen im Bebauungsplan festge-
setzt:

Ausschluss von oberirdischen Stellplatzen zur Sicherung der Freiflachen in den
Blockinnenbereichen (TF 3),

Vorschriften zur Erdiberdeckung und Begrinung von Tiefgaragen (TF 15),
Festsetzung einer 50 %igen Dachbegriinung (TF 16).

Die ausgleichenden Umstande und Mafinahmen sind in ihrer Gesamtheit geeignet, trotz
der Uberschreitung der Obergrenze der GFZ aus § 17 Abs. 2 BauNVO gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Plangebiets zu sichern.

Darlber hinaus ist im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Bebauungsplan untersucht
worden, inwieweit sich die geplante Nachverdichtung gegeniiber dem Baurecht aus dem
rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 hinsichtlich der Verschattungssituation auf inner-
halb und auRBerhalb des Geltungsbereichs befindliche vorhandene Wohngebaude auswirkt.
Konkret sind dies die bestehenden Reihenh&user stdlich der Pohleseestral3e innerhalb
des Geltungsbereichs und die bestehenden Reihenhduser oOstlich der Daumstrafl3e. Eine
Verschattungsstudie (vgl. Anlage Il), die zudem eine Untersuchung und Bewertung der Si-
tuation in Bereichen mit Abstandflachenlberlagerungen innerhalb des Geltungsbereichs
vorgenommen hat, kommt zu folgenden Ergebnissen:

1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude im Geltungsbereich

In diesem Zusammenhang ist die Sidseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Stidseite im gesamten Ta-
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gesgang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes
Planungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegenlbergestellt.

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belichtungssi-
tuation an den bestehenden Reihenhausern verandern.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis15, dass:

= sich am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschrankt, wahrend bei einer
Bebauung gemal? des Bebauungsplans VIII-526 auch das 2. OG fur mehrere Stunden
besonnt wiirde; die Reihenhauszeile ist zum Teil allerdings auch durch die Aufweitung
des Abstands der sidlichen Zeile zum Stadthauses am Mittag besser besonnt;

= sich am 21.03/ 23.09. die Besonnung im Erdgeschoss der bestehenden Bebauung im
Geltungsbereich in Teilbereichen um bis zu 2 Stunden und im 1. Obergeschoss um ca.
1 Stunde verkirzt wird; einige Geb&ude der Reihenhauszeile jedoch durch die Aufwei-
tung des Abstands der sudlichen Zeile zum Stadthauses auch langer tber alle Ge-
schosse besonnt sind;

= sich die Besonnungsdauer fir einen Teil der Garten um ca. 1 Stunde verkdirzt;

= am 21.06. keine zusatzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf
der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt.

= auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhauser handelt, deren Raume Uber
alle Geschosse verteilt sind, die Kriterien der DIN 5034-1 erfillt sind. Einzige Ausnah-
me bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen be-
finden. Hier ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einsttindige Beson-
nung am 17.01. nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem
geltenden Planungsrecht.

Eine separate Untersuchung der Gérten ergab, dass eine vollstindige Besonnung der Gar-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird.

Zur Konfliktminderung durch die zuséatzlich zulassigen Staffelgeschosse ist die Planung
nordlich der Zernseestrafl3e Uberarbeitet worden. Der wesentliche Teil der zusatzlichen
Verschattung wird durch die parallel zur Zernseestral3e geplante Zeilenbebauung verur-
sacht. Daher wird fir diese Uberbaubare Grundstiicksflache auf ein zusatzliches Staffelge-
schoss verzichtet und zukinftig entsprechend dem Bebauungsplan VIII-526 lediglich ein
viergeschossiges Gebaude mit einer Oberkante von 13,0 m zuldssig sein. Diese Verande-
rung ist auch stadtebaulich unkritisch, da die Zeile im inneren Bereich der Bebauung nicht
mafgeblich die 6ffentlichen Raume in der DaumstralRe bzw. an der Uferpromenade pragt
und so ein Héhenunterschied zur tbrigen geplanten Bebauung kaum wahrnehmbar ist. Die
geplanten Zeilen an der Daumstrale und die Stadthauser entlang der Havelpromenade
hingegen stehen durch ihre Reihung entlang des 6ffentlichen Raums in einem deutlich
wahrnehmbaren stadtebaulichen Zusammenhang, so dass eine Reduzierung der zuléssi-
gen Geschossigkeit bei einem einzelnen Baukorper stadtebaulich nicht vertretbar ist.

Insgesamt sind dann noch verbleibenden Verdnderungen durch die geplante Aufstockung
der umgebenden Bebauung durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zwar im-
mer noch nachteilig fiir die betroffenen Grundstlickseigentiimer, aber auch vertretbar, da
sie nicht dazu fiihren, dass Geb&dude oder Garten hierdurch nicht mehr besonnt werden;
lediglich wird das Ausmal der Besonnungsdauer in maiigem Umfang reduziert. Wie be-
reits dargelegt, werden hierdurch die Regelungen der DIN 5034-1 weiterhin erfiillt und ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse in jedem Fall gewahrt. Daher ist es gerechtfertigt, die
Einschrankungen privater Grundsttickseigentiimer gegentiber dem besonders schwerwie-
genden offentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden

15 Die Untersuchung wurde mit einem Staffelgeschoss auf der geplanten Gebaudezeile nordlich der

ZernseestralRe durchgefiihrt. Dieses ist in die folgende Bewertung eingeflossen und daran anschlie-
Rend im Ergebnis der Verschattungsstudie aus der Planung entfernt worden.
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Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zusatzliche Bebauung zuzu-
lassen.

2. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebéaude 6stlich der DaumstraBe

Die betroffenen Gebaude befinden sich 6stlich des Plangebiets. Auf Grund des Tages-
gangs der Sonne koénnen Verschattungen daher nur am spaten Nachmittag bzw. Abend
auftreten. Die Untersuchungen wurden daher - in Abhéngigkeit von der Jahreszeit - auf
Zeitraume beschrénkt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lasst.

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung 0Ostlich der Daumstraf3e in einem Ab-
stand von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung vorge-
schriebenen Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73
befindet, erfolgt lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis Uber die Kriterien der
DIN 5034-1 wird auf Grund der au3ergewdhnlich grof3en Abstande nicht mehr geflhrt.

Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zusatzlich geplanten Staffelgeschosse im
Vergleich zum bestehenden Planungsrecht grundsatzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h
vor Sonnenuntergang Veranderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Be-
bauung 6stlich der Daumstraf3e in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschat-
tung und in Teilbereichen auch einer friher eintretenden Vollverschattung ergeben.

Hierzu ist anzumerken, dass bei Einhaltung der Abstandsflachen der Bauordnung Berlin
kein grundsatzlicher Anspruch darauf besteht, dass im stadtischen Kontext vergleichsweise
gunstige Belichtungssituationen bei einer fortschreitenden Bebauung erhalten bleiben. Das
Wohnen im stadtischen Siedlungsraum bringt es typischerweise mit sich, dass sich die Be-
lichtungssituation eines Wohnhauses durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft auch ver-
schlechtern kann. So sorgt z.B. in innerstadtischen Lagen eine Bebauung auf der Sudseite
in Ost-West-Richtung verlaufender Stral3en durch ihren Schattenwurf regelmaRig fir eine
mehr oder weniger verminderte Besonnung der Gebaude auf der Nordseite. Dabei handelt
es sich jedoch nicht um Ausnahmesituationen; derartige Belastungen sind innerhalb ver-
dichteter stadtischer Raume vielmehr in aller Regel hinzunehmen.

Uberbaubare Grundstiicksflaiche, Bauweise, Abstandsflichen
Uberbaubare Grundstiicksfliche

In den allgemeinen Wohngebieten sind die Uberbaubaren Flachen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB i. V. m. § 23 BauNVO mittels Baugrenzen festgesetzt. Die Festsetzung stellt die
Verteilung der zuldssigen Grundflachen der Hauptanlagen auf dem Grundstick dar.

Sie erfolgt mit Ausnahme eines Baufensters an der Daumstraf3e im WA 2 als Baukdrper-
festsetzung bzw. erweiterte Baukorperfestsetzung, um die zugrunde liegenden Entwurfs-
planung aus dem damaligen stadtebaulichen Wettbewerb bzw. stadtebaulichen Entwurfs
(vgl. Kap. 1.4) und die Planungsziele einer angestrebten verdichteten Wohnbebauung, die
sich in westlicher Richtung zur Havel hin 6ffnet und somit eine Sichtbeziehung vom Block-
innenhof zum Wasser ermdglicht, zu sichern. Da bei einer Festsetzung von Baukdrpern
oder erweiterten Baukoérpern die tUberbaubare Grundstiicksflache der maximal zulassigen
Grundflache der baulichen Anlagen entspricht, wird damit zugleich die zulédssige Grundfla-
che zeichnerisch bestimmt. Die so durch die Planzeichnung konkret bestimmte Flache der
Baukorper ist eine Festsetzung mit Doppelcharakter. Sie definiert die Grundflache im Sinne
des § 16 BauNVO zur Bestimmung des Males der baulichen Nutzung und ist Berech-
nungsgrundlage fur die Grundflachenzahl (GRZ) gem. 8 19 BauNVO; zudem legt sie die
Uberbaubare Grundstiicksflache im Sinne von § 23 BauNVO fest.

Viele der Baugrenzen decken sich Gberwiegend mit denen im rechtskréaftigen Bebauungs-
plan VIII-526. Da die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 die Festsetzungen des Be-
bauungsplans VIII-526 ersetzen, werden auch unverédnderte Baugrenzen erneut festge-
setzt. Zudem wurden die Baugrenzen des Bebauungsplans VIII-526 grau gestrichelt mit
dem Vermerk “f. Baugrenze 06.11.07" dargestellt.
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Im Bereich der bestehenden Wohngebaude an der SchwielowseestralRe ist die Baugrenze
auf der Linie der tatsachlich errichteten Fassade, d. h. ohne Berlcksichtigung der um
0,7 m auskragenden Dachulberstande, Austritte und Fassadengliederungselemente festge-
setzt. Dies begriindet sich in der Tatsache, dass eine Baugrenze, die diese Elemente wie
im Bebauungsplan VIII-526 geschehen beriicksichtigt, bei einer baulichen Anderung oder
Neuerrichtung eine nicht gewtinschte Abweichung vom bisherigen Bauprinzip und damit
einer durchgehenden Fassadenlinie ermdglichen wirde, die zudem zu einer gréReren
Grund- und Geschossflache der einzelnen Geb&aude fihren wirde. Auch im noch nicht be-
bauten Teil der Uberbaubaren Grundstiicksflache wére anderenfalls ein Vorspringen der
Fassadenlinie moglich, wahrend die nunmehr Festsetzung eine Fortfihrung der bestehen-
den Fassadenfront sichert. Die Festsetzung der Baugrenze widerspricht auch nicht einer
Wiedererrichtung der auskragenden Bauteile fur den Fall der notwendigen Neuerrichtung
einer oder mehrerer bestehender Gebaude oder einer entsprechenden Gestaltung der Ge-
baude im noch nicht bebauten Bereich, da ein Ubertreten der Baugrenze gemaf § 23 Abs.
3 BauNVO durch Dachiberstande, gestalterische Elemente und die Austritte, die auf
Grund ihrer geringen Tiefe nicht als Balkone nutzbar und daher auch nicht als solche ein-
zustufen sind, zul&ssig ist.

Entlang der Daumstral3e ergeben sich durch die festgesetzten Baugrenzen unterschiedli-
che Vorgartenzonen und zuldssige Gebaudetiefen.

An der DaumstralRe / Pohleseestrale soll direkt an die Daumstral3e angebaut werden kon-
nen, um einen angemessenen Gestaltungsspielraum auch fiir besondere Grundrisslésun-
gen oder sonstige Malnahmen zum Schallschutz, wie z. B. Vorhangfassaden zu lassen.
Daher weisen die erweiterten Baukdrper im WA 3 an der DaumstralRe / Pohleseestralie,
die zweiseitig durch Verkehrslarm belastet sind, Bebauungstiefen bis zu 21,0 m auf.

Bei der an der Daumstral3e zwischen der Zernseestrafl3e und der Templiner-See-Stralie
gelegenen uberbaubaren Grundstiicksflache (Baufenster) im WA 2 soll die Vorgartentiefe
mindestens 4,5 m betragen. Dadurch wird, an dieser Stelle mit einer 17,5 m tiefen Uber-
baubaren Grundstiicksflache ein Spielraum hinsichtlich der Platzierung des Geb&udes ein-
geraumt, der es ermdglicht den Versprung zwischen der Bauflucht an der Daumstral3e im
sudlichen Baufeld und den nérdlich davon liegenden Baufeldern auch ,vermittelnd“ durch
eine Tiefenstaffelung der Fassaden entlang der Daumstral3e umzusetzen.

Im WA 1 ist die Uberbaubare Grundstiicksflache aus dem Bebauungsplan VIII-526 Uber-
nommen worden, so dass hier ein 6,0 m tiefer Vorgarten bei einer maximalen Gebaudetie-
fe von 16,0 m entsteht.

Die Zeilen im inneren Teil der Quartiere nehmen die Tiefe des bestehenden Hauses
SchwielowseestralRe auf, wahrend die an der Havelpromenade geplanten Punkthauser ei-
ne Tiefe von 16,0 m aufweisen.

Die Standorte der geplanten Punkthduser nordlich der Templiner-See-Stral3e und der
Zernseestralle wurden den ausgebauten Verkehrsflachen angepasst. Hierdurch verschie-
ben sich die jeweiligen Baugrenzen um 3,0 m nach Norden. In Bezug auf die bestehenden
Wohngebéaude an der SchwielowseestralRe verkleinert sich damit die zur Havel weisende
Offnung von 22 m im Bebauungsplan VI11-526 auf nunmehr 19,0 m. Die Reihung von vier-
geschossigen Stadthdusern mit einem quadratischen Grundriss entlang der Havelprome-
nade stellt eines der wesentlichen konzeptionellen Merkmale des geplanten Stadtebaus im
Geltungsbereich der Bebauungspléne 5-73 und 5-74 dar. Zur Wahrung der im Baufeld WA
1 bislang vorgesehenen Breite der Offnung zur Havel von 22 m miisste dieses Prinzip
durchbrochen werden, da eine Platzierung des geplanten Gebaudes an der urspriinglich
geplanten Stelle auf Grund des vorhandenen Stral3enausbaus der Zernseestraf3e (Wende-
hammer) nicht mdglich ist.

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Veranderung des Stadthauses in Grolie oder Hohe
geprift, aber auf Grund der Tatsache, dass sich aus der veranderten Gebaudestellung fir
die bestehenden Nutzer an der Schwielowseestral3e keine wesentliche Veranderung der
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maoglichen Blickbeziehung zur Promenade und zur Havel ergibt, wurde dies zu Gunsten ei-
ner einheitlichen Bebauung entlang der Promenade verworfen.

Die auB3er in den benannten Bereichen mindestens 2,5 Meter, Uberwiegend aber deutlich
breiteren, zur Verkehrsflache hin orientierten nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen
schaffen die Voraussetzung fur die Anlage von Vorgarten.

Die festgesetzten Baugrenzen kdnnen in einigen Teilbereichen durch Terrassen und Bal-
kone Uber das generell gemal § 23 Abs. 3 BauNVO geltende Mal3 hinaus uberschritten
werden (vgl. 11.3.2.1).

TF 4: Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen

Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und
A10; A13 und A14; A15 und A16; A21 und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die
Uberschreitung der Baugrenzen fiir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zuléssig.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 BauNVO

TF 5: Uberschreitung der Baugrenzen durch Vorbauten und Balkone

Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6;
A7 und A8; A11 und A12; A15 und A16; A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29
und A30 sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebadudeteilen, und zwar fiir Balkone
bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulassig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen
insgesamt nicht mehr als 50 vom Hundert der Breite der jeweiligen AuBenwand in

Anspruch nehmen.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 und 3 Satz 3 BauNVO

Eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen von bis zu 3 m Tiefe ist in definier-
ten Abschnitten gemaR textlicher Festsetzung Nr. 4 zulassig. Hierdurch kdnnen entlang der
in Nord-Sud-Richtung bzw. Westrichtung orientierten tUberbaubaren Grundsticksflachen
auf den larmgeschitzten Seiten ansprechend gestaltete und ruhig gelegene private Frei-
flachen entwickelt werden.

Wie bereits unter Kap. 11.3.2.1. ausfiihrlich dargelegt, ist die Uberschreitung von Baugren-
zen durch nach der Bauordnung von Berlin (8 6 Abs. 6) privilegierte Vorbauten sowie in
bestimmten Bereichen auch durch Balkone mit gré3erer Tiefe und Umfang zulassig, um
auf den leisen Geb&udeseiten attraktive Auf3enwohnbereich schaffen zu konnen.

Art und Umfang der Uberschreitungen werden in der textlicher Festsetzung Nr. 5 definiert,
wobei der maximale Umfang der Flacheninanspruchnahme bereits in textlicher Festset-
zung Nr. 1 mit insgesamt maximal 8.270 m2 entsprechend einer Flache fur Vorbauten und
Balkone auf3erhalb der Baugrenzen von ca. 790 m2 bestimmt wird.

Im Baufeld sudlich der SchwielowseestralRe (Terrace-Haus) sind im Bestand dartber hin-
ausgehende Uberschreitungen der Baugrenze durch gartenseitige Treppenanlagen vor-
handen. Diese Gebdude wurden seinerzeit so errichtet, dass die Terrassen vom 1. Ober-
geschoss aus zuganglich sind. Das stralR3enseitige Geschoss (Erdgeschoss) wird u. a. als
Garage genutzt. Diese Sonderbauform soll allerdings nicht Maf3stab flr eine zuklnftige
Bebauung sein, so dass hierfiir keine Sonderregelung erfolgt ist. Die vorhandenen Anlagen
geniel3en Bestandsschutz.

Bauweise

Die Bauweise der geplanten Gebéaude soll den Blockrand entlang der Straf3en so definie-
ren, dass sich eine stadtebaulich angemessene Raumkante ergibt. Im Allgemeinen ermdég-
lichen die Festsetzungen die Umsetzung des oben beschriebenen stadtebaulichen Kon-
zepts.

Fur die Randbebauung entlang der Daumstraf3e und der Pohleseestral3e ist eine geschlos-
sene Bauweise nach § 22 BauNVO festgesetzt. In der geschlossenen Bauweise an der
Daumstraf3e und Pohleseestral3e sind die Gebaude beidseitig ohne seitlichen Grenzab-
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stand zu errichten. Einerseits soll die geschlossene Raumkante zum Zweck des Schutzes
der dahinterliegenden Grundstiicksflachen vor Stralenverkehrslarm ausgebildet werden,
andererseits soll sie die Privatheit der dahinter liegenden Wohnaufl3enbereiche betonen.
AulRerdem ist die Massierung entlang dieser StralRen im Sinne der Foérderung des Woh-
nungsbaus das Planungsziel.

Abstandsflachen

Die einzuhaltenden Abstandsflachen bemessen sich nach § 6 der Bauordnung fir Berlin
(BauO BIn). Demnach betragt die erforderliche Tiefe der Abstandsflachen vor den AulRen-
wanden von Gebauden das 0,4-fache der Wandhdhe (H), gemessen zwischen Gelande-
hohe und Oberkante der Wand, mindestens jedoch 3,0 m.

Die Abstandsflachen mussen auf dem Baugrundstiick selbst liegen, bzw. dirfen 6ffentliche
Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen bis zu deren Mitte tiberdecken (§ 6 Abs. 2 BauO BIn).
Die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflachen dienen vorrangig der Ge-
wabhrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse durch ausreichende Belichtung, Be-
sonnung und Beluftung, wahrend die zusatzlichen Anforderungen des Brandschutzes und
der Notfallrettung heute in der Regel auch durch bauliche und technische Vorkehrungen
erflllt werden kdnnen. Sofern die nach der Bauordnung Berlin vorgeschriebenen Abstands-
flachen eingehalten werden, kann diesbeztiglich von der Wahrung der allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse ausgegangen werden.

Nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB konnen im Bebauungsplan aus stadtebaulichen Grinden
vom Bauordnungsrecht abweichende MalRe der Tiefe der Abstandsflachen festgesetzt
werden.

Die Unterschreitung von Abstandsflachen erfolgt in Verbindung mit 8 6 Abs. 5 Satz 4 der
Bauordnung fur Berlin. Absatz 5 Satz 4 betrifft das Verhéaltnis des Bauordnungsrechts zum
Planungsrecht und legt den Vorrang von bauleitplanerischen Festsetzungen gegentber
dem Bauordnungsrecht fest, wenn sich aus diesen geringere Abstandsflachentiefen erge-
ben, als sie nach § 6 Abs. 4-7 BauO BIn vorgeschrieben sind. Die im Bebauungsplan fest-
gesetzten geringeren Abstandsflachen sind somit maf3geblich.

Die Festsetzung geringerer Abstandsmale erfolgt im Wesentlichen tUber die Kombination
einer Festsetzung von (erweiterten) Baukorpern und zuldssigen Gebdudehdhen (Anzahl
der zulassigen Vollgeschosse und Festsetzung von zulassigen Oberkanten). Dies stellt ei-
ne ausdrickliche Festsetzung eines Bebauungsplans im Sinne des § 5 Abs. 4 Satz 1 der
Berliner Bauordnung dar. Im Bereich des Baufensters an der Daumstraf3e im WA 2, bei
dem es sich nicht um eine ausdriickliche Festsetzung handelt, erfolgt die Festsetzung des
zulassigen Abstandsflachenmalles durch die nachfolgende textliche Festsetzung:
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TF 8: Unterschreitung von Abstandsflachen

An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zulassi-
ge Hohe der baulichen Anlagen unter Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen

nach der Bauordnung fiir Berlin, herangebaut werden.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 5 BauO Bin

Die durch die Festsetzungen zulédssigen Abstandsflachenunterschreitungen sind auf der
Grundlage der Planungsziele und des stadtebaulichen Konzepts gerechtfertigt. Sie dienen
der Minimierung des Eintrags von Verkehrslarm in die Blockinnenbereiche und der Opti-
mierung der Hofsituation durch Konzentration der Gebaude an den Verkehrsflachen zu-
gunsten groRerer Héfe. Zudem ist die geplante Baumasse zur Schaffung dringend benétig-
ten Wohnraums erforderlich und vertretbar.

Durch die Anordnung der geplanten Baukoérper ist sichergestellt, dass ausreichend Flachen
von der Bebauung freigehalten werden. Entlang der Promenade sowie zwischen den ein-
zelnen Bauzeilen werden gréRere zusammenhangende Freiflachenstrukturen geschaffen,
die sich positiv auf die Qualitat der Freiflichengestaltung und das Landschaftsbild insge-
samt auswirken. Die direkt angrenzende 6ffentliche Uferpromenade wird auRerdem zu ei-
nem kiinftig freiflachengepragten hochwertigem Wohnumfeld beitragen.

Die Unterschreitung von Abstandsflachen ware grundsatzlich durch einen Versatz der Ge-
baude untereinander weitgehend vermeidbar. Ein solches Konzept wurde jedoch nicht ver-
folgt, da sich hierdurch eine deutlich ungtinstigere Freiflachensituation in den Blockinnen-
bereichen und kleinere Offnungen der Hofe zur Havel ergeben wiirden.

Die Abstandsflachen werden ausschlieRlich innerhalb des Plangebiets unterschritten. Uber
die Mitte oOffentlicher Stra3enverkehrsflachen hinaus fallen keine Abstandsflachen. Die Be-
reiche mit Unterschreitungen kdnnen der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:
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Bereiche mit Abstandsflachenlberlagerungen bzw. Unterschreitung der Regelabstidnde zwischen
Gebauden mit zulassigem Grenzanbau und Nachbargebauden
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Die Abstandsflachen werden in allen Wohngebieten zwischen der Bebauung, die der
Daumstraf3e zugewandt ist bzw. zwischen den Solitdrhdusern an der Spandauer Havel-
promenade und den geplanten baulichen Anlagen im Innenblock teilweise und in unter-
schiedlichem Malf3 unterschritten (siehe obere Abbildung).

Dabei wird die planungsrechtlich bestehende Situation hinsichtlich der bereits errichteten
Terrace-Hauser mit dem Bebauungsplan 5-73 nur geringflgig verandert, da von den durch
den Bebauungsplan VIII-526 festgesetzten Baugrenzen weitgehend nicht wesentlich ab-
gewichen wird, lediglich erhéht sich partiell die Geschossigkeit von Il auf IV. Die Abstands-
flachenunterschreitungen sind im Wesentlichen von geringem Ausmal3, da die Abstande
zwischen der Zeilenbebauung des Innenblocks und der straRenbegleitenden Bebauung an
der Daumstraf3e ca. 8,0 m bis 10,0 m bzw. zwischen dem Solitarhaus sudlich der Templi-
ner-See-Strale und dem 06stlichen Zeilenhaus ca. 6,2 m und nérdlich der Templiner-See-
Stral3e 9,6 m (bei einem erforderlichen Regelabstand von 10,4 m) betragen.

Im Falle einer Uberlagerung von Abstandsflachen ist eine Priifung der Wahrung der allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse erforderlich, insbeson-
dere wenn zugleich die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO uberschritten werden.

Im Hinblick auf die Belichtung und die Besonnung in Bereichen mit Abstandsflacheniber-
lagerungen ist zur Beurteilung der Situation eine Verschattungsstudie angefertigt worden
(vgl. Anlage II).

Bei der Bewertung der nachfolgend dargelegten Ergebnisse ist zu bertcksichtigen, dass
keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fir die Besonnungsdauer bei stadtebau-
lichen Planungen existieren. Durch die Rechtssprechung anerkannt ist es jedoch, die DIN
5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 zur Beurteilung heranzuziehen.

Die DIN 5034-1 fuhrt unter Punkt 4.4 wie folgt aus:

J...JVor allem fiir Wohnrdume ist die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitdtsmerkmal, da ei-
ne ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitrdgt. Deshalb soll-
te die mégliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung
zur Tag- und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den
Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die moégliche Besonnungsdauer am 17. Januar
mindestens 1 h betragen. [...]*

Eine Rechtsprechung zu dieser Fassung der DIN 5034-1 liegt noch nicht vor.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Berlin noch vor der Einfihrung der 0.g. Norm in
einem Beschluss festgestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist, wenn
zur Tag- und Nachtgleiche eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesichert
ist.

Ergebnisse der Untersuchung
1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude im Geltungsbereich

Auswirkungen in Bereichen mit Abstandsfldchentiberlagerungen

Westlicher Zeilenkopf der bestehenden Reihenhéuser:

Die Westfassade des Reihenhauses weist keine Fenster auf. Daher ergeben sich an dieser
Fassade keine Belichtungseinschrankungen fir Aufenthaltsraume durch das in einer Ent-
fernung von 6,0 m festgesetzte Stadthaus an der Schwielowseestralle. Gegentiber dem
bestehenden Planungsrecht ist dieser Abstand unverandert tilbernommen.
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Ostlicher Zeilenkopf der bestehenden Reihenhduser:

An den ostlichen Zeilenkopf, der ebenfalls fensterlos und grenzstandig errichtet ist, ist ge-
maf Bebauungsplan ein Anbauen zulédssig, so dass keine Abstandsflacheniberlagerung
fur das Bestandsgebaude vorliegt.

Auf der Nord- und Sudseite der vorhandenen Bebauung sind keine Abstandsflachenunter-
schreitung bzw. -Uberlagerungen zulassig. Da es sich bei dem einzig von Abstandsfla-
chenunterschreitungen betroffenen dstlichsten Bestandsgebaude um ein Reihenhaus han-
delt, ist zudem gewabhrleistet, dass es Fenster zur Sudseite aufweist. Da dorthin keine Ab-
standsflachenunterschreitung vorliegen, ist eine hinreichende Belichtung der Raume ge-
wabhrleistet, zumal das Abstandsmalfd annéhernd 1 H je Gebaude erreicht (0,96 H).

2. Belichtung / Besonnung / Beliiftung in Bereichen ohne Auswirkungen auf beste-
hende Gebaude, in denen eine Unterschreitung von Abstandsflachen zwischen
geplanten Gebauden zulédssig ist.

Fur die Wohnungen im Bereich der westlichen und dstlichen Zeilenkdpfe der geplanten
Ost-West-Zeilenbebauung kdnnen grundsétzlich ausreichende Belichtungsverhéaltnisse
Uber die Sudfassaden, die nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffen sind, son-
dern erheblich gréRere Abstande von jeweils 0,85 H aufweisen, gewahrleistet werden.

Die festgesetzten Baukdrper weisen eine Tiefe von 13,0 auf, so dass mit hoher Wahr-
scheinlichkeit durchgesteckte oder ausschlie3lich nach Siden ausgerichtete Wohnungen
entstehen werden. Eine einstindige Besonnung der Sidfassaden am 17.01. kann aller-
dings trotz des grof3en Abstandsmalf3es nur in den oberen beiden Geschossen erreicht
werden. Im Marz erreicht die Besonnungsdauer im Wesentlichen auch in den Erdgeschos-
sen einen Zeitraum von 4 h.

An den von Abstandsflachenilberlagerungen betroffenen Westfassaden der geplanten Be-
bauung an der DaumstralR3e kénnen eine Besonnung von mindestens 1 Stunde am 17.01.
und mindestens 4 Stunden am 21.03. nicht vollstdndig nachgewiesen werden, da jeweils
nur eine Teilbesonnung wechselnder Abschnitte der Fassaden erfolgt. Jedoch kann durch
die Verschattungsstudie fir die Ostfassaden dieser Bebauung die Erflllung der Kriterien
der DIN 5034-1 nachgewiesen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse sind also
durch MalRnahmen der architektonischen Selbsthilfe (durchgesteckte Wohnungen) seitens
der Bauherrn herstellbar.

Durch die Abstandsflachenliberdeckungen zwischen den westlichen Zeilenképfen der Ost-
West-Zeilenbebauung und den Stadthausern an der Havelpromenade (Schwielowseestra-
Be und beidseitig Templiner-See-Straf3e) sind nur potentielle Nord-Ost-Wohnungen in den
Stadthausern betroffen. Alle anderen Wohnungen in den Stadthdusern kénnen Fenster zu
nicht von Abstandsflachenunterschreitungen betroffenen Gebaudeseiten aufweisen und
konnen daher in jedem Fall hinreichend belichtet werden. Fir die Stdfenster gelten aller-
dings &hnliche Einschrankungen wie fur die Ost-West-Zeilenbebauung. Die Untersuchung
ergab, dass am 17.01. eine einstindige Besonnungsdauer der Nordostwohnungen flir ma-
ximal 6 von insgesamt 15 potentiellen Nord-Ost-Wohnungen nicht erreicht werden kann.
Dies betrifft die Wohnungen im Erd- und im 1. Obergeschoss.

Am 21.03. kann eine vierstindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fir alle Wohnungen er-
reicht werden. Hiervon sind maximal 9 Wohnungen betroffen, die im Erd- und den ersten
beiden Obergeschossen liegen. Fur maximal 5 dieser Wohnungen im Erd- und ersten
Obergeschoss kann auch eine zweistiindige Besonnung nicht nachgewiesen werden, da
eine direkte Besonnung dieser Wohnungen nach 11 Uhr beginnt und vor 13 Uhr durch den
fortschreitenden Sonnenverlauf bereits nicht mehr vorliegt.

Zusammenfassend sind damit in den von Abstandsflacheniiberlagerungen betroffenen Be-
reichen lediglich maximal 9 von insgesamt 322 geplanten Wohnungen in Bezug auf die Kri-
terien der DIN 5034-1 nicht optimal besonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Beson-
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nungsdauer von weniger als zwei Stunden am 21.03. auf. Auch unter Berlcksichtigung der
Ergebnisse der Besonnungsstudie sind fur diese Wohnungen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhéltnisse gewahrleistet. Durch die Mdglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu
einer Gebaudeseiten mit mehr als ausreichend gro3en Abstandsflachen - wenn auch nicht
besonnten Seite - vorzusehen, ist eine hinreichende Belichtung und Belliftung der Woh-
nungen in jedem Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine auf3ergewdhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhdaltnisse regelmalfiig gefahrdet waren. Angesichts des Ge-
wichts der dargelegten und in 6ffentlichem Interesse liegenden Grinden fir die Planung
einer verdichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedli-
chen Interessen fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Beson-
nung aufweisen.

Beliiftung

Eine hinreichende Beliftung, die zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
ebenfalls erforderlich ist, steht nicht in Frage. Alle Gebdude weisen die Mdglichkeit auf
Wohnungen zu nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffenen Gebaudeseiten, an
denen die Abstandsflachen in der Regel sogar in einem wesentlich groReren Umfang ein-
gehalten werden, als gesetzlich erforderlich, anzuordnen. Durch die Offnung der Blocke
nach Westen zur Havel (Hauptwindrichtung) sowie nach Norden und teilweise auch nach
Siden ist ein Luftaustausch ebenfalls sichergestellt. Die Lage an der Havel begtinstigt dar-
Uber hinaus einen Luftaustausch der durch auftretende Temperaturunterschiede zwischen
Uferzone und Siedlungsflachen entsteht.

Brandschutz

Die Abstandsflachen sind so bemessen, dass der horizontale gegenuberliegende Brand-
Uberschlag von 5,0 m16 generell eingehalten bzw. Uberschritten ist.

Einsehbarkeit

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind eindeutig an den Himmelrichtungen orientiert,
so dass sich Nord-Sud-Grundrisse oder Ost-West-Grundrissen entwickeln lassen. Alle Ge-
baude verfugen uber Geb&audeseiten mit deutlich tber den Anforderungen der BauO Bin
hinausgehenden Abstandsflachen.

Auch wenn es weder sinnvoll, noch erforderlich ist, ist es dennoch nicht ausgeschlossen,
dass nur einseitig ausgerichtete Grundrisse realisiert werden. Fir Wohnungen mit einseiti-
ger Ausrichtung der Fenster zu Geb&udeseiten, an denen Abstandsflachen unterschritten
werden, kann aufgrund immer noch ausreichender Abstéande zu den jeweils gegeniiberlie-
genden Gebaudefassaden ein ausreichender Schutz vor Einsichtnahme gewahrleistet wer-
den, da die Mindestanforderungen des Abstandsflachenrechts von jeweils 3 m Abstand
(6 m Gesamtabstand zwischen zwei Geb&uden) in allen Fallen eingehalten ist.

Die textliche Festsetzung Nr. 5 lasst zudem im Teilgebiet WA 3 zwischen den Punkten A3
und A4 eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Balkone zu, deren Umfang die Privile-
gierung aus 8 6 Abs. 6 Bauordnung Berlin Giberschreiten darf und die daher ggf. selbst Ab-
standsflachen erzeugen. Sollten an dem betroffenen nordwestlichen Fassadenteil des
Baukorpers an der Daumstraf3e Balkone entstehen, so kommt es gegeniber der Ostfas-
sade (Schmalseite) der sudlich der Templiner-See-Stral3e geplanten Gebaudezeile zu ei-
ner starkeren Uberlagerung der Abstandsflachen, als ohne Balkone. Allerdings liegt der
Gebaudeabstand in diesem Bereich mit durchschnittlich 10,0 m nur knapp unter dem er-
forderlichen Mal? von 10,4 m. Durch die zulassigen Balkone, die eine Tiefe von 1,5 m auf-

16 § 30 der Bauordnung fiir Berlin, Stand Januar 2017
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3.4

weisen durfen, ergdbe sich letztlich eine Situation, die in etwa den Abstanden zwischen der
Randbebauung der DaumstrafRe und den westlich angrenzenden Zeilen im Teilgebiet WA 1
entspricht. Da die Untersuchungen auch in diesen Teilbereichen keine Anhaltspunkte dafir
ergeben haben, dass dort gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht mehr gewahrleis-
tet waren, ist auch im WA 3 durch die zuldssigen Balkone keine solche Situation zu erwar-
ten. Der Brandabstand ist ebenso gewahrt, wie ein Mindestschutz an Einsehbarkeit, da das
Mindestabstandsmal von 6,0 m, welches die Bauordnung Berlin in § 6 Abs. 5 vorsieht,
vorhanden ist.

Fazit:

Die Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflachen beeintrachtigt nicht die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse, insbesondere Belichtung, Besonnung
und BellUftung, da die Orientierung der kinftigen Gebaude in Nord-Sud- bzw. Ost-West-
Richtung eine gute Belichtung, Besonnung und Beliftung kinftiger Wohnungen sichert.
Durch die Anordnung der Baukorper ist sichergestellt, dass ausreichend Flachen von der
Bebauung freigehalten werden. Entlang der Promenade sowie zwischen den einzelnen
Bauzeilen werden groRere zusammenhangende Freiflachenstrukturen geschaffen, die sich
positiv auf die Qualitat der Freiflachengestaltung und das Landschaftsbild insgesamt aus-
wirken. Die direkt angrenzende offentliche Uferpromenade wird auf3erdem zu einem kuinftig
freiflachengepragten hochwertigem Wohnumfeld beitragen.

Geschossigkeit

Die zulassige Geschossigkeit in den allgemeinen Wohngebieten ist ebenfalls im Zusam-
menhang mit den anderen Baugebieten im Quartier Haveleck zu sehen. Das Gesamtkon-
zept sieht nach Uberarbeitung im Wesentlichen eine viergeschossige Bebauung vor. Die
funf an der Spandauer Havelpromenade festgesetzten viergeschossigen Einzelgebaude
sollen im Zusammenwirken mit dem bis zu siebengeschossigen Zeilenkopf an der Span-
dauer-See-Bricke im WA 3 als markante Kopfbauten das Plangebiet pragen.

Die Geschossigkeit — vier Vollgeschosse — der Blockrandbebauung entlang der Daumstra-
3e und Pohleseestralde ist zwingend einzuhalten. Fir den Kopfbau an der Pohleseestral3e/
Spandauer Havelpromenade ist abweichend davon eine Mindestgeschossigkeit festge-
setzt, so dass hier mindestens eine durchgehende Geschossigkeit von vier Vollgeschossen
erreicht wird. Dies dient zusammen mit der geforderten geschlossenen Bauweise vor allem
dem Zweck, die Innenblockbebauung vor dem Stral3enverkehrslarm zu schitzen. Aul3er-
dem wird eine Raumkante zur Daumstraf3e und zur Pohleseestrale ausgebildet, welche
die Privatheit der dahinter liegenden Wohnauf3enbereiche betont. Dartber hinaus ist die
Massierung entlang der Straf3e im Sinne der Forderung des Wohnungsbaus Planungsziel.
Hier wird Wohnraum mit Blick auf die Havel innerhalb der vorhandenen Infrastruktur der
Wasserstadt Oberhavel angeboten.

Fur den Kopfbau an der Pohleseestral3e/ Spandauer-See-Bricke ist zudem eine minimale
bzw. maximale Geschossigkeit — mindestens vier und maximal sieben Vollgeschosse —
festgesetzt. Damit soll eine Gelegenheit ergffnet werden, den Eingang zum Gebiet (von der
Bricke kommend) stadtgestalterisch besonders und uber das Minimalziel - Schutz vor
Larmimmissionen - hinaus, zu betonen. Die Bedeutung und die stadtebauliche Qualitéat des
Gesamtbereichs "Wasserstadt Oberhavel” sollen durch die Verteilung einzelner Hochpunk-
te akzentuiert und bereits aus Entfernung deutlich sichtbar werden. Hierbei spielen insbe-
sondere die an den Bricken gelegenen Gebaude eine besondere Rolle. Weitere Hoch-
punkte sollen an anderen Stellen der Wasserstadt mit dem Geltungsbereich korrespondie-
ren.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans - zwingende Geschossigkeit, minimale bzw.
maximale Geschossigkeit - werden die privaten Belange eingeschrénkt. Die Festsetzungen
fuhren aber nicht zu einer erheblichen Belastung des Eigentiimers, da sie Folge der Be-
bauungsabsicht und vorab bekannt gewesen sind. Durch die Ubernahme der landeseige-

49



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

3.5

Begriindung gemaR 8§ 9 Abs. 8 BauGB

nen Flachen war die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, Gber die stadte-
baulichen Ziele in Kenntnis gesetzt.

In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen, dass im Ergebnis der schalltechnischen Un-
tersuchung die geschlossene viergeschossige Randbebauung entlang der StraRen als
Schallschutzriegel fir die innenliegende Bebauung notwendig ist. Aus diesem Grund ist die
abschirmende Bebauung vor der Bebauung in den Blockinnenbereichen zu realisieren.
(val. Kap. 11.3.9).

Hohe baulicher Anlagen

Die zulassige Hohe von baulichen Anlagen ist durch Festsetzung im Bebauungsplan be-
grenzt.

TF 6: Hohe baulicher Anlagen

In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zulassige Hohen fir
bauliche Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen mit drei Vollgeschossen: 10,0
m uber der festgesetzten Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der liberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0
m uber der festgesetzten Gelandeoberkante.

Abweichend hiervon ist innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen B, D, E und
F ein weiteres Geschoss bis zu einer Hohe von 3,70 m liber der jeweils festgesetzten
Hohe der baulichen Anlage zulédssig, wenn dieses gegeniiber den AuBenwéanden all-
seitig zuruckgesetzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des da-
runterliegenden Geschosses nicht uiberschreitet.

Die festgesetzten Hohen fiir bauliche Anlagen gelten nicht fir technische Aufbauten

wie z.B. Schornsteine und Liiftungsrohre.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 BauNVO

Zusatzlich zu einer Festsetzung der maximalen Anzahl der zulassigen Vollgeschosse er-
folgt im Bebauungsplan auch eine Begrenzung der zulassigen Gebaudehdhen. Dies be-
grindet sich insbesondere aus dem Schutz gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse bei
einer geplanten hohen Verdichtung und in Teilbereichen zulassigen Abstandsflachenunter-
schreitungen innerhalb des Plangebiets. Durch eine Begrenzung der zulassigen Gebéaude-
hohen ist gewahrleistet, dass die in die Abwéagung eingestellten Auswirkungen nicht im
Rahmen der Umsetzung z. B. durch ungewohnlich grof3e Geschosshdhen Ubertroffen wer-
den und gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse im Einzelfall méglicherweise nicht mehr
gewabhrleistet waren.

Darlber hinaus ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 vor dem Hinter-
grund eines erheblichen Wohnraumbedarfs im Land Berlin eine Uberpriifung erfolgt, in-
wieweit eine vertraglich Nachverdichtung gegentber den Festsetzungen des Bebauungs-
plans VIII-526 durch die Errichtung zusatzlicher Staffelgeschosse auf den geplanten Ge-
bauden mdglich ist. Im Ergebnis der bereits dargestellten Verschattungsstudie (Anlage II)
wurde festgestellt, dass eine Aufstockung im Hinblick auf die zusatzliche Verschattung be-
stehender Wohngebaude innerhalb und auflerhalb des Geltungsbereichs grundsétzlich
moglich ist, allerdings fur die Zeile nordlich der Zernseestral3e (Baufeld ,C*) konfliktmin-
dernd nicht weiterverfolgt werden sollte. Die Beschrankung auf ein Nichtvollgeschoss ge-
wabhrleistet, dass je nach Ausbildung der erforderlichen allseitigen Fassadenrickspringe
des obersten Geschosses mindestens auf einer Gebaudeseite deutlich erkennbar in der
Wahrnehmung als Geschoss zurtick tritt. Die festgelegte Hohe von 3,70 m gewahrleistet
genugend Spielraum fir den erforderlichen Dachaufbau und die Umsetzung der festge-
setzten 50%igen Dachbegrinung, die eine zusatzliche Aufbauhdhe erfordert (textliche
Festsetzung Nr. 16).
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Technische Gebaudeaufbauten, wie z. B. Schornsteine, Luftungsrohre, aber auch Fahr-
stuhliberfahrten, Dachluken etc. sind von der Festsetzung der zulassigen Gebaudehdhe
ausgenommen, da sie nur untergeordnete Auswirkungen entfalten kdnnen und die techni-
sche Gebaudeausriistung ohne eine solche Ausnahme unverhaltnismafig erschwert wur-
de.

TF 7: Festsetzung der Bezugshdhe

In den allgemeinen Wohngebieten wird als Hohenlage 35,0 m iiber NHN festgesetzt.
Rechtsgrundiage: § 9 Abs. 3 BauGB

Die Festsetzung der zuldssigen Geb&udehdhen erfolgt mit relativen Mal3en, um eine direk-
te Vergleichsmoglichkeit zu den umliegenden Gebauden zu ermdglichen. Fir die Ableitung
der Mal3e ist somit ein Hohenbezugspunkt erforderlich. Dieser ist mit der textlichen Fest-
setzung Nr. 7 verbindlich auf 35,0 m tber NHN festgelegt, was der Hoéhe der Daumstral3e
entspricht.

Garagen und Stellplitze

Im Plangebiet soll der ruhende Verkehr tberwiegend in Tiefgaragen abgewickelt werden,
damit die nicht durch Gebaude tberbauten Flachen — auch zum Ausgleich der hohen Ver-
dichtung — tberwiegend als Freiraum- und Erholungsflachen fir die Anwohner zur Verfi-
gung stehen. Daher sind in den Teilflachen WA 2 und WA 3 in den Blockinnenbereichen
Flachen fir Tiefgaragen festgesetzt. Durch die Beschrankung der Lage der Tiefgaragen
werden zudem die direkt an die offentliche Uferpromenade angrenzenden Teile der priva-
ten Grundstiicke von Unterbauung sowie die Vorgartenzonen freigehalten, um eine besse-
re Vernetzung der 6ffentlichen und privaten Freiflachen zu erreichen.

Zugleich erfolgt aus o.g. Griinden ein weitgehender Ausschluss von oberirdischen Stell-
platzen und Garagen:

TF 9: Ausschluss von oberirdischen Stellplatzen und Garagen:

Auf den nicht Giberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzu-
lassig. Dies gilt nicht fiir Tiefgaragen in den mit TGa1 bezeichneten Flachen sowie
fiir Stellplatze fur schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhinut-
zer.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO

Verkehrsflachen
Offentliche Verkehrsflichen

Die auBere Erschlielung des Plangebiets erfolgt Uber die DaumstraRe (Bebauungsplan
VIII567c, festgesetzt am 14. Dezember 1999) und Pohleseestrale (Bebauungsplan
VIII567b, festgesetzt am 14. November 2000).

Den verkehrlichen Belangen wird durch die Festsetzung offentlicher Verkehrsflachen
Rechnung getragen. Die im Geltungsbereich bestehenden Verkehrsflachen der Zernsee-
straRe und Templiner-See-StralRe, die bereits vollstandig hergestellt wurden, sind geman
89 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als offentliche Verkehrsflachen mit Stral3enbegrenzungslinien
entsprechend ihrer Widmung und ihres vorhandenen Ausbauzustands festgesetzt und so-
mit langfristig gesichert. Die Flachen befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.
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TF 10: Einteilung der Stral3enverkehrsflache

Die Einteilung der StraRenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung sind nicht Gegenstand der Festsetzung.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Einteilungen der Stral3enverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung sind gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB nicht Festsetzungsgegenstand des Be-
bauungsplans. Sie obliegen dem zustandigen Fachamt.

Den Belangen des Verkehrs wird durch die Festsetzung der Verkehrsflachen Rechnung
getragen. Die Verkehrsflachen dienen der ErschlieBung der geplanten Baugebiete.

Die StrafRen wurden als Mischverkehrsflachen (verkehrsberuhigte Stral3e) bereits herge-
stellt.

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ‘FuBgéngerbereich”

Die im Geltungsbereich an der Havel gelegene Havelpromenade, deren planungsrechtliche
Sicherung bereits im Bebauungsplanverfahren VIII-526 erfolgte, ist bereits vollstandig her-
gestellt. Da sich fur diesen Teilbereich des Plangebiets die Planungsziele gegeniiber dem
rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 nicht verandert haben, ist im Bebauungsplan 5-73
die bisherige Festsetzung Ubernommen worden. Die Flache ist daher weiterhin teilweise
als Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung “FuRRgangerbereich™ geman
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und teilweise als 6ffentliche Grunflache (vgl. nachfolgendes Kapi-
tel) festgesetzt.

Die Havelpromenade, die sich im Geltungsbereich des nérdlich angrenzenden rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans VIII-530 mit der Festsetzung von Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung "Ful3gangerbereich” und 6ffentlicher Griinflache fortsetzt und dort eben-
falls bereits hergestellt ist, ist Ergebnis eines landschaftsplanerischen Gutachterverfahrens.
Ziel war die Schaffung einer Freiflache am Ufer der Havel mit hoher Aufenthaltsqualitat und
ohne Fahrzeugverkehr. Der im Jahr 1999 ausgewahlte Entwurf war Grundlage fir die in-
zwischen im Plangebiet hergestellte Havelpromenade mit einem Stadtplatz und einem vor-
gelagerten Holzsteg im mittleren Bereich (im Geltungsbereich des festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-530) sowie hohengestaffelten Uferwegen, die von Baumen flankiert werden.
Durch die Festsetzung konnen diese Flachen und damit einhergehend auch die offentliche
Zuganglichkeit der Wasserflachen im Bestand gesichert werden.

In Hohe der U-formigen SchwielowseestralRe im Bebauungsplan 5-74 befindet sich am
Ufer der Havel eine nicht mehr benutze Anlegestelle fiir Fahrgastschiffe sowie Bootsstege
als 24 h-Liegeplatz fur Sportboote, die in sudlicher und ndrdlicher Richtung bis zum vor-
handenen Ufergriinzug in den Bebauungsplénen 5-73 und 5-74 hinausragen.

Offentliche Griinfliche

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich, wie bereits im vorigen Kapitel be-
schrieben, ein Teil der Havelpromenade. Die Spandauer Havelpromenade bildet einen Teil
des offentlichen Ufergriinzugs und ist damit wesentlicher Bestandteil einer Gibergeordneten
Grunverbindung entlang der Havel, die als Naherholungsgebiet von gesamtstadtischer Be-
deutung ist. Teile der Promenade sind bereits durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plane VIII-526 und VIII-530 als offentliche Grinflichen mit der Zweckbestimmung
“offentliche Promenade” gemafld 8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt und hergestellt wor-
den. Auch fur diese Teile ist im Bebauungsplan 5-73 die Festsetzung des Bebauungsplans
VIII-526 tbernommen und wird weiterhin langfristig gesichert.

Die Festsetzung berticksichtigt neben den Belangen von Natur und Umwelt insbesondere
auch die Belange der Erholung, da sie die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den
Erhalt von innerstadtischen Freiflachen bilden, die einen wesentlichen Beitrag fir eine auch
wohnungsnahe Versorgung mit Erholungsflachen in Form von 6ffentlichen Grinflachen mit
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den geplanten Zweckbestimmungen leistet. Darlber hinaus dient sie auch den kinftigen
Bewohnern der festgesetzten Wohngebiete als wohnungsnahe Grinflache bzw. als attrak-
tiver Zugang in wassergepragte Grinraume.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans entsteht ein Bedarf an wohnungsnahen 0f-
fentlichen Grunflachen. Private Griunflachen sind als Freiflachen (nicht Uberbaubare
Grundstuicksflachen) Bestandteil der Planung.

Der durch die geplante Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Grinflachen
erfolgt auf Quartiersebene des Quartiers Haveleck beiderseits der Daumstral3e, zu dem
auch das Plangebiet zahlt. Die vorhandene 6ffentliche Parkanlage innerhalb des Geltungs-
bereichs des rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-524a (Haveleck-Park) dient zur Deckung
des wohnungsnahen Grinflachenbedarfs innerhalb des Quartiers Haveleck. Diese offentli-
che Parkanlage ist als wohnungsnahe Grinflache einzustufen, die diese Funktion fur alle
Wohngebiete im Quartier Haveleck Ubernehmen wird.

Immissionsschutz

Fluglarm

Das Plangebiet befindet sich derzeit innerhalb der Fluglarmschutzzone 2 fur den Flughafen
Berlin-Tegel (nachrichtliche Ubernahme Nr. 2) (vgl. Kap. 111.3.11.2), in der ein aquivalenter
Dauerschallpegel, je nach Lage, von mindestens 67 dB(A) und hdchstens 75 dB(A) auf-
tritt1”. Am Rand zur Planungszone (verlauft nordlich der SchwielowseestralBe im nérdlich
angrenzenden Bebauungsplangebiet 5-74) ist von einem geringeren Wert auszugehen. In
der schalltechnischen Untersuchung!® (vgl. Kap. 1.3.8) ging entsprechend der Strategi-
schen Larmkarte Flugverkehr 2012 ein Dauerschallpegel L_Den von 65 dB(A) fur den Tag
und

50 dB(A) fur die Nacht in die Untersuchung ein. Die Annahme dieser etwas geringeren
Larmbelastung, welche zudem in einem abweichenden Berechnungsverfahren ermittelt
wurde, wirkt sich jedoch nicht auf die textlichen Festsetzungen aus, da fur die erforderliche
Einhaltung der Luftschallddmmmale das Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm (FluLarmG)
in Verbindung mit der Verordnung Uber bauliche Schallschutzanforderungen nach dem
Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm (SchallschutzV vom 5. April 1974) anzuwenden ist.

Ziel dieses Gesetzes (8 1 FluLArmG) ist es, die Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen
Nachteilen und erheblichen Belastigungen durch den Flugverkehr zu schitzen. In Verfol-
gung dieses Ziels wird in der Schutzzone 2 der Bau von Wohnungen nur zugelassen, so-
fern diese den gesetzlichen Schallschutzanforderungen entsprechen (8 7 FluL&rmG). Nach
8§ 5 Abs. 2 FluLArmG ist das grundsétzliche Bauverbot fir Wohnungen lediglich auf die
Schutzzone 1 des Larmschutzbereichs beschrankt. Nach den Regelungen des Fluglarm-
gesetzes sind Wohnungen in der Schutzzone 2 generell zulassig. Diese generelle Zulas-
sigkeit von Wohnungen in der Fluglarmschutzzone 2 wird nicht durch eine Beschrankung
der Wohnungszahl bzw. der baulichen Dichte begrenzt. Eine den Fluglarm ausschlie3ende
Stadtentwicklung vor allem in historisch gewachsenem Umfeld und bestehenden Standor-
ten von Flughafen ware praktisch auch nicht moglich. Daher hat der Gesetzgeber im Rah-
men des Fluglarmgesetzes grundsatzlich die Méglichkeit der Ausweisung u. a von Wohn-
gebieten in Larmschutzzonen (Zone 2) zugelassen. Er geht davon aus, dass ein ausrei-
chender Schutz durch technisch-konstruktive Ausbildung der Geb&ude erreicht wird.

17 Umweltatlas — Fluglarmschutzzonen (Ausgabe 2010)

18 PEUTZ Consult GmbH; Beratende Ingenieure VBI, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan 5-73 in Berlin Spandau im Bereich Oberhavel, 18. September 2017, i.V.m. Gutachten vom 05.
September 2014
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Im vorliegenden Fall des Planentwurfs 5-73 ist dartiber hinaus:

e der Wegfall der Belastung durch Fluglarm durch die beschlossene SchlieRung des
Flughafen Berlin-Tegel absehbar,

e ein innerstadtisches Entwicklungspotenzial fir Wohnnutzung in hervorragender land-
schaftlicher Lage an der Havel aktivierbar.

Deutlich wird dies durch die damalige férmliche Festlegung des Gebiets der "Wasserstadt
Berlin-Oberhavel” als stadtebauliche EntwicklungsmalRhahme gemafl 8§ 165 BauGB im
Jahr 1992, die u. a. dazu dienen sollte, der sich verscharfenden Situation auf dem Arbeits-
und Wohnungsmarkt und der Zersiedelung des Umlands entgegenzuwirken. Ziel war und
ist die Aufwertung und Bereitstellung innerstadtischer (Brach-) Flachen.

Die Beeintrachtigungen durch den Fluglarm sind im Hinblick auf die geplante Schlie3ung
des Flughafens Tegel vorubergehend. Die daher voraussichtlich zeitlich eng begrenzte
Larmbelastung zwischen Erstbezug der neuen Wohnbebauung und Einstellung des Flug-
betriebs ist im Hinblick auf die Gesamtnutzungsdauer der kinftigen Hauser hinnehmbar.
Hier wird davon ausgegangen, dass nach der Festsetzung des Bebauungsplans die Pla-
nung und Genehmigung der Gebaude und deren Errichtung bis zum Erstbezug vermutlich
zwei Jahre in Anspruch nehmen wird.

Seit dem 1. Juni 2007 gelten mit der Neufassung des Larmschutzgesetzes allgemein ver-
scharfte Grenzwerte fir die neue Ausweisung von Fluglarmschutzzonen, die nach § 4
Abs. 4 FluLArmG fir bestehende Flughé&fen bis Ende des Jahres 2009 neu festgesetzt sein
sollten. Eine entsprechende Verordnung enthalt fir diese neuen Fluglarmschutzzonen wei-
tergehende Schallschutzanforderungen - unterteilt nach Tag und Nacht.1®

Die vorhandenen Larmschutzbereiche des Flughafens Berlin-Tegel gelten jedoch bis Ende
des Jahres 2019, da nach 8§ 4 (7) des neugefassten FluLarmG Larmschutzbereiche dann
nicht neu festzusetzen sind, wenn der betreffende Flugplatz innerhalb einer Frist von 10
Jahren nach Vorliegen eines Festsetzungserfordernisses (hier 2009) geschlossen werden
soll und fir seine SchlieBung das Verwaltungsverfahren schon begonnen hat.20 Letzteres
ist der Fall, denn der Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens Berlin-Tegel
vom 13. August 2004 steht unter dem Vorbehalt der endgultigen SchlieBung des Flugha-
fens Berlin-Tegel spatestens nach einer Ubergangszeit von sechs Monaten nach Inbe-
triebnahme der ausgebauten Sudbahn des Flughafens Berlin-Tegel.

Bis zur Inbetriebnahme der Sudbahn des Verkehrsflughafens Berlin-Schdnefeld (BER),
spatestens jedoch bis zur endgtiltigen SchlieBung des Flugplatzes Tegel gelten die Rege-
lungen des Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm, welche im Rahmen von Baugenehmi-
gungs- bzw. Freistellungsverfahren einzuhalten sind. In der nachrichtlich Gbernommenen
Fluglarmschutzzone 2 greifen somit die Regelungen des seit der Neufassung eigentlich
Uberholten Fluglarmgesetzes zusammen mit der ebenfalls tberholten Verordnung wie be-
reits im bisherigen Bebauungsplan VIII-526. Spatestens zum 31.12.2019 wird der heute
geltende Larmschutzbereich des Flughafens Tegel aufgehoben. Zeitgleich mit der Aufhe-
bung wird ein neuer Larmschutzbereich festgesetzt, dessen Schutzzonen sich aus der An-
wendung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (FluL&rmG, zuletzt geandert am 1.
Juni 2007) ergeben.

Nach der schalltechnischen Untersuchung aus dem September 2017 ist bis zur Einstellung
des Tegeler Flugverkehrs flachendeckend mit Larmbelastungen durch Flug- und Stral3en-
verkehrslarm zu rechnen, die in der Summe einen Beurteilungspegel von 73,2 dB(A) nicht
Uberschreiten. Nach der Verordnung Uber bauliche Schallschutzanforderungen nach dem
Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm wird nach 8§ 3 in der Fluglarmschutzzone 2 ein Luft-
schallschutzddmmmal der AuRenbauteile von 45 dB(A) flr schutzbedirftige Aufenthalts-

19 Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (Flugplatz Schall-
schutzmalRnahmenverordnung - 2. FlugLSV) 8. September 2009 (BGBI. | S. 2992)
20 Umweltatlas, 07.06 Fluglarmschutzbereiche (Ausgabe 2010), SenStadt
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raume?! gefordert. Damit sind Immissionsbelastungen bis zu einem Beurteilungspegel von
maximal 75 dB(A) beim Ziel eines Innenpegels von 30 dB(A) ausreichend gemindert.

Wegen der beabsichtigten SchlieBung des Flughafens Berlin-Tegel werden zum Schutz vor
Fluglarm jedoch keine weiteren Festsetzungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ge-
troffen, die Uber die Regelungen des Fluglarmgesetzes hinausgehen. Eine entsprechende
textliche Festsetzung ist im Bebauungsplan fir die Fluglarmschutzzone 2 deshalb nicht er-
forderlich.

StraBenverkehrslarm

Fur den Bebauungsplan 5-73 wurde im Jahr 2014 eine schalltechnische Untersuchung
durchgefuhrt und als Grundlage fir das Bebauungsplanverfahren genutzt. Aus den Ergeb-
nissen dieser schalltechnischen Untersuchung sind die ersten Festsetzungen zum Immis-
sionsschutz vor Verkehrslarm bis zu der Fassung des Bebauungsplanentwurfs, der auch
der 1. offentlichen Auslegung Ende 2016 zu Grunde lag, entwickelt worden. Als verkehrs-
technische Grundlage wurden seinerzeit Daten aus einer Verkehrserhebung der Ver-
kehrslenkung Berlin (VLB) von November 2012 verwendet. Sie gingen von folgender Ver-
kehrsbelastung (durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke, DTV) aus:

o Daumstral3e: 14.659 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis
ZuU 2,2 % nachts,

e PohleseestralRe: 2.613 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 %
nachts.

Hierzu ist grundsatzlich auszufuhren, dass bei der Erarbeitung von schalltechnischen Un-
tersuchungen innerhalb eines Prognosehorizonts immer der sogenannte ,worst-case” als
Ausgangsfall fur die Ermittlung der Immissionsprognose zu verwenden ist. Damit ist si-
chergestellt, dass die ggf. festzusetzenden Immissionsschutzmaflinahmen innerhalb des
Prognosehorizonts stets ausreichend dimensioniert sind. Maf3geblich fir die Ermittlung des
~worst-case” war zum Zeitpunkt der Erarbeitung der 1. schalltechnischen Untersuchung die
Verkehrsprognose 2025 der damaligen Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Um-
welt. Kernaussage der Verkehrsprognose 2025 fir die zu beurteilende Daumstral3e und die
Pohleseestralle war, dass die prognostizierten Verkehrsmengen 2025 die im Jahr 2009
durch Verkehrszahlung ermittelten Verkehrsmengen nicht tiberschreiten werden.

Da die Verkehrsmengen in der Erhebung 2012 jedoch oberhalb der Verkehrsmengen aus
dem Jahr 2009 lagen, waren die Daten aus 2012 als ,worst-case” der schalltechnischen
Untersuchung zu Grunde zu legen. Dies war auch insofern gerechtfertigt, als dass davon
auszugehen sein musste, dass die Entwicklungen im Bereich der Wasserstadt innerhalb
der zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung bereits festgesetzten Bebauungsplane in der
Prognose bereits berlcksichtigt sind. Angesichts der oberhalb der Prognose 2025 ange-
setzten Ausgangswerte fur die schalltechnische Untersuchung konnte zum damaligen Zeit-
punkt auch davon ausgegangen werden, dass die durch die gegenlber dem bestehenden
Planungsrecht (B-Plan VIII-526) im Bebauungsplan bereits geplante moderate Verdichtung
langfristig nicht zu Verkehrsmengen oberhalb des ,worst-case” fihren werden.

Die Verkehrsprognose 2025 ging allerdings von einer stagnierenden oder ggf. sogar leicht
riicklaufigen Bevoélkerungszahl im Land Berlin sowie einem sich zu Gunsten des OPNV und
des Fahrrads verandernden Modal-Split und damit von insgesamt abnehmendem motori-
siertem Individualverkehr aus. Eine aktualisierte Verkehrsprognose der inzwischen zustan-

21 Was als Aufenthaltsraum gilt, wird in der Berliner Bauordnung in den 88 2 und 48 definiert. Eindeutige
Definitionen im Sinne des Schallschutzes gibt es nicht. Wie in der Bauordnung sind darunter alle
Raume zu verstehen, die dem dauerhaften Aufenthalt dienen. AuBer Wohnungen zéhlen hierzu auch
Biro- und Unterrichtsrdume sowie Beherbergungsrdaume. In Wohnungen sind unter schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen alle Raume einschlielich Wohnkiichen und -dielen zu verstehen; als weniger
schutzbedurftig gelten Béader, Kiichen und Hauswirtschaftsraume.
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digen Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) war jedoch zum
Zeitpunkt der 1. 6ffentlichen Auslegung nicht verfligbar. Gleichzeitig sind im Rahmen der
offentlichen Auslegung diverse Hinweise aus der Offentlichkeit eingegangen, die von einer
erheblichen Verkehrszunahme insbesondere auf der Daumstraf3e in den letzten Jahren be-
richten.

Hieraus war die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die schalltechnische Untersuchung einer
Uberarbeitung hinsichtlich der zu Grunde liegenden Ausgangsdaten bedarf. Da nach dem
Abschluss der Auswertung der 1. 6ffentlichen Auslegung im Friihsommer 2017 noch keine
neue Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vor-
lag, wurde entschieden, die Uberarbeitung der schalltechnischen Untersuchung auf der
Basis von hochgerechneten Verkehrswerten des Jahres 2012 vorzunehmen. Der Gutach-
ter wurde beauftragt, seiner neuen Immissionsschutzprognose Steigerungen der Verkehrs
auf der Daum- und der Pohleseestrale um 25 bzw. 50 % zu Grunde zu legen. Es wurde
abgeschatzt, dass eine noch héhere Steigerung durch Entwicklungen im weiteren Umfeld
unwahrscheinlich sei. Im Modell einer 50 % Steigerung wird von folgender Verkehrsbelas-
tung (DTV) ausgegangen:
e DaumstralRe: 21.988 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis
ZuU 2,2 % nachts,
o Pohleseestrale: 3.919 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 %
nachts.

Anfang September wurden von SenUVK erste Daten zur Verkehrsprognose 2030 zur Ver-
fligung gestellt, die hinsichtlich der prognostischen Belastung der DaumstralZe im April
2018 nach Einstellung der zu erwartenden Verkehrsentwicklung im Bereich der Insel Gar-
tenfeld nochmals korrigiert wurde. SenUVK geht von folgenden Belastungswerten (umge-
rechnet in DTV) im Jahr 2030 aus:

e DaumstralRe: ca. 18.000 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 3 %,
e PohleseestralRe: ca. 4.000 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 3 %.

In die Verkehrsprognose 2030 sind Entwicklungspotentiale aus rechtskraftigen Bebau-
ungsplanen tber die Bevoélkerungsprognose eingeflossen, nicht jedoch Entwicklungen, die
sich aus der derzeit in der Uberarbeitung befindlichen Planung im Bereich der Wasserstadt
hinaus ergeben kénnen.

Damit liegen die der 2. schalltechnischen Untersuchung zu Grunde gelegten Werte fir die
Daumstraf3e deutlich oberhalb und fur die Pohleseestral3e im Bereich der Prognosewerte
der Verkehrsprognose 2030. Inshesondere fiir die hauptsachlich belastete Hauptverkehrs-
stra3e (Daumstraf3e) besteht in der Schallprognose ein Spielraum von knapp 4000 Fahrten
pro Tag fur eine Uber die in der Verkehrsprognose 2030 beriicksichtigten Baupotentiale
hinausgehende Entwicklung. Diese liegt bei ca. 1.000 WE, von der ca. 200 WE fiir die Uber
die festgesetzten Bebauungsplane VIII-526 und VIII-530 hinausgehend geplante Woh-
nungsentwicklung in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 in Anspruch genommen wer-
den. Damit liegt im Sinne des "worst-case-Ansatzes” ein ausreichender Sicherheitspuffer
im Schallgutachten vor, der eine Verwendung im Bebauungsplan 5-73 rechtfertigt.

Beschreibung der Situation

Weitgehende Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der inneren Be-
bauung durch abschirmende Bebauung in Bezug auf StraBenverkehrslarm

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung von September 2017 ist festzustellen,
dass unter Einbeziehung des Fluglarms an allen Gebaudefassaden im Plangebiet die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht deutlich
Uberschritten werden. Betrachtet man nur den Stral3enverkehrslarm, so lasst sich feststel-
len, dass die Orientierungswerte an den schallabgewandten Fassaden der Randbebauung
entlang der Daum- und der PohleseestralRe sowie an einer grof3en Zahl weiterer Fassaden
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im Blockinnenbereich sowie an den Solitirgebauden an der Havelpromenade eingehalten
werden kénnen. Einschrankungen bestehen nur im dstlichen Bereich der StichstralRen
Templiner—See-StralRe und Zernseestralie sowie der Schwielowseestral3e.

Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte und Berliner Zielwerte auf
straBenzugewandter Seite der abschirmenden Bebauung

Nach dem Wegfall des Fluglarms werden die Orientierungswerte fir allgemeine Wohnge-
biete nach der DIN 18005 “Schallschutz im Stadtebau” an den straRenzugewandten Fas-
saden der abschirmenden Bebauung entlang der DaumstraBe und PohleseestralRe durch
den StraBenverkehrslarm im Tageszeitraum mit dem Maximalwert 72,5 dB(A) um nahezu
17,5 dB(A) und im Nachtzeitraum mit dem Maximalwert 58,6 dB(A) um maximal 13,6 dB(A)
deutlich Gberschritten. Auch in den 0stlichen Bereichen der Schwielowsee-, der Zernsee-
und der Templiner-See-StralRe kommt es noch zu Uberschreitungen der Orientierungswer-
te am Tag und in der Nacht. Dadurch sind in Teilbereichen auch die Zielwerte des Berliner
Larmaktionsplans tberschritten (55 dB (A) nachts und 65 dB (A) im Tagesmittel).

Vermeidung und Verminderung von Larmbetroffenheit an larmbelasteten Standorten

Da die Verkehrslarmpegel an der DaumstralRe und PohleseestraRe und in den dstlichen
Teilen der ErschlieBungsstraf3en (s.0.) die Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschrei-
ten und selbst die weniger strengen Zielwerte des Berliner Aktionsplans nicht eingehalten
sind, ware es zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse
notwendig, an den stralRenzugewandten Fassaden der abschirmenden Bebauung Vorsorge
zu treffen.

Aufgrund der Uberschreitung der Zielwerte des Berliner Larmaktionsplans sowohl am Tag
als auch in der Nacht ist zu prufen, ob sowohl aktive LArmminderungsmafinahmen erfolgen
kénnen und/ oder die stadtebauliche Struktur eine Larmrobustheit bedingt.

Aktive LairmschutzmaBnahmen

Aktive SchallschutzmaBhahmen (Schallschutzwande oder -wélle) entlang der Daum- und
Pohleseestrallen kommen nicht in Betracht. Sie wirden in der erforderlichen Hbhe als
stadtebaulicher Fremdkorper wirken. Die kompakte Stadtstruktur einerseits und die Was-
serlage des Plangebiets mit ihrer offentlichen Havelpromenade andererseits waren nicht
mehr erlebbar, wenn eine "Einmauerung” durch Larmschutzwéande- oder -walle stattfande.
Die damit eintretende stadtebauliche Zasur des gesamten Quartiers Haveleck ware der
Hohe der Larmbelastung durch die Uberdértliche Daumstrafe nicht angemessen. Daher
werden passive MaRnahmen gegen Immissionen getroffen werden.

So haben folgende Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf Auswirkungen auf die Belas-
tung durch StraRenverkehrslarm:

Larmrobustheit durch stadtebauliche Struktur

Durch folgende MafRnahmen wird Einfluss auf die LArmrobustheit genommen:

e Mit dem Abriicken der Baugrenze von der StraRenbegrenzungslinie Daumstrale um
6,0 mim WA 1und um 4,5 mim WA 2 wird die Baugrenze aus der Zone von Uber 70
dB(A) am Tag und uber 55 dB(A) in der Nacht herausgertickt (vgl. Anlage 2.1 und 2.2
der schalltechnischen Untersuchung). Die Larmbelastung erreicht an den stra3enzu-
gewandten Seiten der abschirmenden Bebauung im WA 1 und WA 2 damit Werte un-
terhalb des Beurteilungspegels von 70 dB(A) am Tag und unterhalb des Beurteilungs-
pegels von 55 dB(A) in der Nacht. Durch die prognostisch héheren Verkehrsbelastun-
gen auf der Daumstrafde ergibt sich, dass einzelne Immissionsorte an der Daumstral3e
zugewandten Fassaden in Abhangigkeit von der Ausnutzung der vorderen Baugrenzen
Schallpegel aufweisen kénnen, die am Tag die Grenze der Gesundheitsgefahrdung,
die durch die Rechtsprechung bei 70 dB(A) angesetzt wird, um bis zu 2,5 dB(A) Uber-
schritten werden. Betroffen ist das entsprechende Baufeld an der Daumstraf3e im Bau-
gebiet WA 3 des allgemeinen Wohngebiets, bei dem ein Heranbauen bis an die Daum-
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stralRe zuldssig ist. Die Erweiterung des Baufelds an dieser Stelle erfolgt aus stadte-
baulichen Erwagungen.

Einerseits ist ein wesentliches Ziel hierbei die bauliche Einfassung und Hervorhebung
des Kreuzungsbereichs Daumstralle / PohleseestralRe. Andererseits soll dem spéteren
Bauherrn an dieser Stelle - insbesondere auch wegen der hohen Larmbelastungen -
durch die Mdglichkeit einer grof3eren Gebaudetiefe eine hdhere Flexibilitat bei der Ge-
baudeplanung bzw. die Realisierung von Sonderformen, wie z.B. Atriumh&user o0.a.
eingerdumt werden. Die im Bebauungsplan getroffenen Textlichen Festsetzungen zum
Immissionsschutz sichern dabei auch in diesem Bereich gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse in den Gebauden und fir die baulich verbundenen AulRenwohnbereiche.

o Entlang der Pohleseestral’e reicht wegen geringerer Verkehrsmengen ein Abriicken
der Baugrenze von der Stral3enbegrenzungslinie Pohleseestralle um 2,5 m im WA 3,
um Tageswerte unter 70 dB(A) und Nachtwerte von unter 55 dB(A) zu erreichen.

o Festsetzung einer Errichtungsreihenfolge zur Schaffung larmgeschitzer Fassaden und
Blockinnenbereiche.

Bei einer Betrachtung der Schallausbreitung auf der Grundlage der neuen Verkehrsbelas-
tungswerte ohne die abschirmenden Geb&ude werden die Orientierungswerte der DIN
18005 fur allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) an den Fassaden
der innenliegenden Baukdrper tags nahezu flachendeckend und nachts insbesondere an
den Gebaudekopfen und den Nord- bzw. Sidfassaden der Zeilenbebauung tberschritten.

Die ermittelten Pegel erreichen dabei im Bereich der Zeilenkdpfe und der Daumstral3e na-
heliegenden restlichen Fassaden mit Werten von bis zu 65 bis kleiner 70 dB(A) am Tag
und bis zu 50 bis kleiner 55 dB(A) in der Nacht Pegel, die oberhalb der Orientierungswerte
far Mischgebiete (60 / 50 dB(A) tags/nachts) und auch oberhalb der hilfsweise heranzieh-
baren Richtwerte der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverord-
nung) von 59/49 dB(A) (tags/nachts) liegen. Zwar werden in diesem Bereich noch keine
gesundheitsgefahrdenden Schallpegel erreicht, allerdings ist ohne eine entsprechende
Festsetzung eine mdgliche oder gar dauerhaft anhaltende Schallbelastung in der vorlie-
genden Hohe in zum Wohnen genutzten Bereichen flir einen langeren Zeitraum nicht zu-
mutbar.

Durch die Errichtung einer abschirmenden Bebauung vor einer Nutzungsaufnahme in den
restlichen Teilen des Geltungsbereichs kann an den betroffenen Gebauden mit punktuellen
Ausnahmen in den obersten Geschossen bereits eine Einhaltung der Orientierungswerte
der DIN 18005 fiir allgemeine Wohngebiete erreicht werden.

Dabei erfolgt auch keine Beschrankung der Verpflichtung zur vorgezogenen Errichtung der
abschirmenden Gebéaude auf den Zeitraum nach der SchlieBung des Flughafens Tegel.
Zwar konnen die abschirmenden Gebaude keinen Schutz vor Fluglarm bieten, allerdings ist
hierzu anzumerken, dass Fluglarm keine dauerhafte Schallbelastung, sondern eine Inter-
vallbelastung darstellt. Daher kann die abschirmende Bebauung zwischen den Schallereig-
nissen des Flugverkehrs bereits einen Beitrag zur LA&rmminderung an den abgeschirmten
Gebauden beziglich des StralRenverkehrslarms leisten.

Zudem konnte bei einer zeitlichen Beschrankung der Verpflichtung die ,innen“ liegende
Bebauung ohne eine Abschirmung errichtet werden. Es ware jedoch nicht gewéhrleistet,
dass spatestens zum Zeitpunkt der SchlieBung des Flughafens Tegel auch die abschir-
mende Bebauung errichtet wére, da der Bebauungsplan keine Bauverpflichtung enthalt.
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TF 11: Baureihenfolge:

In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten iliberbaubaren Grund-
stiucksflachen ist eine bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errichtung der bauli-
chen Anlagen mit der zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollge-
schosse in voller Lange zwischen den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit
dem Buchstaben E und F gekennzeichneten iliberbaubaren Grundstiicksflachen un-
zuldssig. Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Weitere passive SchallschutzmaBnahmen

Da ein aktiver Larmschutz durch LaArmschutzwande bzw. -wélle nicht in Frage kommt, ist
vor allem die stralRenzugewandte Fassade der abschirmenden Bebauung sowie die Ge-
baudeteile an den 6stlichen Enden der ErschlieRungsstra3en passiv vor dem StraRenver-
kehrslarm zu schitzen.

Folgende passive SchallschutzmaRnahmen sind erforderlich, um fir alle schutzwirdigen
Nutzungen ein den heutigen Erwartungen entsprechendes ruhiges Wohnen und Arbeiten
sowie eine lArmarme Erholungsnutzung im Freiraum zu ermdglichen und gesundheitliche
Beeintrachtigungen durch Larm auszuschliel3en:

e Larmschiitzende Grundrissausrichtung entlang der DaumstralRe und Pohleseestralie,
e Festsetzung der notwendigen SchallddmmmalRe von Aul3enbauteilen,

e Zulassigkeit von wohnungsbezogenen Aul3enwohnbereichen entlang der / senkrecht
zur Daumstral3e nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien.

Durch das stadtebauliche Konzept und die Festsetzung einer Errichtungsreihenfolge mit
einer vorrangig zu errichtenden mindestens viergeschossigen Bebauung entlang der
Schallquellen, entstehen im Sinne eines “schallrobusten Stadtebaus” ruhige Gebaudesei-
ten und larmgeschiitzte Blockinnenbereiche. Betroffen hiervon sind die entlang der Daum-
stralRe und der Pohleseestralle ausgerichteten Gebdude sowie die jeweils daumstraf3en-
nahen Fassadenbereiche der nordlichen zeilenférmigen Geb&ude entlang der Erschlie-
RungsstralRen einschliel3lich der bereits errichteten Reihenhauszeile an der Schwielowsee-
stralRe. Fir die Reihenh&user gilt hierbei der Bestandsschutz; eine Einhaltung der Festset-
zung ist nur bei wesentlichen Anderungen an den Gebauden zu beachten.

Hier ist es sinnvoll, durch eine entsprechende Grundrissbindung Wohnungen so auszurich-
ten, dass sie Uber eine Mindestanzahl an Aufenthaltsraumen auf den schallabgewandten
Gebaudeseiten aufweisen. Dies gilt zundchst ausnahmslos fur alle Wohnungen in den be-
troffenen Bereichen. Gemal3 DIN 4109 sind schutzwirdige Rdume z. B. Wohn- und Schlaf-
raume, Kinderzimmer. Diese sind gemal BauO BIn als Aufenthaltsraume zum dauerhaften
Aufenthalt bestimmt. In Wohnungen sind z. B. Flure, Kochkiichen, Bader, Abstellraume u.
a. keine Aufenthaltsrdume. Die Festsetzung dient der Wahrung gesunder Wohnverhéltnis-
se, insbesondere der Sicherung einer weitestgehenden ungestérten Nachtruhe, dienen.

Eine solche Ausrichtung von Wohnungen kann jedoch in Eckbereichen von Geb&uden o-
der an Zeilenkdpfen nicht immer realisiert werden, ohne dysfunktionale oder unwirtschaftli-
che Wohnungsgrundrisse zur Folge zu haben. Daher sind fir diese Bereiche auch eine
Schallschutzldsung mit Hilfe schallgedammter Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer
ausreichenden Beliiftung zulassig.
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TF 12: Grundrissbindung

Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten
- L1 und L2 sowie A21, f, h und A22 (WA 1)

- L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2)

- L8, L9 und L10 sowie L13, L12, a, b, c und A4 (WA 3)

in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit
mehr als zwei Aufenthaltsraumen missen mindestens die Halfte der Aufenthalts-
rdaume mit jeweils mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerich-
tet sein.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei AuBenwéande nicht zu einer larmabge-
wandten Seite ausgerichtet sind, miissen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei
Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsraumen) bzw. in mindestens der Halfte der
Aufenthaltsraume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen) durch be-
sondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Beliiftung oder
durch andere bauliche MaBnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht
werden, die gewadhrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der
Nachtzeit in dem Raum oder den Raumen bei mindestens einem teilgeoffneten Fens-
ter nicht Uberschritten wird.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

An schallexponierten Fassaden, die gemaf schalltechnischer Untersuchung Beurteilungs-
pegel von mehr als 58 dB(A) am Tag und/oder 53 dB(A) in der Nacht aufweisen sind zum
Schutz larmempfindlicher Nutzungen zusatzlich zu den sonstigen geplanten MalRhahmen
passive SchallschutzmalRnahmen (Verwendung schalldammender AulRenbauteile) notwen-
dig. Die genannten Beurteilungspegel bilden die Grenze, an der erfahrungsgemalr der er-
forderliche Schallschutz fir Aufenthaltsraume von Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten u. & nicht bereits durch die gesetzlich vorgeschriebene Warme-
dammung (z. B. die Anforderungen der Energieeinsparverordnung) erreicht wird. Fir be-
reits bestehende Gebaude ergibt sich auf Grund des Bestandsschutzes keine Nach-
ristverpflichtung. Eine solche tritt erst bei wesentlichen baulichen Anderungen oder einer
Neuerrichtung ein.

Eine solche Regelung kann einerseits auf die Festsetzung von Schallddmmmalien auf der
Grundlage der DIN 4109 oder andererseits auf die Sicherung eines gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sichernden Innenpegels von Aufenthaltsrdumen abstellen. Der Vortell
der Festsetzung von einzuhaltenden Innenraumpegeln liegt darin, dass der Nachweis der
notwendigen Schalldammung erst auf der Basis der spateren Realisierungsplanung erfolgt
und dabei die tatsachlich geplanten Verhéaltnisse bertcksichtigen und die Malihahmen
feinsteuern kann. Die ,vorauseilende” Festsetzung von festen Schallddmmmalfen auf
Grundlage der DIN 4109 hingegen kann durch ihre relativ starre Regelung, die sich in der
notwendigen Uberschaubarkeit des Regelungsinhalts innerhalb des Bebauungsplans be-
grindet, zu ,uberschieRenden” Schallddmmmalfien fir Teilbereich fihren. Daher erfolgt in
diesem Bebauungsplan die Regelung auf der Grundlage von Innenpegein.

Die damit einhergehende Verlagerung der Konfliktldsung in das nachfolgende Verfahren ist
zulassig. Sie ist gerechtfertigt, da erst im Rahmen der Erstellung der Bauvorlagen fest-
steht, wie der jeweilige Raum nach Grof3e und Hohe bemessen sein wird und dann erst
konkret darauf bezogen die erforderliche Schalldammung der Auf3enbauteile ermittelt wer-
den kann, um die erforderlichen Beurteilungspegel im Innenraum zu erreichen. Im Sinne
der planerischen Zurtickhaltung ist damit dem Bauherrn Uberlassen, die geeignete Dam-
mung seiner Auf3enbauteile unter Anwendung der textlichen Festsetzung herzustellen bzw.
gleichwertige Vorkehrungen (siehe Abschnitt ,Bauliche Konstruktion® im nachfolgenden
Text) zu treffen, um die allgemeinen Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeits-
verhéltnisse, zum Beispiel bei der Ausweisung von Wohngebieten, zu gewahrleisten.
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Von der Festsetzung werden die Uberbaubaren Grundstiicksflachen entlang und senkrecht
zur Daumstral3e — einschlie3lich der dstlichen Bereiche der Zeilenbebauung entlang der
Templiner-See-Stral’e, ZernseestralBe und Schwielowseestralle — sowie entlang der Po-
leseestralie erfasst. Durch die Lage in der Fluglarmschutzzone 2 (derzeit) gelten dort auf-
grund des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (FluglarmG) i.V.m. Verordnung Uber bau-
liche Schallschutzanforderungen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm vom 05.
April 1974 (Fluglarm-SchallschutzV) Bauschallddmmmale von 45 dB(A) fur alle Umfas-
sungsbauteile von Aufenthaltsrdumen, die nach fachgutachterlicher Einschatzung zur Ein-
haltung eines Tag-Innenpegels von 35 dB(A) und eines Nacht-Innenpegels von 30 dB(A)
fuhren.

Solange die Fluglarm-SchallschutzV gilt, fihrt die Wahrung dieser Anforderungen zugleich
dazu, dass die hier nach der textlicher Festsetzung Nr. 14 bestimmten planungsrechtlichen
Anforderungen erfillt sind. Solange die Fluglarmschutzzone 2 sachlich und rechtlich nach
heutigem Stand fortbesteht, stellt der Nachweis, die Anforderungen der Fluglarm-
SchallschutzV zu wahren, zugleich sicher, dass die planungsrechtlichen Anforderungen der
textlichen Festsetzung Nr. 14 gewahrleistet sind.

Es ist nicht erforderlich, die planungsrechtlichen Anforderungen an die Auf3enbauteile ge-
malf textlicher Festsetzung Nr. 14 fir das Gebiet der heutigen Fluglarmschutzzone 2 auf-
schiebend bedingt auf den Fortbestand der Fluglarm-SchallschutzV festzusetzen. Die pla-
nungsrechtliche Bestimmung dient dem Straf3en- und Schienenschallschutz, wahrend die
Bundesverordnung den Fluglarmschutz bezweckt. Da beide Regelungsregime rechtlich
und sachverhaltlich unterschiedliche Entwicklungen nehmen kdnnen, kdnnen die beiden
Regelungen nebeneinander bestehen, selbst wenn nach heutigen Erkenntnissen mit Erfil-
lung der strengeren Norm zugleich auch die andere Vorgabe mit erfullt wird. Das gilt gera-
de fur den Fluglarmschutz gegeniber dem Flughafen Tegel.

Nach heutiger Bescheidungslage soll dieser zwar nach vollstédndiger Inbetriebnahme der
Siudbahn des Verkehrsflughafens Berlin-Schonefeld (BER) schlie3en. Diese Beschei-
dungslage ist einer rechtlichen Anderung durch Widerruf oder Neugenehmigung aber nicht
grundséatzlich entzogen. Vor allem aber sachverhaltlich ist nach heutiger Erkenntnis keines-
falls absehbar, dass die Betriebseinstellung in Tegel vor Ablauf der Ubergangsprivilegie-
rung nach 8 4 Abs. 7 FluglarmG zum 31. Dezember 2019 erfolgt. Der Flugbetrieb danach
in Tegel erfordert eine Neufestsetzung der Larmschutzbereiche nach MalRgabe des Flug-
larmgesetzes 2007 i.V.m. der 1. Fluglarmschutzverordnung 2008. Fur die neuen Flug-
larmzonen sind sowohl andere Berechnungsmethoden als auch andere sachliche Ein-
gangsdaten mafRgeblich, deren Folgen fiir die bisherige Schutzzone 2 nicht vorhersehbar
sind.

TF 14: Schallddmmung von Aul3enbauteilen

Zum Schutz vor Verkehrslarm miissen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsén-
derung von baulichen Anlagen

die AuBBenbauteile, die entlang und senkrecht zur DaumstraBe und entlang der
PohleseestraRe orientiert sind,

die AuBenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4
und L5; L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie
die AuBenbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb
des vierten Vollgeschosses
resultierende bewertete Schalldamm-MaRe (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleis-
ten, dass ein Beurteilungspegel von maximal /

35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts / in Aufenthaltsraumen von Wohnungen / in
Bettenraumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien / in
Ubernachtungsriumen von Beherbergungsstitten, /

35 dB(A) tags in Unterrichtsraumen und dhnlichen Raumen, /
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40 dB(A) tags in Buroraumen und dhnlichen Raumen /
nicht uiberschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt fiir jeden Aufenthaltsraum gemaR der Anlage
der Verkehrswege- SchallschutzmaBnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24.
BImSchV). Fir den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage
zur 24. BImSchV fiir Raume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert
einzusetzen. Die Beurteilungspegel fiir den Tag Lr, T und fiir die Nacht Lr, N sind fiir
StraBen gemaR § 3 und fiir Schienenwege gemaR § 4 der Verkehrslarmschutzverord-
nung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu
berechnen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Es kdnnen statt der vorgenannten MalRnahmen auch Malinahmen gleicher Wirkung, u. a.
besondere Fensterkonstruktionen oder im Hinblick auf Schalldammung und Beliftung
gleichwertige bauliche Malinahmen z. B. vorgelagerte beliiftete und verglaste Laubengan-
ge oder vorgehéangte, hinterliiftete Fassaden an Aul3enbauteilen getroffen werden. Hierbei
ist eine ausreichende Beliiftung der Aufenthaltsraume entsprechend zu gewahrleisten.

Die von Larm betroffenen AuBenwohnbereiche wie Balkone, Veranden und Wintergarten
sind auch am Tage durch Verkehrslarm betroffen. Dabei gilt fir die Nutzbarkeit von Au-
Renwohnbereichen ein Zielwert von weniger als 65 dB(A), d. h. bei hdher liegenden Beur-
teilungspegeln ist eine sinngemale Nutzbarkeit der AulRenwohnbereiche nicht mehr gege-
ben. Daher erfolgt in Teilbereichen ergdnzend eine Festsetzung, die verbindlich regelt,
dass AulRenwohnbereiche zum Schutz vor Verkehrslarm nur in geschlossener Form (z. B.
verglasten Vorbauten) zuléassig sind. Da bei der Beurteilung der Immissionen auf den Au-
Benwohnbereichen der Reflexionsanteil der eigenen Fassade von i. d. R. 2 dB(A) zu be-
ricksichtigen ist, erfolgt die Festsetzung an denjenigen Fassadenbereichen, an denen
schalltechnische Untersuchung Immissionspegel von 63 dB(A) und dartiber ermittelt hat.

Die Innenhtfe sind dagegen weitgehend vor Larm geschiitzt, so dass keine Regelungen
erforderlich sind.

TF 13: Schutz von AuRenwohnbereichen

Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f,
h und A22; A9, d, e und A10 sowie A4, c, b und a mit Gebauden baulich verbundene
AuBenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht
mit mindestens einem baulich verbundenen AuBRenwohnbereich zum Blockinnenbe-
reich ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulas-
sig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AuBenwohnbereichen, die nur in
den in Satz 1 beschriebenen Bereichen liegen, ist mindestens ein baulich verbunde-
ner AuBenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Mit der Festsetzung wird die Anforderung klargestellt, dass eine Verglasung von schallex-
ponierten baulich verbundenen Auf3enwohnbereichen nur dann erforderlich ist, wenn die
betroffene Wohnung Uber keinen weiteren AulRenwohnbereich auf einer schallabgewand-
ten Seite verflugt. Ein AuRenwohnbereich zu einer schallabgewandten Seite erlaubt eine
larmfreie und geschiitzte Nutzung, so dass ein Schutzbedurfnis flr einen zusatzlichen Au-
Renwohnbereich, dessen Nutzung optional ist, nicht besteht. Bei Wohnungen mit mehreren
AuRenwohnbereichen ist es ausreichend, wenn mindestens einer der Aul3enwohnbereiche
baulich geschlossen ausgefihrt wird oder an der larmabgewandten Geb&audeseite ange-
ordnet ist.

Die Forderung nach einer Ausfuihrung als "verglaster Vorbau/verglaste Loggia" schlief3t
nicht aus, dass grundsatzlich eine Offnung / Teil6ffnung der &uReren baulichen Hille des
AuRenwohnbereichs madglich ist. Die Errichtung verglaster Vorbauten und Loggien gewahr-

62



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

3.9.3

3.94

leistet die Mdglichkeit eines ausreichenden Schallschutzes fir die betroffenen AufRen-
wohnbereiche. Es werden keine zusatzlichen Aufenthaltsraume im Sinne von 8 2 Abs. 5
der Bauordnung fir Berlin (BauO BIn) geschaffen.

Schiffsverkehrslarm

Fur die Ermittlung der Larmimmissionen aus dem Schiffsverkehr wurde fir das Plangebiet
5-73 keine Untersuchung durchgefuhrt, da dem Bezirksamt Erfahrungswerte aus einer im
Jahr 2014 durchgefiihrten Untersuchung vorliegen. Es handelt sich um ein ca. 2 km in
nordlicher Richtung entferntes Untersuchungsgebiet.

Die Planungen flr das Untersuchungsgebiet sehen fiir die Bebauung innerhalb des Ge-
biets im Wesentlichen die Einstufung als Allgemeines Wohngebiet vor. Die Baugrenze ist
ca. 20 m vom Ufer entfernt. Somit kann man die Ergebnisse der Untersuchung auf das
Plangebiet 5-73 Ubertragen.

In der Untersuchung wurde Bezug genommen auf die fir das gesamte Jahr 2013 erfassten
Schiffszahlen (Fracht- und Fahrgastschiffe sowie Sportboote) der nérdlich der Altstadt
Spandau gelegenen Schleuse Spandau.

Die Beurteilung von Larmimmissionen auf Wasserstral3en ist nicht durch Regelwerke fest-
gelegt. Zur Berechnung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstralien wurde in vor-
liegendem Fall die Anleitung zur Berechnung der Luftschallausbreitung an Bundeswasser-
straRen (ABSAW) herangezogen. Da diese Anleitung keine Orientierungswerte beinhaltet
und es sich im vorliegenden Falle um die Larmprognose fiir eine stadtebauliche Planung
handelt, erfolgte die Beurteilung der Immissionen in Anlehnung an die Festlegungen der
DIN 18005 “Schallschutz im Stadtebau’.

Es sind also im Falle von Allgemeinen Wohngebieten die Orientierungswerte von 55 dB(A)
fir den Tag und in der Nacht 45 dB(A) fur Verkehr bzw. 40 dB(A) fur Gewerbe heranzuzie-
hen. Die fur die stadtebauliche Planung geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 fir
Verkehrsgerausche werden in 0.g. Untersuchung aus dem Jahr 2014 fur Baugrenzen in
vergleichbarer Entfernung eingehalten bzw. z.T. deutlich unterschritten.

Sofern sich keine weiteren gerauschintensiven verkehrlichen Anderungen im Bereich der
Wasserstralde ergeben (z. B neue Genehmigung zur Benutzung als Liegestelle), kann man
davon ausgehen, dass der Nutzung des Plangebiets 6stlich der Havel als Allgemeines
Wohngebiet aus schallschutztechnischer Sicht nichts entgegensteht.

Die erneute Betriebsgenehmigung musste dann die realisierte Wohnbebauung berticksich-
tigen.

Zusammenfassung der Erfordernisse fiir den Larmschutz

Die Erfordernisse zum Larmschutz sind in der Zeit vor und in der Zeit nach der Schlie3ung
des Flughafens Berlin-Tegel unterschiedlich. Fur die Zeit vor der SchlieRung wurde neben
dem Fluglarm auch der StrafRenverkehrslarm bericksichtigt, fir die Zeit nach der Schlie-
Bung ist nur noch der StralRenverkehrslarm von Bedeutung.

Die Larmbelastungen wurden in einer schalltechnischen Untersuchung vom September
2017 ermittelt. Die Untersuchung betrachtet die Larmbelastungen des Stral3enverkehrs mit
und ohne Fluglarm sowie mit und ohne der abschirmenden Bebauung entlang der Daum-
stral3e und Pohleseestral3e fir den Tag- und Nachtzeitraum.

Bis zur SchlieBung des Flughafens Tegel gilt die Verordnung Uber bauliche Schallschutz-
anforderungen nach dem damaligen Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm. Daher wurde die
Larmschutzzone 2 nachrichtlich Gbernommen. Dies entspricht mit einem Luftschalldamm-
malfd von 45 dB ungefahr dem Larmpegelbereich V und deckt auch die ermittelten Larmbe-
lastungen durch den StralRenverkehr ab.
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Auf Grund der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung ist es sinnvoll, die abschir-
mende Bebauung entlang Daumstrafl3e und PohleseestralRe vor der inneren Bebauung zu
errichten (textliche Festsetzung Nr. 11). Zwar schitzt die abschirmende Bebauung nicht
vor Fluglarm, allerdings kann sie bereits in Flugpausen schitzende Wirkung vor dem Stra-
Benlarm tbernehmen. Dies gilt umso mehr nach der Schlielung des Flughafens.

Gleiches gilt fur die Vorschriften zur larmschitzenden Grundrissausrichtung entlang der
DaumstralRe und der Pohleseestral3e sowie in den Ostlichen Bereichen der Stichstral3en
und der SchwielowseestralRe (textliche Festsetzung Nr. 12). Durch die Festsetzung wird
gewabhrleistet, dass vor StrafRenverkehrslarm geschitzte Aufenthaltsrdume unter Wahrung
einer ausreichenden Beluftung entstehen. Hierbei sind insbesondere auch die Nachtzeiten
von Bedeutung, in denen kein Flugverkehr stattfindet.

Die vom StraRenverkehrslarm stark betroffenen AulRenwohnbereiche werden durch die
vorgeschriebene Ausbildung von verglasten Loggien oder verglasten Vorbaute geschitzt
(textliche Festsetzung Nr. 13).

Die textliche Festsetzung Nr. 14 kommt in die Zeit nach der Schlie3ung des Flughafens
Tegel zum Schutz vor StraBenverkehrslarm zur Anwendung. Sie betrifft die Fassadenbe-
reiche der Blockrandbebauung. Entlang der Daumstral3e und Pohleseestral3e sowie in den
Ostlichen Teilen der StichstralRen und der Schwielowseestral3e wurden hierfur fir zu diesen
Bereichen ausgerichtete Aufenthaltsrdume zulassige Innenpegel, die gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sicherstellen, festgesetzt.

Griinordnerische Festsetzungen

Wie bereits im Kapitel 11.3.2 dargelegt, sind zum Ausgleich der Uberschreitung der Nut-
zungsmalle aus § 17 Abs. 1 BauNVO Festsetzungen zur Begriinung von unterbauten Hof-
bereichen und Gebaudedachern im Bebauungsplan erfolgt.

TF 15: Erduberdeckung und gartnerische Anlage von Flachen tber Tiefgaragen

Die nicht uberbaubaren Grundstiicksflichen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch,
wenn unter diesen Tiefgaragen hergestellt sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten
und bei Abgang nachzupflanzen. Die Erdschicht liber der Tiefgarage muss mindes-
tens 0,3 m betragen; hiervon muss auf einer Flache von mindestens 20 vom Hundert
die Erdschicht uber der Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung
zum Anpflanzen gilt nicht fur Wege, Zufahrten, Stellplatze fiir schwer Gehbehinderte
und Rolistuhinutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des §

14 der Baunutzungsverordnung.
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB, § 12 Abs. 6 sowie § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO
i.V.m. 8§23 Abs. 5 BauNVO

TF Nr. 16: Dachbegriinung

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindesten 50
vom Hundert der Dachflachen als flache oder flach geneigte Dacher mit einer Nei-
gung von maximal 10° auszubilden und extensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen
sind zu erhalten. Dies gilt nicht fir die mit dem Buchstaben B bezeichneten iiber-
baubaren Grundstiicksflachen und fiir Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunut-
zungsverordnung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB

Die stadtebauliche Figur und die festgesetzte Hohe der Randbebauung zur Daumstral3e
bilden die Voraussetzung daflir, schallgeschiitzte Hofbereiche zu schaffen, die ruhige
Wohnraume, AuRenwohnbereiche und Freiflachen auch in einem durch Schall vorbelaste-
ten Gebiet gewahrleisten. Zur Sicherung gértnerisch angelegter Hofbereiche, die trotz der
hoheren Verdichtung Erholungsrdume fir die Bewohner schaffen, aber auch zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt durch die Uberschreitung der Nutzungs-
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malfde, enthalt der Bebauungsplan Festsetzungen zur Begriinung von Tiefgaragen und zum
Ausschluss oberirdischer Stellplatze in den allgemeinen Wohngebieten.

Die Bereiche von Tiefgaragen, die nicht durch Gebaude Uberbaut sind, sind mit einer Erd-
schicht zu Gberdecken und gartnerisch anzulegen. Um in Teilbereichen auch eine qualitativ
hochwertigere Bepflanzung (z. B. mit Strauchern / Bischen) vornehmen zu kdnnen ist
festgesetzt, 20 vom Hundert der Flachen mit einer Erdschicht von mindestens 0,5 m zu
Uberdecken. Sofern auf den mit einer Erdschicht Gberdeckten Teilen Wege oder Nebenan-
lagen wie z. B. Kinderspielplatze angelegt werden, kann auf eine Begrinung verzichtet
werden.

Als weitere ausgleichende MalRnahme ist im allgemeinen Wohngebiet flr neu zu errichten-
de Gebaude (die Bestandsgebaude unterliegen hierbei dem Bestandsschutz und sind von
der Festsetzung nicht betroffen) eine 50%ige Dachbegriinung festgesetzt. Um eine
gleichmaRige Verteilung der Dachbegrinung Uber den Geltungsbereich zu gewahrleisten,
ist bestimmt, dass dieser Wert in jedem einzelnen Baugebiet erreicht werden muss. Die
selbsterhaltende extensive Dachbegrinung ist bei der Bauplanung zu bertcksichtigen, da
sie keine Uberzogene Kosten / Lasten verursacht. Déacher von Nebenanlagen werden von
der Vorschrift ausgenommen, da eine entsprechende Begriinung hier i.d.R. einer kosten-
aufwandigen verstarkten Dachkonstruktion bedarf. Fir eine extensive Begriinung ist es er-
forderlich, dass die Dachneigung der begriinten Dachteile weniger als 10° betragt. Die Be-
grenzung auf 50 vom Hundert der Dachflachen gewahrleistet, dass gentigend Flachen fir
notwendige Dachaufbauten zur Verfligung stehen.

.Eine extensive Dachbegriinung kann Niederschlagswasser auf den Bauflachen zurickhal-
ten. Ein Grofteil dieses Wassers verdunstet, der Rest fliel3t zeitverzdogert ab, was sich Kli-
matisch ausgleichend auswirkt. Bepflanzte Décher befeuchten die Luft und sorgen fur Ab-
kihlung. Dies wirkt sich vor allem auf angrenzende Wohn- oder Burordume aus, leistet
aber auch einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas. Luftschadstoffe wie
Nitrate oder andere in Luft und Niederschlagen enthaltenen Stoffe werden festgehalten
und verwertet. Begrinte Dacher schaffen Ersatzlebensrdume fir Flora und Fauna. Vogel,
Wildbienen, Schmetterlinge und Laufkéafer finden hier Nahrung und Unterschlupf.“?.

Die festgesetzte Erduberdeckung und Begriinung von Tiefgaragen hat hinsichtlich der Nie-
derschlagswasserhaltung und des Kleinklimas ahnliche Wirkungen, wie eine Dachbegri-
nung.

Sonstige Festsetzungen

TF17:

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 diirfen nur Wohngebaude errichtet
werden, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zuldassigen Geschossflache
mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden kdonnten. Dies gilt
nicht fir die Flachen j-k-I-m-j. Ausnahmsweise konnen Wohngebaude ohne forde-
rungsfahige Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche
Mindestanteil in einem anderen Gebaude im Geltungsbereich des Bebauungsplans
erbracht wird.

Rechtsgrundlage § 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB

Die Entwicklung des Planungsgebiets wird nach den Leitlinien des ,Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung” durchgefihrt. Neben der Kostenbeteiligung fiir soziale
Infrastruktur ist zusétzlich auch ein Anteil mietpreis- und belegungsgebundenen Wohn-
raums mit dem Projekttrager vertraglich vereinbart worden. Damit wird angesichts der an-
gespannten Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein Beitrag zur Deckung des
Wohnbedarfs von Bevélkerungsgruppen geleistet, die aufgrund ihrer Einkommenssituation

22 Deutscher Dachgartner Verband 2009, Internetseite www.dachgaertnerverband.de
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Wohnraumversorgungsprobleme haben. Zudem wird sichergestellt, dass die fir Berlin ty-
pische sozial gemischte Bevolkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten
bleibt. Das dient auch dem in 8 1 Abs. 5 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) formulierten all-
gemeinen Planungsziel, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung zu gewabhrleisten.

Erganzend zu den vertraglichen Vereinbarungen erfolgt eine Sicherung durch eine textliche
Festsetzung im Bebauungsplan.

MalRgeblich flur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist die Entwick-
lung von Angebot und Nachfrage. In den Jahren 2012 bis 2014 hat sich die Zahl der Ein-
wohner in Berlin um ca. 135.000 Personen erhoht. Ein Ende dieses Bevdlkerungswachs-
tums ist nicht abzusehen. Aktuell wird bis 2030 ein Einwohnerzuwachs von ca. 266.000
Menschen (mittlere Variante) prognostiziert23. Analog nimmt auch die Zahl der Haushalte
zu und wird im Zeitraum zwischen 2011 und 2025 um 7 Prozent auf ca. 2,14 Millionen an-
steigen24. Somit ergibt sich bis 2021 ein Bedarf von jahrlich 14.000 neuen Wohnungen.
Um darlUber hinaus die bestehende Anspannung auf dem Wohnungsmarkt zu lindern,
muss zudem der Nachholbedarf abgebaut werden. Dafir sind bis zum Jahr 2030 jahrlich
6.000 zusatzliche Wohnungen erforderlich.2>

Die erhéhte Nachfrage hat in den vergangenen Jahren auf breiter Front zu steigenden
Mietpreisen gefihrt. Die aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts hohen Angebots-
mieten hatten innerhalb weniger Jahre einen spirbaren Anstieg des gesamten Mietniveaus
zur Folge. Diese Entwicklung geféhrdet die Moglichkeiten einkommensschwacher Haushal-
te, sich adaquat mit Wohnraum zu versorgen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das Auslaufen bestehender Mietpreis- und Belegungs-
bindungen: Gab es im Jahr 2015 noch 122.000 Sozialwohnungen, so wird ihre Zahl bis
2025 um rund 40 Prozent auf rund 80.000 sinken. Demgegeniiber liegt der Anteil der Berli-
ner Haushalte, die aufgrund ihres Einkommens zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt
waren, weiterhin bei mehr als 50 Prozent26. Daraus wird ersichtlich, dass die Zahl der ent-
sprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht ausreicht, den aktuell bestehenden
Bedarf zu decken. Tatsachlich lag die Versorgungsquote fir WBS- Inhaber im Jahr 2014
bei lediglich 8,0 Prozent (WBS-Inhaber mit besonderem Wohnbedarf: 9,9 Prozent)?27.

Dass sich die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt generell verschlech-
tert hat, zeigt u. a. die Mietversorgungsquote, die das Verhéaltnis von marktrelevanten
Mietwohnungen je 100 marktrelevanten Mieterhaushalten ausdriickt: Lag die Mietversor-
gungsquote im Jahr 2012 noch bei 98,7 Prozent, ist diese Kennziffer im Jahr 2015 auf ei-
nen Wert von 95,5 Prozent gefallen28. Nach allgemein anerkannten Grundsatzen ist fiir ei-
nen funktionierenden Wohnungsmarkt eine Fluktuationsreserve von 3 Prozent notwendig,
woraus sich im Idealfall eine Mietversorgungsquote von 103 Prozent ergibt. Aufgrund der
viel geringeren Quote ist der Berliner Wohnungsmarkt daher als nur eingeschrankt funkti-
onsfahig zu betrachten. Auch das Landgericht Berlin hat in einem Urteil tGber die Kap-
pungsgrenzen-Verordnung eine ,nicht unerhebliche Unterversorgung mit Mietwohnungen*
bestatigt2°.

Um die Versorgungslage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu verbessern, hat der Senat
die Rechtsverordnungen zur Kappungsgrenze fir Mietsteigerungen bei bestehenden Miet-
verhéltnissen (Kappungsgrenzen-Verordnung vom 07. Mai 2013, GVBI., S. 128) und uber

23 SenStadtUm, Bevolkerungsprognose fiir Berlin und die Bezirke 2015 - 2030, 2016

24 StEP Wohnen 2025, S. 50

25 Prognose SenStadtUm (jetzt SenSW)

26 Eigene Berechnungen SenStadtUm (jetzt SenSW)

27 Statistik zu erteilten Wohnberechtigungsscheinen durch die bezirklichen Wohnungsamter; eigene Be-
rechnung SenStadtUm (jetzt SenSW)

28 Eigene Berechnungen SenStadtUm (jetzt SenSW)

29 Urteil vom 03.07.2014 (67 S 121/14)
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das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-Verordnung
vom 4. Marz 2014, GVBI., S. 73) erlassen. Zusatzlich hat der Senat am 28. April 2015 die
Verordnung zur zulassigen Miethéhe bei Mietbeginn gemal § 556d Abs. 2 BGB erlassen.
Mit der Verordnung wird die Stadt Berlin zum Gebiet mit einem angespannten Wohnungs-
markt bestimmt mit der Folge, dass die sog. Mietpreisbremse im Zeitraum vom 01. Juni
2015 bis einschlieBlich 31. Mai 2020 in ganz Berlin zur Anwendung kommt. Damit darf die
Miete in allen ab dem 01. Juli 2015 abgeschlossenen Mietvertrdgen die ortsibliche Ver-
gleichsmiete um héchstens 10 Prozent Ubersteigen, sofern keine Ausnahmetatbestande
vorliegen.

Neben diesen im Bestand wirksamen MafRRnahmen besteht in Berlin insgesamt Anlass,
auch im Neubau dafur Sorge zu tragen, dass Wohnraum zu angemessenen Preisen zur
Verfliigung steht. Das gilt umso mehr, als die Angebotsmieten fir neue Wohnungen be-
sonders hoch sind. Aus diesem Grund ist die Zahl der mietpreis- und belegungsgebunde-
nen Wohneinheiten zu erhalten und nach Méglichkeit zu erhdhen. Es stellt sich die drin-
gende stadtebauliche Herausforderung, den spezifischen Bedarf von Bevolkerungsgruppen
mit niedrigem Einkommen bei der Entwicklung von Flachen fur den Wohnungsneubau zu
berticksichtigen. Diesen gesamtstadtischen Erfordernissen ist berlinweit Rechnung zu tra-
gen. Vor diesem Hintergrund ist das "Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung
in allen Bebauungsplanverfahren, die den Wohnungsneubau zum Gegenstand haben, an-
zuwenden und durch vertragliche Vereinbarung mit den Projekttrdgern sicherzustellen,
dass ein Anteil von mindestens 30 Prozent der durch den Bebauungsplan zulassigen Ge-
schossflache mit Mitteln der Wohnraumforderung des Landes als mietpreis- und bele-
gungsgebundener Wohnraum realisiert wird.

Ein Abweichen von der oben genannten Quote ist nur dann in Erwagung zu ziehen, wenn
durch die Realisierung des Wohnbauvorhabens eine sozial stabile Bevolkerungsstruktur im
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB geféhrdet ist. Bei der Beurteilung der Geféahrdung ist da-
rauf abzustellen, ob das Vorhaben in einem Planungsraum liegt, der nach den Ergebnissen
des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale Ungleichheit" mit ei-
nem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde. Dies ist hier nicht der
Fall. Das Plangebiet liegt nicht in dem soeben beschriebenen Planungsraum, sondern in
einem Gebiet mit mittlerem Status und stabiler Dynamik.

TF 18: AuBerkrafttreten verbindlicher Festsetzungen

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, auBer Kraft.

Die Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplans VIII-526 werden durch Festset-
zungen des Bebauungsplans 5-73 ersetzt und treten mit der Festsetzung des Bebauungs-
plans 5-73 aul3er Kraft.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs bestehen planungsrechtliche verbindliche
Festlegungen. Mit dieser Regelung wird die Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans klargestellt, da grundsatzlich der allgemeine Rechtssatz
gilt, dass die spatere Norm die friihere verdrangt.

Nachrichtliche Ubernahmen

3.12.1 Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt gemaR Verordnung zur Festsetzung "Wasserschutzgebiet fur Was-
serwerk Tegel” vom 31. August 1995 innerhalb eines Wasserschutzgebiets mit der Katego-
rie 1ll B (nachrichtliche Ubernahme Nr. 1). In der Schutzzone Il sind bestimmte Hand-
lungen verboten oder nur beschrénkt zulassig (z.B. Einleiten von Abwasser, Anlegen von
Kiesgruben).
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3.12.2 Fluglarmzonen des Flughafens Tegel3?

Die Flachen im Geltungsbereich befinden sich derzeit innerhalb der Fluglarmschutzzone 2
(nachrichtliche Ubernahme Nr. 2), in der ein &quivalenter Dauerschallpegel von mindes-
tens 67 dB(A) und hdchstens 75 dB(A) auftritt.

Die Larmschutzbereiche fur den Verkehrs-Flughafen Tegel basieren auf Verordnung vom
04. Juni 1976, die sich auf den Stand des Bundes-Gesetzes vom 26. November 1986 so-
wie des Fluglarmgesetzes Berlin vom 07. Februar 1975 bezieht.

Danach umfasst der Larmschutzbereich das Gebiet aul3erhalb des Flugplatzgelandes, in
dem der durch Fluglarm hervorgerufene “aquivalente Dauerschallpegel” La.q mehr als
67 dB(A) betragt. Dieser Bereich wird in zwei Schutzzonen unterteilt. Die Schutzzone 1 um-
fasst das Gebiet, in dem der dquivalente Dauerschallpegel mehr als 75 dB(A) betragt; die
Schutzzone 2 wird durch das Ubrige Gebiet des Larmschutzbereichs gebildet.

Die Schutzzonen bestimmen gewisse Restriktionen im Sinne des Larmschutzes betroffener
Anwohner:

e inder Schutzzone 1 des Larmschutzbereichs dirfen Wohnungen grundsétzlich nicht
errichtet werden,

e inder Schutzzone 2 ist dies nur unter der Voraussetzung zuldssig, dass die Wohnun-
gen bestimmten baulichen Schallschutzanforderungen geniigen,

o der Bau von schutzbedurftigen Einrichtungen (z. B. Krankenh&user, Schulen) ist in
beiden Schutzzonen verboten.

Spatestens zum 31.12.2019 wird der heute geltende Larmschutzbereich des Flughafens Tegel
aufgehoben. Zeitgleich mit der Aufhebung wird ein neuer Larmschutzbereich festgesetzt,
dessen Schutzzonen sich aus der Anwendung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm
(FluL&rmG, zuletzt geadndert am 1. Juni 2007) ergeben.

Mit der Festsetzung des Larmschutzbereiches entstehen gemafR § 9 FluLarmG im Flugha-
fenumfeld sofortige Anspriiche auf Erstattung von Aufwendungen fur bauliche Schall-
schutzmalnahmen, falls der durch Fluglarm hervorgerufene Dauerschallpegel den Wert
von 70 dB(A) in der Tag-Schutzzone 1 oder von 60 dB(A) in der Nacht-Schutzzone Uber-
steigt. Fir den Bebauungsplan 5-73 ist die seit 01. Juni 2007 gultige Neufassung des
Fluglarmgesetzes einschlagig. Kern der Neufassung sind neben einer Anpassung der An-
spruche auf baulichen Schallschutz an zeitgem&Re Anforderungen insbesondere folgende
Novellierungen:

e eine deutliche Verschéarfung der Grenzwerte fur die Ausweisung der Schutzzonen um
bis zu 15 dB(A) fur die Tag-Schutzzonen 1 und 2 bei neuen/baulich wesentlich veran-
derten bzw. bestehenden Flughéfen,

o die Einfuhrung einer Nacht-Schutzzone mit Dauerschallpegel-Werten zwischen 50 und
55 dB(A).

Zusatzlich wurde eine Planungszone gegen Fluglarm im Bereich des Flughafens Tegel
festgelegt; hier wurde auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB ein Gebiet festgelegt,
in dem in Bebauungspléanen besonders empfindliche Nutzungen ausgeschlossen und fir
andere Nutzungen erhdhte Schallschutzanforderungen festgesetzt werden sollen.

30 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, 07.06. Fluglarmschutzbereiche (Ausgabe 2010)
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3.13

Stadtebaulicher Vertrag

Zum Bebauungsplan 5-73 ist zwischen dem Land Berlin und der landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin ein stadtebauli-
cher Vertrag gemaR § 11 BauGB abgeschlossen worden.

Gegenstand des Vertrags sind Regelungen zur Sicherstellung der Realisierung eines Min-
destanteils an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum, zur Ubernahme von Kos-
ten fur bzw. die Herstellung von Infrastrukturmaf3hahmen (Kita- und Grundschulplatze, 6f-
fentlicher Kinderspielplatz) und zur Kostentbernahme fir Planungsleistungen. Darlber
hinaus verpflichtet sich der Grundstickseigentiimer offene Verpflichtungen bei einer even-
tuellen WeiterverauRerung des Grundstiicks auf den Kéaufer zu Ubertragen.

Realisierungspflicht fiir mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum:

Entsprechend dem “Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung” verpflichtet sich
der Grundstiickseigentimer auf 30 % der Geschossflache ausschlieRlich Wohnungen zu
errichten, die gemaR Forderrichtlinien mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung der
Wohnraumférderungsbestimmungen (WFB) 2015 bzw. 2018 gefordert werden konnten.
Gleichzeitig verpflichtet sich der Grundstiickseigentimer die auf diesen Flachen entste-
henden Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden an den berechtigten Personen-
kreis zu vermieten. Es erfolgt eine dingliche Sicherung im Grundbuch.

Kindertagesstattenplitze

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 entsteht gegentber dem geltenden
Planungsrecht ein Mehrbedarf von 4 Kindertagesstéattenplatzen. Im Geltungsbereich des
Bebauungsplans und in der Umgebung bestehen in absehbarer Zeit keine freien Platzka-
pazitaten zur Sicherung der Versorgung der Platze aus dem Bauvorhaben in der vorschuli-
schen Kindertagesbetreuung. Daher verpflichtet sich der Grundstiickseigentimer im Rah-
men des stadtebaulichen Vertrags fur eine Dauer von 20 Jahren Flachen im Plangebiet fur
eine Kinderbetreuungseinrichtung fir mindestens 4 Kinder3!l im Alter von null bis unter
sechs Jahren zur Verfugung zu stellen. Zugleich erfolgt eine dingliche Sicherung im
Grundbuch. Der Grundstickseigentimer verpflichtet sich dartiber hinaus zum Abschluss
eines Mietvertrags mit einem entsprechenden Tréager mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Grundschulplitze

Der sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 gegentber dem geltenden
Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 ergebende Mehrbedarf von 5 Grundschul-
platzen ist durch eine Verpflichtung des Grundstiickseigentiimers zur Finanzierung einer
gleichen Anzahl an Grundschulplatzen gemanR dem “Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung” im Rahmen einer geplanten Erweiterung der Grundschule an der Pulver-
muhle gesichert. Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr 2019 sein, so dass der Bau im
Jahr 2020 zur Verfiigung stiinde.

Spielplatz

Aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 gegentber dem geltenden Planungs-
recht des Bebauungsplans VIII-526 ergibt sich ein Mehrbedarf von 131 m2 6ffentlicher
Spielplatzflachen (Brutto). Im Vertragsgebiet stehen keine ausreichenden nutzbaren Spiel-
platzflachen fir den durch das Vorhaben entstehenden Spielplatzmehrbedarf zur Verfi-
gung. Diese defizitdren Spielplatzflachen mit einer Flache von insgesamt 131 m?2 sollen

31 Der Grundstuckseigentimer beabsichtigt, eine Kindertagespflegestelle mit mindestens zehn (10) Plat-
zen zu errichten, in welcher auch der in benachbarten Bebauungsplanen entstehende Bedarf des
Grundstiickseigentimers gedeckt werden kann. Die abgegebene Verpflichtung belduft sich allerdings
nur auf vier Platze.
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3.15

Begriindung gemaR 8§ 9 Abs. 8 BauGB

deshalb im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-74 untergebracht werden und zwar im
nordlichen Bereich der Havelpromenade auf dem an der Wasserstadtbriicke gelegenen, im
Bebauungsplan VIII-530 gesicherten Baufeld mit einer GréR3e von 304 m2. Das Grundstiick
befindet sich im gleichen Eigentum wie die Neubauflachen im Bebauungsplangebiet 5-73.
Der Grundstiickseigentimer wird das Grundstiick fir den Spielplatzbau zur Verfiigung stel-
len und beabsichtigt, das Grundstick kostenfrei an Berlin zu Ubertragen und die Herstel-
lungskosten fur den Spielplatz zu Gbernehmen. Zugleich erfolgt eine dingliche Sicherung
im Grundbuch.

Offentlich - rechtliche Vereinbarung
Naturschutzrechtlicher Ausgleich fiir Biotopflachen

Zur Sicherung des Ausgleichs der Trockenrasenbestande an anderer Stelle auRerhalb des
Plangebiets wurde am 18.01.2018 ein offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land
Berlin (BA Spandau, Abteilung Facility Management, Umwelt- und Naturschutz) und der
Gewobag getroffen. Dieser regelt u. a., dass fur die 2.800 m2 Trockenrasenflachen im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplans im Bereich der Flache 14.1 des Spandauer Kompen-
sationspools (Finkenherd, Spektelake nérdlich der Falkenseer Chaussee) ein Ausgleich im
Verhaltnis 1:1 zu schaffen ist. Hierfur sollen folgende Ma3nahmen umgesetzt werden:
Verdrangung von Ruderalpflanzen und Beseitigung neophytischer Gehélze im Westteil
bis Ende Februar 2018,
Punktuelle Schaffung von Sandoffenstellen/Blé3en bis Ende Februar 2018,
Aushagerung der Wiesenflachen Uber einschirige Mahd, Angang September jahrlich
Uber 25 Jahre,
halboffene Einzaunung einer Teilflache.
M|t dem Vertrag ist eine langfristige Sicherung der Ausgleichsmalinahme gewdhrleistet.

Flacheniibersicht

Allgemeine Wohngebiete ca. 16.705 m?
bebaubar gem. § 19 Abs. 2 BauNVO ca. 9.010 m2
bebaubar gem. § 19 Abs. 4 BauNVO
(s. textliche Festsetzung Nr. 3) ca. 12.640 m2

Offentliche Griinfliche ca. 1.352 m?
Verkehrsflachen ca. 4.316 m?

davon: Verkehrsflache besonderer

Zweckbestimmung ca. 1.973mz

davon: offentliche Straf3en ca. 2.343mz2

|Gesamtfléche 22.373 m?
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3.16 Abwagung der 6ffentlichen und privaten Belange
Offentliche Belange

Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse (8 1 Abs. 6

Nr. 1 BauGB)

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen fir die Errichtung
von Wohnungen in Form des Geschosswohnungsbaus an einem innerstadtischen Standort
mit hoher Lagegunst an der Havel geschaffen. Die Strukturierung der Baufelder verfolgt
das Ziel, gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse zu schaffen.

Wie durch Auswirkungsanalysen ermittelt und bereits in den vorangegangenen Kapiteln
umfassend dargelegt, ergeben sich weder aus der Uberschreitung der Nutzungsmafe aus
§ 17 Abs. 2 BauNVO, noch aus der in einigen Teilbereichen zuldssigen Unterschreitung
der Abstandsflachen der Berliner Bauordnung Hinweise darauf, dass gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse in den neu geplanten oder den bereits bebauten Teilflachen des Gel-
tungsbereichs nicht gewahrleistet wahren. Die am Geb&udebestand auftretenden zusatzli-
chen Verschattungen gegentber einer bereits durch bestehendes Planungsrecht zulassi-
gen Bebauung sind von maRigem Umfang und bericksichtigen die Anforderungen aus der
DIN 5034-1 mit Ausnahme der unteren Wohnung in einem auf zwei Wohneinheiten aufge-
teilten Reihenhaus an der Schwielowseestral3e. Dies ist jedoch nicht planbedingt und wr-
de bei einer Bebauung gemaR geltendem Planungsrecht ebenso eintreten.

Daher ist es gerechtfertigt, die geringen Einschrankungen bei der Belichtung gegentber
dem besonders schwerwiegenden 6ffentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum an-
gesichts des dringenden Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zu-
satzliche Bebauung zuzulassen.

Auch vereinzelt auftretende Besonnungsdefizite im Bereich der Neubauten flihren nicht
dazu, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht mehr gewahrt waren. Durch die
Maoglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu einer Gebaudeseiten mit mehr als aus-
reichend grof3en Abstandsflachen - wenn auch nicht besonnten Seite - vorzusehen, ist eine
hinreichende Belichtung und Belilftung der Wohnungen in jedem Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Berei-
chen insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine aul3er-
gewohnliche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse regelmaRig gefahrdet waren. Angesichts des Ge-
wichts der dargelegten und in offentlichem Interesse liegenden Griinde fir die Planung ei-
ner verdichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwégung der unterschiedlichen
Interessen fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Besonnung
aufweisen (vgl. hierzu Kapitel 11.3.3).

Hinsichtlich der Belastungen durch Fluglarm sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse
durch die Bestimmungen zum Schallschutz im Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm unab-
hangig von den Festsetzungen des Bebauungsplans sichergestellt. Das Gesetz ist bis zur
SchlieBung des Flughafens Tegel fur die Bemessung von Schallschutzmalinahmen bei ei-
ner Bebauung des Plangebiets anzuwenden. Die Anforderungen aus dem Gesetz zum
Schutz gegen Fluglarm sind auch fir den Schutz vor dem Stral3enverkehrslarm ausrei-
chend wirksam.

Ungeachtet dessen wurden im Bebauungsplan darlber hinaus auf der Grundlage einer
schalltechnischen Untersuchung umfangreiche Festsetzungen zum Schallschutz in den
vom Verkehrslarm betroffenen Bereichen getroffen. Sie gewéhrleisten bereits heute und
auch fur die Zeit nach der SchlieBung des Flughafens Tegel einen angemessenen Larm-
schutz vor den Schallimmissionen des Stral3enverkehrs (vgl. hierzu Kapitel 11.3.9).
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Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfiihrung fur die Wasserstadt (vgl. Kap. 1.2.9)
konnten im Plangebiet Bodenverunreinigungen durch Mineralélkohlenwasserstoffe (sog.
Tanklagerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans
VIII-526 durch Abtrag bis 0,5 m Gber dem Grundwasseranschnitt Uberwiegend saniert wer-
den. Insbesondere der fur die Beurteilung des Gefahrdungspfads Boden-Mensch relevante
obere Bodenhorizont wurde dabei vollstandig entfernt. Er wurde auf Teilflachen bereits
durch unbelasteten Boden ersetzt.

Hinsichtlich der ehemaligen Bodenkontaminationen wurde festgestellt, dass die festgesetz-
ten Nutzungen grundsatzlich realisiert werden kdnnen, da die Verunreinigungen im Rah-
men der Entwicklungsmaflinahme lberwiegend beseitigt werden konnten. Die Senatsver-
waltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hat im Januar 2018 nochmals bestétigt, dass
aus diesem Grund die Durchfiihrung weiterer aktiver Sanierungsmaflinahmen nicht mehr
erforderlich ist.

Es ist auch mdglich, unterhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen der Wohngebiete un-
terirdische bauliche Anlagen zu errichten. Fur die Errichtung von baulichen Anlagen unter-
halb der Gelandeoberflache ist ein Bodenaushub erforderlich. Dadurch kénnte die restliche
Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung im Grundwasser-Schwankungsbereich entfernt wer-
den (vgl. Kap. 1.2.9).

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur
abschliel3enden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasser-
verunreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert
wurden, dass daraus unter bestimmten Einschrdnkungen (z. B. keine Nutzung des Grund-
wassers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffullungsmaterial unterhalb von Ge-
bauden darf nicht gréRer sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheits-
gefahren fur kiinftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass
der verbliebene Grundwasserschaden groR3tenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die
restlichen noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut
werden.

Im Rahmen des Konzepts fur die Gesamtentwicklung des Bereichs Haveleck wurden Be-
reiche fur offentliche Grin-, Spiel- und Freiflachen fir die Gesamtmalinahme geplant und
im Wesentlichen auch bereits umgesetzt. Diese Entwicklung bericksichtigt bereits die
Neubedarfe aus der geplanten Bebauung der Flachen im Geltungsbereich auf der Grund-
lage des Bebauungsplans VIII-526. Es handelt sich dabei um die schon realisierte Ufer-
promenade entlang der Havel, sowie die Griunflache 6stlich der Daumstraf3e. Eine Unter-
versorgung mit wohnungsnahen Grinflachen bestand ausweislich der Daten des Umwelt-
atlas 2013 (Datenstand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017) nicht. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Einfamilienhauser an der Schwielowseestral3e und dstlich der Ruppi-
ner-See-Stral3e ebenso bereits errichtet, wie die Parkanlage 6stlich der Daumstral3e, aller-
dings nicht die Siedlung zwischen Daumstraf3e und Ruppiner-See-Stral3e. Fur die vorhan-
denen Wohngebiete im Bereich ,Haveleck® wird zum damaligen Zeitpunkt ein Versor-
gungsgrad von mehr als 6,0 m? je Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die Gebiete ei-
nen hohen Anteil an privaten bzw. halb6ffentlichen FreirAumen auf. Das Gebiet verfligte zu
diesem Zeitpunkt folglich Uber einen Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts.
Neuere Zahlen liegen nicht vor. Gem. Umweltatlas Berlin (Karte 6.05 Versorgung mit 6f-
fentlichen, wohnungsnahen Griinanlagen, Ausgabe 2013) ist der Bezirk Spandau der best-
ausgestattete Bezirk Berlins mit 659 ha. Im Bezirk Spandau sind lediglich 11 % der Ein-
wohner nicht ausreichend mit Grunflachen in Wohnnéhe versorgt.

Der geringe zusatzliche Bedarf an wohnungsnahen Grinflachen, der sich aus dem Zu-
wachs an madglichen Wohneinheiten gegenliber dem bestehenden Planungsrecht ergibt
und der durch die genannten Flachen ggf. nicht abgedeckt wird, wird als vertretbar einge-
schatzt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass zusatzlich zu der realisierten
Uferpromenade entlang der Havel und den Grinflachen 6stlich der Daumstral3e im Umfeld
des Plangebiets um den Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere offentlich
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nutzbare Grinflachen zur Verfligung stehen, die noch zusatzliches Nutzungspotential auf-
weisen.

Hinsichtlich der 6ffentlichen Spielplatzversorgung liegt der Versorgungsgrad im zu betrach-
tenden Planungsraum Zitadellenweg bei derzeit 135 % (Umweltatlas, Datenstand Einwoh-
ner 2015, Spielplatzflachenbestand 2016, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017), so
dass noch Versorgungspotential fir weitere Wohnungen besteht.

Der Grundstlickseigentimer verpflichtet sich im stadtebaulichen Vertrag den sich gegen-
Uber dem geltenden Planungsrecht entstehenden Mehrbedarf von 131 m2 o6ffentlicher
Spielplatzflache im Bereich des benachbarten, im Verfahren befindlichen Bebauungsplans
5-74, im Bereich der Havelpromenade auf eigenem Grundstiick durch Errichtung eines
Gemeinschaftsspielplatzes fur den Mehrbedarf aus beiden Bebauungsplanen abzudecken.
Hierzu soll sowohl eine planungsrechtliche Sicherung im Bebauungsplan 5-74, als auch ei-
ne entsprechende dingliche Sicherung fur das betroffene Grundstiick im Grundbuch erfol-
gen.

Eine gemeinschaftliche Losung fur die Bebauungsplanverfahren 5-73 und 5-74 ist sinnvoll,
da fur einen funktionalen Spielplatz eine gewisse MindestgrofR3e bendtigt wird. Dariiber hin-
aus lieRe sich die Versorgung bei einer Realisierung der bereits planungsrechtlich als 6f-
fentliche Spielplatze gesicherten Flachen an der Rhenaniastral3e (B-Plan VI11-516) und 0st-
lich der StralRe Havelgéarten (B-Plan VI1I-523) weiter steigern.

Wohnbediirfnisse der Bevolkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bevolke-
rungsstrukturen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)

Die verschiedenen Belange der Wohnbedirfnisse erfahren durch die Festsetzung von
Baugebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen (allgemeine Wohngebiete), eine beson-
dere Gewichtung.

Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt, so dass die Mieten
stark ansteigen. Damit haben es vor allem einkommensschwache Haushalte immer schwe-
rer, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die Anspruch auf
einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei mehr als 50%. Folglich reicht
die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den gegenwar-
tigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hintergrund steht Berlin in
der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum im unteren und mittleren Preis-
segment sicherzustellen.

Zugleich soll sichergestellt werden, dass eine sozial ausgewogene und stabile Bevolke-
rungsstruktur in Berlin erhalten bzw. entwickelt wird. Dies kann am besten dadurch erreicht
werden, dass innerhalb von neu geplanten und zu entwickelnden Wohngebieten Woh-
nungsangebote fir alle Bevolkerungsgruppen geschaffen werden.

Daher sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 dementsprechende Entwicklun-
gen durch die Festsetzung von Uberbaubaren Grundsticksflachen, die fir die Errichtungen
von Geschosswohnungsbau geeignet sind, vorgenommen und die dem “Berliner Modell
der kooperativen Baulandentwicklung” entsprechenden Anteile an mietpreis- und bele-
gungsgebundenem Wohnraum in Hohe von 30 % der Geschossflache festgesetzt. Dabei
ist - insbesondere auf Grund der Struktur der bereits vorhandenen Siedlungsbereiche
rechtsseitig der Havel - die Entwicklung einer einseitigen Bevdlkerungsstruktur nicht zu be-
flrchten.

Darlber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwick-
lung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist we-
sentlich héhere stadtebauliche Qualitdten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Was-
serblick ermoglicht. Damit kdnnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitdt auch Burger
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mit hdherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen ei-
ne adaquate soziale Mischung entstehen kann.

Soziale und kulturelle Bediirfnisse der Bevolkerung (8 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB)
Kita:

Fur die Region Haselhorst wird bis Juni 2021 ein Platzbedarf in Hohe von rund 881 Betreu-
ungsplatzen prognostiziert. Am 30.09.2017 standen 724 Betreuungsplatze (707 Kita und
17 Kindertagespflege) zur Verfigung. Es bestehen absehbar keine freien Platzkapazitaten
zur Sicherung der Versorgung mit Platzen aus dem Bauvorhaben in der vorschulischen
Kindertagesbetreuung im Plangebiet. Aufgrund der aktuellen Berechnungen wird davon
ausgegangen, dass sich die Versorgungssituation in Folge der unterschiedlichen Woh-
nungsbauaktivitaten weiter verschlechtern wird.

Da die Errichtung eines Kita-Neubaus nicht kurzfristig erfolgen kann, hat sich der Grund-
stiickseigentiimer in einem stadtebaulichen Vertrag verpflichtet, eine Flache fur eine Kin-
derpflegestelle fir mindestens 4 Kinder fur die Dauer von 20 Jahren im Plangebiet zur Ver-
fligung zu stellen und diese an einen entsprechenden Trager zu vermieten. Damit ist der
planungsrechtlich in die Abwagung einzustellende Mehrbedarf von 4 Kitaplatzen gegen-
Uber dem bestehenden Planungsrecht abgedeckt. Das Bezirksamt Spandau hat per Be-
zirksamtsbeschluss vom 13. Februar 2018 dieser Losung zugestimmt.

Grundschule:

Zu Beginn des Schuljahres 2016/17 bestand in der Region Haselhorst ein deutliches Ver-
sorgungsdefizit von — 1 Zug. Dieses Defizit konnte durch die Errichtung eines MEB am
Standort der Bernd-Ryke-GS ausgeglichen werden.

Durch die alterstrukturelle Entwicklung der in der Region bereits jetzt lebenden Einwohner
in den kommenden sechs Jahren wird das Kapazitatsdefizit in der Region Haselhorst er-
neut um voraussichtlich 90 Platze ansteigen.

Dieses Defizit wird durch die in der Region vorhandenen Wohnungsbaupotentiale weiter
steigen.

Insgesamt wurde — auch auf Grund des sich aus dem B-Plan 5-73 heraus ergebenden Be-
darfes - im Rahmen des Monitoring 2017 fur die Region Haselhorst mittelfristig (bis 2021)
ein Defizit von - 0,9 Zligen prognostiziert.

In der Region Haselhorst ist am Standort der Grundschule an der Pulvermihle die Erweite-
rung der Schule durch ein MEB geplant. Durch die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend
und Familie wurde zunachst der Bedarf eines 12er MEB bestatigt. Auf Grund des gestie-
genen Bedarfes, welcher bereits im Rahmen des Monitoring 2017 deutlich wurde, bean-
tragte das Schulamt einen 16er MEB, welcher inzwischen auch bestatigt wurde. Der Er-
ganzungsbau soll nach derzeitigem Planungsstand auf dem neben der Schule befindlichen
Sportplatz gebaut werden. Hierflr wird ein Teil des Sportplatzes derzeit entwidmet. Baube-
ginn soll nach Entwidmung des Sportplatzes nach Mdglichkeit im Jahr 2019 sein, so dass
der Bau in 2020 zur Verfigung stinde.

Der fur das Bebauungsplanverfahren abgeschlossene stadtebauliche Vertrag enthélt ge-
manR “Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung” eine Kostenibernahmever-
pflichtung des Grundstiickseigentimers fur die Finanzierung der erforderlichen 5 Grund-
schulplatze. Damit ist der planungsrechtlich in die Abwégung einzustellende Mehrbedarf
von 5 Grundschulplatzen gegentiber dem bestehenden Planungsrecht abgedeckt.

Soziale und kulturelle Einrichtungen sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zul&ssig,
so dass die Errichtung weiterer Einrichtungen im Geltungsbereich planungsrechtlich mog-
lich ware.
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Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor-
qungsbereiche (8 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB)

Die mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan VII-526 bereits eingeleitete und mit den
Festsetzungen dieses Bebauungsplans fortgeschriebene Entwicklung ehemals gewerblich
genutzter und heute weitgehend brach liegender Flachen zu einem allgemeinen Wohnge-
biet, entspricht den Belangen der Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile in
hohem Malie. Sie folgt einem Gesamtkonzept fir die Entwicklung der Wasserstadt Ober-
havel, das auf der Ostseite der Havel eine durchmischte Bebauung mit dem Schwerpunkt
der Wohnungsbauentwicklung vorsieht.

Der Bebauungsplan enthalt keine Festsetzungen, die Einzelhandel in groRerem Umfang
zulassen. Die Festsetzungen haben daher keinen Einfluss auf benachbarte Versorgungs-
bereiche.

Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Ortsbildpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)

Die Festsetzungen des Bebauungsplans bericksichtigen das fur die Wasserstadt Oberha-
vel bestehende Gesamtkonzept einer hohen Verdichtung in attraktiver Havellage, um die
Lagegunst des Standorts fur einen moéglichst gro3en Bewohnerkreis zu erschlie3en.

Das Ortshild wird durch die geplante Bebauung fortentwickelt, da vorhandene, bislang un-
attraktive ruderale Brachflachen zu hochwertigen Wohnbauflachen mit Wasserbezug und
privaten Freiraumanteilen umgewandelt werden. Die solitar stehende Reihenhauszeile an
der Schwielowseestral3e wird nun in einen stadtebaulichen Kontext gestellt. Gleichzeitig
wird durch die Ubernahme der bereits hergestellten Havelpromenade in den Bebauungs-
plan die Erlebbarkeit des Havelufers fur die Offentlichkeit langfristig gesichert.

Denkmale sind in der ndheren Umgebung des Plangebiets nicht vorhanden.

Belange des Umweltschutzes einschliel3lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege
(81 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trachtigungen (8§ 1a Abs. 3 BauGB)

Gegeniber dem bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 geltenden Planungsrecht
kommt es zu einer Erhéhung der Versiegelung im Plangebiet, die jedoch durch die als
Ausgleich fur die Uberschreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 2 BauNVO festgesetzte
teilweise Dachbegriinung kompensiert werden kann.

Die im Plangebiet vorhandenen Bestdnde an nach 8§ 30 Bundesnaturschutzgesetz ge-
schitzten Biotopen — hier Trockenrasen — werden durch Maflinahmen an anderer Stelle
auRRerhalb des Geltungsbereichs (Finkenherd, Spektelake nérdlich der Falkenseer Chaus-
see) kompensiert. Hierzu wurde bereits ein 6ffentlich — rechtlicher Vertrag zwischen dem
Land Berlin, vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstiickseigen-
timer getroffen.

Die verbleibenden im Kapitel 11l.1 beschriebenen Auswirkungen auf die Umwelt (Grund-
wasser, national geschiitzte Tierarten) werden vor dem Hintergrund der Innenentwicklung
durch Wiedernutzbarmachung bereits baulich genutzter Flachen und dem dringenden
Wohnraumbedarf im Land Berlin im Rahmen der Wirdigung aller Umstande als hinnehm-
bar betrachtet.

Belange der Wirtschaft (8 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB)

Bereits mit der grundsatzlichen Entscheidung zur Einleitung einer Entwicklungsmaflinahme
im Bereich der Wasserstadt Oberhavel wurde die Umwandlung eines ehemals gewerblich
genutzten Standorts zu einem Uberwiegend wohngepragten Standort eingeleitet. Dies fin-
det im Geltungsbereich insbesondere vor dem Hintergrund des aktuell erheblichen Bedarfs
an Wohnraum seine Fortsetzung. Trotzdem finden die Belange der Wirtschaft insofern im
Plangebiet Berilicksichtigung, als dass in allgemeinen Wohngebieten gemani § 4 Abs. 2 Nr.
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2 ausgewahlte Betriebe der gewerblichen Wirtschaft und des Handels allgemein zuléssig
sind.

Belange der Mobilitat der Bevolkerung, Verkehrsbelange (8 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans verflgt Gber einen Anschluss an das Busnetz
durch aktuell drei Buslinien. Damit kdnnen Benutzer und Besucher des Plangebiets ihre
Wege auch unabhangig von individuellen Verkehrsmitteln organisieren. Dies kommt insbe-
sondere den Bedurfnissen weniger mobilen Bevdlkerungsgruppen entgegen.

Das Plangebiet ist Uber die DaumstralRe, die in Verbindung mit der “"Wasserstadtbriicke”
Uber die Havel (Verbindungsstufe 1) die Funktion einer Ubergeordneten Hauptverkehrs-
strale hat, und Uber bereits im Plangebiet erstellte ErschlieRungsstralen an das offentli-
che Verkehrsnetz angebunden. Gleichzeitig Gbernimmt die Daumstral3e eine entsprechen-
de Anbindungs- und ErschlieBungsfunktion fiir die angrenzenden vorhandenen bebauten
und die planungsrechtlich bereits gesicherten Siedlungsflachen. Der Ausbauzustand der
Daumstral3e entspricht diesen Funktionen, einer ordnungsgemaflen Abwicklung der Ver-
kehrsstrome steht daher nichts entgegen. Die durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 Uber das zuvor bestehende Planungsrecht hinaus ermdglichten 44 Wohneinhei-
ten erzeugen im Verhaltnis zum Ausbau und der bereits vorhandenen Verkehrsbelastung
keine wesentliche Anderung der Situation.

Far die Abwicklung des ruhenden Verkehrs lassen die Festsetzungen in den Teilgebieten
WA 2 und WA 3 die Errichtung von Tiefgaragen zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird
der Grundstiickseigentiimer eine Tiefgarage mit ca. 90 Platzen im Plangebiet errichten. Da
im Land Berlin keine 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften flr die Errichtung von Stellplatzen
mehr bestehen, kann der Bauherr nicht zur Errichtung von Stellplatzen oder Tiefgaragen
verpflichtet werden.

Im Rahmen eines Beteiligungsschritts der Behdrden und Trager oOffentlicher Belange ging
der Hinweis ein, die Havelpromenade fir den Radverkehr zu sichern. Die im Geltungsbe-
reich an der Havel vorhandene Havelpromenade ist als offentliche Griunflache mit der
Zweckbestimmung “6ffentliche Promenade” gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt .
Dadurch wird verdeutlicht, dass neben begriinten Flachen auch befestigte Flachen fur Ful3-
und Radwege vorgesehen sind. Die Konzepte fir die Havelpromenade sind vollstandig
umgesetzt; weitere Malinahmen zur Regelung des Radverkehrs sind nicht vorgesehen.

Ergebnisse von stadtebaulichen Entwicklungskonzepten (8 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB)

Die Ziele des Bebauungsplans entsprechen den in den vorliegenden stadtebaulichen Ent-
wicklungskonzepten (z. B. StEP Wohnen) verankerten Zielstellungen bzw. stehen nicht in
Widerspruch zu diesen.

Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB)

Das Plangebiet liegt aul3erhalb des im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP
B-B) dargestellten “Risikobereich Hochwasser’. Es liegt auch nicht innerhalb eines vorlau-
fig gesicherten Uberschwemmungsgebiets, die durch Verfiigung vom 13. Januar 2013 vom
Land Berlin ausgewiesen wurden. Belange des Hochwasserschutzes waren insofern im
Bebauungsplanverfahren nicht zu bertcksichtigen.
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Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (8 1a Abs. 2 BauGB)

Die festgesetzten Baugebiete innerhalb des Plangebiets waren zuvor gewerblich genutzt
und danach brachgefallen. Die Wiedernutzbarmachung dieser Flache fir den Wohnungs-
bau bertcksichtigt den Belang in besonderem MalRe, da alternativ zur Schaffung von
Wohnraum ggf. nicht bereits besiedelte Flachen oder Flachen im AulRenbereich in An-
spruch genommen werden mussten.

Darlber hinaus wird durch eine dem Standort angemessene und vertragliche Verdichtung
der geplanten allgemeinen Wohngebiete tber die Obergrenzen des § 17 Abs. 2 BauNVO
hinaus ebenso zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden beigetragen.

Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB)

Grundsatzlich ist festzustellen, dass mit dem bereits festgesetzten Bebauungsplan VIII-526
eine planungsrechtliche Umwidmung von gewerblicher Bauflache in allgemeines Wohnge-
biet erfolgte. Insofern flhrte die Planung bereits dadurch zu einer erheblichen Reduzierung
der standortbezogenen klimarelevanten Emissionen.

Die Planungen im Bebauungsplan 5-73 sind Teil eines Ubergreifenden stadtebaulichen
Planungskonzepts des Landes Berlin fir die Wasserstadt in Spandau, mit dem Ziel, die
friheren Gewerbeflachen Uberwiegend flir Wohnzwecke umzunutzen sowie langfristig pla-
nungsrechtlich zu sichern (s. z.B. festgesetzte Bebauungsplane VIII-524a, VIII-526, und
VI11-530). Der Vorrang der Innenentwicklung hat gesetzlich und in der Planung des Landes
Berlin hohe Prioritat. Durch die beabsichtigte Planung soll die Wohnfunktion der Innenstadt
gestarkt und dringend bendétigter Wohnraum ermdglicht sowie Verkehr vermieden werden.
Dies tragt ebenfalls bereits zum Klimaschutz bei.

Lokalklimatische Gesichtspunkte werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans
ebenfalls beachtet. Zwar kdnnen aus nachfolgend dargelegten Grinden die Planungshin-
weise zur Klimakarte Berlin nur eingeschréankt bericksichtigt werden, gleichzeitig werden
allerdings Festsetzungen zur Minderung der klimatischen Folgen einer Bebauung getrof-
fen.

Entlang der Daumstraf3e / Pohleseestral3e erfolgt entsprechend dem der Planung zugrun-
de liegenden stadtebaulichen Konzept der Rahmenplanung fur die Wasserstadt eine beid-
seitige Einfassung der Stralenrdume durch Riegel, um die Stadtrdume stadtebaulich ein-
zufassen.

Die geplante Baukorperausrichtung ist eine notwendige Kombination aus schallrobustem
Stadtebau (straf’enbegleitende Abschirmung der Larmquelle) und offenen Baustrukturen.
Unvertretbare klimatische Auswirkungen werden weder durch die geplante Bauhdhe (i. d.
R. 4 Vollgeschosse) noch durch die deutlich sichtbare offene Struktur entstehen. Im Ver-
gleich zu ublichen Berliner Lagen wird hier eine gut durchliftete und klimatisch entlastete
Wohnlage entstehen.

Das Plangebiet liegt auch nicht im Vorranggebiet Klimaschutz. Der Umweltatlas Berlin
weist die Havel als groR3raumige Luftleit- und Ventilationsbahn aus, deren Uferbereiche zur
Begunstigung des Luftaustausches von Bebauung freizuhalten sind. Dies wird u. a. durch
die Festsetzung der Havelpromenade und die Festsetzung von Solitargebduden mit gerin-
ger Kantenldnge an der Havelpromenade beriicksichtigt. Daher kann nicht bezweifelt wer-
den, dass die ca. 200 m breite Havel sowie die beidseitig liegenden Griin- und Promena-
denbereiche von weiteren ca. 50 m Breite weiterhin ihre Funktion als Kaltluftbahn fir die
Innenstadt behalten werden.

Die festgesetzte Bebauungsdichte im Wohngebiet ldsst ausreichend Mdéglichkeiten zum
Luftaustausch zu, - die nicht Uberbaubaren Flachen sind generell gemaf § 8 BauO Bin zu
begrinen. Darlber hinaus sind zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen der
baulichen Dichte (8§ 17 Abs. 2 BauNVO) als ausgleichende MalRnahmen eine teilweise
Dachbegriinung und eine Erdiiberdeckung und Bepflanzung von Tiefgaragen festgesetzt,
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die zugleich als MinderungsmalRnahmen fir das Lokalklima wirksam sind, da sie zu einer
Ruckhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser beitragen.

Die Bedeutung der angrenzenden Grinflachen der Uferpromenade fur die Kaltluftlieferung
und Kaltluftentstehung wird nicht beeintrachtigt, ebenso wenig der Luftaustausch zwischen
dem allgemeinen Wohngebiet und dem Grinzug der Havel. Vielmehr entstehen aufgrund
der Lage des Plangebiets in unmittelbarer Nahe zum Ufer der Havel positive Beluftungs-
verhéltnisse, die durch auftretende Temperaturunterschiede zwischen Uferzone und Sied-
lungsflachen entstehen.

Die Schadstoffbelastung der Daumstraf3e und der PohleseestralRe mit Stickoxiden und
Feinstaub ist gemall Umweltatlas (Verkehrsbedingte Luftbelastung im Straenraum 2015
und 2020, Geoportal Berlin, Abruf 05.04.2017) derzeit als gering einzustufen und in der
Prognose sogar leicht ricklaufig, so dass auch hier aus o.g. Griinden planbedingt keine
wesentliche Veranderung zu erwarten ist.

Private Belange

Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevolkerung (8 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)

Dem Belang wurde im 6stlichen Teil der Wasserstadt bereits durch die Entwicklung von
Wohngebieten fur den individuellen Wohnungsbau Rechnung getragen. Grundsatzlich
stiinden die Festsetzungen des Bebauungsplans einer weiteren Entwicklung von Wohn-
eigentum in den Teilbereichen des Plangebiets, fur die keine Regelungen zur Errichtung
von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum getroffen werden, nicht entgegen.
Auf Grund der Tatsache, dass die Flachen sich im Eigentum einer landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft befinden, wird die Wahrscheinlichkeit einer Errichtung von Eigen-
tumswohnungen gering eingeschétzt.

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund eines dringenden und anhaltend hohen Be-
darfs insbesondere an Mietwohnungen vertretbar. Durch die geplante Mischung von Ge-
schoss- und individuellen Wohnformen in Miete und Eigentum innerhalb des Quartiers
Haveleck kann eine ausgewogene soziale Mischung der Bevolkerungsstruktur erreicht
werden.

Eigentums- und Eigentiimerrechte

Bei den Eigentums- und Eigentiimerrechten ist zwischen denen der bereits bebauten und
denen der unbebauten Flachen zu differenzieren.

Fur die Eigentimer der unbebauten Flachen bietet der Bebauungsplan bauliche und nut-
zungsstrukturelle Entwicklungsmoglichkeiten auf Grundlage eines zwischen dem Grund-
stiickseigentiimer und dem Land Berlin abgestimmten stadtebaulichen Konzepts.

Die Festsetzungen zur Dachbegrinung und zur Erdiberdeckung und Bepflanzung von
Tiefgaragen wirken sich auf die kinftige Nutzung und Bewirtschaftung der jeweiligen
Grundstiicke aus und kénnen in der Folge zu Pflege und Erhaltungsaufwendungen fih-
ren. Diese Aufwendungen sind jedoch gerechtfertigt, da sie unmittelbare Folge des mit
dem Eigentimer abgestimmten stadtebaulichen Konzepts sind. Die MalRhahmen sind
ebenso wie der weitgehende Ausschluss oberirdischer Stellpléatze zu Gunsten einer Anla-
ge von Tiefgaragen fur die Unterbringung des ruhenden Verkehrs zum Ausgleich von zu-
lassigen Uberschreitungen der NutzungsmaRe aus § 17 BauNVO erforderlich und sichern
u. a. gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse.

Fur die Eigentimer in der bestehenden Reihenhauszeile sudlich der Schwielowseestralie
wird die bestehende Bebauung mit Ausnahme der stral3enseitig auskragenden Dach-
Uberstande, Austritte und Fassadengliederungselemente und der gartenseitigen Terras-
sentreppen gesichert (vgl. 11.3.3). FUr die genannten Bauteile gelten jedoch die Bestim-
mungen des Bestandsschutzes.
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Die Ergebnisse der Verschattungsstudie zeigen, dass im Bereich der vorhandenen
Wohnbebauung innerhalb des Plangebiets und an den Gebauden auf der dstlichen Seite
der Daumstralle durch die geanderten Festsetzungen der Gebaudehthen (Staffelge-
schosse) gegentber dem bestehenden Planungsrecht ebenfalls Auswirkungen hinsicht-
lich der Verschattung ergeben. Durch den Verzicht auf ein zusatzliches Staffelgeschoss
oberhalb der geplanten Zeile nordlich der Zernseestralle kdnnen die Auswirkungen auf
die bestehenden Reihenhauser im Vergleich zum zuvor bestehenden Planungsrecht (Be-
bauungsplan VIII-526) allerdings auf ein Minimum begrenzt werden. Fir die Eigentimer
Ostlich der Daumstral3e ergeben sich ebenfalls nur geringfligige Auswirkungen. Daher ist
es gerechtfertigt, die Einschrankungen privater Grundstiickseigentiimer gegeniiber dem
besonders schwerwiegenden 6ffentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum ange-
sichts des dringenden Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zu-
satzliche Bebauung zuzulassen. Durch Untersuchungen des Vermessungsamts Spandau
ist zudem nachgewiesen, dass durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht mit Auswirkungen auf den Grundstiickswert der bereits bebauten Grundstiicke zu
rechnen ist.

Die Festsetzung von o6ffentlichen Grun- und Verkehrsflachen hat keine Auswirkungen auf
private Grundstuickseigentiimer. Die Flachen befinden sich im Eigentum des Landes Ber-
lin.

Interessen von Mietern, Pachtern und sonstigen Nutzern

Die Interessen von eventuellen Mietern oder Pachtern innerhalb des Geb&udebestands
an der Schwielowseestral3e gleichen den Interessen der dortigen Eigentiimer.

Fur die Bewohner der Umgebung ist mit der Umsetzung des Bebauungsplans ein Verlust
an Freiflachen (Stadtbrache) verbunden, da die Flachen in der Vergangenheit 6ffentlich
zugéanglich waren. Mit dem Verlust dieser Flachen war jedoch jederzeit zu rechnen, da im
Plangebiet bereits zuvor Baurecht auf der Grundlage des rechtswirksamen Bebauungs-
plans VIII-526 bestand. Insofern werden durch den Bebauungsplan 5-73 diesbeziiglich
keine neuen Sachverhalte geschaffen.
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Auswirkungen des Bebauungsplans

Auswirkungen auf die Umwelt

Der Bebauungsplan 5-73 bildet die Grundlage fur die Wiedernutzbarmachung des brach-
liegenden innerstadtischen Bereichs. Das Bebauungsplanverfahren 5-73 wird im beschleu-
nigten Verfahren gemafl 8§ 13a BauGB durchgefihrt. Obwohl aufgrund von § 13a Abs. 2
Nr. 4 BauGB eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist (Eingriffe gelten
als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuléassig), sind die Belange des Um-
weltschutzes jedoch weiterhin Abwagungstatbestand.

Geplante Vorhaben im Planbereich waren bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73
nach dem zuvor geltenden Planungsrecht, dem Bebauungsplan VIII-526, zu beurteilen.
Aufgrund des bestehenden Baurechts ist nur der gemafd § 1a Abs. 3 BauGB im Bebau-
ungsplanverfahren zu bewaltigende Eingriff in Natur und Landschaft zu betrachten, der
Uber die derzeitig erfolgten oder planungsrechtlich zulassigen Eingriffe hinausgeht.

Schutzqut Boden

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegeniber dem zuvor bestehen-
den Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusatzlich Boden in Anspruch genom-
men. Einerseits erhdht sich die zulassige Grundflache von Hauptanlagen gemaR § 19 Abs.
2 BauNVO von 8.120 mz im Wesentlichen durch eine erweiterte Zulassigkeit von Terrassen
und Balkonen auf 9.010 m2, also um insgesamt 890 m2. Mal3geblich fur die Ermittlung der
insgesamt zulassigen Versiegelung im Plangebiet sind jedoch nicht die textlichen und
zeichnerischen Festsetzungen zu den zulassigen Grundflachen der Gebaude, sondern die
zulassige Gesamtversiegelung gemaf § 19 Abs. 4 BauNVO, die in der textlichen Festset-
zung Nr. 3 geregelt ist. Die Zulassigkeit von Tiefgaragen in den Teilgebieten WA 2 und WA
3 erfordert in Verbindung mit den weiteren wohngebietstypischen Nebenanlagen, z. B.
Fahrradabstellplatze, Millplatze etc. die Zulassigkeit einer Gesamtversieglung von bis zu
80 % der Grundstucksflache. Hierdurch erhoht sich die insgesamt versiegelbare Flache im
Plangebiet gegentber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 um
insgesamt ca. 1.400 m2. Dafur wird die Bodenversiegelung durch die schmaler festgesetz-
ten ErschlieBungsstrafRen im Vergleich zum Bebauungsplan VIII-526 um ca. 720 m2 ge-
mindert, so dass sich insgesamt eine zusatzliche Versiegelung gegeniber den Festset-
zungen des Bebauungsplans VI11-526 in Hohe von ca. 680 m2 ergibt.

Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die Bodenschichten ist mit einem Verlust der
Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch keine besonderen zu schiitzenden Bdden vor.
Der Boden im Plangebiet ist weitgehend anthropogen Uberpragt oder angeschuttet und be-
sitzt keine besondere bodenkundliche Bedeutung.

Der Flachenanteil der 6ffentlichen Parkanlage, die im Rahmen der Spandauer Havelpro-
menade hergestellt wurde, ist im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 un-
verandert geblieben.

Schutzqut Wasser

Oberflachenwasser:

Der als offentliche Promenade ausgebaute Uferstreifen entlang der Havel wird durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 nicht berthrt. In diesem Bereich wird das bereits
zuvor geltende Planungsrecht (Bebauungsplan VIII-526) unverandert fortgeflhrt. Auswir-
kungen auf die Havel sind somit nicht zu erwarten.

Grundwasser:

Die Erhdéhung der zuséatzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat Auswirkungen
auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden Restverunreinigungen in
tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden Grundwasserverunreinigungen ist davon
auszugehen, dass maximal Teile des auf den versiegelten Teilen der Grundstiicke anfal-
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lenden Niederschlagswassers dezentral versickert werden kénnen, wahrend der Uberwie-
gende Anteil der Kanalisation zugefuhrt werden muss.

Eine potentielle Gefahrdung des Grundwassers geht aus dem Tanklagerschaden resultie-
renden Grundwasserverunreinigungen aus (vgl. Kap. 1.2.9).

Der Bodenaushub kann dazu flihren, dass restliche Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung
im Grundwasser-Schwankungsbereich, die selbst durch eine langere Grundwassersanie-
rung nicht vollstandig entfernt werden konnte, beseitigt wirde. Je mehr Aushub getatigt
wird, desto besser flr das Schutzgut Grundwasser.

Die Bauplanungsunterlagen sind mit der zustandigen Senatsverwaltung fir Stadtentwick-
lung und Umwelt (obere Wasserbehdrde) abzustimmen (Wasserschutzgebiet).

Eine Stellungnahme der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat Bo-
den- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015
stellt klar, dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nérdlich angren-
zenden Plangebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.

Daher kann die Festsetzung zur Unzuldssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Ver-
gleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 entfallen.

Geschitzte Tierarten

Zauneidechse

GemalR dem Gutachten "Faunistische Erhebung zum Vorkommen von Zauneidechsen im
Gebiet der Bebauungsplane 5-73 und 5-74 in Berlin Spandau” (August 2011) vom
Dipl.-Biologen Klaus-Detlef Kiihnel, konnten zu keinem Zeitpunkt Zauneidechsen durch di-
rekte Beobachtung oder indirekt durch Spuren o. 4. nachgewiesen werden. Am 23. August
2017 wurde das Plangebiet durch einen Gutachter32 nochmals begangen. Bei gezielter
Suche konnte kein Nachweis der potenziellen Art Zauneidechse (Lacerta agilis) erbracht
werden. Ein Vorkommen der Arten scheint auf Grund der fortgeschrittenen Sukzession
wenig wahrscheinlich.

Diinen-Sandlaufkéafer

Wahrend der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich aber, dass die Untersuchungsflache
fur den Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Am 23. August 2017 wurde
das Plangebiet durch einen Gutachter®® nochmals begangen. Bei gezielter Suche konnte
kein Nachweis der potenziellen Art Dinen-Sandlaufkafer (Cicindela hybrida) erbracht wer-
den. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen Sukzession wenig
wahrscheinlich.

Fir den unwahrscheinlichen Fall eines Vorkommens wére der Dinen-Sandlaufkéfer durch
die Planung betroffen, da er vornehmlich die Brachflache besiedelt, die in groRen Teilen
bebaut werden soll.

Bei Umsetzung der Planung wirden die vorhandenen Lebensraume fur Laufkafer verloren
gehen. Zum einen stehen kinftig durch Versiegelung und bauliche Nutzung weniger Fla-
chen als Lebensraum zur Verfiigung, zum anderen sinkt die Strukturvielfalt im Plangebiet.
Es kann davon ausgegangen werden, dass — falls ein Vorkommen wider Erwarten doch
gegeben ist — die Individuenzahl im Plangebiet sinken wird.

Laut Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sind alle europaischen Arten der Gattung
Cicindela gesetzlich geschitzt (Cicindela hybrida, LINNAEUS). In der Roten Liste der Lauf-
kafer von Berlin (KIELHORN 2005) wird die Art in der Haufigkeitsklasse ,selten” gefihrt.

32 Beak Consultants GmBH
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Der Dunen-Sandlaufkéfer ist in Berlin und Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und
gilt nicht als gefahrdet. Bei einer moglichen Beeintrachtigung des Lebensraums ist damit
zu rechnen, dass dieser einen Ersatzlebensraum finden wird.

Der Gutachter hat vorgeschlagen, eine Sandflache im nahegelegenen Ufergriinzug zum
Schutz des Dunen-Sandlaufkéfers zu integrieren.

Im Gegensatz zu den besonders geschitzten Arten unterliegt der Sandlaufkafer als natio-
nal geschitzte Art der Abwagung nach dem BauGB. Dem Vorschlag, eine Sandflache in
der Grinanlage zu integrieren, kann nicht gefolgt werden. Die Griinanlage ist bereits her-
gestellt. Eine Umgestaltung wéare mit hohem Kostenaufwand verbunden. Da Sandlaufkéfer
eine hohe Flugfahigkeit haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen
annehmen. So gibt es in einer Entfernung von weniger als 300 m ndérdlich der Daumstraflie
unbeplante, unbebaute Brachflachen rund um ein Hafenbecken. Im Umkreis von 600 m
befindet sich im Osten ein Trimmerberg mit Aufschittungen, auf den sich neben Kleingar-
tenanlagen und Wochenendsiedlungen auch trockene Grinflachen befinden, und im Nor-
den entlang des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (Hohenzollernkanal) liegen insbeson-
dere am Uferbereich der Halbinsel “Auf der Hallig” sandige Brachflachen innerhalb eines
Landschaftsschutzgebiets. Eine Flache innerhalb des Plangebiets anzulegen, wéare fir den
Fortbestand des Sandlaufk&fers nicht ausreichend, denn laut Gutachten reagieren die Lar-
ven empfindlich auf Erschitterungen. Ein Zutrittsverbot widerspricht hingegen dem offentli-
chen Charakter der Havelpromenade.

Biber

Der bestehende sidliche Gehélzsaum, der sich auRerhalb des Plangebiets befindet, stellt
im Bebauungsplanentwurf ein Nahrungshabitat fir den Biber dar. Durch Planung und Her-
stellung der Uferbereiche zwischen der Wasserstadtbriicke und der Spandauer-See-
Bricke haben sich die potenziellen Habitate fir Biber und Fischotter verbessert, da die
ehemals vorhandene “harte” Uferkante zugunsten einer teilweise “weichen” Uferkante be-
seitigt worden ist. Dies wird durch Sichtnachweis - Fral3platze sudlich der Wasserstadtbri-
cke - dokumentiert. Die Uferbereiche am Krienickepark und rund um die Zitadelle haben fir
Biber und Fischotter an der Oberhavel jedoch weit grol3ere Bedeutung, da sie wichtige
Fral3platze und Trittsteinbiotope zur Vernetzung der Lebensraume darstellen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73, Sicherung der Spandauer Havelpromenade
im Bestand, nehmen in den nahen Uferbereichen die Bestandsnutzung auf; sie verursa-
chen in Bezug auf das Vorkommen von Bibern keine planbedingten Auswirkungen.

Aktuelle Konflikteinschétzung fiir den geplanten Wohnungsbau

Am 23. August 2017 wurde das Plangebiet durch einen Gutachter (s.0.) nochmals im Hin-
blick auf Vorkommen artenschutzrelevanter Tierarten begangen und die Strukturen far
Tierarten, die Mitte August nicht mehr nachweisbar sind, eingeschéatzt und eine kurze Kon-
fliktabschatzung zum Thema Artenschutz erstellt.

Angetroffen wurde die (artenschutzrechtlich hier nicht relevante) Blaufligelige Odland-
schrecke (Oedipoda caerulescens). Aufgrund der fortschreitenden Sukzession steht das
kleine Vorkommen der Art auf dieser Flache auf natirliche Weise vor dem Erloéschen. Es
ist mit einer Aufgabe der Teilflachen in den kommenden 1-2 Jahren zu rechnen. Okolo-
gisch ist die Art darauf dadurch angepasst, dass sie durch ihre gute Flugfahigkeit schnell
neue Offenhabitate im Umfeld besiedeln kann. Der lokale Bestand ist somit als temporar
und nicht dauerhaft am unmittelbaren Standort erhaltbar einzuschatzen.

Im Geblsch im zentralen Teil der Flache rasteten Goldammern, in den Robinien mehrere
Girlitze. Eine Fortpflanzungsstétte dieser Arten kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber
auch nicht zwingend gegeben.

Auf Grund der Habitatstrukturen scheinen weiterhin die folgenden europaischen Vogelarten
potenziell als Brutvdgel oder regelméRige Nahrungsgaste mdoglich: Fitis, Zilpzalp, Ménchs-
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grasmicke, Amsel, Singdrossel, Rotkehichen, Heckenbraunelle, Bachstelze, Buchfink,
Grunfink, Bluthanfling und Stieglitz. Potenziell kbnnen auch Hausrotschwanz, Haussper-
ling, Feldsperling, Bachstelze, Buchfink und Griunfink vorkommen, speziell in Zusammen-
hang mit dem vorhandenen Wohngebdude. Gehdlzbruter, Anhang-I-Arten und streng ge-
schitzte Arten kdnnen ausgeschlossen werden.

Im Ergebnis der Begehung wurde seitens des Gutachters Folgendes festgestellt:

o Artenschutzrechtliche Konflikte kénnen nach lediglich einer Begehung im August zwar
nicht ausgeschlossen werden, auf Grund des Zustands der angetroffenen Habitattypen
(fortgeschrittene Sukzession der Offenflachen, keine Alt- oder Hohlenbdume) und der
zwischen Bebauung und Verkehrswegen isolierten Lage scheinen diese aber weitge-
hend unwahrscheinlich;

o Detaillierte Erfassungsarbeiten zu den phénologisch geeigneten Zeiten im Fruhjahr fih-
ren nach Einschatzung der Vegetationsstrukturen nicht zu anderen artenschutzrelevan-
ten Ergebnissen;

¢ Im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung kdnnte das geringe Risiko eines nicht
entdeckten Vorkommens der Zauneidechse ausgeschlossen werden bzw. kurzfristig er-
forderliche MaRnahmen getroffen werden.

e Zur Vermeidung von potenziellen Konflikten mit europaischen Vogelarten eignen sich
Berdumungsarbeiten von Mitte August bis Ende Februar. Damit kdnnen Verbotstatbe-
stéande nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (,Totungsverbot®) vermieden werden, da keine
Nester/Gelege oder Jungvéogel zu erwarten sind.

Seitens des bezirklichen Fachamts (Naturschutzamt) wurde nach der Prufung der Kon-
flikteinschatzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine Betrof-
fenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine Betroffenheit von
Brutvogeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind.

Betroffen vom der Bebauung sind lediglich Insekten (Blaufliigelige Odlandschrecke); diese
ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. § 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.

Geschiitzte Biotope

Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschatzung zum Artenschutz wurde
durch die untere Naturschutzbehérde festgestellt, dass im Plangebiet eine Flache mit Halb-
trocken- und Trockenrasenbestdnden vorhanden ist. Das Vorkommen ist gemald § 30
Bundesnaturschutzgesetz geschitzt (Biotopschutz). Diese Flachen werden bei der Reali-
sierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb der Bau-
gebiete liegen. Daher ist die Flache des gesetzlich geschitzten Biotops auszugleichen;
hierzu sind entweder Flachen zu entsiegeln und entsprechend zu pflegen oder ungepfleg-
te, sukzessierte Flachen entsprechend herzustellen. In einem 6ffentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem
Grundstiickseigentimer wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhéltnis 1:1
fur das geschitzte Biotop aulerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am
Standort Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird. .

Schutzqut Landschaft / Erholung

Das Plangebiet hatte als Gewerbegebiet und heute als weitgehende Brache nur eine ge-
ringe Bedeutung fir das Landschaftsbild. Von wesentlicher Bedeutung fir das Land-
schaftshild ist die Erhaltung des Ufergrinzugs an der Havel. Gegeniber der im Bebau-
ungsplan bereits festgesetzten und realisierten Havelpromenade nimmt der Bebauungs-
plan 5-73 keine Veranderungen vor. Die Uferkante ist im Plangebiet unterschiedlich aus-
gebaut. Entsprechend der bereits ausgebauten Promenade wechseln Uferabschnitte, de-
ren Uferkante befestigt ist, mit den Abschnitten der bewachsenen Uferbdschungen.
Dadurch, dass der Uferbereich der Havel der Offentlichkeit zugéanglich gemacht wurde, er-
folgt eine erhebliche Verbesserung in Bezug auf die Erlebbarkeit dieser ortlichen Land-
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schaft. Zudem stehen die Flachen damit der Bevdlkerung als Erholungsflachen zur Verfu-
gung.

Im Vergleich zum zuvor geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan VI1I-526) des Bebauungs-
plans VIII-526 kommt es durch die vorgesehene moderate Verdichtung der Bebauung nicht
zu wesentlichen zusatzlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die geplante Aufsto-
ckung der meisten Gebaude im Plangebiet durch ein Staffelgeschoss verandert die der
Landschaft gegenlberstehenden Stadtsilhouette nicht nachhaltig.

Die festgesetzte Uberdeckung und Begriinung der Tiefgaragen in den Innenhéfen kom-
pensiert deren Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Darlber hinaus wird die Durchfihrung der Planung in diesem Gebiet bewirken, dass das
Potenzial der vorhandenen landschaftlichen Bezlige (Wasserlage) besser genutzt und ge-
starkt wird.

Schutzqut Klima / Luft

Grundsatzlich ist zunéchst festzustellen, dass mit dem bereits festgesetzten Bebauungs-
plan VIII-526 eine planungsrechtliche Umwidmung von gewerblicher Bauflache in allgemei-
nes Wohngebiet erfolgte. Insofern fuhrt die Planung bereits dadurch zu einer erheblichen
Reduzierung der standortbezogenen klimarelevanten Emissionen.

Im Vergleich zum zuvor geltenden Planungsrecht bleiben die grundsatzlichen Einflisse
durch die Gebaudestellung der geplanten Bebauung auf die Kaltluftausbreitung entlang der
Havel weitgehend unverandert, da sich die Standorte der geplanten Gebaude im Wesentli-
chen nicht verandert. Nordlich der ZernseestralRe wird der Abstand zwischen dem Punkt-
haus und der dstlich angrenzenden Zeile sogar vergroR3ert.

Allerdings hat die Erhéhung der Gebaude durch die Zulassigkeit zusatzlicher Staffelge-
schosse Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstéarkt wird.
Andererseits hat jedoch die im Bebauungsplan festgesetzte Begrinung von Tiefgaragen
und von 50 % der Dachflachen ausgleichende Wirkung fur die Erh6hung der Baumasse.

Die gegenuber dem zuvor geltenden Planungsrecht zulassige Erhéhung der Versiegelung
um 680 m2 kann grundsatzlich zu einer Verstarkung der Aufheizung im Plangebiet fihren.
Demgegeniber stehen jedoch ca. 3.700 m2 neu festgesetzter extensiver Dachbegriinung,
so dass hier nicht von wesentlichen Auswirkungen auszugehen ist.

Zusatzliche Einflisse auf das Schutzgut haben auch der durch die um 44 Wohneinheiten
erhohte Heizbedarf und der hierdurch entstehende Mehrverkehr. Die entstehenden Ab-
gasemissionen haben Einfluss auf das Klima und die lokale Luftqualitat.

Schutzqut Kultur- und sonstige Sachqiter

In Bezug auf das Schutzgut sind keine Auswirkungen erkennbar.

2, Auswirkungen auf die Wohnbediirfnisse und Arbeitsstatten

Durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets wird die Versorgung der Bevolke-
rung mit Wohnraum verbessert, in dem das bestehende Angebot durch die Ansiedlung von
Wohnungen auf bisher brach liegenden Flachen vorbereitet wird. Durch die gegentber
dem zuvor geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan VIII-526) vorgesehene Aufstockung
durch Staffelgeschosse erhoht sich die rechnerische Anzahl der errichtbaren Wohnungen
von 276 auf 322, so dass das Gebiet einen zusatzlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung
leisten kann.

Im Rahmen einer umfangreichen Auswirkungsanalyse sind die potentiellen Auswirkungen
der Festsetzungen auf die im Plangebiet und dessen Umgebung bereits vorhandenen
Wohngebéaude ermittelt worden. In Bezug auf die Verschattung ist festzustellen, dass sich
am Gebaudebestand im Plangebiet durch den Verzicht auf eine Aufstockung der geplanten
Zeile nordlich der Zernseestral3e keine schwerwiegenden Auswirkungen gegeniber dem
geltenden Planungsrecht ergeben. Gleiches gilt in Bezug auf die vorhandene Bebauung
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Ostlich der Daumstraf3e. Geringfligige Auswirkungen konnen sich aus einer moderaten Er-
hoéhung der Verkehrsbelastung auf den angrenzenden Straf3en durch die Erhéhung der
Wohnungsanzahl um 44 Wohneinheiten ergeben. Allerdings sind diese vor dem Hinter-
grund der bestehenden Verkehrsbelastung zu vernachlassigen, insbesondere da sie mit
weniger als 0,4 dB(A) unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Ohres lie-
gen.

Negative Auswirkungen auf benachbarte Arbeitsstatten sind nicht erkennbar, da im Plan-
gebiet bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan VIII-526 ein allgemeines Wohngebiet
festgesetzt ist.

3. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur
Kindertagesstitte
Die Festsetzungen des Bebauungsplans haben Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 entsteht ein Baupotenzial von
32.186 m2 Geschossflache (GF). Zum Ansatz gebracht wird hier der Wert ohne die geman
textlicher Festsetzung Nr. 2 zusatzlich zuldssigen Geschossflachen von Balkonen, da diese
zwar den Wohnwert der Wohnung erhéhen, jedoch nicht dazu fihren, dass sich die Anzahl
der Wohnungen im Plangebiet veréandert. Der Bedarf an Wohnungen berechnet sich - bei
Umstellung der Bedarfsprognose auf die aktuelle Methodik des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung (weiter Berliner Modell) - wie folgt:

Bei 100 m2 Geschossflache je WE entspricht dies insgesamt 322 WE. Bei einer durch-
schnittlichen Belegung von 2 Personen je Haushalt kann aus den Festsetzungen des Be-
bauungsplans 5-73 ein rechnerischer Einwohnerzuwachs in Hohe von 644 Personen (EW)
entstehen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Kita-Platzbedarf wie folgt:

644 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 0,75 (Versorgungsgrad von
75%; Ubrige Kinder werden durch Tagesmitter, eigene Betreuung o. a. versorgt). Der Kita-
Bedarf betragt somit 29 Platze.

Der Kita-Bedarf, der durch den Bebauungsplan 5-73 ausgeldst wird, ist nicht in Ganze die-
sen Bebauungsplanen zuzurechnen, da im Bebauungsplan VIII-526 bereits allgemeine
Wohngebiete festgesetzt worden sind; die Bebauung wurden jedoch nicht realisiert. Inso-
fern ist fur den Bebauungsplan 5-73 lediglich der Mehrbedarf an Kita-Platzen als tatsach-
lich planbedingt anzusetzen.

Gem. Bebauungsplan VIII-526 (festgesetzt am 06. November 2007) kénnen im Plangebiet
insgesamt 27.862 m2 GF entstehen. Bei 100 m2 GF je WE entspricht dies insgesamt 278
WE. Bei einer durchschnittlichen Belegung von 2 Personen je Haushalt kann aus den
Festsetzungen gem. Bebauungsplan VI11-526 ein Einwohnerzuwachs in Hohe von 556 Per-
sonen (EW) entstehen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Kita-Platzbedarf wie folgt:

556 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 0,75 (Versorgungsgrad von
75%; Ubrige Kinder werden durch Tagesmiuitter, eigene Betreuung o. a. versorgt). Der Be-
darf betragt somit 25 Platze.
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In der Differenzbetrachtung zwischen geltendem Planungsrecht und aktuellen Festset-
zungen entsteht ein planbedingter Mehrbedarf von 4 Kita-Platzen.

Wahrend der beschréankten Behdrdenbeteiligung im Marz 2016 hat das zustandige Fach-
amt mitgeteilt, dass in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitdten zur Sicherung der
Versorgung mit Platzen in der vorschulischen Kindergartenbetreuung aus dem Bauvorha-
ben in der Bezirksregion Haselhorst bestehen. Daher wurde in einem stadtebaulichen Ver-
trag mit dem Grundsttickseigentiimer verbindlich geregelt, dass fur einen Zeitraum von 20
Jahren Flachen fir eine Kinderbetreuungseinrichtung im Quartier zur Verfigung gestellt
und an einen entsprechenden Tréager vermietet werden.

Grundschule

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Grundschulbedarf (Berechnung der Bevolke-
rungsentwicklung - siehe oben) wie folgt:

Bebauungsplan 5-73: 644 EW x 0,06 (Anzahl der Grundschulkinder im Quartier von 6%) x
90% (Strukturquote von 90 %); Ubrige Kinder nehmen private Versorgung wie Waldorf-
schulen, konfessionelle Schulen o. &. in Anspruch. Der Grundschulbedarf betragt somit 35
Platze.

Der Grundschulbedarf, der durch den Bebauungsplane 5-73 ausgeldst wird, ist nicht in
Ganze planbedingt, da im Bebauungsplan VIII-526 bereits allgemeine Wohngebiete fest-
gesetzt worden sind; die Bebauung wurden jedoch nicht realisiert. Insofern ist fiir den Be-
bauungsplan 5-73 lediglich der Mehrbedarf an Grundschulplatzen als tatséchlich planbe-
dingt anzusetzen.

Nach dem Berliner Modell errechnet sich der Grundschulbedarf wie folgt:

Bebauungsplan VIII-526: 556 EW x 0,06 (Anzahl der Kitakinder im Quartier von 6%) x 90%
(Strukturquote von 90 %); Ubrige Kinder nehmen private Versorgung wie Waldorfschulen,
konfessionelle Schulen o. &. in Anspruch. Der Grundschulbedarf betragt somit 30 Platze.

In der Differenzbetrachtung zwischen geltendem Planungsrecht und aktuellen Festsetzun-
gen entsteht ein planbedingter Mehrbedarf von 5 Grundschulpléatzen. Mit dem Grundstulick-
seigentiimer wurde im stadtebaulichen Vertrag vereinbart, dass dieser anteilig die Kosten
fur die Schaffung von 5 Platzen im Rahmen der geplanten Grundschulerweiterung am
Standort Pulvermuhle Gbernimmt.

Griinflachen
Spielplatze

Die Bebauungsplane 5-73 und 5-74 stehen in einem sachlichen, rdumlichen und zeitlichen
Zusammenhang. Somit ist es folgerichtig, den Spielplatzbedarf fir beide Bebauungsplane
gemeinsam zu ermitteln.

Der durch die Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Spielplatzen erfolgte
bereits im Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel auf Quartiersebene, da eine
auf die einzelnen Geltungsbereiche der Bebauungsplane im Quartier Haveleck bezogene
Betrachtung nicht sinnvoll war. Die Festsetzung der 6ffentlichen Park- und Spielplatzanlage
(innerhalb des o6stlich der Daumstrae angrenzenden Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans VIII-524a) dient zur Deckung des wohnungsnahen Grinflachenbedarfs einschlief3lich
Flachen fur Spielplatze innerhalb des Quartiers Haveleck. Die beiden Spielplatze wurden
bereits errichtet. Im sidlich der Pohleseestral3e festgesetzten Bebauungsplan VIII-515 ist
ein Spielplatzstandort ebenfalls gesichert.

Der Spielplatzbedarf, der durch die Bebauungsplane 5-73 und 5-74 ausgel6st wird, ist nicht
in Ganze diesen Bebauungsplanen zuzurechnen, da im Bebauungsplan VIII-526 bereits
allgemeine Wohngebiete mit einer Geschossflache von 27. 862 m2 und im Bebauungsplan
VI11-530 mit einer Geschossflache von 33.717 m2 festgesetzt worden sind; die Bebauungen
wurden jedoch nicht realisiert. Insofern ist fur die Bebauungsplane 5-73 und 5-74 lediglich
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der Mehrbedarf an Spielflachen als der tatsachlich planbedingte durch die Bebauungsplane
VIII-526 und VIII-530 anzusetzen.

Ermittlung erforderlicher Spielplédtze nach Bevélkerungsentwicklung in Plangebieten 5-73
und 5-74

Die Bebauungsplane schaffen planungsrechtliche Voraussetzungen fir ein Wohnbauvor-
haben mit max. 32.186 m2 Geschossflache im Bebauungsplan 5-73 und mit derzeit 50.544
m2 Geschossflache im Bebauungsplan 5-74.

Die festgesetzten Bebauungsplane schaffen planungsrechtliche Voraussetzungen fir ein
Wohnbauvorhaben mit max. 27.862 m2 Geschossflache im Bebauungsplan VIII-526 und
mit 33.717 m2 Geschossflache im Bebauungsplan VIII-530.

Durch die Festsetzung der Bebauungsplane wird die Voraussetzung fir Wohnbebauung
geschaffen, die einen Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen wie Spielplatze auslost.
Im Kinderspielplatzgesetz33 ist der Richtwert von 1 m2 nutzbarer 6ffentlicher Spielflache
(Nettoflache) bzw. 1,5 m2 (Bruttoflache) pro Einwohner festgelegt. (Berechnung der Bevdl-
kerungsentwicklung - siehe Ermittlung der Kita-Platze).

Das bedeutet, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahren 5-73 644 m2 Netto-
Spielflache bzw. 966 m2 Brutto-Spielflache und im Rahmen des Bebauungsplanverfahren
VIII-526 556 m? Netto-Spielflache bzw. 834 m2 Brutto-Spielflache erforderlich sind.

Aus dem Bebauungsplanverfahren 5-74 wéaren 1.010 m2 Netto-Spielflache bzw. 1.515 m?
Brutto-Spielflache und aus dem Bebauungsplanverfahren VIII-530 674 m?2 Netto-
Spielflache bzw. 1.011 m?2 Brutto-Spielflache erforderlich.

Somit besteht ein Defizit an Spielplatzflachen aus den Festsetzungen des Bebauungsplans
5-73 von 87 m2 (netto) bzw. 131 m? (brutto) und aus den Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-74 von 336 m? (netto) bzw. 505 m?2 (brutto).

Die GroR3e eines Kleinkinderspielplatzes (3-6 Jahre) betragt nach Auskunft des Umwelt-
und Naturschutzamtes mindestens 600 m?2 (brutto), der in kurzer fu3laufiger Verbindung er-
reichbar sein soll. Die einzelnen Flachen sind nicht geeignet, eigenstandige Spielplatze zu
begriinden.

Diese defizitdren Spielplatzflachen mit einer Flache vom 637 m2 sollen im Entwurf des Be-
bauungsplans 5-74 untergebracht werden. Die sich zur Uferpromenade o6ffnenden Héfe
bieten dazu gute Voraussetzungen.

Der Grundstickseigentimer verpflichtet sich im stadtebaulichen Vertrag den sich gegen-
Uber dem geltenden Planungsrecht entstehenden Mehrbedarf von 131 m2 o6ffentlicher
Spielplatzflache im Bereich des benachbarten, im Verfahren befindlichen Bebauungsplans
5-74, im Bereich der Havelpromenade auf eigenem Grundstiick durch Errichtung eines
Gemeinschaftsspielplatzes fur den Mehrbedarf aus beiden Bebauungsplanen abzudecken.
Hierzu soll sowohl eine planungsrechtliche Sicherung im Bebauungsplan 5-74, als auch ei-
ne entsprechende dingliche Sicherung fur das betroffene Grundstiick im Grundbuch erfol-
gen.

33 Kinderspielplatzgesetz vom 15. Januar 1979 (GVBI. S. 90) in der Fassung vom 20. Juni 1995 (GVBI.
S. 388), geéndert durch Art. Xl des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBI. S. 617)
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Offentliche Griinflichen

Bei einem rechnerischen Bevolkerungszuwachs aus dem Bebauungsplanverfahren 5-73
von bis zu 644 EW ergeben sich nach den Richtwerten des Umweltatlasses (06.05. Ver-
sorgung mit 6ffentlichen wohnungsnahen Grinflachen, Ausgabe 2013) fur Griinflachen
folgende zusatzlichen Bedarfe:

Wohnungsnahe Griinflachen mit 6,0 m” je EW 3.864 m2

Siedlungsnahe Griinflachen mit 7,0 m® je EW 4.508 m?

Allerdings sind nach den bisher geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
bereits Wohnungen fur 518 EW zulassig. Der planbedingt entstehende Bedarf, der bisher
weder in den Geltungsbereichen der Bebauungspléane noch im gesamten Entwicklungsbe-
reich abgedeckt ist, betragt somit:

Wohnungsnahe Griinflachen mit 6,0 m” je EW 756 m2

Siedlungsnahe Griinflachen mit 7,0 m® je EW 882 m2

Die planbedingten Defizite sind somit als gering zu bezeichnen. Als Ausgleich fur den feh-
lenden (numerischen) Nachweis der wohnungsnahen und siedlungsnahen Griinflachen
werden der hohe Anteil an gartenbezogenem Wohnen und die Lagegunst der Wohngebie-
te in Wassernahe einschlie3lich der durchgéangigen Begehbarkeit des Havelufers (Havel-
promenade) herangezogen, da diese Flachen Teilfunktionen wohnungsnaher Grunflachen
tbernehmen kénnen.

4. Auswirkungen auf den Verkehr

Durch die verkehrsginstige innerstadtische Lage und die bestehende Busanbindung an die
Altstadt sowie S-, U- und Regionalbahn ist eine gute und direkte Abwicklung des durch die
geplanten Nutzungen entstehenden Verkehrs gewahrleistet. Einwohner und Besucher
kénnen das Plangebiet auch unabhangig von individuellen Verkehrsmitteln erreichen. Dies
kommt insbesondere den Bedirfnissen weniger mobiler Bevélkerungsgruppen entgegen.

Die Aufsiedlung des Plangebiets fuhrt zu einer Erhéhung der Verkehrsbelastung auf den
angrenzenden StralRen, insbesondere der Daumstraf3e. Diese ist allerdings im Rahmen der
Gesamtplanungen fur die Wasserstadt Oberhavel entsprechend dimensioniert und ausge-
baut worden, so dass die zusatzlichen Verkehre abgewickelt werden kdénnen.

Der Einwohnerzuwachs hat auch Auswirkungen auf die Auslastung des 6ffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Dieser ist durch die BVG kirzlich durch eine weitere Buslinie ausgebaut
worden. Weitere Entwicklungen im Plangebiet und dessen Umgebung lassen sich ggf.
durch weitere Taktverdichtung kompensieren.

Durch den geplanten Wohnungsbau kommt es zu einem zusatzlichen Bedarf an Stellplat-
zen fur private Kraftfahrzeuge. Der entstehende Bedarf wird durch die Realisierung einer
Tiefgarage mit ca. 90 Stellplatzen im Baugebiet WA 2 abgedeckt werden. Der Bebauungs-
plan lasst dartiber hinaus auch die Errichtung einer Tiefgarage im Teilgebiet WA 3 zu.

Auch zu diesem Sachverhalt ist darauf hinzuweisen, dass der wesentliche Teil der Auswir-
kungen bereits durch das bereits bestehende Planungsrecht verursacht wird. Die zusatzli-
chen Auswirkungen der Uber die Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 hinausge-
henden Baupotentiale beschranken sich auf 44 Wohneinheiten bzw. 88 Einwohner und
sind nicht als erheblich einzustufen.
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5. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Einnahmen

Einnahmen fiir das Land Berlin sind nicht zu erwarten.

Ausgaben

a) Malnahmen, deren Finanzierung im Rahmen der Haushaltsplanung bereitzustellen
sind:

¢ Pflege und Unterhaltsmafinahmen fir die 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen.

Die erforderlichen Kosten fur die Pflege und Unterhaltungsmafnahmen der &ffentlichen
Grun- und Verkehrsflachen sind keine planbedingten Kosten, denn die 6ffentliche Grinfla-
che und die Verkehrsflache sind im Zusammenhang mit der Festsetzung des Bebauungs-
plans VIII-526 durch die Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt hergestellt
und zeitnah an das Bezirksamt zur Bewirtschaftung Gbergeben worden. Sie sind im Haus-
haltsplan eingestellt.
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Verfahren

Verfahrenseinleitung

Am 16. Dezember 2008 hat das Bezirksamt Spandau von Berlin die Aufstellung des Be-
bauungsplanes 5-73 gemal § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.V. mit 8 6 des Ge-
setzes zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) beschlossen.

Die Mitteilung Uber die Planungsabsicht an die fur die Raumordnung und Landesplanung
zustandige Behorde sowie an die zustandige Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung er-
folgte gemanR § 5 AGBauGB mit Schreiben vom 11. Marz 2009. Weder die Gemeinsame
Landesplanungsabteilung (Schreiben vom 06. April 2009), noch die Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung (Schreiben vom 16. April 2009) duRerten Bedenken zum beabsichtigten
Planverfahren.

Der Beschluss Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 12. Méarz 2010 im
Amtsblatt fir Berlin Nr. 10 auf Seite 334 bekannt gemacht und im Amtsblatt Nr. 14 auf Sei-
te 513 berichtigt. Im Aufstellungsbeschluss wurde darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren gemafl § 13a BauGB ohne Durchfiihrung einer
Umweltprifung gemanR 8§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Ebenfalls wurde bekannt ge-
macht, dass eine friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB und
eine frihzeitige Beteiligung der Behoérden und Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs.
1 BauGB nicht durchgefihrt werden.

Einsichtnahme (Plandokument vom 12. Méarz 2010)

Die Information, dass sich die Offentlichkeit gemaR § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der Zeit
vom 22. Marz 2010 bis einschlieZlich 06. April 2010 tber die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann, wurde gemaf § 13a
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Amtsblatt fir Berlin Nr. 10 vom 11. Marz 2010 auf Seite 334
offentlich bekannt gemacht.

Wahrend des Beteiligungszeitraums informierten sich 4 Blurger sowie SenStadt, Abt. Tief-
bau, Objektbereich Ingenieurbauwerke, und das Tiefbauamt des Bezirksamtes Spandau
Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung.

Wahrend alle anderen AuBerungen die vorgelegte Planung bestatigten, regte ein Blrger
Folgendes an:

¢ Reduzierung der Vollgeschosse fur Doppelhauser auf max. Il Vollgeschosse.

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 30. April 2013 beschlossen, dass die Beteiligung
der Offentlichkeit (Einsichtnahme) zum Bebauungsplan 5-73 keine Auswirkungen auf die
Inhalte des Bebauungsplans hat.

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (Plandokument
vom 08. November 2010)

Die Beteiligung der Behérden und Trager 6ffentlicher Belange gemal § 13a Abs. 2 Nr. 1
BauGB i. V. m. §8 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB fand in der Zeit vom 12. November 2010
bis einschliel3lich 17. Dezember 2010 statt.

Von 29 Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange sind insgesamt 24 Stellung-
nahmen eingegangen.

Die in der Stellungnahme der Behtrden und Trager offentlicher Belange vorgebrachten
AuRerungen mit Planungsrelevanz lassen sich im Wesentlichen in folgende Themenkom-
plexe zusammenfassen:

¢ Altlastensituation / Versickerung von Niederschlagswasser,

e Artenschutzrechtliche Belange.
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Diese Themen erforderten weitere Faktenklarung (faunistische Untersuchung, Altlasten
und Grundwasserschutz) und einen abgestimmten Umgang. Die Ergebnisse sind in die
weitere Planung eingeflossen.

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat die Ergebnisse der Be-
hordenbeteiligung und der Einsichtnahme und deren Abwéagung in seiner Sitzung am 06.
Méarz 2012 zustimmend zu Kenntnis genommen.

Das Bezirksamt Spandau hat am 30. April 2013 beschlossen, dass die Ergebnisauswer-
tung der Offentlichkeitsbeteiligung (Einsichtnahme) keine Auswirkungen und die Behor-
denbeteiligung zum Bebauungsplanentwurf 5-73 Auswirkungen auf die Inhalte des Bebau-
ungsplans hat.

4. Beschrankte Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
(Plandokument vom 21. November 2014)

Aufgrund der Anderung einer textlichen Festsetzung fand in der Zeit vom 27. November
2014 bis einschlieBlich 12. Dezember 2014 die beschrankte Beteiligung der Behérden und
Tréager offentlicher Belange gemanR § 4a Abs. 3 BauGB statt.

Im Zuge der Planweiterentwicklung wurde die sich verandernde Larmbelastungssituation
vor und nach Wegfall des Flugverkehrs am Flughafen Tegel schalltechnisch untersucht
und durch differenzierte Larmfestsetzungen beriicksichtigt.

Uber die Anderungen hinaus, welche sich gemaR dem Abwéagungsbeschluss ergaben,
wurde die StralRenverkehrslarmproblematik untersucht. Im Ergebnis wurde eine zusatzliche
textliche Festsetzung zum Larmschutz aufgenommen. Eine weitere textliche Festsetzung
stellt klar, dass die zulassige GR mit den Baukdrperausweisungen tbereinstimmt.

Es erfolgte ein Anpassung der Begrindung und des Entwurfs hinsichtlich zwischenzeitlich
geanderter Plangrundlagen und Gesetze.

Von allen 5 beteiligten Behorden sind Stellungnahmen eingegangen.

Die in den Stellungnahmen der Behdrden und Trager oOffentlicher Belange vorgebrachten
Aulerungen lassen sich im Wesentlichen in folgende Themenkomplexe zusammenfassen:

° Artenschutzrechtliche Belange
° Immissionsschutz.

In Folge der Abwagung ergaben sich zur Beriicksichtigung von Immissionsschutzbelangen
folgende Auswirkungen auf die Planung:

1. Erganzung einer textlichen Festsetzung zur Grundrissbindung bei Wohnungen an der
Daum- und der Pohleseestral3e (Immissionsschutz),

2. Erganzung einer textlichen Festsetzung zur Verglasung von Vorbauten wie Balkone,
Veranden und Wintergarten entlang der Daumstralie.

Das Bezirksamt Spandau hat am 09. Februar 2016 beschlossen, dass die Ergebnisaus-
wertung der beschréankten Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
lange gem. 8§ 4a Abs. 3 BauGB Auswirkung auf die Inhalte des Bebauungsplans hat.

5. Beschrankte Beteiligung der Behoérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
(Plandokument vom 23. Marz 2016)

Aufgrund der Anderung / Anpassung der textlichen Festsetzungen zum Larm sowie durch
die Anderung der stadtebaulichen Dichte wurde eine erneute Beteiligung der betroffenen
Behorden gemald 8§ 4a Abs. 3 BauGB durchgefuhrt. Den betroffenen Behoérden wurde
bis zum 15. April 2016 bzw. 29. April 2016 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
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Im Wesentlichen wurden Hinweise zu folgenden Themenkomplexe gebracht:

o Klimaschutz
Offentliche Spielplatze
. Soziale Folgeeinrichtungen.

In Folge der Abwagung ergeben sich Anderungen der Planung. Aus stadtebaulichen Griin-
den werden folgende Festsetzungen zugefigt:

1. Regelungen zur Begrenzung der zulassigen Gebaudehdhen auf 10,0 m und 13,0 m bei
zulassigen drei bzw. vier Vollgeschossen jeweils zzgl. eines maximal 3,7 m hohen Staf-
felgeschosses,

2. Festlegung eine Gelandebezugshéhe.

Uber das Abwéagungsergebnis hinaus, wurden auf Grund gednderter Planungsziele weitere
Festsetzungen geandert oder redaktionell Gberarbeitet.

1. Erweiterung der Regelungen zur zulassigen Grundflache baulicher Anlagen gemanR §
19 Abs. 2 BauNVO zur Sicherung der Zulassigkeit von Balkonen, die die Baugrenzen
Uberschreiten; Deckelung der Grundflache auf ein gebietsvertragliches Mal3,

2. Bestimmung des Umfangs der Uberschreitungsmoglichkeit von Baugrenzen durch Bal-
kone und Terrassen,

3. Erweiterung der zulassigen Geschossflache auf Grund der Zulassigkeit von grof3en,
den Wohnwert erhdhenden Balkonen,

4. Erhohung der zulassigen Gesamtversiegelung gemafl 8 19 Abs. 4 BauNVO in den
Baugebieten WA 2 und WA 3 zu Gunsten von Tiefgaragen; Deckelung auf die Stan-
dardregelung des 8§ 19 Abs. 4 BauNVO fiur das Baugebiet WA 1,

5. Anpassung der Regelung zum Schutz von Aufenthaltsraumen vor Verkehrslarm an die
zum Zeitpunkt der Anderung aktuellen Musterfestsetzungen (ohne materiell-rechtliche
Anderung),

6. Entfall einer Regelung zur Anrechnung von Flachen in anderen als Vollgeschossen auf
die zuléssige Geschossflache gemald 8§ 20 BauNVO zu Gunsten der Entwicklung von
dringend benétigtem Wohnraum.

Das Bezirksamt Spandau hat am 13. September 2016 beschlossen, dass die Ergebnis-
auswertung der beschrankten Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans hat.

6. Anderung des Titels des Bebauungsplans

Im Rahmen der Erarbeitung des Reinplans fir die 6ffentliche Auslegung gemafi § 3 (2)
BauGB wurde festgestellt, dass der im Amtsblatt fir Berlin vom 2. Marz 2010 (Abl. Nr. 10,
S. 334), berichtigt im Amtsblatt fir Berlin vom 9. April 2010 (Abl. Nr. 14, S. 513) veroffent-
lichte Titel des Bebauungsplans 5-73, grammatikalisch nicht dem tblichen Sprachgebrauch
entspricht (Verwendung eines bestimmten bzw. unbestimmten Artikels).

Dies fiihrt zur redaktionellen Anderung des Titels des Bebauungsplans 5-73 wie folgt:
Titel alt:

Bebauungsplan 5-73 fur die Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen
SchwielowseestralRe, Daumstral3e, Pohleseestralle und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil
Haselhorst.
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Titel neu:

Bebauungsplan 5-73 fiir eine Teilfliche der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen
Schwielowseestralle, Daumstral8e, Pohleseestralle und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil
Haselhorst.

Eine Anderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 5-73 ist mit der Anpassung
nicht verbunden. Nach dem BA-Beschluss am 13. September 2016 wurde die Anderung
des Titels des Bebauungsplans 5-73 am 30. September 2016 im Amtsblatt fur Berlin Nr. 42
auf Seite 2602 bekannt gemacht.

7. Beschrankte Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
und erneute Abwagung.
(Plandokument vom 28. November 2016)

Aufgrund von Anderungen an den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans - textli-
che Festsetzungen, siehe hierzu Pkt. VI.5. -war eine erneute Beteiligung der betroffenen
Behorden gemal § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB vom 19. Januar 2017 bis 10. Februar 2017
erforderlich.

Im Beteiligungszeitraum wurden 15 Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geédnderten Inhalten gebeten. 8 Behdrden haben eine Stel-
lungnahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen geédul3ert:

Unterschreitung von Abstandsflachen
Kitabedarf

Versiegelung, Boden, Klima
Spielplatzbedarf.

Die Inhalte wurden abgewogen und sind hinsichtlich des Themenblocks ,Versiegelung, Bo-
den, Klima* durch Anderung der textlichen Festsetzung Nr. 3 (Hohe der zulassigen GRZ
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO) und durch die neuen textlichen Festsetzungen Nr. 8 (ausdriick-
liche Festsetzung zur Unterschreitung der Abstandflachen), Nr. 13 (Larmschutzfestsetzung
fur baulich verbundene AuRenwohnbereiche) und Nr. 14 (Anforderungen an die Aul3enbau-
teile baulicher Anlagen in Bezug auf den Larmschutz) in die Planung eingeflossen (vgl.
Ausfuhrungen zum Kap. 1V.9).

Das Bezirksamt Spandau hat am 21. November 2017 beschlossen, dass die Ergebnisaus-
wertung der beschréankten Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Be-
lange gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit 8§ 4 Abs. 2 BauGB Auswirkungen auf die Inhalte
des Bebauungsplans hat.

8. Beteiligung der Offentlichkeit
(Plandokument vom 28. November 2016)

Fur das Bebauungsplanverfahren 5-73 wurde die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23. Januar bis einschlief3lich 23. Februar 2017 durchgefihrt.

Die offentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fir Berlin Nr. 2 vom 13. Januar 2017 auf Sei-
te 94 sowie in der Tagespresse am 20. Januar 2017 ortsublich bekannt gemacht. Eine Ab-
zeichnung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begrindung konnten im Beteili-
gungszeitraum auch Uber das Internet eingesehen werden (www.berlin.de/bebauungsplan-

spandau).
Wahrend des Beteiligungszeitraums nahmen 8 Birger im Stadtplanungsamt Einsicht in

den ausgelegten Plan. Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien wurden von 119
Birgern schriftliche Stellungnahmen eingereicht.
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Dariiber hinaus haben wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit 6 Behoérden und sonstige
Trager 6ffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben. Es handelte sich um Hinwei-
se, die keine Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans haben.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregungen zu fol-
genden Themen gedulRert und wie folgt in die Abwagung eingestellt:

= Vertrauensschutz

Es werden Einwénde vorgetragen, dass durch die beabsichtigten Festsetzungen des Be-
bauungsplans der Vertrauensschutz auf vorangegangene Planungen verletzt wird, die die
Grundlage fiir eine Kaufentscheidung waren. Dabei wird Bezug auf unterschiedliche Pla-
nungen genommen:

1. Rahmen- oder Gestaltpldne der Wasserstadt GmbH, insbesondere aus dem Jahr 2006,
die eine deutlich niedrigere Verdichtung vorsahen (liberwiegend Reihenhausbebauung)

2. zwischenzeitliche Planungsstidnde des Bebauungsplanverfahrens 5-73.
3. die Festsetzungen des 2008 rechtskréftig gewordenen Bebauungsplans VIII-526

Daher wird gefordert, mindestens auf die zusétzliche Verdichtung gegeniiber dem Bebau-
ungsplan VIII-5626 zu verzichten, besser jedoch zu den friiheren Entwiirfen des Bebau-
ungsplans 5-73 zuriickzukehren.

Stellungnahme:

Eine Bebauung der Grundstiicke in Wasserlage ist seit den friithen 90er Jahren integraler
Bestandteil der Planungskonzepte fir die Wasserstadt Oberhavel. Diese sahen von An-
fang an die Errichtung von verdichteten Baugebieten beiderseits der Havel vor. So zeigt
beispielsweise noch ein Gestaltplan der Wasserstadt GmbH von Mai 2001 auf den Baufel-
dern des Plangebiets eine weitgehend geschlossene U-férmige Bebauung mit finf Vollge-
schossen bzw. vier Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss. Ein Rahmenplan aus dem Jahr
2005 zeigt dann im Wesentlichen das den spateren Festsetzungen des Bebauungsplans
VIII-526 zugrunde liegende stadtebauliche Konzept. Erst ein Gestaltplan von Méarz 2006
zeigt eine deutlich verringerte Bebauungsdichte mit Gebauden zwischen zwei Vollgeschos-
sen zzgl. Dachgeschoss und vier Vollgeschossen. Allerdings wurde parallel zu dieser Ent-
wicklung durch das Bezirksamt Spandau das Bebauungsplanverfahren VIII-526 betrieben,
das auf einem Konzept mit einer héheren baulichen Dichte beruhte. Die 6ffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans erfolgte im Juli 2006, Rechtsverbindlichkeit erlangte der Bebau-
ungsplan mit seiner Festsetzung Anfang 2008.

Allein diese Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 (Festsetzung am 06. November
2007, Bekanntmachung im Amtsblatt 20.03.2008) stellen den bisherigen verbindlichen
Rechtsmalfstab fiir die zuldssige Bebauung der Fldchen dar.

Die Errichtung von Wohnraum in Form von Geschosswohnungsbau war nach Festsetzung
des Bebauungsplans VIII-526 nicht umgesetzt worden, da sich durch die Finanzkrise und
eine veranderte Bedarfseinschatzung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fiir einige
Jahre nachhaltig verandert hatten. Im Dezember 2008 erfolgte dann der Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan 5-73, mit dem der Bebauungsplan VIII-526 abgeldst werden
sollte. Daher war im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 fir einen gewissen
Zeitraum eine geringere bauliche Dichte und die Gberwiegende Errichtung von Einfamilien-
hausern in Form von drei- bis viergeschossigen Reihenhdusern Gegenstand der Pla-
nungsuberlegungen, die jedoch zu keinem Zeitpunkt rechtsverbindlich wurden. Die aktuelle
Wohnungsmarktsituation hat diese Uberlegungen obsolet gemacht.
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Insgesamt ist zu jedoch unterscheiden, zu welcher rechtlichen Ausgangssituation Vertrau-
ensschutz geltend gemacht wird.

1. Grundstlickskauf vor dem Inkrafttreten des Bebauungsplans VIII-526:

Einwender, die sich auf frihere Darstellungen in Rahmen- oder Gestaltplanen, beabsichtig-
te Festsetzungen in friheren Verfahrensstanden des Bebauungsplans VI1I-526 oder sons-
tige nicht rechtsverbindliche Planungen berufen, geniel3en aus juristischer Sicht keinen
Vertrauensschutz, da nur eine rechtsverbindliche Planung eine entsprechende Position be-
grindet. Erwerber, z.B. im Bestand an der Schwielowseestral3e, die ihre Kaufentscheidung
vor der Rechtskraft des Bebauungsplans - also wéhrend eines laufenden Bebauungsplan-
verfahrens - getroffen haben, mussten das Risiko von Planungséanderungen wahrend des
Verfahrens einkalkulieren.

2. Grundstiickskauf nach der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73:

Das o. g. gilt auch fur diejenigen Erwerber, die sich auf Planungsvarianten des Bebau-
ungsplans 5-73 in der Zeit nach dessen Aufstellungsbeschluss im Dezember 2008 berufen.

Mit Bezugnahme auf die zwischenzeitlich bestehende Planungsvariante des Bebauungs-
plans 5-73 ergibt sich Folgendes:

Auch die damalige, im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses 5-73 reduzierte Planvariante
lie3 entlang der Daum- und der Pohleseestralle sowie entlang den Siudseiten von Zern-
seestralle und Templiner-See-Stral3e bereits eine viergeschossige geschlossene Bebau-
ung mit einer Tiefe zwischen 13,0 m, 16,0 m und 21,0 m zu, die keinesfalls ausschlief3lich
eine Errichtung von Reihenhausern ermdglicht hatte. Auch die viergeschossigen Stadthau-
ser mit quadratischem Grundriss an der Havelpromenade waren in dieser Variante bereits
zulassig. Lediglich auf der Nordseite der ZernseestraRe und der Templiner-See-Stral3e war
eine gegeniber der heutigen Planung aufgelockertere Bebauung aus drei maximal dreige-
schossigen Gebauden mit einer Gesamtlange von 45 m bzw. 39 m vorgesehen. Dort sind
jetzt (Stand: offentliche Auslegung) zwei viergeschossige Gebaude mit einer Gesamtlange
von 61,0 m (16+45 m) bzw. 53,0 m (16+37 m) zuldssig, die aber gleichzeitig um bis zu 6 m
nach Suden von den bestehenden Reihenhausern abriicken. Weitere Unterschiede erge-
ben sich aus der neu eingefuihrten generellen Zulassigkeit von Staffelgeschossen34 ober-
halb des festgesetzten obersten Vollgeschosses.

Berufung auf das bestehende Planungsrecht:

Fiar Einwender, die sich auf das geltende Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 be-
rufen, ergeben sich durch die Umplanung Auswirkungen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht “aufgestockt™ werden. Die Auswirkungen der gegenuber
den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 erhdhten Baurechte, werden in den
nachfolgenden Punkten ausfuhrlich dargelegt werden.

Nachfolgend wird dargelegt, dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans 5-73 Auswirkungen ergeben, diese jedoch formalrechtlich keine wesentlichen
negativen Auswirkungen auf die vorhandenen bereits bebauten Grundstiicke innerhalb des
Geltungsbereichs und 6stlich der Daumstralie haben.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

34 Hinweis: Die Zulassigkeit eines Staffelgeschosses auf dem geplanten zeilenférmigen Gebaude nérd-
lich der Zernseestral3e ist in spateren Verfahrensschritten wieder entfallen.
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= Erhohung der baulichen Dichte / Aufstockung / Unterschreitung von Abstands-
flachen / Uberschreitung der Obergrenzen der NutzungsmaRe aus § 17 BauNVO

Die Erhéhung der baulichen Dichte gegeniiber dem geltenden Planungsrecht und insbe-
sondere gegeniber den zwischenzeitlichen Planvarianten des Bebauungsplans 5-73 wird
abgelehnt (s.o0.).

Stellungnahme:

Die Planungen fir die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdich-
teten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havel-
ufer und die Errichtung von Gebauden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der
Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 geltendes Planungsrecht fir die
Flachen innerhalb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war ledig-
lich fUr einen kurzen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswoh-
nungsbau bestand, Gegenstand der Planungstberlegungen fur den Geltungsbereich. Die
aktuelle Entwicklung veranlasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und
auf weitere Potentiale und Optimierungsmaglichkeiten zu tberprifen.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage
am Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitat mdglichst fir viele Anwoh-
ner erlebbar sein und kann gleichzeitig die im Geschosswohnungsbau naturgemaf gerin-
geren Freiflachenanteile der Grundstiicke erganzen. Eine Planung von Einfamilienhausern
an dieser Stelle wirde der Lagequalitat und den Ubergeordneten Erfordernissen der Stadt-
entwicklung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen des
Wohnraumbedarfs erheblich verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defi-
zit an Wohnraum. Mal3geblich fir die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungs-
markt ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und
Nachfrage. Angesichts der Bevolkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren - allein
in den letzten funf Jahren wuchs die Bevolkerung um 220.000 Personen - sind die vor we-
nigen Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der
Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Darlber hinaus
wird aktuell prognostiziert, dass Berlins Bevdlkerung bis zum Jahr 2030 um weitere
266.000 Personen wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes
Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und
rechtfertigt eine optimale Nutzung mit entsprechend hdherer Verdichtung von noch beste-
henden innerstadtischen Baupotentialen in stddtebaulich vertraglicher Weise auch tber die
Obergrenzen aus § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hinaus. Daher sieht der Bebau-
ungsplan einerseits vor, die teilweise bislang noch fir eine Reihenhausbebauung vorgese-
henen Zeilen ebenfalls als Geschosswohnungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA
2 und WA 3) die geplante Zeilenbebauung im mittleren Bereich der Baugebiete um ein zu-
lassiges Vollgeschoss zu erhdhen sowie im gesamten Plangebiet oberhalb des jeweils
obersten zulassigen Vollgeschosses ein Dach- oder Staffelgeschoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fiir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfiihrlich darlegt, darliber hinaus
auch aus folgenden Griinden stadtebaulich gerechtfertigt:

»  Wiedernutzbarmachung von Siedlungsflachen auf der Grundlage der Vorschriften des
§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch

» Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der hdchsten
baulichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingarten mit der
niedrigsten Dichte.
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Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstande und Mafnah-
men vertraglich gestaltet (vgl. Ausfihrungen zum Punkt ,Uberschreitung der Obergrenzen
nicht ausgeglichen").

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Abstandsflachen / Besonnung

Es werden sowohl von Eigentiimern aus dem Geltungsbereich, als auch aus dem Umfeld
des Plangebiets Einwédnde gegen die Unterschreitung von Abstandsflichen erhoben. Es
wird vermutet, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht gewéhrleistet sind, bzw.
unzumutbare Einschrdnkungen der Besonnung / Belichtung des Geb&udebestands an der
Schwielowseestralie vorliegen.

Stellungnahme:

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse ist die Sicherung einer ausreichen-
den Belichtung, Besonnung und Belilftung erforderlich. Es ist grundsétzlich davon auszu-
gehen, dass die Abstandsflachenvorschriften aus der Bauordnung Berlin im Interesse der
Wahrung sozialvertraglicher Verhaltnisse darauf abzielen, jedenfalls eine ausreichende Be-
lichtung, Besonnung und Beliftung von Gebauden und sonstigen Teilen des Nachbar-
grundstiicks sicherstellen, wenn auch seit der Reduzierung der Abstandsflachen auf ein
Mal3 von 0,4 H (H6he des Geb&udes) mit vermindertem Anforderungsniveau. Dies gilt
auch, wenn im Geltungsbereich die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO fir das jeweili-
ge Baugebiet Uberschritten werden, wie es in den geplanten allgemeinen Wohngebieten
der Fall ist.

Die durch die geplanten Festsetzungen zuldssige Bebauung halt mit punktuellen Ausnah-
men die Abstandsflachenvorschriften der Berliner Bauordnung ein. Eine Unterschreitung
der Abstandsflachenvorschriften kann jedoch eine Beeintrdchtigung der gesunden Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse induzieren und erfordert insbesondere eine Auseinandersetzung
mit der Wahrung ausreichender natirlicher Belichtung.

Daher sind fir den Bebauungsplan 5-73 im Rahmen einer Verschattungsstudie die durch
die Planung ermdglichten Folgen hinsichtlich der Besonnung im Geltungsbereich in Berei-
chen mit Abstandsflacheniiberlagerungen und dartber hinausgehend in Bezug auf die be-
stehende Bebauung innerhalb und aufl3erhalb des Bebauungsplans untersucht worden.
Dabei ist aber zu bertcksichtigen, dass keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte
fur die Besonnungsdauer bei stadtebaulichen Planungen existieren. Durch die Rechtspre-
chung anerkannt ist es jedoch, die DIN 5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 zur Beurtei-
lung heranzuziehen.

Die DIN 5034-1 fuhrt unter Punkt 4.4 wie folgt aus:

J...JVor allem fiir Wohnrdume ist die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitdtsmerkmal, da ei-
ne ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitrégt. Deshalb soll-
te die mégliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung
zur Tag- und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den
Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die moégliche Besonnungsdauer am 17. Januar
mindestens 1 h betragen. [...]*

Eine Rechtsprechung zu dieser Fassung der DIN 5034-1 liegt noch nicht vor.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Berlin noch vor der Einfiihrung der 0. g. Norm in
einem Beschluss bereits festgestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist,
wenn zur Tag- und Nachtgleiche (20. Mérz. / 23. September) eine direkte Besonnung von
mindestens 2 Stunden gesichert ist.
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Ergebnisse der Untersuchung

1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude im Geltungsbereich

Auswirkungen in Bereichen mit Abstandsfldcheniiberlagerungen

Westlicher Zeilenkopf der Reihenhauser:

Die Westfassade des Reihenhauses weist keine Fenster auf. Daher ergeben sich an dieser
Fassade keine Belichtungseinschrankungen fur Aufenthaltsraume durch das in einer Ent-
fernung von 6,0 m geplante Stadthaus an der Schwielowseestral3e.

Ostlicher Zeilenkopf der Reihenhéuser:

An den ostlichen Zeilenkopf, der ebenfalls grenzsténdig errichtet ist, ist gemafl Bebau-
ungsplan ein Anbauen zulassig, so dass keine Abstandsflacheniberlagerung fur das Be-
standsgebaude vorliegt.

Auf der Nord- und Sudseite der vorhandenen Bebauung sind keine Abstandsflachenunter-
schreitungen bzw. -Uberlagerungen vorgesehen. Da es sich bei dem einzig betroffenen
westlichsten Bestandsgebaude um ein Reihenhaus handelt, ist zudem gewahrleistet, dass
es Fenster zur Sudseite aufweist. Da dort keine Abstandsflachenunterschreitungen vorlie-
gen, ist eine hinreichende Belichtung der Raume gewahrleistet (vgl. nachfolgenden Punkt),
zumal das MaR3 annahernd 1 H je Gebéaude erreicht (0,96 H).

Auswirkungen in Bereichen mit Einhaltung der Abstandsfldchenvorschriften

In diesem Zusammenhang ist die Sudseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Sudseite im gesamten Ta-
gesgang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes
Planungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegenlbergestellt.

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belichtungssi-
tuation an den bestehenden Reihenhausern verandern.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass:

= am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschrankt wird, wahrend bei einer
Bebauung gemal? Bebauungsplan VIII-526 auch das 2. OG fir mehrere Stunden be-
sonnt wirde, allerdings auch einige Gebaude durch die Aufweitung des Abstands der
sudlichen Zeile zum Stadthauses am Mittag besser besonnt sind;

= am 21.03/ 23.09. die Besonnung im Erdgeschoss in Teilbereichen um bis zu 2 Stun-
den und im 1. Obergeschoss um ca. 1 Stunde verkirzt wird, einige Gebaude jedoch
durch die Aufweitung des Abstands der sudlichen Zeile zum Stadthaus auch langer
Uber alle Geschosse besonnt sind und sich auch die Besonnungsdauer fir einen Teil
der Garten um ca. 1 Stunde verkirzt;

= am 21.06. keine zusatzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf
der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt.

Allerdings sind auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhauser handelt, deren
Réaume Uber alle Geschosse verteilt sind, die Kriterien der DIN 5034-1 erfillt. Einzige Aus-
nahme bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen be-
finden. Hier ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einstiindige Besonnung
am 17.01. nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem geltenden
Planungsrecht.

Eine separate Untersuchung der Gérten ergab, dass eine vollstandige Besonnung der Gar-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird.

Zur Konfliktminderung durch die zuséatzlich zuldssigen Staffelgeschosse soll die Planung
nordlich der ZernseestralRe Uberarbeitet werden. Der wesentliche Teil der zusatzlichen
Verschattung wird durch die parallel zur ZernseestralR3e geplante Zeilenbebauung verur-
sacht. Daher soll fir diese tUberbaubare Grundsticksflache (Kennzeichnung in der Plan-
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zeichnung mit dem Buchstaben ,C*) auf ein zusatzliches Staffelgeschoss verzichtet werden
und zukunftig entsprechend dem rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 ein viergeschos-
siges Gebaude mit einer Oberkante von 13,0 m zuldssig sein. Diese Veranderung ist auch
stadtebaulich unkritisch, da die Zeile im inneren Bereich der Bebauung nicht maRgeblich
die offentlichen Raume in der DaumstraRe bzw. an der Uferpromenade pragt und so ein
Hohenunterschied zur Ubrigen geplanten Bebauung kaum wahrnehmbar ist. Die geplanten
Zeilen an der DaumstraBe und die Stadthduser entlang der Havelpromenade hingegen
stehen durch ihre Reihung entlang des 6ffentlichen Raums in einem deutlich wahrnehmba-
ren stadtebaulichen Zusammenhang, so dass eine Reduzierung der zulassigen Geschos-
sigkeit bei einem einzelnen Baukorper stadtebaulich nicht vertretbar ist.

Insgesamt sind dann noch verbleibenden Veranderungen durch die geplante Aufstockung
der umgebenden Bebauung durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73
zwar immer noch nachteilig fur die betroffenen Grundstiickseigentimer, aber vertretbar.
Sie fuhren nicht dazu, dass Gebaude oder Garten hierdurch nicht mehr besonnt werden;
lediglich wird das Ausmal’ der Besonnungsdauer in maRigem Umfang reduziert. Wie be-
reits dargelegt, werden hierdurch die Regelungen der DIN 5034-1 weiterhin erfallt und ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse in jedem Fall gewahrt. Daher ist es gerechtfertigt, die
Einschrankungen privater Grundsttickseigentiimer gegentber dem besonders schwerwie-
genden offentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden
Wohnungsbedarfs als geringer gewichtig zu bewerten und die zusétzliche Bebauung zuzu-
lassen.

2. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude 6stlich der Daumstra-
Re

Die betroffenen Gebaude befinden sich dstlich des Plangebiets. Auf Grund des Tages-
gangs der Sonne kénnen Verschattung daher nur am spaten Nachmittag bzw. Abend auf-
treten. Die Untersuchungen wurden daher - in Abhangigkeit von der Jahreszeit - auf Zeit-
raume beschrankt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lasst.

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung o6stlich der Daumstraf3e in einem Ab-
stand von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung vorge-
schriebenen Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73
befindet, erfolgt lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis Uber die Kriterien der
DIN 5034-1 wird auf Grund der au3ergewdhnlich grofen Abstande nicht mehr gefihrt.

Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zusatzlich geplanten Staffelgeschosse im
Vergleich zum bestehenden Planungsrecht grundsétzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h
vor Sonnenuntergang Veranderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Be-
bauung 6stlich der Daumstraf3e in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschat-
tung und in Teilbereichen auch einer friher eintretenden Vollverschattung ergeben.

Darliber hinaus ist in Bezug auf Bereiche, in denen die Abstandsflachenvorschriften der
Bauordnung erflllt oder insbesondere Ubererfillt sind, anzumerken, dass kein grundsatzli-
cher Anspruch darauf besteht, dass im stadtischen Kontext vergleichsweise glinstige Be-
lichtungssituationen bei einer fortschreitenden Bebauung erhalten bleiben. Das Wohnen im
stadtischen Siedlungsraum bringt es typischerweise mit sich, dass sich die Belichtungssi-
tuation eines Wohnhauses durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft auch verschlechtern
kann. So sorgt z.B. in innerstadtischen Lagen eine Bebauung auf der Sidseite in Ost-
West-Richtung verlaufender StraRen durch ihren Schattenwurf regelmagdig fur eine mehr
oder weniger verminderte Besonnung der Gebaude auf der Nordseite. Dabei handelt es
sich jedoch nicht um Ausnahmesituationen; derartige Belastungen sind innerhalb verdich-
teter stadtischer Raume vielmehr in aller Regel hinzunehmen.

3. Belichtung / Besonnung / Beluiftung in Bereichen ohne Auswirkungen auf beste-
hende Gebdude, in denen eine Unterschreitung von Abstandsflachen zwischen
geplanten Gebauden zulassig ist.

99



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

Fur die Wohnungen im Bereich der westlichen und dstlichen Zeilenkdpfe der geplanten
Ost-West-Zeilenbebauung kdnnen grundsétzlich ausreichende Belichtungsverhéaltnisse
Uber die Sudfassaden, die nicht von Abstandsflachenliberlagerungen betroffen sind, son-
dern erheblich gréRere Abstéande von jeweils 0,85 H aufweisen, gewahrleistet werden.

Die geplanten Baukérper weisen eine Tiefe von 13,0 auf, so dass mit hoher Wahrschein-
lichkeit durchgesteckte oder ausschlie3lich nach Stiden ausgerichtete Wohnungen entste-
hen kénnen. Eine einstiindige Besonnung der Sudfassaden am 17.01. kann allerdings trotz
des groRRen Abstandsmafies nur in den oberen beiden Geschossen erreicht werden. Im
Marz erreicht die Besonnungsdauer im Wesentlichen auch in den Erdgeschossen einen
Zeitraum von 4 h.

An den von Abstandsflachenilberlagerungen betroffenen Westfassaden der geplanten Be-
bauung an der DaumstralRe kénnen eine Besonnung von mindestens 1 Stunde am 17.01.
und mindestens 4 Stunden am 21.03. nicht vollstdndig nachgewiesen werden, da jeweils
nur eine Teilbesonnung wechselnder Abschnitte der Fassaden erfolgt. Jedoch kann durch
die Verschattungsstudie fur die Ostfassaden dieser Bebauung die Erfullung der Kriterien
der DIN 5034-1 nachgewiesen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse sind also
durch Mal3nahmen der architektonischen Selbsthilfe (durchgesteckte Wohnungen) seitens
des Bauherrn herstellbar.

Durch die Abstandsflachentberdeckungen zwischen den westlichen Zeilenkdpfen der ge-
planten Ost-West-Zeilenbebauung und den Stadthdusern an der Havelpromenade
(Schwielowseestral3e und beidseitig Templiner-See-Straf3e) sind nur potentielle Nord-Ost-
Wohnungen in den Stadthdusern betroffen. Alle anderen Wohnungen in den Stadthdusern
kénnen Fenster zu nicht von Abstandsflachenunterschreitungen betroffenen Gebaudesei-
ten aufweisen und kdnnen daher in jedem Fall hinreichend belichtet werden. Fir die Sid-
fenster gelten allerdings ahnliche Einschrankungen wie fir die Ost-West-Zeilenbebauung.
Die Untersuchung ergab, dass am 17.01. eine einstiindige Besonnungsdauer der Nordost-
wohnungen fir maximal 6 von insgesamt 15 potentiellen Nord-Ost-Wohnungen nicht er-
reicht werden kann. Dies betrifft die Wohnungen im Erd- und im 1. Obergeschoss.

Am 21.03. kann eine vierstindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fur alle Wohnungen er-
reicht werden. Hiervon sind maximal 9 Wohnungen betroffen, die im Erd- und den ersten
beiden Obergeschossen liegen. Fir maximal 5 dieser Wohnungen im Erd- und ersten
Obergeschoss kann auch eine zweistiindige Besonnung nicht nachgewiesen werden, da
eine direkte Besonnung dieser Wohnungen nach 11 Uhr beginnt und vor 13 Uhr durch den
fortschreitenden Sonnenverlauf bereits nicht mehr vorliegt.

Zusammenfassend sind damit in den von Abstandsflachentiberlagerungen betroffenen Be-
reichen lediglich maximal 9 von insgesamt ca. 320 geplanten Wohnungen in Bezug auf die
Kriterien der DIN 5034-1 nicht optimal besonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Beson-
nungsdauer von weniger als zwei Stunden am 21.03. auf. Auch unter Beriicksichtigung der
Ergebnisse der Besonnungsstudie sind fur diese Wohnungen gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse gewahrleistet. Durch die Mdglichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu
einer Gebaudeseiten mit mehr als ausreichend gro3en Abstandsflachen - wenn auch nicht
besonnten Seite - vorzusehen, ist eine hinreichende Belichtung und Bellftung der Woh-
nungen in jedem Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine auf3ergewodhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhdaltnisse regelmalig gefahrdet waren. Angesichts des Ge-
wichts der dargelegten und in 6ffentlichem Interesse liegenden Grunden fur die Planung
einer verdichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedli-
chen Interessen fur vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Beson-
nung aufweisen.
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Eine hinreichende Beliiftung, die zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
ebenfalls erforderlich ist, steht nicht in Frage. Alle Gebaude weisen die Moéglichkeit auf,
Wohnungen zu nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffenen Gebaudeseiten, an
denen die Abstandsflachen in der Regel sogar in einem wesentlich grél3eren Umfang ein-
gehalten werden, als gesetzlich erforderlich, anzuordnen. Durch die Offnung der Blocke
nach Westen zur Havel (Hauptwindrichtung) sowie nach Norden und teilweise auch nach
Suden ist ein Luftaustausch ebenfalls sichergestellt.

Die Gewobag plant zwischenzeitlich auf einer Reihe von Gebauden Photovoltaikanlagen zu
errichten. Gemalf den vorliegenden Planungen werden die in den Festsetzungen des Be-
bauungsplans vorgesehenen und in der Verschattungsstudie beriicksichtigen Oberkanten
hierdurch nicht oder allenfalls minimal im Bereich weniger Zentimeter Uberschritten. Sollte
hierzu eine Anderung der geplanten Festsetzungen notwendig werden, sind auf Grund der
geringfugigen Erhdhung der zuldssigen Gebaudehdhen keine Auswirkungen auf die Ver-
schattung zu erwarten.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.

= Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 BauNVO nicht ausgeglichen.

Es wird vorgetragen, die Uberschreitungen der Obergrenzen des NutzungsmaRes wéren
entgegen der Vorschriften aus § 17 Abs. 2 Nr. 2 nicht hinreichend ausgeglichen.

Stellungnahme:

Voraussetzung fiir die Uberschreitung ist, dass die Uberschreitung durch Umsténde aus-
geglichen ist oder durch Malinahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht beein-
trachtigt und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Da der Entwick-
lung der Wasserstadt ein Gesamtkonzept zu Grunde liegt, sind bestimmte MalRnahmen,
die auch dem Ausgleich von Nutzungsmaluberschreitungen dienen sollen, bereits vor der
Realisierung der Gesamtmalinahme umgesetzt worden. Dies gilt u.a. fur die Schaffung ei-
ner uferbegleitenden Promenade und die Parkanlage im Zentrum des Quartiers Haveleck.
Diese fur die Offentlichkeit nutzbaren qualitatsvollen Frei- und Grinflachen, die zudem hin-
sichtlich der Promenade auch einen Wasserzugang sichern, stellen einen ausgleichenden
Umstand dar.

Zur Sicherung einer Umsetzung von ausgleichenden MaRnahmen werden weitere Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Zukinftig soll verbindlich geregelt werden,
dass 50 % der Dachflachen extensiv zu begriinen sind. Weiterhin soll die Freihaltung und
grine Gestaltung der entstehenden Innenhofe durch einen klarstellenden Ausschluss von
oberirdischen Stellplatzanlagen und eine Verpflichtung zur Erdiberdeckung mit einer Stér-
ke von mindestens 0,3 m (bzw. mindestens 0,5 m auf 20 % der Flachen) auf Tiefgaragen
gesichert werden. Damit kann erreicht werden, dass die mit der Uberschreitung der Ober-
grenzen verbundenen zusatzlichen Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
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* Freihaltung von Sichtachsen

Anwohner aus dem Plangebiet beméngeln, dass sich durch die Anderung der Planung be-
stehende bzw. geplante Sichtachsen negativ verdndern. Es wird u.a. gefordert, die Bau-
grenze A29-A30 auf die urspriingliche Position zu versetzen, um eine einheitliche Sichtach-
se mit der Gebaudekante A25-A26 zu schaffen, so wie es in dem urspriinglichen Bebau-
ungsplan VIII-526 auch vorgesehen war. Ferner sollten im Bereich der Sichtachsen Balko-
ne ausgeschlossen werden und/oder das Gebdude an der Promenade auf drei Geschosse
reduziert werden, um von den Dachterrassen einen Blick auf die Havel zu haben.

Anwohner éstlich der Daumstral3e sprechen sich fiir eine Freihaltung der Fldchen / Aus-
weisung von Griinflichen aus, um die Sichtbeziehungen zur Havel zu erhalten.

Stellungnahme:

Durch eine geringfligige Verschiebung der tberbaubaren Grundstiicksflache des studwest-
lich geplanten Baukérpers im Baugebiet WA 1 um insgesamt 3 m nach Norden wird die
bisher 22 m breite Offnung auf nunmehr 19 m verkleinert. Hinsichtlich der Balkone ist fest-
zustellen, dass auch im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 gemaR § 23 Abs. 3
BauNVO i.V.m. § 6 Abs. 6 der Bauordnung fiir Berlin vom 29. September 2005 eine Uber-
schreitung der Baugrenzen durch sog. privilegierte Vorbauten (z.B. Balkone) um 1,5 m zu-
lassig war. Durch die gemal geplanter textlicher Festsetzung Nr. 5 nunmehr zuldssigen
Balkone mit einer Tiefe von bis zu 2,2 m3> kommt es daher nur zu einer zusétzlichen Re-
duzierung der Sichtéffnung von maximal 0,7 m, so dass sich insgesamt eine Reduzierung
um 3,7 m ergibt. Mithin verbleibt eine Sichtachse von 18,3 m Breite.

Eine Bebauung der Flachen zwischen der Daumstral3e und der Havel war seit Beginn der
Uberlegungen zur Entwicklung der Wasserstadt Bestandteil der Planungen.

Die Reihung von viergeschossigen Stadthdusern mit einem quadratischen Grundriss ent-
lang der Havelpromenade stellt eines der wesentlichen konzeptionellen Merkmale des ge-
planten Stadtebaus im Geltungsbereich der Bebauungspléane 5-73 und 5-74 dar. Zur Wah-
rung der im Baufeld WA 1 bislang vorgesehenen Breite der Offnung zur Havel von 22 m
musste dieses Prinzip durchbrochen werden, da eine Platzierung des geplanten Gebaudes
an der urspringlich geplanten Stelle auf Grund des vorhandenen Stral3enausbaus der
ZernseestralR3e (Wendehammer) nicht moglich ist.

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Verédnderung des Stadthauses in Grol3e oder Hohe
geprift, aber auf Grund der Tatsache, dass sich aus der verdnderten Gebaudestellung fir
die bestehenden Nutzer an der Schwielowseestralle keine wesentliche Veranderung der
maoglichen Blickbeziehung zur Promenade und zur Havel ergibt, wurde dies zu Gunsten ei-
ner einheitlichen Bebauung entlang der Promenade verworfen.

Eine Nichtbebauung der Baufelder westlich der Daumstrale und eine Ausweisung von
Grunflachen war zu keinem Zeitpunkt Bestandteil der Planungen zur Wasserstadt Oberha-
vel. Daher war auch immer davon auszugehen, dass die heute noch bestehende Sichtver-
bindung von den Flachen ostlich der Daumstral3e auf die Havel durch eine zukinftige Be-
bauung eingeschrankt wird. Auch der rechtskraftige Bebauungsplan VI111-526 lasst westlich
der Daumstralle bereits eine viergeschossige geschlossene Bebauung auf derselben
Grundflache zu, so dass sich gegentber dem geltenden Planungsrecht keine Verschlech-
terung ergibt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

35 Hinweis: Die Zulassigkeit von Uberschreitungen der Baugrenzen durch Balkone mit einer Tiefe von
2,2 m ist im nachfolgenden Verfahrensschritt aufgehoben und auf eine Tiefe von 1,5 m beschrankt
worden. Somit ergibt sich keine zusatzliche Reduzierung gegeniber dem geltenden Planungsrecht
durch Balkone mehr.
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= Einsehbarkeit der bestehenden Dachterrassen

Eigentiimer tragen vor, dass durch die Zulédssigkeit zusétzlicher Staffelgeschosse jenseits
der bisherigen zuldssigen Oberkante der Bebauung von 13,0 m aus dem Bebauungsplan
VIII-526 die Privatsphére der Anwohner auf den Dachterrassen der Reihenhduser an der
Schwielowseestralle, die sich auf dem dritten Vollgeschoss (10,0 m Héhe) befinden, nicht
mehr gewéhrleistet sei.

Stellungnahme:

Auch zum Zeitpunkt des Grundstiickserwerbs waren in der Nachbarschaft bereits Gebaude
geplant, die ebenso wie die errichteten Reihenhduser ein Geschoss oberhalb der Ebene
der Dachterrassen (10,0 m) bis zu einer Geb&udehthe von 13,0 m aufwiesen. Auf der
Grundlage dieser Festsetzungen wurde auch die Errichtung der Reihenhauszeile geneh-
migt.

Diese Planung ist mit der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 rechts-
kraftig geworden und sah zudem in westlicher Richtung ein viergeschossiges Stadthaus
unter Unterschreitung der Abstandsflachen vor. Bereits durch diese geplante viergeschos-
sige Bebauung mit einer zulassigen Hohe von 13,0 m ist eine Einsehbarkeit der Dachter-
rassen gegeben gewesen. Darlber hinaus kann in einem stadtischen Siedlungsbereich
nicht damit gerechnet werden, dass eine vollstandige Privatheit gewahrleistet ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen / Eigentumsbildung weiter Kreise der
Bevodlkerung

Die Errichtung von Geschosswohnungen, insbesondere von ,Sozialwohnungen* wird abge-
lehnt, da u.a. eine unglinstige Entwicklung der Bevélkerungsstruktur befiirchtet wird, die zu
negativen Folgen fiir den Bestand (und zu einer Wertminderung der Grundstiicke) fiihrt.
Dartiber hinaus wird kritisiert, dass eine pauschale Veranschlagung von 30 bzw. 50% an
geférderten Wohnungen nicht allgemeingliltig flir ganz Berlin sein kann, sondern dass die
jeweilige drtliche soziale Situation bei der Ermittlung eines vertréaglichen Anteils einzubezie-
hen ist.

Stellungnahme:

Zundachst ist darauf hinzuweisen, dass eine Mietpreis- und Belegungsbhindung von Wohn-
raum nicht Bestandteil der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans ist und damit
auch keine Realisierungspflicht auf der Grundlage des spateren Planungsrechts besteht.36

Insofern erfolgt eine potentielle Realisierung durch den spateren Bauherrn auf freiwilliger
Basis oder auf der Grundlage von politischen Verpflichtungen (z.B. bei landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaften). Eine solche Entwicklung ware auch fir Wohnungsbauvor-
haben auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 be-
reits jederzeit moglich gewesen.

Darlber hinaus ist grundsatzlich anzumerken, dass das Baugesetzbuch in 8 1 Abs. 6 Nr. 2
vorsieht, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplanen u.a. die Wohnbedurfnisse der Be-

36 Hinweis: Eine solche Festsetzung ist mittlerweile Bestandteil der geplanten Festsetzungen des Be-
bauungsplans (vgl. hierzu Kapitel 11.3.11).

103



Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

volkerung, die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung
weiter Kreise der Bevdlkerung und [....] sowie die Bevolkerungsentwicklung zu bertcksich-
tigen sind.

Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Daraus resultiert ein
dringender Bedarf, neuen und preisginstigen Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten
Bedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig.

Der anhaltende Bevdlkerungszuwachs und die damit verbundene hohere Nachfrage haben
in den vergangenen Jahren das verfligbare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt
und die Mietpreise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Bestand preis-
werten Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von Belegungsbindungen immer weiter.
Gab es im Jahr 2011 noch fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich
dieser Bestand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor allem einkommensschwa-
che Haushalte immer schwerer, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der
Haushalte, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei
mehr als 50%. Folglich reicht die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei wei-
tem nicht aus, den gegenwartigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem
Hintergrund steht Berlin in der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum im un-
teren und mittleren Preissegment sicherzustellen.

Zugleich soll sichergestellt werden, dass eine sozial ausgewogene und stabile Bevolke-
rungsstruktur in Berlin erhalten bzw. entwickelt wird. Dies kann am besten dadurch erreicht
werden, dass innerhalb von neu geplanten und zu entwickelnden Wohngebiete Woh-
nungsangebote fur alle Bevolkerungsgruppen geschaffen werden. Daher sollen auch im
Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 dementsprechende Entwicklungen durch die
Festsetzung von Uberbaubaren Grundstiicksflachen, die fir die Errichtungen von Ge-
schosswohnungsbau geeignet sind, vorbereitet werden. Dabei ist - insbesondere auf
Grund der Struktur der bereits vorhandenen Siedlungsbereiche rechtsseitig der Havel - die
Entwicklung einer einseitigen Bevolkerungsstruktur auch bei einer Pauschalisierung der
Anteile an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf Grundlage der Beschlis-
se des Senats und der Vereinbarungen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten nicht zu erwarten. Dartber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73
nicht mit der Entwicklung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante
Bebauung weist wesentlich hdhere stadtebauliche Qualitédten auf, die nahezu allen Woh-
nungen einen Wasserblick ermdglicht. Damit kbnnen Wohnungen entstehen, deren Attrak-
tivitdt auch Burger mit hdherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswoh-
nungsbereichen eine adaquate soziale Mischung entstehen kann.

Den Belangen der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevolkerung stehen die geplanten
Festsetzungen prinzipiell nicht entgegen, da der Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen soll, die z. B. lediglich die Zulassigkeit von gefordertem Wohnraum (8 9 Abs. 1 Nr. 7
BauGB) oder fur Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (8§ 9 Abs. 1 Nr. 8) trifft.
Allerdings ist auf Grund der Ubertragung der Grundstiicksflachen an die Gewobag ange-
sichts deren Aufgabenstellung als landeseigene Wohnungsbaugesellschaft derzeit nicht
davon auszugehen, dass innerhalb des Geltungsbereichs Eigentumswohnungen entstehen
werden. Ungeachtet dessen ist der Belang sowohl innerhalb der Wasserstadt z. B. Uber die
bereits entwickelten Flachen 6stlich der Daumstrafle (Einfamilienhauser), als auch tber
andere derzeit im Verfahren befindliche Bebauungspléane des Bezirks an anderer Stelle
insgesamt ausreichend berucksichtigt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

=  Wertminderung / negative Grundstiickspreisentwicklung
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Es wir geltend gemacht, dass die beabsichtigte Errichtung von Geschosswohnungen und
die damit verbundene Verdichtung sowie die Realisierung von geférdertem Wohnungsbau
auf Grund der negativen Erfahrungen in der westlichen Wasserstadt zu einer Wertminde-
rung der Grundstlicke der Eigenheimbesitzer im Geltungsbereich und in den benachbarten
Siedlungen fihrt.

Stellungnahme:

Das Vermessungsamt ist zu diesem Sachverhalt um eine Stellungnahme gebeten worden.

Es kommt zu dem Ergebnis, dass bei Gegenlberstellung des Status Quo und der Umset-
zung der in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 geplanten Bebauung die Bedenken der
mittelbaren und unmittelbaren Grundstiickseigentimer des Baugebiets, dass ihre Grund-
stiicke an Wert verlieren, dem persénlichen momentanen subjektiven Empfinden entspre-
chen.

Stattdessen fuhrt die geplante Bebauung, die dem Gebiet eine homogene Bau- und Wohn-
struktur geben wirde, mit Sicherheit zu einer Wertstabilitat, wenn nicht sogar deutlich zu
einer Wertsteigerung des gesamten Wohngebiets inklusive der bestehenden Bebauung
Ostlich und westlich der Daumstraf3e.

Die Bedenken der unmittelbaren und mittelbaren betroffenen Nachbarn, dass durch die
Neubebauung die Grundstiicke an Wert verlieren, sind nur bedingt nachvollziehbar, da die
Planung fir die benachbarte mehrgeschossige Wohnbebauung den jetzigen Grundsticks-
eigentiimern zum Zeitpunkt des Erwerbs durchaus bekannt war oder hétte sein kdnnen
(frihzeitige Burgerbeteiligung zum Bebauungsplan VIII-526 im Jahr 1998) und somit Ein-
fluss auf den Grundsttickkaufpreis hatte.

Wertbeeinflussend wirken sich derzeit aus:
Insellage der Reihenhauser an der Schwielowseestralie;

Eindruck eines heterogenen provisorischen Wohngebiets, den jeder potentielle Kaufin-
teressent eines Reihenhausgrundstiicks entlang der Schwielowseestralle als Makel
ansehen wirde;

Risiko und die Ungewissheit, inwieweit die festgesetzten oder geplanten Bebauungs-
plane konkret umgesetzt werden, hat negative Auswirkungen auf den Marktwert der
Grundstiicke;

freie Lage der bestehenden Reihenhausgrundstiicke entlang der SchwielowseestralRe
sowie die ungehinderte Zugangsmoglichkeit von der Gartenseite mindern das Empfin-
den der Geborgenheit und des Sicherheitsgefiihls;

subjektiver Vorteil eines freien Blickes auf die ungenutzten Baufelder und der nahe
flieRende Havel steht nicht im Verhaltnis zu den vorgenannten Nachteilen eines unfer-
tigen Wohnbaugebiets.

Nach Realisierung der Planung wirken sich wertbeeinflussend aus:

durch die Umsetzung der Bebauungsplane erhalt das Wohngebiet das gewollte
homogene Stadtbild und verliert somit den negativen Gesamteindruck des Proviso-
riums;

Hauserzeile entlang der Daumstral3e hatte den positiven Effekt einer Schall- und
Sichtschutzwand zur Daumstral3e, so dass der bestehende Verkehrslarm von der-
zeit 65-70 dB(A) fur die in zweiter Reihe liegenden Wohngebaude sich verringern
wirde;

eine Wertminderung wegen der geplanten Durchmischung des Wohngebiets mit
einer sozialen Wohnstruktur von max. 50 % ist nachweislich nicht ermittelbar. So
sind im Umfeld groRer Wohngebiete mit hohem Anteil an Sozialbauwohnungen die
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umliegenden Bodenrichtwerte im individuellen Wohnungsbau in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gestiegen;

Lichtsituation verschlechtert sich durch nordlich verschobenes Stadthaus und zu-
satzliche Staffelgeschosse, die Kriterien der DIN 5034-1 werden jedoch erfiillt.

Beispielhaft ist hier ein vergleichbares erschlossenes Wohngebiet sudlich vom Grof3-
Berliner Damm im Entwicklungsgebiet Berlin Adlershof zu nennen, bei dem erst mit dem
Verkauf der einzelnen Grundstiicke und der einhergehenden Umsetzung der geplanten
Bebauung den Bodenwert erheblich steigerte, von BRW 220,- EUR/m2 (01.01.2012) auf
BRW 600,- EUR/m2 (01.01.2017) bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,5. In
dem gleichen Zeitraum sind die Bodenrichtwerte 6stlich und westlich der Daumstral3e von
200,- EUR/m2 auf 450,- EUR/m2 bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,0 ge-
stiegen. Bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts wurden die bestehenden festgesetzten
Bebauungspléne beriicksichtigt in der Annahme, dass diese umgesetzt werden, aber auch
die derzeitig vorhandene Baustruktur.

Dem Einwand wird nicht gefolgt..

= Schmutz- und Larmbelastung / Verkehr / Reflexionen an zukiinftiger Bebauung

Es wird die Befiirchtung geéullert, dass durch die hohe Verdichtung die Verkehrs- und da-
mit die Ldrm- und Schmutzbelastung im Umfeld des Plangebiets und insbesondere auf der
Daumstralle zunehmen wird. Flir die Bebauung éstlich der Daumstral3e wird zudem eine
besondere Steigerung der Schallbelastung durch Reflexionen an der geplanten Bebauung
westlich der Daumstral3e beflirchtet. Dartiber hinaus wird geltend gemacht, dass die Aus-
sagen zur Verkehrsbelastung auf der Grundlage von Zahlen aus 2012 erfolgt, die durch die
aktuelle Entwicklung (z.B. Aufsiedlung der Einfamilienhausfldchen, Entwicklung der Pepi-
tahofe) sowie weitere Planungen im Umfeld (Gartenfeld) liberholt sind.

Stellungnahme:

Die Daumstral3e hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Uber die Havel (Verbin-
dungsstufe II) die Funktion einer libergeordneten Hauptverkehrsstral3e. Gleichzeitig tber-
nimmt die DaumstralRe eine entsprechende Anbindungs- und Erschliel3ungsfunktion fur die
angrenzenden vorhandenen bebauten und die planungsrechtlich bereits gesicherten Sied-
lungsflachen. Der Ausbauzustand der DaumstralRe entspricht diesen Funktionen.

Die Verkehrsbelastung der DaumstralRe verursacht auf den angrenzenden Flachen Schal-
limmissionen, die zu einer Einstufung der StralRe in die Dringlichkeitsstufe 1 der Larmmin-
derungsplanung gefiihrt haben. Der Umweltatlas gibt fir 2014 eine Verkehrsbelastung von
11.340 KFZ/24h fur die DaumstraRe an (Verkehrsmengen 2014 (Umweltatlas), Geoportal
Berlin, Abruf 10.05.2014).

Eine Erhebung im November 2012 ergab eine Verkehrsbelastung von 14.659 KFZ/24h, die
2014 als Grundlage fur die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 ge-
nutzt worden ist. GemalR Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fir Verkehr und Umwelt
fur das Jahr 2025, ist auf der Daumstraf3e keine héhere Belastung zu erwarten, als im Jahr
2009, wo die Belastung bei 11.300 KFZ/24h lag. Auf Grund der der Prognose 2025 zu-
grunde liegenden Annahme einer etwa gleichbleibenden Bevdlkerung in Berlin wurde dort
von einem kontinuierlichen Riickgang der Verkehrsstarken durch eine Verlagerung auf an-
dere Verkehrstrager ausgegangen. Allerdings haben sich seit der Erstellung der Verkehrs-
prognose 2025 die Rahmenbedingungen fir die Stadtentwicklung verandert, so dass wie-
der von einer wachsenden Stadt ausgegangen wird. Dies bildet sich in der Verkehrsent-
wicklung der DaumstralRe ab, in der keine Rickgange des Verkehrs gegentiber 2009 zu
verzeichnen sind.
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Zwischenzeitlich konnten durch die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
die Werte der Verkehrsprognose fur das Jahr 2030 zur Verfiigung gestellt werden. Diese
gehen von steigenden Verkehrsbelastungen auf Daumstraf3e und Pohleseestral3e aus. Es
werden 19.800 KFZ / 24 h (DTV37, umgerechnet aus DTVw)38 und 3.600 KFZ / 24 h auf
der PohleseestralRe prognostiziert. Die aktuellen Prognosewerte liegen damit oberhalb der
in die damalige schalltechnische Untersuchung als Ausgangswerte eingestellten Ver-
kehrsmengen aus dem Jahr 2012 (DTV 14.659 KFZ / 24 h auf der Daumstral3e und 2.613
KFZ / 24 h auf der Pohleseestral3e) und sind einer tberarbeiteten schalltechnischen Unter-
suchung zu Grunde zu legen.

Die in der Verkehrsprognose 2030 prognostizierten gesteigerten Verkehrsbelegungen der
DaumstraRe und der Pohleseestral’e sind jedoch nicht durch den Bebauungsplan 5-73
verursacht. Sie sind einerseits eine Folge der mit der Bevolkerungsentwicklung Berlins ein-
hergehenden notwendigen stéadtebaulichen Gesamtentwicklung in Spandau, den Nachbar-
bezirken sowie dem Umland. Andererseits sind sie bei fortschreitender Aufsiedlung auch
Folge der durch die bereits rechtskraftigen Bebauungspléne im Bereich der Wasserstadt
eingeleiteten stadtebaulichen Entwicklung, mit deren Umsetzung seit der Rechtskraft der
jeweiligen Bebauungsplane jedoch jederzeit zu rechnen war.

Die Auswirkungen der Verkehrsprognose bzw. einer damit verbundenen Erhdhung der
Verkehrslarmemissionen auf die benachbarten bestehenden Wohngebiete sind somit nicht
in die Auswirkungsanalyse bzw. die Abwagung der geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans 5-73 einzustellen. Ungeachtet dessen ist aber eine Verkehrs- und Larmzunah-
me insoweit in die Auswirkungsanalyse und die Abwagung einzustellen, als ihre Auswir-
kungen Uber das bestehende Planungsrecht aus den rechtskraftigen Bebauungsplédnen
VIII-526 und VI111-530 hinausgehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich ein Zuwachs 44 Wohneinheiten (WE) und 88
Einwohnern (EW) aus dem Bebauungsplan 5-73 und von ca. 170 WE und 340 EW aus
dem Bebauungsplan 5-74, insgesamt ca. 214 WE und 428 EW. Bei einem solchen Ent-
wicklung ist mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass der hierdurch verursachte Ver-
kehrszuwachs auf der Daumstraf3e unterhalb eines Wertes von 10% (=1.466 Fahrten) lie-
gen wird. Hiermit ist eine Schallpegelveranderung von weniger als 0,4 dB(A) verbunden,
der deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle des menschlichen Ohrs von ca. 2
dB(A) liegt. Insofern ist die Erhéhung der Verkehrsmenge als nicht wesentlich einzustufen.

Die aus der geplanten Entwicklung des Bereichs Gartenfeld resultierenden potentiellen
Verkehrsbelastungen fir das Plangebiet lassen sich derzeit noch nicht ermitteln. Es liegt
keine verfestigte Planung fur einen Verkehrsanschluss der Insel Gartenfeld nach Westen
vor, derzeit erfolgt eine Untersuchung von Varianten durch die Senatsverwaltung fir Stadt-
entwicklung und Wohnen. Die Klarung eines zukiinftigen Trassenverlaufs soll voraussicht-
lich bis Ende des Jahres 2017 erfolgen. Da sich die potentiellen Auswirkungen noch nicht
mit hinreichender Genauigkeit ermitteln lassen, bzw. unklar ist, ob Gberhaupt Auswirkun-
gen auf den Geltungsbereich entstehen werden, ist eine Einstellung der Auswirkungen in
die Abwagung weder mdglich, noch erforderlich. Eventuelle Auswirkungen auf das Plange-
biet sind daher bei den fur einen StraRenausbau erforderlichen Planverfahren in die Abwa-
gung einzustellen.

Hinsichtlich der Schallreflexionen an der geplanten Bebauung in der Daumstral3e ist fest-
zustellen, dass eine viergeschossige Bebauung westlich der DaumstralRe bereits Bestand-
teil des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 ist und nur das zuséatzli-
che Staffelgeschoss hinsichtlich der Reflexionen neu zu bewerten ist. Nach einer ersten

37 DTV = durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke, DTV, = durchschnittliche werktagliche Verkehrsstar-
ke

38 Umrechnung gemaf Hinweise und Faktoren zur Umrechnung von Verkehrsmengen, SenUVK, Marz
2017
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Einschatzung des Schallgutachters wird keine Verscharfung der Situation erwartet. Die
Uberarbeitung der schalltechnischen Untersuchung wird hierzu weiterfihrende Aussagen
enthalten39.

Darlber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die bislang errichteten Wohngebaude an der
DaumstralRe auf Grund des Fluglarms bereits mit passiven Schallddmmmassnahmen aus-
gestattet sein sollten, die auch einen Schutz vor Verkehrslarm gewéhrleisten. Aul3enwohn-
bereiche sind hierdurch jedoch nicht geschutzt.

Die Schadstoffbelastung der Daumstral3e und der PohleseestralRe mit Stickoxiden und
Feinstaub ist gemafll Umweltatlas (Verkehrsbedingte Luftbelastung im Straenraum 2015
und 2020, Geoportal Berlin, Abruf 05.04.2017) derzeit als gering einzustufen und in der
Prognose sogar leicht ricklaufig, so dass auch hier aus o.g. Griinden planbedingt keine
wesentliche Veranderung zu erwarten ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Unzureichende OPNV-Anbindung

Es wird vorgetragen, dass die Anbindung des Geltungsbereichs mit 6ffentlichen Verkehrs-
mitteln unzureichend ist, da es insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten zu (iberfiillten
Bussen kommt. Daher sei eine verdichtete Bebauung nicht vertréglich.

Stellungnahme:

Das Plangebiet ist durch insgesamt 3 Buslinien mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln gut er-
schlossen. Eventuelle Defizite, die sich aus einer zu geringen Taktdichte zu bestimmten
Tageszeiten ergeben, kénnen mangels Rechtsgrundlage nicht durch Festsetzungen im
Bebauungsplan verringert werden.

Die Gewobag fuhrt dartiber hinaus Gesprache mit der BVG. Die aktuelle Planung sieht ei-
ne neue X-Buslinie ab Ende 2017 im Gebiet vor40. Dartiber hinaus signalisiert die BVG
grundsétzliche Bereitschaft zur generellen Verkiirzung der Taktzeiten bestehender Linien
entsprechend den steigenden Bedarfen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Fehlende Stellpldtze / keine Stellplatze festgesetzt

Es wird Parkplatzmangel in den angrenzenden Stral3en befiirchtet, da der Bebauungsplan
keine Regelungen zur Errichtung von privaten Stellpldtzen auf den Grundstiicken des all-
gemeinen Wohngebiets enthéilt.

Stellungnahme:

Fur eine Errichtung von privaten Stellplatzen im Rahmen von Neubauvorhaben besteht seit
der Aufhebung der Stellplatzverordnung und der Einfihrung der Ausflihrungsvorschriften
zu 8 50 der Bauordnung fiur Berlin (AV Stellpléatze) durch Beschluss des Abgeordnetenhau-
ses von Berlin bzw. die zustandige Senatsverwaltung keine Rechtsgrundlage mehr. Daher
kénnen Bauherrn nicht zur Errichtung von Stellplatzen oder Tiefgaragen verpflichtet wer-
den. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans stehen der Realisierung privater

39 Dies wurde in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 von September 2017
vom Gutachter bestétigt (S. 5).
40 Anmerkung: Die Linie X36 ist seit Ende 2017 in Betrieb.
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Stellplatze durch den Bau von Tiefgaragen nicht entgegen, bzw. lassen diese ausdriicklich
zu. Durch die Gewobag wird eine Tiefgarage mit mindestens 90 Platzen geplant.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
* Fehlende Griinflachen / Spielplatze

Die bestehenden offentlichen Griinflachen und Spielplatze im Umfeld des Plangebiets sind
bereits ausgelastet / liberlastet. Im Plangebiet mlissen weitere Fldchen geschaffen werden.
Die laut Umweltatlas erforderlichen zuséatzlichen Griinflachen werden nicht vorgesehen und
auch nicht geschaffen.

(Hinweis: Zusatzbedarf aus geplanten Festsetzungen gegenuber dem geltenden Planungsrecht aus
5-73 fir wohnungsnahe Griinflachen 756 mz?, fur siedlungsnahe Griinflachen 872 m2 und fur 6ffentli-
che Spielplatze 131 mz2 (brutto)).

Stellungnahme:

Im Rahmen des Konzepts fur die Gesamtentwicklung des Bereichs Haveleck wurden Be-
reiche fur offentliche Grun-, Spiel- und Freiflachen fir die Gesamtmalinahme geplant und
im Wesentlichen auch bereits umgesetzt. Diese Entwicklung bericksichtigt bereits die
Neubedarfe aus der geplanten Bebauung der Flachen im Geltungsbereich auf der Grund-
lage des Bebauungsplans VIII-526. Es handelt sich dabei um die schon realisierte Ufer-
promenade entlang der Havel, sowie die Grinflache 6stlich der Daumstraf3e. Eine Unter-
versorgung mit wohnungsnahen Griinflaichen bestand ausweislich der Daten des Umwelt-
atlas 2013 (Datenstand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017) nicht. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Einfamilienhduser an der Schwielowseestrafl3e und 6stlich der Ruppi-
ner-See-Stral3e ebenso bereits errichtet, wie die Parkanlage 6stlich der Daumstral3e, aller-
dings nicht die Siedlung zwischen Daumstrafe und Ruppiner-See-Stral3e. Fur die vorhan-
denen Wohngebiete im Bereich ,Haveleck® wird zum damaligen Zeitpunkt ein Versor-
gungsgrad von mehr als 6,0 m2 je Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die Gebiete ei-
nen hohen Anteil an privaten bzw. halb6ffentlichen FreirAumen auf. Das Gebiet verfligte zu
diesem Zeitpunkt folglich Uber einen Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts.
Neuere Zahlen liegen nicht vor. Gem. Umweltatlas Berlin (Karte 6.05 Versorgung mit Of-
fentlichen, wohnungsnahen Griinanlagen; Ausgabe 2013) ist der Bezirk Spandau der best-
ausgestattete Bezirk Berlins mit 659 ha. Im Bezirk Spandau sind lediglich 11 % der Ein-
wohner nicht ausreichend mit Grunflachen in Wohnnéhe versorgt.

Der geringe zusatzliche Bedarf an wohnungsnahen Grinflachen, der sich aus dem Zu-
wachs an madglichen Wohneinheiten gegeniber dem bestehenden Planungsrecht ergibt
und der durch die genannten Flachen ggf. nicht abgedeckt wird, wird als vertretbar einge-
schatzt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, zusétzlich zu der realisierten Ufer-
promenade entlang der Havel und den Griinflachen dstlich der Daumstral3e im Umfeld des
Plangebiets um den Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere 6ffentlich nutzba-
re Grunflachen zur Verfugung stehen, die noch zusétzliches Nutzungspotential aufweisen.

Hinsichtlich der 6ffentlichen Spielplatzversorgung liegt der Versorgungsgrad im zu betrach-
tenden Planungsraum Zitadellenweg bei derzeit 135 % (Umweltatlas, Datenstand Einwoh-
ner 2015, Spielplatzflichenbestand 2016, Geoportal Berlin, Kartenabruf 05.04.2017), so
dass noch Versorgungspotential fir weitere Wohnungen besteht.

Die Gewobag hat sich zudem gegentiber dem Bezirksamt Spandau zur Kosteniibernahme
fur die Errichtung eines Spielplatzes mit einer Grof3e von ca. 650 m? verpflichtet, der dem
ausgelosten Mehrbedarf gegeniiber dem bisherigen Planungsrecht aus den Bebauungs-
planen VIII-526 und VIII-530 entspricht. Eine gemeinschaftliche Losung fur die Bebau-
ungsplanverfahren 5-73 und 5-74 ist sinnvoll, da fur einen funktionalen Spielplatz eine Min-
destgrofRe von 600 m? bendtigt wird. Dartiber hinaus lie3e sich die Versorgung bei einer
Realisierung der bereits planungsrechtlich als 6ffentliche Spielplatze gesicherten Flachen
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an der Rhenaniastralle (B-Plan VIII-516) und dstlich der StraRe Havelgarten (B-Plan VIII-
523) weiter steigern.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Koalitionsvertrag

Es wird auf die Inhalte des Koalitionsvertrags verwiesen. ,Die stadtischen Wohnungsbau-
gesellschaften praktizieren in Vorbildfunktion eine umfassende Beteiligung von Anwoh-
ner*innen bei Bauprojekten. Besonders umstrittenen Bauvorhaben sollen stddtebauliche
und architektonische Qualifizierungen mit Bebauungsvarianten erfolgen, um breit getrage-
ne Lésungen zu erméglichen.

Stellungnahme:

Die Beteiligung der Offentlichkeit an der Bauleitplanung ist schon seit langem im Baugesetz-
buch (8 3) geregelt und nicht erst durch die Koalitionsvereinbarung eingefiihrt worden. Das Be-
bauungsplanverfahren 5-73 befand sich zum Zeitpunkt des Beschlusses Uber die Koalitionsver-
einbarung bereits in einem fortgeschrittenen Verfahrensstand, der als nachsten Schritt die Be-
teiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs - also die Information der Of-
fentlichkeit Gber die geplante Entwicklung, verbunden mit der Méglichkeit Stellungnahmen hier-
zu abzugeben - vorsah. Ungeachtet dessen hat die Gewobag die Anwohner tber die von ihr
beabsichtigte Gesamtentwicklung im Bereich ,Haveleck® informiert, die Uber die Flachen des
Bebauungsplans 5-73 hinausgehen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Fehlende Infrastruktur (Versorgungseinrichtungen, Kita, Grundschule)

Es wird darauf hingewiesen, dass im Umfeld des Plangebiets ein Defizit an Versorgungs- sowie
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur besteht, so dass der Bedarf aus den neuen Wohngebie-
ten nicht gedeckt ist.

Stellungnahme:

Versorgungseinrichtungen:

Die Ansiedlung von der Versorgung des Gebiets dienende Laden ist gemal § 4 Abs. 2 Nr.
2 Baunutzungsverordnung in allgemeinen Wohngebieten regelmafig zuldssig und wird
durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 auch nicht beschrénkt. Die
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans stehen also einer Ansiedlung von kleineren
Nahversorgungseinrichtungen nicht entgegen.
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Kita:

Fur die kommenden Jahre geht die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie und
die bezirkliche Kita-Entwicklungsplanung von einem deutlichen Anstieg des Betreuungsbe-
darfs im Bezirk Spandau aus. Trotz des kontinuierlichen Ausbaus ergeben die Berechnun-
gen, dass bis zum Ende des Kita-Jahres 2020/2021 ca. 3.600 Betreuungsplatze in Span-
dau fehlen werden. Die meisten Platze werden bereits mit Beginn des Kita-Jahres
2017/2018 bendtigt. Um den Rechtsanspruch auf einen Kita-Betreuungsplatz erflllen zu
kénnen, muss ein kontinuierlicher Ausbau der Platze in der Kindertagesbetreuung deutlich
verstarkt werden.

Fur die Region Haselhorst wird bis Juni 2021 ein Platzbedarf in Hohe von rund 881 Betreu-
ungsplatzen prognostiziert. Das sind ca. 183 Platze mehr als zum Stichtag 31.12.2015. Am
30.06.2016 standen 692 Betreuungsplatze (Kita und Kindertagespflege) zur Verfligung.
Aufgrund von kurz- und mittelfristigen Bauvorhaben wird mit einem zusétzlichen Bedarf von
ca. 195 Betreuungsplatzen gerechnet.

Die bezirkliche Kita-Entwicklungsplanung (KEP) wird seit 2012 jahrlich fortgeschrieben. Ziel
der KEP ist die Ermittlung des Kita-Platzbedarfs auf der Ebene der Bezirksregionen und
der daraus resultierende Platzausbau. Die Berechnung erfolgt nach einem zwischen der
Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) und den Bezirken abgestimm-
ten Verfahren. Bei den kleinrAumigen Planungen werden zusétzliche bezirkliche Annahmen
und Kenntnisse zum regionalen Wohnungsbau insbesondere bei Bedarfsprognosen auf
Ebene der Bezirksregionen berlcksichtigt. Die Planungsaussagen werden sowohl auf der
Landesebene als auch auf der bezirklichen Ebene fiir die fachliche Steuerung einer be-
darfsgerechten und wohnortnahen Versorgung mit Betreuungspléatzen genutzt.

Gegenwartig wird durch das Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanungsamt, in Ko-
operation mit den verantwortlichen Dienststellen des Bezirks das Soziale Infrastrukturkon-
zept (SIKo) fur den Bezirk Spandau von Berlin erarbeitet (Stand: 11.05.2017). Eine neue
Kindertagesstatte (Ruppiner See Str./Plauer See Str.) mit 70 Betreuungsplatzen ist geplant
und wird voraussichtlich im Sommer 2018 er6ffnet werden. AufRerdem plant der Tréager
Yargan gGmbH, Gorgasring eine Kapazitatserweiterung, voraussichtlich 79 Betreuungs-
platze.

Nach dem aktuellen Bedarfsatlas 2017 (Stand: Januar 2017) der Senatsverwaltung fur Bil-
dung, Jugend und Familie wurde die Region Haselhorst der Kategorie 3+, d.h. geringe
Platzreserven, prognostisch steigender Bedarf, zugeordnet. Dies bedeutet, dass ein be-
sonderer Bedarf besteht und Projekte forderfahig sind.

Die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie plant zur Beschleunigung von Pla-
nungs- und Bauprozessen nun auch im Kita-Bau standardisierte modulare Bauformen (so-
genannte Systembau-Kitas). Der Bezirk hat mdgliche bebaubare Grundstiicke tberprift
und der Senatsverwaltung gemeldet. In diesem Zusammenhang werden mogliche Ausbau-
kapazitaten bei bestehenden Einrichtungen gepruft.

Damit wird deutlich, dass fir einen mittelfristigen Zeitraum voraussichtlich mit einer ange-
spannten Situation hinsichtlich der Versorgung mit Kindertagesstatten zu rechnen. Pla-
nungsrechtlich relevant ist jedoch nur die Differenz aus dem bestehenden Planungsrecht
(Bebauungsplan VIII-526) und geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73. Aus
der geplanten Aufstockung mit Staffelgeschossen resultiert lediglich ein Mehrbedarf von 4
Kindertagesstattenplatzen.41

41 Anmerkung: Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sich der Grundstiickseigentiimer in einem stadte-

baulichen Vertrag mit dem Land Berlin verpflichtet, flir einen Zeitraum von 20 Jahren eine Wohnung
im Plangebiet zur Einrichtung einer Kinderpflegeeinrichtung mit mindestens 4 Platzen zur Verfiigung
zu stellen.
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Schule:

Bei der Erarbeitung der Bebauungsplane im Entwicklungsbereich Wasserstadt-Oberhavel
wurde zum damaligen Zeitpunkt die Bedarfssituation aus dem gesamten Entwicklungsge-
biet heraus betrachtet und nicht nur allein die aus dem damaligen Bebauungsplanentwurf
VIII-526. Zudem wurden auch noch andere Richtwerte zur Berechnung der Bedarfe fur die
soziale Infrastruktur angesetzt. Zur Versorgung des Grundschulplatzbedarfs auf der ostli-
chen Seite des ehemaligen Entwicklungsgebiets (Ortsteil Haselhorst) reichten aufgrund
des schleppenden Wohnungsneubaus - auch bezogen auf den Geltungsbereich des bishe-
rigen Bebauungsplans VIII-526 bzw. des neuen Bebauungsplans 5-73 - und des Bezugs
der neu entstandenen Wohnungen deshalb auch bisher die Kapazitaten der damals neu
gebauten Grundschule an der Pulvermihle und der vorhandenen Bernd-Ryke-Grundschule
aus.

Mit dem erneuten Anwachsen der Berliner Bevélkerung hat sich der bisherige Kapazitats-
Uberhang der letzten Jahre ortsteilbezogen in ein Defizit gewandelt. Mit Beginn des Schul-
jahres 2015/16 wiesen die beiden Grundschulen in der Gesamtbilanz zwischen der Raum-
kapazitat (in Zugen) und der Schilerzahl (in Zigen) bereits ein Defizit von 0,4 Zlgen aus.
(pro Zug werden 144 Schiler gerechnet, somit besteht ein Grundschul-Defizit fir ca. 58
Schuiler).

Planungsrechtlich ist nur die o0.g. Differenz zwischen dem bestehenden Planungsrecht und
den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zu ermitteln und in der Abwagung
zu betrachten.

Die geanderten Planungsziele im Bebauungsplan 5-73 fihren lediglich zu einem Mehrbe-
darf von 5 Platzen.

Im Prozess der Erarbeitung des Sozialen Infrastrukturkonzepts fir den Bezirk Spandau
(SIKO), wird in Haselhorst fiir die Jahre 2021/2022 ein Fehlbedarf von insgesamt 638 Plat-
zen - -4,0 bis -4,4 Zuge) ermittelt, auch unter der geplanten Erweiterung der Bernd-Ryke-
Grundschule auf 3,5 Zuge und der Grundschule am Pulverturm auf 3 Zige.

Unter dem Aspekt wohnortnaher Grundschulversorgung wird gem. SIKO empfohlen, in der
Region einen Grundschulstandort zu sichern und parallel zum Wohnungsbau Gartenfelder
StralRe zu realisieren42,

= Parallele Durchfiihrung der Bebauungsplanverfahren

Es wird wegen der gemeinsam geplanten Entwicklung der Fl&chen der beiden Bebauungsplan-
gebiete und der mit Ihnen verbundenen Auswirkungen gefordert, die beiden Bebauungsplanver-
fahren 5-73 und 5-74 parallel durchzufiihren.

Stellungnahme:
Die beiden Bebauungsplane stehen zwar in einem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang,

jedoch ergibt sich daraus keine Erforderlichkeit, die Planverfahren auch zeitgleich durchzufih-
ren, da die Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuchs dies nicht verbindlich vorschreiben.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

» Larmbelastung Flughafen Tegel

42 Anmerkung: Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sich der Grundstiickseigentiimer in einem stadte-

baulichen Vertrag gegeniiber dem Land Berlin verpflichtet einen Kostenbeitrag fir die Schaffung von 5
Grundschulplatzen zu leisten. Die Platze sollen im Rahmen der geplanten Erweiterung des Grund-
schulstandorts Pulvermihle geschaffen werden.
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Die seit langer Zeit anstehende SchlieRung des Flughafen Tegel ist bis heute nicht erfolgt und
ist immer noch nicht sicher terminiert. Der massive Fluglarm macht einen entspannenden Auf-
enthalt auBBerhalb der Wohnrdume, ferner eine ausreichende Beliiftung zur Absenkung der
Raumtemperatur im Sommer unméglich. Vor dem Hintergrund bestehender Initiativen ist ferner
nicht garantiert, dass eine SchlieRung in Tegel wirklich erfolgt.

Stellungnahme:

Die bislang nicht erfolgte SchlieRung des Flughafens Tegel ist nicht Gegenstand oder Folge
des Bebauungsplanverfahrens 5-73. Die Auswirkungen des Fluglarms auf den Geltungsbereich
des Bebauungsplans bis zur Schlieung sind in die Abwagung eingestellt, bis zur Schlie3ung
des Flughafens gelten die vorhandenen Immissionsschutzbestimmungen fort (Larmschutzzone
2). Bei einer - nicht anzunehmenden - Fortfihrung des Flugbetriebs Uber die Eréffnung des
BER hinaus, sind durch den Betreiber Immissionsschutzmaf3nahmen auf Grundlage des heuti-
gen Rechts durchzufihren bzw. zu finanzieren.

Kenntnisnahme.
= Abweichung von den Zielen des LaPro

Die zu bebauende Fldche ist im LaPro Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz mit dem
Entwicklungsziel Griin- und Freifldche aufgefiihrt. Daher entfernt sich die Planung grundsétzlich
von den Zielen des LaPro.

Stellungnahme:

Zwar ist der Geltungsbereich im Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz als Grin- und
Freiflache dargestellt, allerdings sind die Flachen im Flachennutzungsplan als Wohnbauflache
W1 und einem Griinzug entlang der Havel in symbolhafter Breite dargestellt. Damit gilt geman
Programmplan des LaPro die mit * gekennzeichnete Ful3note ,bei Nutzungsdnderung geman
Flachennutzungsplan gelten die MalRBnahmen fur die neue Nutzung“. Eine grundsatzliche Ab-
weichung von den Zielen des Landschaftsprogramms liegt somit nicht vor.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
* Regenwasserversickerung

In der Begriindung werden die erlaubnisfahigen Versickerungsmethoden, wie die Mulden, Mul-
den-Rigolen-Versickerung und Versickerungsbecken mit Mutterbodenpassagen von >= 30 cm
und breitflachige Versickerung mit Oberbodenpassagen von Niederschlagswasser, das auf
Wohnbaufladchen anféllt, wegen der Altlastensituation ausgeschlossen. Der Bereich stidlich der
Templiner-See-Stral3e gilt aber als vom Verdacht befreit, daher sollte auf der Fldche WAS3 die
Mbéglichkeiten einer Niederschlagsversickerung lberpriift werden.

Stellungnahme:

In der Begrundung zum Bebauungsplan 5-73 wird darauf verwiesen, dass wegen der Lage des
Plangebiets innerhalb der Wasserschutzzone Il B des Wasserwerks Tegel die Niederschlags-
entwasserung allgemein nicht zuldssig ist und dass die Versickerung von Niederschlagswasser
wegen der Altlastensituation mit Grundwassergefahrdung im Erlaubnis- bzw. Genehmigungs-
verfahren versagt werden kann. Ein genereller Ausschluss von Versickerung erfolgt nicht. Es
gelten im Ubrigen die Bestimmungen des Berliner Wassergesetzes.

Ist bereits beriicksichtigt.
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* Verwendung gebietsheimischer Pflanzen

Fiir die Bepflanzung der Straf3en und der Freirdume sollen gebietsheimische Pflanzen verwen-
det werden. Gesetzliche Grundlage ist der Senatsbeschluss ,Berliner Strategie zur Biologischen
Vielfalt”.

Stellungnahme:

Fur die Festsetzung besteht hinsichtlich der 6ffentlichen Stralen und der 6ffentlichen Grinfla-
chen kein Erfordernis bzw. Rechtserméachtigung; es greift die Selbstbindung der Gemeinde.
Hier kann die offentliche Hand in Abstimmung der Fachverwaltung selbsttatig entscheiden, in-
wieweit sie die Liste auf Grundlage des Senatsbeschlusses beriicksichtigt.

Es liegt kein Eingriffstatbestand durch die geplanten Festsetzungen vor. Festsetzungen zu
AusgleichsmalRnahmen in Form von Pflanzbindungen etc. werden aus diesem Grund im Be-
bauungsplan fur zukinftig private Grundstticksfreiflachen nicht getroffen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Artenschutz

Durch den Bebau der Brachfldche geht das Habitat des Diinen-Sandlaufkéfers verloren und
somit wird auch die Population auf dieser Fldche verschwinden. Die Griin- und Erholungsfia-
chen in der Umgebung bieten diese seltene Flora und Fauna der offenen, trockenen Standorte
keinen Ruickzugsort und kbnnen somit diesen Verlust auch nicht ausgleichen.

Stellungnahme:

Der Dinen-Sandlaufkafer ist in Berlin und Brandenburg der haufigste Sandlaufkafer und gilt
nicht als gefahrdet. Er unterliegt dem nationalen Artenschutzrecht, insofern ist die mit den Fest-
setzungen des Bebauungsplans verbundene Vorbereitung der Zerstdérung seines Lebensraums
im Geltungsbereich im Rahmen der Abwéagung aller beriihrten Belange gegeneinander und un-
tereinander zu bericksichtigen.

Da der Duinen-Sandlaufkafer flugfahig ist und bereits bei geringen Stérungen die Flucht ergreift,
steht nicht zu befiirchten, dass die im Plangebiet vorhandenen Tiere im Rahmen der Umset-
zung des Bebauungsplans zu Schaden kommen. Da Sandlaufkafer eine hohe Flugfahigkeit
haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flachen annehmen. So gibt es in ei-
ner Entfernung von weniger als 300 m nérdlich der Daumstraf3e unbeplante, unbebaute Brach-
flachen rund um ein Hafenbecken. Im Umkreis von 600 m befindet sich im Osten ein Trimmer-
berg mit Aufschittungen, auf den sich neben Kleingartenanlagen und Wochenendsiedlungen
auch trockene Grunflachen befinden, und im Norden entlang des Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanals (Hohenzollernkanal) liegen insbesondere am Uferbereich der Halbinsel “Auf der
Hallig” sandige Brachflachen innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets.

Angesichts dieser Tatsachen ist die Zerstérung eines Lebensraums als eine der geringeren
Auswirkungen der Planung zu betrachten. Demgegenuber stehen erhebliche ¢ffentliche Belan-
ge, wie insbesondere die dringend erforderliche Schaffung von Wohnraum sowie die Wie-
dernutzbarmachung von ehemals bereits besiedelten Flachen vor der Inanspruchnahme von
AulRenbereichsflache, denen hier Vorrang eingerdumt wird. Ein Verzicht auf Ausgleichsflachen
fur den Dunen-Sandlaufkafer innerhalb des Geltungsbereichs begriindet sich einerseits in der
hohen Eignung der Flachen fir die Schaffung von attraktivem Wohnraum und andererseits da-
rin, dass diese fur den Fortbestand des Sandlaufk&fers nicht ausreichend wére, denn laut Gut-
achten reagieren die Larven empfindlich auf Erschitterungen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
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Zudem sollten auch 6kologische Gesichtspunkte wie Biberbau in Ihren Pldnen berticksichtigt
werden.

Stellungnahme:

Im Bereich des Havelufers ist die Gestaltung abgeschlossen. Die Spandauer Havelpromenade
wurde bereits im Vorgriff auf die Bebauungsplanung auf Grundlage von 8§ 125 Abs. 2 BauGB im
Jahr 2002 im Plangebiet bis auf den Abschnitt zwischen der Langer-See-Stral3e und Was-
serstadtbriicke hergestellt und danach im Rahmen der folgenden Bebauungsplanverfahren VIiI-
526 und VI111-530 planungsrechtlich gesichert. Die landseitigen Brachflachen stellen keinen Le-
bensraum fiir den Biber dar. Die Lebensbedingungen fur den Biber bleiben somit unverandert.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Klimaschutz

Es werden Dach- und Fassadenbegriinung gefordert (lokaler Kiihleffekt). Ebenso sollen fiir den
Bau gering wérmeleitende Materialien und helle Farben verwendet werden, da diese sich weni-
ger aufheizen und somit auch weniger Wérme abstrahlen.

Stellungnahme:

In den Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Dachbegrinung und zur Erduberdeckung
und Begriinung von Tiefgaragen aufgenommen, die dem Ausgleich der geplanten Uberschrei-
tung des Nutzungsmalles aus 8 17 Abs. 2 BauNVO dienen, da sie unmittelbar zur Minderung
der mit der erhdhten Versiegelung verbundenen Auswirkungen auf die Bodenfunktion dienen.
Es soll festgesetzt werden, dass 50 % der Dachflachen extensiv zu begriinen sind. Die Be-
grenzung auf 50 % der Dachflachen gewahrleistet, dass gentigend Flachen fur notwendige
technische Dachaufbauten zur Verfigung steht. Dartiber hinaus soll festgesetzt werden,
dass Tiefgaragen auf 20 % der nicht Gberbauten Flache mit einer 50 cm und auf den restli-
chen nicht Uberbauten Flachen mit einer 30 cm starken Erdschicht zu bedecken und gart-
nerisch anzulegen sind. Beide Festsetzungen sind geeignet, zu einer Rickhaltung und
Verdunstung von Niederschlagswasser beizutragen und minimieren somit zuséatzlich auch
die Auswirkungen der geplanten Versiegelung aus kleinklimatischer Sicht.

Eine Fassadenbegrinung soll nicht Bestandteil der Festsetzungen sein. Dies begrindet
sich einerseits in der fehlenden Minderung der Versiegelungswirkung und andererseits in
der Tatsache, dass durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans planungs-
rechtlich kein auszugleichender naturschutzrechtlicher Eingriff erfolgt, da das Bebauungs-
planverfahren nach 8 13a BauGB durchgefuhrt wird.

Eine Festsetzung gering wéarmeleitender Materialien und heller Fassadenfarben zum Klima-
schutz kann mangels entsprechender Rechtsgrundlage nicht erfolgen.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.
= Anderung der StraBenplanung

Es wird vorgetragen, dass die Errichtung der Wendehdmmer von Zernseestral3e und Templi-
ner-See-Strale (ber die im Bebauungsplan VIII-526 geplante Baugrenze hinaus rechtswidrig
sei. Daher sei diese im Bebauungsplanverfahren 5-73 auch nicht zu berticksichtigen bzw. zu-
riickzunehmen und eine damit begriindete Verschiebung der Stadthduser an der Promenade
nach Norden nicht notwendig.
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Stellungnahme:

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans werden die bestehenden bzw. genehmigten
StralRenflachen in die geplanten Festsetzungen ibernommen.

Durch die Ubernahme der bestehenden Flache von Land Berlin (Eintragung im StraRenblatt Nr.
913 des Bezirks Spandau) ist auch eine Anpassung der Baugrenzen im nordlichen Bereich der
Wendehammer erforderlich.

Entsprechend dem Bebauungsplan VIII-526 sollen die entsprechenden Baugrenzen der Stadt-
hauser direkt auf die StralRenbegrenzungslinie gelegt werden. Damit ergibt sich eine Verschie-
bung um 3,0 m. Die Auswirkungen dieser Verschiebung sind nicht wesentlich (vgl. Abwagung
zu Punkt ,Freihaltung von Sichtachsen®).

Gemal} § 125 Abs. 3 BauGB ist die RechtméaRigkeit der Herstellung durch Abweichungen nicht
beriihrt, da die Grundziige der Planung nicht betroffen sind und die Nutzung des belasteten
Grundsticks nicht wesentlich eingeschrankt ist; das betroffenen Grundstiick ist zudem lande-
seigen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Gestaltung / Nutzung der Promenade

Die heutige Gestaltung der Havelpromenade wird kritisiert. Diese Promenade kénnte als Fldche
fiir Cafés, Bécker oder Aullen- und Bootsrestaurants genutzt werden. Dann wirde die breite
Promenade einen Sinn ergeben und kénnte attraktiver Anziehungspunkt werden.

Stellungnahme:

Die AuRerungen zur Qualitdt der geplanten und der vorhandenen Promenade werden zur
Kenntnis genommen. Sie geben den subjektiven Eindruck bzw. Geschmack des hierzu stel-
lungnehmenden Burgers wider.

Der Einrichtung eines Cafés (oder einer anderen gastronomischen Einrichtung) oder eines Klei-
nen Ladens in der Bebauung an der Promenade stehen die Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht entgegen. Der Versorgung des Gebiets dienende Laden sowie Schank- und Spei-
sewirtschaften sind gemaf 8§ 4 Abs. 2 Nr. 2 in einem allgemeinen Wohngebiet regelmaiig zu-
lassig.

Kenntnisnahme.

= Kein innerstadtisches Quartier

Die Annahme, dass es sich hier um ein innerstadtisches Quartier handelt und Stadtrandfidchen
zu schonen sind, trifft nicht zu. Das Quartier Haveleck ist nur 4 km von der Stadtgrenze entfernt.
Damit wird begriindet, dass hier dhnlich dicht wie in Innenstéadten gebaut werden kann. Das
Quartier kann daher nicht als innerstédtisch betrachtet und somit auch nicht in diesem Sinne
bebaut werden.

Stellungnahme:

Die Planung ist aus dem Flachennutzungsplan entwickelt. Bei der beplanten Flache handelt es
sich um eine vormals industriell als Ollager genutzten Flache, die erneut fiir eine bauliche Nut-
zung in Anspruch genommen werden soll. Die Wiedernutzbarmachung von Flachen ist gemaf
§ la Abs. 2 BauGB hat Vorrang vor der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flachen. Auf
Grund der Vornutzung und der Siedlungsentwicklung im Umfeld handelt es sich bei den Fla-
chen - auch wenn sie nur 4 km von der Stadtgrenze entfernt sind - nicht um Stadtrandflachen,
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die typischerweise bisher un- oder nur gering besiedelt sind oder waren. Zur Rechtfertigung der
geplanten Bebauungsdichte vgl. Abwagung zum Thema ,Erhéhung der baulichen Dichte”.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Altlasten

Es werden Befiirchtungen gedul3ert, dass auf Grund der Altlasten (Arsen, Mineralblkohlenwas-
serstoffe) eine Wohnbebauung keine geeignete Nutzung flir die Grundstiicke ist.

Stellungnahme:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt kein Arsenschaden vor. Dieser befand sich
nordlich des Plangebiets (Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-74) und wurde saniert.

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchfiihrung fur die Wasserstadt konnten im
Plangebiet 5-73 Bodenverunreinigungen durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (sog. Tankla-
gerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526
durch Abtrag bis 0,5 m Uber dem Grundwasseranschnitt tiberwiegend saniert werden.

Hinsichtlich der ehemaligen Bodenkontaminationen war festgestellt, dass die festgesetzten
Nutzungen grundsatzlich realisiert werden kénnen, da die Verunreinigungen im Rahmen
der EntwicklungsmalRnahme Uberwiegend beseitigt werden konnten. Die ehemalige Se-
natsverwaltung fur Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz hat bestétigt, dass aus
diesem Grund die Durchfiihrung weiterer aktiver Sanierungsmafinahmen nicht mehr erfor-
derlich ist.

Es ist auch mdglich, unterhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen der Wohngebiete un-
terirdische bauliche Anlagen zu verwirklichen. Fir die Errichtung von baulichen Anlagen
unterhalb der Geléandeoberflache ist ein Bodenaushub erforderlich. Dadurch konnte die
restliche Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung im Grundwasser-Schwankungsbereich ent-
fernt werden.

Nach einer langjahrigen Uberwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur
abschlielenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasser-
verunreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert
wurden, dass daraus unter bestimmten Einschrankungen (z. B. keine Nutzung des Grund-
wassers als Brauchwasser; die Durchlassigkeit von Auffullungsmaterial unterhalb von Ge-
bauden darf nicht gré3er sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheits-
gefahren fur kiinftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass
der verbliebene Grundwasserschaden groR3tenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die
restlichen noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut
werden.

Der Bodenaushub kann dazu fuhren, dass restliche Mineraldlkohlenwasserstoffbelastung
im Grundwasser-Schwankungsbereich, die selbst durch eine langere Grundwassersanie-
rung nicht vollstandig entfernt werden konnte, beseitigt wirde. Je mehr Aushub getatigt
wird, desto besser fir das Schutzgut Grundwasser.

Die Bauplanungsunterlagen sind mit der zustandigen Senatsverwaltung fir Stadtentwick-
lung und Umwelt (obere Wasserbehdrde) abzustimmen (Wasserschutzgebiet).

Eine Stellungnahme der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat Bo-
den- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015
stellt klar, dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nérdlich angren-
zenden Plangebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.
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Daher kann die Festsetzung zur Unzuldssigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Ver-
gleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 entfallen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
* Baularm

Es werden zusétzlich zum Flug- und Stral3enverkehrslérm negative Auswirkungen durch Bau-
larm befiirchtet.

Stellungnahme:

Im Rahmen von bauausfiihrenden MalRnahmen sind die einschlagigen Larmschutzregelungen
zu beachten (Bundes-Immissionsschutzgesetz, AVV Baularm). Eine Steuerungsmoglichkeit im
Rahmen des Bebauungsplans besteht mangels Rechtsgrundlage nicht.

Kenntnisnahme

= Abriegelung der Wasserflachen als Naherholungsgebiet

Stellungnahme:

Durch die hohe Bebauung wird die Nutzbarkeit der Wasserfldche als Naherholungsgebiet ein-
geschrénkt.

Stellungnahme:

Die Behauptung wird durch den Einwendenden nicht néher erlautert und ist nicht nachvollzieh-
bar. Die Wasserflache der Havel weist im Bereich des Bebauungsplans eine Breite von mindes-
tens 200 m auf und wird von einer Offentlichen Promenade begleitet, die die Erlebbarkeit der
Wasserflache fiir die Allgemeinheit sicherstellt. Uber dem Bebauungsplan VIII-526 besteht be-
reits Baurecht mit ahnlicher Dichte. Angesichts der Breite der Wasserflache ist nicht erkennbar,
inwieweit sich aus dem Unterschied zwischen der planungsrechtlich zul&ssigen Bebauung und
einer Bebauung mit bis zu vier Vollgeschossen zzgl. eines Staffelgeschosses relevante zusatz-
liche Auswirkungen hinsichtlich der Nutzbarkeit der Wasserflache ergeben konnten.

Auswirkungen einer hoheren Bebauung sind lediglich im Bereich der Promenade zu erwarten,
auf der sich bis zur Mittagszeit eine leicht erh6hte Verschattung ergibt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat das Ergebnis der Betei-
ligung der Offentlichkeit in seiner Sitzung am 30. Mai 2017 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen.

Im Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behdrden gem. § 4a Abs. 3 BauGB und der Be-
teiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, einer Uberpriifung der Ergebnisse der
Verkehrsprognose 2030 und der schalltechnischen Untersuchung sowie einer Abstimmung
der geplanten Festsetzungen mit der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
sind nachfolgend beschriebene Anderungen an der Planung vorgenommen worden.

1. Entfall der Zulassigkeit eines zusatzlichen Staffelgeschosses in der Uberbaubaren
Grundstucksflache C nordlich der Zernseestral3e (zeichnerische Festsetzung und An-
passung der entsprechenden textlichen Festsetzung),

2. Festsetzungen zum Ausgleich der Uberschreitung der Obergrenzen aus § 17 Abs. 2
BauNVO durch weitgehenden Ausschluss der Zulassigkeit von oberirdischen Stellplat-
zen und Garagen und Ergédnzung des Bebauungsplans um textliche Festsetzungen zur
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9.1

Erduberdeckung und Bepflanzung von Tiefgaragen und zur mindestens 50 %igen Be-
gruinung von Déachern,

3. Anderung und Erganzung der Immissionsschutzfestsetzungen zum Schutz vor Stra-
Renverkehrslarm,

4. Anderung der ostlichen tberbaubaren Grundstiicksflache im WA 2 durch Erweiterung
um 1,5 m in Richtung Daumstral3e (zeichnerische Festsetzung),

5. redaktionelle Anderungen an textlichen Festsetzungen im Rahmen einer Abstimmung
mit der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen.

Beschrankte Beteiligung der __Beh6rden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
und erneute Beteiligung der Offentlichkeit

(Plandokument vom 28. November 2016 mit Deckblatt vom 15. November 2017)

Erneute beschrankte Beteiligung der beriihrten Behorden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der 6ffentlichen Auslegung gemaf § 3
Abs. 2 BauGB geandert. Die Anderungen beriihrten die Grundziige der Planung. Daher
wurde gemalR 8§ 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB eine erneute beschrankte
Beteiligung der bertihrten Beh6rden und der sonstigen Trager oOffentlicher Belange durch-
gefuhrt.

Die Beteiligung der beriihrten Behérden und der sonstigen Tréager offentlicher Belange er-
folgte mit Schreiben vom 27.11.2017 und einer Fristsetzung bis zum 19.12.2017. Im
Schreiben wurde klargestellt, dass die Moglichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die ge-
anderten und erganzten Teile des Bebauungsplans beschrénkt sind.

Im Beteiligungszeitraum wurden 16 Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geénderten Inhalten gebeten. 9 Behtrden haben eine Stel-
lungnahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen geaul3ert:

1. Umwelt- und Naturschutz,

2. Verkehr / OPNV,

3. Soziale Infrastruktur und Schule,
4. Regenentwasserung.

zul.

= Versorgung mit wohnungs- und siedlungsnahen Griinflichen

Vom Umwelt- und Naturschutzamt wird vorgetragen, dass die Sicherung der vorhandenen
Havelpromenade nicht zugleich als siedlungsnahe und als wohnungsnahe Griinfliche und
Lals direkt ausgleichende MalBnahme* fiir die Intensivierung der Bebauung sowie fiir ,Auf-
enthalts- und Spielmdéglichkeiten im nahen Wohnumfeld” dienen kann. Es soll dargelegt
werden, dass dem Wohnungsbau Vorrang zulasten der Griinversorgung eingerdumt wird.

Stellungnahme:

Innerhalb des verdichteten Siedlungsgebiets ist eine multifunktionale Nutzung von Freifla-
chen Ublich; eine Trennung in Einzelfunktionen ist dartiber hinaus auch sachlich nicht ge-
rechtfertigt. Die Aufenthalts- und Erholungsfunktion einer wohnungsnahen Grinflache, die
Ublicherweise auch Spielplatzflachen enthdlt ist nicht dadurch eingeschrankt, dass ihr Vor-
handensein als ausgleichendender Umstand fir eine Verdichtung tber die Regelmale der
Baunutzungsverordnung hinaus herangezogen wird.

Zudem bestand keine Unterversorgung mit wohnungsnahen Griinflachen ausweislich der
Daten des Umweltatlas 2013 (Datenstand 2011, Geoportal Berlin, Kartenabruf
05.04.2017).
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Fur die vorhandenen Wohngebiete im Bereich ,Haveleck®, die zu diesem Zeitpunkt bereits
Teile der Einfamilienhausbebauung umfasste wird ein Versorgungsgrad von mehr als 6,0
m2 je Einwohner ausgewiesen, zudem weisen die bereits bebauten Gebiete einen hohen
Anteil an privaten bzw. halbéffentlichen Freirdumen auf. Das Gebiet verfligte zu diesem
Zeitpunkt folglich Gber einen Versorgungsgrad oberhalb des angestrebten Werts.

Als siedlungsnahe Griinflachen stehen zudem Griinflachen dstlich der Daumstrae im Um-
feld des Plangebiets um den Rohrbruchteich sowie am Hohenzollernkanal weitere offent-
lich nutzbare Grunflachen zur Verfigung stehen, die noch zusatzliches Nutzungspotential
aufweisen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Fassadenbegriinung
Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet aus Naturschutz- und Klimaschutzerwdgungen um
Priifung einer Fassadenbegriinung.

Stellungnahme:

Die im Rahmen der Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs neu eingefiihrten Festset-
zungen zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem bestehen-
den Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zu sehen. Bereits der festgesetzte Be-
bauungsplan sieht eine Uberschreitung der NutzungsmaRe fiir allgemeine Wohngebiete
aus § 17 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung vor. Die auftretenden Uberschreitungen wer-
den im Rahmen der Gesamtkonzeption fiir die Entwicklung des Quartiers z.B. durch neu
geschaffene 6ffentliche Freiflachen, insbesondere die Uferpromenade sowie die Lage an
der Havel einschlieRlich einer Offnung der Bebauung zum Wasser, die zu einer Aufwertung
der privaten Freiflachen beitragt, ausgeglichen. Daher sind im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens 5-73 insbesondere diejenigen Auswirkungen auszugleichen, die sich durch
die Anderungen der zuldssigen Grund- (+ ca. 880 m2) und Geschossflachen (rund + 5.900
m2 einschlief3lich der anzurechnenden Geschossflache fir Balkone von 1.600 m?) gegen-
Uber dem geltenden Planungsrecht ergeben. Diesen Anderungen steht allein durch die ge-
plante Dachbegriinung eine begriinte Flache von ca. 3.850 m2 gegeniiber. Im Zusammen-
wirken mit dem weitgehenden Ausschluss oberirdischer Stellplatze und den geplanten
Festsetzungen zur Begriinung von Tiefgaragen werden die zusatzlichen Uberschreitungen
mehr als ausgeglichen. Eine darliber hinausgehende Festsetzung z.B. einer Fassadenbe-
grinung wird insbesondere vor dem Hintergrund des Ziels zur Schaffung von preisgunsti-
gem Wohnraum zuriickgestellt.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Geschiitzte Biotope

Das Umwelt- und Naturschutzamt weist darauf hin, dass im Bereich des B-Plans 5-73 Tro-
ckenrasenbestédnde gutachterlich festgestellt und amtlich bestétigt worden. Diese Bestédnde
sind geméanl § 30 Bundesnaturschutzgesetz als Biotop geschilitzt, so dass im Rahmen des
B-Plan-Verfahrens die zu zerstérende Fldche ausgeglichen werden muss.

Stellungnahme:

Zur Sicherung des Ausgleichs der Trockenrasenbestande an anderer Stelle auRerhalb des
Plangebiets wurde am 18.01.2018 ein offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land
Berlin (BA Spandau, Abteilung Facility Management, Umwelt- und Naturschutz) und dem
Grundstiickseigentiimer getroffen. Dieser regelt u. a., dass fir die 2.800 m2 Trockenrasen-
flachen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans im Bereich der Flache 14.1 des Span-
dauer Kompensationspools (Finkenherd, Spektelake nordlich der Falkenseer Chaussee)
ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1 zu schaffen ist. Hierfur sollen folgende Mal3inahmen umge-
setzt werden:
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Verdrangung von Ruderalpflanzen und Beseitigung neophytischer Gehélze im Westteil
bis Ende Februar 2018,
Punktuelle Schaffung von Sandoffenstellen/Blé3en bis Ende Februar 2018,
Aushagerung der Wiesenflachen Uber einschirige Mahd, Angang September jahrlich
Uber 25 Jahre,
halboffene Einzaunung einer Teilflache.

Mlt dem Vertrag ist eine langfristige Sicherung der AusgleichsmaRnahe gewahrleistet43,

Wird beriicksichtigt.

Zu 2.

Tiefbauamt und untere Strallenverkehrsbehérde &ul3ern Bedenken hinsichtlich einer aus-
reichenden Versorgung mit privaten Stellpldtzen. Auf Grund der ausschlie3lichen Busan-
bindung des Plangebiets ldsst eine hohe Quote an Individualverkehr vermuten, so dass der
zu erwartende Stellplatzbedarf nicht gedeckt sein diirfte. Die im Zuge der Verkehrsprogno-
se 2030 festgestellte Steigerung des Verkehrsaufkommens findet sich im vorliegenden
Entwurf ausschlie3lich in Themen wie z.B. Larmschutz wieder, nicht jedoch in einer adé&-
quaten Entwicklung der verkehrlichen Infrastruktur. Ein durch den Investor zu entwickeln-
des Verkehrs-/ und ErschlieBungskonzept kénnte diese Méangel kompensieren.

Stellungnahme:

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass fir eine Errichtung von privaten Stellplatzen im
Rahmen von Neubauvorhaben seit der Aufhebung der Stellplatzverordnung und der Ein-
fuhrung der Ausfuhrungsvorschriften zu 8 50 der Bauordnung fur Berlin (AV Stellplatze)
durch Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin bzw. die zustandige Senatsverwal-
tung keine Rechtsgrundlage mehr besteht. Daher kénnen Bauherrn nicht zur Errichtung
von Stellplatzen oder Tiefgaragen verpflichtet werden. Im Bebauungsplan selbst wird durch
die beabsichtigten Festsetzungen auf zwei Flachen in den Baugebieten WA 2 und WA 3
mit einer GréRRe von jeweils ca. 3.950 m2 der Bau einer zusammenhangenden Tiefgarage
ermoglicht.

Die Planung der Gewobag sieht vor, im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 eine
Tiefgarage mit 90 Stellplatzen zu errichten. Darliber hinaus plant die Gewobag im Gebéau-
de entlang des zur Wasserstadtbriicke filhrenden Teils der Daumstralle — also im B-
Plangebiet 5-74 eine dreigeschossige Sockelbebauung fir Stellplatze (nach derzeitigem
Planungsstand ca. 200-300), sowie die Errichtung eines sog. Mobility-Hubs, der u.a. Car-
sharing-Angebote bereithalten soll.

Bei einer entsprechenden Realisierung stiinden somit flr ca. 825 Wohnungen zwischen
mindestens knapp 300 und bis zu 400 Stellplatzen zur Verfugung. Angesichts eines fur die
stadtischen Wohnungsbaugesellschaften zu erbringenden Anteils an mietpreis- und bele-
gungsgebundenem Wohnraum von 50 % erscheint eine Stellplatzquote zwischen 35 und
45 % angemessen.

Darlber hinaus wurde die Busanbindung der Wasserstadt mit der Einfihrung des Winter-
fahrplans 2017/2018 durch die geanderte Linienfihrung der Expressbuslinie X 36 zwischen
dem OPNV-Knotenpunkt am Rathaus / Bahnhof Spandau und dem U-Bahnhof Haselhorst
deutlich verbessert. Mit der fortschreitenden Aufsiedlung und einer damit erhfhten Nach-
frage kann hier z.B. durch Taktverdichtung weitere Kapazitat zur Verfiigung gestellt wer-
den.

Die in der Verkehrsprognose 2030 festgestellte Steigerung des Verkehrsaufkommens in
der Daumstrafl3e wird nur zu geringen Teilen durch die Entwicklung im Plangebiet verur-

43 Anm.: Der Vertrag bleibt trotz des Eintritts der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen in
das Bebauungsplanverfahren erhalten.
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sacht. Ursachlich ist vielmehr die Siedlungsentwicklung im ndheren und weiteren Umfeld
der Wasserstadt bis zu den nérdlich an Spandau angrenzenden Siedlungsgebieten in
Brandenburg. Der Ausbaustandard der DaumstralRe berticksichtigt bereits die Gesamtent-
wicklung im Bereich der Wasserstadt.

Eine Erstellung eines Verkehrskonzepts ist daher nicht erforderlich.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Zu 3.

» Kindertagesstatten

Das bezirkliche Jugendamt ermittelt einen Mehrbedarf von 4 Kindertagesstéttenplatzen,
der sich aus der erhb6hten baulichen Dichte im Bebauungsplan 5-73 gegeniiber dem gel-
tenden Planungsrecht ergibt. Es ist ein Kindertagesstéattenneubau geplant, der die zusétzli-
chen Plétze bereitstellen kann.

Stellungnahme:

Da die Errichtung des o.g. Kita-Neubaus nicht kurzfristig erfolgen kann, wird sich der
Grundstiickseigentiimer in einem stadtebaulichen Vertrag auf Grundlage einer bereits vor-
liegenden Absichtserklarung verpflichten, eine Kinderpflegestelle fir mindestens 4 Kinder
in einer Wohnung im Plangebiet einzurichten.

* Grundschule

Das bezirkliche Schulamt ermittelt einen Mehrbedarf von 5 Grundschulplétzen, der sich aus
der erhbhten baulichen Dichte im Bebauungsplan 5-73 gegeniiber dem geltenden Pla-
nungsrecht ergibt. Am Standort der Grundschule an der Pulvermiihle ist eine Erweiterung
durch einen modularen Ergédnzungsbau geplant, der Voraussichtlich 2019 zur Verfiigung
steht. Eine Beteiligung des Investors an dieser Malinahme wiirde begriift.

Stellungnahme:

Der fur das Bebauungsplanverfahren abzuschlielende stadtebauliche Vertrag wird gemaf
Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung eine Kostentibernahmeverpflichtung
fur die erforderlichen 5 Platze enthalten.

Wird beriicksichtigt.

zu 4.

Die Wasserbehérde des Landes Berlin weist darauf hin, dass die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung durch planerische Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicher zu stel-
len ist. Vorhandene Einleitbeschrdnkungen sind zu beachten.

Stellungnahme:

Im Rahmen der konkreten Ausfuhrungsplanung sind entsprechende Nachweise zu fiihren.
Sollten die vorliegenden Restriktionen zur Einleitung nicht eingehalten werden kdnnen,
stehen geeignete technische MalRBhahmen, wie z.B. Rickhaltung mit kontrollierter Abgabe
an das Kanalnetz zur Verfiigung, um die Bestimmungen einhalten zu kénnen.

Kenntnisnahme.

Erneute eingeschrinkte Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der 6ffentlichen Auslegung gemaR § 3
Abs. 2 BauGB geéandert. Die Anderungen beriihrten die Grundziige der Planung. Daher
wurde gemaR § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB eine erneute beschrankte
Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt.
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Die erneute 6ffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fir Berlin Nr. 50 vom 24. November
2017 auf Seite 5676 sowie in der Tagespresse am 30. November 2017 ortsublich bekannt
gemacht. Eine Abzeichnung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begriindung
konnten im Beteiligungszeitraum auch Uber das Internet eingesehen werden
(www.berlin.de/bebauungsplan-spandau).Im Amtsblatt wurde klargestellt, dass die Mdg-
lichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die gednderten und ergénzten Teile des Bebau-
ungsplans beschrankt sind.

Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien oder auf dem Postweg wurden von 18
Birgern und dem Landesverband der anerkannten Naturschutzverbande schriftliche Stel-
lungnahmen eingereicht. Es wurden sowohl AuRerungen zu Themenbereichen vorgetra-
gen, die bereits Bestandteil der Abwagung zur 1. Offentlichen Auslegung waren und im
Rahmen der Abwagung abschlieRend, d.h. ohne Anderung der Planung behandelt wurden.
Darlber hinaus wurden Stellungnahmen zu den geanderten Teilen abgegeben.

Des Weiteren haben wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit 6 Behorden und sonstige
Trager offentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben, die mit einer Ausnahme zu-
stimmenden Charakter hatten oder Hinweise enthielten.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregun-
gen zu folgenden Themen der gednderten Teile des Bebauungsplans gedulRert und wie
folgt in die Abwagung eingestellt:

» Verschattung (Betroffenheit Bestand, Neubau, Freiflachen)
Betroffenheit Bestand

Trotz des Entfalls des Staffelgeschosses am sliidlich des Bestands geplanten Zeilengebéu-
de wird fiir die im 1. OG gelegenen Wohnzimmer am 17. Januar keine mindestens ein-
stiindige Besonnung gemé&l DIN 5034-1 erreicht. Dartiber hinaus wird die die untere Mai-
sonettewohnung in der Schwielowseestral3e x komplett verschattet.

Stellungnahme:

Zwischen der Bestandsbebauung an der Schwielowseestrale und dem Zeilengebaude
nordlich der ZernseestralRe liegt keine Abstandsflachenunterschreitung vor. Damit ist
grundsétzlich davon auszugehen, dass die gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nicht
geféhrdet sind.
Die DIN 5034-1 nimmt bei ihren Besonnungsanforderungen Bezug auf AufenthaltsrAume.
Nach allgemeinem Rechtsverstandnis und u.a. der Definition der Berliner Bauordnung (8§ 2
Abs. 5) sind AufenthaltsrAume Raume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt oder geeignet sind (z.B. Wohnraume, Schlafraume, Kinderzimmer, Wohnkiichen
etc.). Da das Staffelgeschoss am 17. Januar fUr einen Zeitraum von mehr als 4 h schatten-
frei ist, erfullt ein Aufenthaltsraum das Kriterium deutlich. Eine Ausnahme besteht aller-
dings bei dem Geb&ude innerhalb der bestehenden Zeile, das in zwei Wohnungen aufge-
teilt ist.
Zudem ist eine Besonnung im Januar eine ,Kann-Vorschrift* der DIN: ,Soll auch eine aus-
reichende Belichtung in den Wintermonaten sichergestellt sein, sollte die mdgliche Beson-
nungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betragen®.
Eine Schlechterstellung des Aufenthaltsraumes im 1. OG durch die gegeniiber dem
rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-526 vorgenommenen Veranderungen liegt ebenfalls
nicht vor. Im Ergebnis der Verschattungsstudie zeigt sich, dass das 1. OG am 17. Januar
auch bei Realisierung des geltenden Planungsrechts ganztagig verschattet bliebe.
Des Weiteren existieren keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fur die Beson-
nungsdauer bei stadtebaulichen Planungen, allerdings kann die DIN 5034-1 als ein Kriteri-
um fir die Beurteilung herangezogen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung festge-
stellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist, wenn zur Tag- und Nachtglei-
che (20. Méarz / 23. September) eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesi-
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chert ist. Dies ist in Bezug auf die gesamte Sudfront der Reihenhéauser in voller Hohe mehr
als erfillt, da sie mehr als 5 Stunden unverschattet ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
Betroffenheit Neubau

Die Dichte der Bebauung fiihrt dazu, dass bei der Ost-West-Zeilenbebauung eine einstiin-
dige Besonnung am 17.01. (Mindestanforderung nach DIN) nur in den oberen beiden Ge-
schossen erreicht, wobei offen bleibt, ob damit das Staffelgeschoss mit eingerechnet wur-
de. Das heif3t, dass in diesen Geb&uden liber 50 % der Wohnungen wiederum nicht an-
néhrend ausreichend besonnt sind.

Stellungnahme:

Zusammenfassend sind gem&nR den Ergebnissen der Verschattungsstudie in den von Ab-
standsflacheniberlagerungen betroffenen Bereichen lediglich max. 9 von insgesamt ca.
320 geplanten Wohnungen in Bezug auf die Kriterien der DIN 5034-1 nicht optimal be-
sonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Besonnungsdauer von weniger als zwei Stunden
am 21.03. auf. Auch unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Besonnungsstudie sind fur
diese Wohnungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewéhrleistet. Durch die Mog-
lichkeit, auch in diesen Wohnungen Fenster zu einer Gebaudeseite mit mehr als ausrei-
chend grofRen Abstandsflachen - wenn auch nicht besonnten Seite - vorzusehen, ist eine
hinreichende Belichtung und Beliiftung der Wohnungen in jedem Fall gewahrleistet.

Eine nicht optimale Besonnung eines Anteils von Wohnungen stellt in verdichteten Lagen
insbesondere bei teilweise nach Norden ausgerichteten Lagen zudem keine auf3ergewodhn-
liche, sondern eine durchaus haufig anzutreffende Situation dar, ohne dass dort die ge-
sunden Wohn- und Arbeitsverhéltnisse regelmafig gefahrdet waren. Angesichts des Ge-
wichts der dargelegten und in 6ffentlichem Interesse liegenden Griinden fir die Planung
einer verdichteten Bebauung an diesem Standort wird es in Abwagung der unterschiedli-
chen Interessen flr vertretbar gehalten, wenn einzelne Wohnungen keine optimale Beson-
nung aufweisen.

Insbesondere liegen im Verhéltnis der neu geplanten Gebaude zur bestehenden Reihen-
hauszeile an der Schwielowseestralle bzw. der fiir die Belichtung der Slidseiten der ge-
planten Zeilen maRRgeblichen Seiten mit Abstédnden von ca. 22 m keine Unterschreitungen
von Abstandsflachen vor. Vielmehr werden die Vorschriften der Berliner Bauordnung
(8 6 Abs. 5, 0,4 H Abstand je Gebaude) mit einem Abstand von jeweils 0,96 H im WA 1
bzw. 0,85 H deutlich tbererfillt. Schon hieraus ergibt sich, dass eine unverhaltnismaRige
Verschattung nicht vorliegen kann. Zudem ist eine Besonnung im Januar eine ,Kann-
Vorschrift* der DIN: ,Soll auch eine ausreichende Belichtung in den Wintermonaten sicher-
gestellt sein, sollte die mdgliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betra-
gen“. Des Weiteren existieren keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fiir die Be-
sonnungsdauer bei stadtebaulichen Planungen, allerdings kann die DIN 5034-1 als ein Kri-
terium fir die Beurteilung herangezogen werden. Hingegen hat die Rechtsprechung fest-
gestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist, wenn zur Tag- und Nacht-
gleiche (20. Marz / 23. September) eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden ge-
sichert ist. Dies ist in Bezug auf die Sudfronten der Reihenhauser bzw. der Zeilenbebauung
in voller HOhe mehr als erfillt, da sie mehr als 5 h bzw. mindestens 4 h nicht verschattet
sind.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
Freiflachen

Die zwischen den Gebé&uden befindlichen privaten Grundstiicksfreiflichen werden (ganz-
jahrig) vollsténdig verschattet / stark verschattet, so dass sie nicht bepflanzbar sind, keine
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Nutzungsqualitét fiir die Bewohner aufweisen und im Hinblick auf die DIN 18034 auch nicht
als private Kinderspielplédtze genutzt werden dlirfen.

Stellungnahme:

Die Darlegung, die Freiflachen zwischen den Baukdrpern seien durchgdngig verschattet,
deckt sich nicht mit der Ergebnissen der Verschattungsstudie. Eine nahezu vollstandige
Verschattung tritt nur im Winter ein, also einem Zeitpunkt, in dem die Nutzung der Freifl&-
chen klimabedingt ohnehin gering ausfallt. Zur Tag- und Nachtgleiche sind wechselnde
Teilbereiche bereits mehrstiindig nicht verschattet, es verbleiben aber ganztagig verschat-
tete Zonen. Im Sommer ergeben sich im Tagesverlauf fir nahezu alle Freiflachen schatten-
freie Zeitraume. Damit ergibt sich eine fir verdichtete Stadtbereiche typische Situation, die
nicht zu unzumutbaren Einschrdnkungen der Nutzbarkeit fihrt. Die Realisierbarkeit von
privaten Kinderspielplatzen ist gegeben. Eine Bepflanzung ist selbstverstandlich mdglich.

Durch die vorgeschriebene Aufbauhthe des Bodens oberhalb von Tiefgaragen sind in je-
dem Fall zumindest in Teilbereichen auch Strauchpflanzungen maoglich, zudem gibt es
auch Pflanzen fur schattige Standorte. Dartber hinaus verbleiben in allen Baufeldern FIl&-
chen mit natirlichem Bodenanschluss, die auch Baumpflanzungen ermdglichen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Sichtachse / Kaltluftzufluss

Durch die Nordverschiebung der Punkthduser an der Havelpromenade wird nicht nur — wie
bereits im vorangegangenen Verfahrensschritt die Sichtachse auf die Havel fiir die Be-
standsgebéude verstellt — sondern auch der Kaltluftzufluss beintréchtig, was zu einer un-
glinstigen Erwdrmung im Sommer fiihrt. Zudem wird in der Begriindung ein zu grol3er ver-
bleibender Abstand angefiihrt. Es wird die Erstellung eines Klimamodells gefordert.

Stellungnahme:

Die Begrundung wird hinsichtlich der Breite der Offnung redaktionell Uberarbeitet. Die
Auswirkungen auf die Sichtachse werden trotz der tatséchlich um 0,7 m geringeren Off-
nung aufrechterhalten (keine wesentliche Auswirkung).

Klar ist, dass mit einer Bebauung der heutigen Freiflachen im Plangebiet, die allerdings
auch schon auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts zulassig war, die Beluftungs-
und Kaltluftausbreitungssituation negativ beeinflusst wird. Im Zusammenhang mit der be-
absichtigten Planung sind jedoch nur die Veranderungen gegeniiber dem geltenden Pla-
nungsrecht zu betrachten. Zudem ist hinsichtlich der Auswirkung auf eventuelle Kaltluft-
strome in die Hofbereiche lediglich eine Verringerung der Offnung von 22 m auf 19 m in die
Abwagung einzustellen, da die Balkone auf Grund der Offnung zwischen ibereinanderlie-
genden Balkonen diesbeztiglich, wenn tberhaupt, nur geringfligige zuséatzliche Auswirkun-
gen aufweisen. Auch nach der Reduzierung der Offnung bleibt das stadtebauliche Konzept
einer Offnung der Hofe zum Wasser erhalten. Zudem befinden sich 6stlich der Solitarge-
baude Abstande zu den bereits vorhandenen bzw. geplanten Baukorpern, die ebenfalls ei-
ne Durchstrémung ermdglichen. Dabei wurde der Abstand zwischen dem stdlichen Solitar
und der angrenzenden dstlichen Zeilenbebauung im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens 5-73 gegenuber dem bestehenden Planungsrecht sogar um 5,0 m auf jetzt 11,0 m
aufgeweitet, was die Durchstromung an dieser Stelle verbessern kann. Somit sind insge-
samt keine wesentlich nachteiligen Auswirkungen der geplanten Anderungen der Baukor-
perstellung des stidwestlichen Solitéars auf die Durchliftung bzw. den Kaltluftzufluss von
der Havel zu erwarten. Die Anfertigung einer Modellrechnung ist daher nicht erforderlich.

Dem Einwand wird teilweise gefolgt.

» Verkehrszunahme Verkehrsprognose 2030 / Schallschutzkonzept
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Es wird vorgetragen, dass durch die Bebauung im Plangebiet und die im ndheren und wei-
teren Umfeld geplante Neubebauung zu steigenden Belastungen fiir die bereits anséssigen
Bewohner fiihrt. Es wird beméngelt, die Planung innerhalb des Geltungsbereichs bertick-
sichtige nicht die Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, einer ,,auf Vermeidung und Ver-
ringerung von Verkehr ausgerichteten stadtebaulichen Entwicklung®, da Malinahmen, die
zu einer mal3geblichen Reduzierung des Verkehrs flihren (z. B. Planung einer Stral3en-
bahnlinie o. &., StralRenanbindung an die Rauchstral3e nach Gartenfeld), nicht geplant sind.
Zudem wird von einem Blirger die Errichtung einer Larmschutzwand auf der Ostseite der
Daumstral3e (entsprechend einer MalBnahme slidlich des Plangebiets) angeregt.

Stellungnahme:

Die Daumstral3e hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Uber die Havel (Verbin-
dungsstufe II) die Funktion einer ibergeordneten Hauptverkehrsstral3e. Gleichzeitig tber-
nimmt die DaumstralRe eine entsprechende Anbindungs- und Erschliel3ungsfunktion fur die
angrenzenden vorhandenen bebauten und die planungsrechtlich bereits gesicherten Sied-
lungsflachen. Der Ausbauzustand der Daumstraf3e entspricht diesen Funktionen. Zusatzli-
che Verkehre, die aus Planungen an anderer Stelle resultieren, sind hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf Dritte nicht Gegenstand der Abwégung, da sie nicht Folge dieses Bebau-
ungsplanverfahrens sind und auch nicht beeinflussbar durch diesen sind. Sie sind aller-
dings auf Grund der zu beriicksichtigenden Verkehrsprognosen als Bemessungsgrundlage
fur den Schallschutz innerhalb des Bebauungsplans maR3geblich.

Eine weitere Verkehrszunahme durch die Aufsiedelung der Flachen in den Bebauungspl-
angebieten 5-73 und 5-74 ist zwar gegeben, aber nur insoweit in die Abwagung einzustel-
len, als ihre Auswirkungen uber das bestehende Planungsrecht aus den rechtskraftigen
Bebauungsplanen VIII-526 und VIII-530 hinausgeht. Nach derzeitigem Kenntnisstand
ergibt sich ein Zuwachs von 44 Wohneinheiten (WE) und 88 Einwohnern (EW) aus dem
Bebauungsplan 5-73 und von ca. 170 WE und 340 EW aus dem Bebauungsplan 5-74, ins-
gesamt ca. 214 WE und 428 EW. Bei einem solchen Entwicklung ist mit hoher Sicherheit
davon auszugehen, dass der hierdurch verursachte Verkehrszuwachs auf der DaumstralRe
unterhalb eines Wertes von 10% (=1.466 Fahrten) liegen wird. Hiermit ist eine Schallpegel-
veranderung von weniger als 0,4 dB(A) verbunden, die deutlich unterhalb der Wahrnehm-
barkeitsschwelle des menschlichen Ohrs von ca. 2 dB(A) liegt. Insofern ist die Erhéhung
der Verkehrsmenge als nicht wesentlich einzustufen; insbesondere resultiert hieraus kein
Anspruch auf zusatzlichen Larmschutz.

Die Reaktivierung einer ehemals bereits besiedelten und durch den OPNV erschlossenen
Flache innerhalb des Stadtgebiets flir den Wohnungsbau stellt ihrerseits bereits eine Maf3-
nahme zur Vermeidung bzw. Verringerung von Verkehr im Sinne des 8§ 1 Abs. 6 Nr. 9
BauGB dar. Ohne eine solche Entwicklung wiirden zunehmend Flachen im AulRenbereich
bebaut werden missen, die auf Grund fehlender OPNV-Anbindung oder groRer Entfernung
zu Arbeitsstatten zu einer Verkehrszunahme des Individualverkehrs und damit zu héheren
Belastungen in weiten Stadtgebieten flihren wirden.

Die neue Buslinie X 36 verbessert zudem die Anbindung der Wasserstadt an das U-
Bahnnetz und kann so dazu beitragen, die Attraktivitat des OPNV fiir die Bewohner zu
steigern. Dies kann dazu beitragen, die Anzahl der Fahrten mit dem Auto zu verringern. Ein
Verzicht auf die zuséatzliche Verdichtung ist aus erschlielungstechnischer Sicht nicht erfor-
derlich.

Eine Schallschutzwand oder ein Schallschutzwall kann im Vergleich zur Siedlung an der
Adickestral3e, die deutlich von der DaumstralBe abgertickt liegt, im Bereich der nérdlichen
Daumstrale keine wesentliche Minderung bewirken. Auf Grund der Lage direkt an der
Daumstral3e musste eine Larmschutzwand fir die Reihenhduser 0Ostlich der Daumstral3e
nahezu gebaudehoch ausfallen, um hinreichende Wirkung zu erzielen. Dies kann jedoch
weder im Sinne der Anwohner sein (Belichtung von Westen), noch stellt dies einen erstre-
benswerten stadtebaulichen Zustand dar.
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Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Ausgleich fiir hohe Dichte trotz neuer MaBnahmen nicht ausreichend

Es wird dargelegt, dass die mit der Anpassung des Bebauungsplans vorgeschriebenen
Begriinungen als Ausgleichsmalnahme fiir die Uberlagerung der Abstandsfléchen sowie
fiir die deutlichen GRZ/ GFZ-Uberschreitung nicht ausreichend seien.

Stellungnahme:

Die im Rahmen der Uberarbeitung des Bebauungsplanentwurfs neu eingefiihrten Festset-
zungen zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem bestehen-
den Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zu sehen. Bereits der festgesetzte Be-
bauungsplan sieht eine Uberschreitung der NutzungsmaRe fiir allgemeine Wohngebiete
aus § 17 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung vor. Die auftretenden Uberschreitungen wer-
den im Rahmen der Gesamtkonzeption fiir die Entwicklung des Quartiers z.B. durch neu
geschaffene 6ffentliche Freiflachen, insbesondere die Uferpromenade sowie die Lage an
der Havel einschlieBlich einer Offnung der Bebauung zum Wasser, die zu einer Aufwertung
der privaten Freiflachen beitragt, ausgeglichen. Daher sind im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens 5-73 insbesondere diejenigen Auswirkungen der Uberschreitung der Ober-
grenzen des § 17 BauNVO durch Umsténde auszugleichen, die sich durch die Anderungen
der zulassigen Grund- (+ ca. 880 m?) und Geschossflachen (rund + 5.900 m2 einschlie3lich
der anzurechnenden Geschossflache fir Balkone von 1.600 m2) gegeniber dem geltenden
Planungsrecht ergeben. Diesen Anderungen steht allein durch die geplante Dachbegri-
nung eine begriinte Flache von ca. 3.850 m2 gegeniber. Im Zusammenwirken mit dem
weitgehenden Ausschluss oberirdischer Stellplatze — zuléssig sind nur oberirdische Stell-
platze fir schwer Gehbehinderte - und den geplanten Festsetzungen zur Begriinung von
Tiefgaragen werden die zusétzlichen Uberschreitungen mehr als ausgeglichen.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Altlasten / Tiefgaragen

Es werden Befiirchtungen gedullert, dass es durch den Bau von Tiefgaragen zu einer Mo-
bilisierung des Tanklagerschadens kommen kbnnte. Dartiber hinaus wird eine Klarstellung
hinsichtlich des Arsenschadens gefordert, da hiervon auch der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 5-73 betroffen sei. Ein Monitoring sei durchzufiihren.

Stellungnahme:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 waren auf Grund der vorangegangenen in-
dustriellen Nutzungen Bodenbelastungen zu verzeichnen. Diese Belastungen wurden
schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 Uberwiegend saniert. Der verun-
reinigte Boden oberhalb des Grundwasserspiegels wurde im Jahr 1999 abgetragen und
durch sauberen Boden ersetzt, so dass eine sensible Nutzung wie Wohnen in keiner Wei-
se beeintrachtigt wird. Wie bereits in der Begrinung dargelegt, wurde im Rahmen der be-
schréankten Behordenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Mérz 2016 seitens der ehem.
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIl D, mitgeteilt, dass der Be-
reich sudlich der Templiner-See-Stralie zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit gilt. Im
Bereich ndrdlich der Templiner-See-Stral3e bis zur Schwielowseestral3e wirden baube-
dingte Bodenaushubmafnahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich keine Ge-
fahrdung darstellen, sondern den Sanierungserfolg durch Beseitigung von Restverunreini-
gungen sogar erhdhen.

Eine Belastung des Bodens bzw. eine Gefdhrdung des Grundwassers durch im Boden be-
findliches Arsen bestand insbesondere im Bereich zwischen der sudlichen Schielowsee-
stral3e, der Havel, der Langer-See-Stra3e und der Daumstral3e, also im Geltungsbereich
des Bebauungsplans 5-74. In diesem Bereich wurden die oberen Bodenschichten abgetra-
gen und mit Fertigstellung im Jahr 2002 ein unterirdisches Abdichtungsbauwerk (sog.
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Dichtwandkasten) zur Einkapselung des Schadens errichtet. Oberhalb des Kastens wurde
Boden aufgefillt, dessen Schadstoffbelastung vorschriftenkonform so gering ist, dass eine
Wohnnutzung uneingeschrankt moglich ist.

Am 09.01.2018 ging zu dieser Thematik eine erneute Einschatzung der Senatsverwaltung
fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Il C, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und
Grundwassersanierung, mit folgendem Wortlaut ein:

,Die Tiefgaragen werden oberhalb des Grundwassers gegriindet, also im sanierten Boden-
bereich. Ein Eingriff ins Grundwasser zum Bau der Tiefgaragen ist derzeit nicht vorgese-
hen. Von daher ist eine Mobilisierung durch die Baumalinahme nicht zu besorgen, zumal
durch die zukiinftige Oberfldchenversiegelung und Auflagen zur Niederschlagswasser-
versickerung ein Verlagern (,Auswaschen®) der Restbelastungen vermindert wird.

Restbelastungen: Aufgrund technischer und finanzieller Einschrédnkungen (Verhéltnisma-
Bigkeit) sind nach den durchgefiihrten Malinahmen Restbelastungen im Boden (Grund-
wasser-geséttigter Bereich) und Grundwasser verblieben. Die umgesetzte Bodensanierung
hatte das Ziel, eine Wohnnutzung des Areals zu ermdglichen (Wirkungspfad Boden-
Mensch gem. Bundesbodenschutzgesetz).

Fazit: Eine Nutzung zu Wohnzwecken ist gemall BBodSchV im gesamten Gebiet zuldssig.
Nérdlich angrenzend wurde ein massiver Arsenschaden saniert (Dichtwandkasten). Rest-
belastungen verbleiben in Boden und Grundwasser und werden (berwacht (Grundwasser-
untersuchungen). Etwaige Ausgasung aus dem Boden in die Luft (BTEX) konnten in den
sensibel genutzten Bereichen (Kinderspielflachen, Nutzergérten) anhand von Bodenluftun-
tersuchungen im Jahr 2017 nicht belegt werden.

Der Boden wurde bis zum Grundwasseranschnitt ausgehoben und durch sauberes (Z-0)
Material ausgetauscht. Im Zuge der Bebauung muss im Bereich von Freiflachen bis zum
StralBenniveau mit sauberem Material aufgeschlittet werden.

Die in der o. g. Stellungnahme vom 09.01.2018 geforderten Nutzungseinschrankungen
mussen nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Aufgrund der Lage des Plangebiets
innerhalb der Wasserschutzzone 1ll B des Wasserwerks Tegel ist die Niederschlagsent-
wasserung allgemein nicht zulassig und kann daher im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsver-
fahren versagt werden. Beziglich der Grundwasserenthnahme besteht geman § 37 Berliner
Wassergesetz eine Anzeigepflicht, so dass eine Feinsteuerung der Zulassigkeit im nach-
folgenden Verfahren gesichert ist.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

= Artenschutz

Ein(e) Biirger(in) gibt zur Kenntnis, eine Reihe von Tierarten (Insekten, Végel und Fleder-
maéuse) im Plangebiet beobachtet zu haben. Es werden Bedenken geédullert, dass durch
die dichte Bebauung Lebensrdume verlorengehen und eine Beeintrdchtigung der aufge-
fliihrten Arten die Folge ist.

Stellungnahme:

Die benannten Tierarten wurden von einem Gutachter auf der Grundlage einer Begehung
im August 2017 im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestidnde aus § 44
Bundesnaturschutzgesetzt untersucht und bewertet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass aus
— je nach Art - unterschiedlichen Griinden ein Eintreten von Verbotstatbestidnden des Ar-
tenschutzrechts ausgeschlossen werden kann.

Das Ergebnis der Einschatzung des Gutachters wird von der unteren Naturschutzbehérde
in einer Stellungnahme von 10.01.2018 bestatigt und ergénzt. Bzgl. der Feld-
Sandlaufkafer, Dunen-Sandlaufkafer, Heuschrecken (insb. Blaufliigelige Odlandschrecke)
und ggf. der Hymenoptera gemaR 8§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG, werden keine Verbote
nach Bundesnaturschutzgesetz eintreten, da die 6kologische Funktion der von dem Vorha-
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ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang (&hnliche
Offenbodenstrukturen in unmittelbarer Umgebung des Vorhabens) weiterhin erfillt wird. Es
sind somit keine Konflikte erkennbar.

Des Weiteren schafft die festgesetzte Teilbegriinung von Dachflachen Ersatzlebensrdume
insbesondere flur flugfahige Insekten. Durch die geplante Festsetzung einer Erdiberde-
ckung fur Tiefgaragen, die, sofern sie nicht flr Spielplatze 0.4. genutzt wird, gartnerisch
anzulegen ist. Dartber hinaus bleiben in allen Baugebieten unversiegelte Flachen und
mindestens im Sommerhalbjahr nicht verschattete Hofbereiche erhalten, damit sind auch
Strauch- und Baumpflanzungen mdéglich.

Keine Anderung der Planung

= Wohnungsbedarf / stadtebauliches Konzept / Dichte

Es wird vorgetragen, dass dem bestehenden Wohnungsmangel im Geltungsbereich und
dem weiteren Umfeld mit ca. 8.000 geplanten Wohnungen in unverhéltnisméafigem Aus-
mald zu Lasten der Stadtteile Haselhorst und Hakenfelde Rechnung getragen werden soll,
wohl auch, weil in anderen Bezirken eine Vielzahl gro3er Bauprojekte gestoppt wurde. Eine
Mischung unterschiedlicher Wohnformen werde dabei vernachléssigt. Damit werde auch
das stadtebauliche Konzept fiir die Wasserstadt, dass eine dichte Bebauung westlich und
eine aufgelockerte Bebauung 6stlich der Havel vorsah, in vélliger Missachtung der beste-
henden Bebauung génzlich aufgegeben.

Stellungnahme:

Die Planungen fir die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdich-
teten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havel-
ufer und die Errichtung von Geb&duden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der
Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 geltendes Planungsrecht fur die
Flachen innerhalb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war ledig-
lich fur einen kurzen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswoh-
nungsbau bestand, Gegenstand der Planungstiberlegungen fir den Geltungsbereich. Die
aktuelle Entwicklung veranlasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und
auf weitere Potentiale und Optimierungsmaoglichkeiten zu tberprifen.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage
am Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitat mdglichst fur viele Anwoh-
ner erlebbar sein und kann gleichzeitig die im Geschosswohnungsbau naturgemal gerin-
geren Freiflachenanteile der Grundstiicke erganzen. Eine Planung von Einfamilienhdusern
an dieser Stelle wiirde der Lagequalitat und den Gbergeordneten Erfordernissen der Stadt-
entwicklung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen des
Wohnraumbedarfs erheblich verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defi-
zit an Wohnraum. Maldgeblich fur die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungs-
markt ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und
Nachfrage. Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die
vor wenigen Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und
der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Die Deckung
des Wohnungsbedarfs erfordert und rechtfertigt eine optimale Nutzung mit entsprechend
hdherer Verdichtung von noch bestehenden innerstadtischen Baupotentialen in stadtebau-
lich vertraglicher Weise auch Uber die Obergrenzen aus § 17 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) hinaus. Ziel ist eine maf3volle Verdichtung im Wesentlichen innerhalb der bereits
im Bebauungsplan VIII-526 geplanten Kubaturen. Daher sieht der Bebauungsplan einer-
seits vor, die teilweise bislang noch fiir eine Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen
ebenfalls als Geschosswohnungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2 und WA 3)
die geplante Zeilenbebauung im mittleren Bereich der Baugebiete um ein zulassiges Voll-
geschoss zu erhéhen sowie im gesamten Plangebiet mit Ausnahme der Zeile nérdlich der
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ZernseestralRe oberhalb des jeweils obersten zuldssigen Vollgeschosses ein Staffelge-
schoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fiir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfiihrlich darlegt, dariiber hinaus
auch aus folgenden Griinden stadtebaulich gerechtfertigt:

» Wiedernutzbarmachung von Siedlungsflachen auf der Grundlage der Vorschriften des
§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch

» Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der héchsten
baulichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingéarten mit der
niedrigsten Dichte.

Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstiande und MaRnah-
men vertraglich gestaltet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht "aufgestockt™ werden. Hierzu wurden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens verschiedene Auswirkungsanalysen erstellt (u.a. Verschattungs-
studie, Analyse einer eventuellen Wertminderung der angrenzenden Grundsticke). Die Er-
gebnisse der Auswirkungsanalysen zeigen, dass sich durch die geplanten Festsetzungen
des Bebauungsplans 5-73 Auswirkungen ergeben, die jedoch formalrechtlich keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen auf die vorhandenen bereits bebauten Grundstiicke in-
nerhalb des Geltungsbereichs und dstlich der Daumstrafl3e haben.

Zudem erfolgt auch keine einseitige Ausrichtung des Gesamtquartiers 6stlich der Havel auf
Geschosswohnungsbau. Erhebliche Flachen sind in den vergangenen Jahren bereits mit
Einfamilienhdusern bebaut worden. Zur Herstellung unterschiedlicher Wohnformen, also
einer Durchmischung soll nunmehr die Realisierung von GeschoRwohnungsbau erfolgen.

Der Hinweis auf gestoppte Bauvorhaben in anderen Bezirken wird zur Kenntnis genom-
men. Unabhéangig hiervon befinden sich in allen Bezirken eine Vielzahl von Projekten in der
Vorbereitung bzw. Durchfuihrung, um den bestehenden Wohnungsmangel im Land Berlin
zu verringern. Dabei ist selbstverstandlich, dass sich in den Auf3enbezirken mehr potentiel-
le Flachen fur eine Siedungsentwicklung oder Nachverdichtung befinden, als in den ohne-
hin schon dicht besiedelten Stadtteilen.

Den Einwanden wird nicht gefolgt.

= Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen weist auf die im Flédchennut-
zungsplan enthaltene Freihaltetrasse fiir die S-Bahn hin und fordert, die Trasse entweder
im Bebauungsplan 5-73 oder im Bebauungsplan VI1I-515 freizuhalten.
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Stellungnahme:

Grundsatzlich ist zunadchst festzuhalten, dass der rechtskréaftige Bebauungsplan VIII-567
die PohleseestralRe mit einer 25 m breiten 6ffentlichen Verkehrsflache sichert und damit
die Trassenfreihaltung bereits grundsatzlich bertcksichtigt ist.

Ein Trassenfihrung der S-Bahn noérdlich der Spandauer-See-Briicke ist auf Grund der be-
reits vorhandenen Bebauung nordlich der Rhenaniastralle auf der Ostseite der Havel und
insbesondere im Bereich Hugo-Cassierer-Straf3e und An der Havelspitze auf der Westseite
der Havel in oberirdischer Lage nicht mdglich. Somit scheidet hier auch eine oberirdische
Querung der Havel aus. Sollte zukiinftig eine unterirdische Trassierung geplant sein, so
steht eine Bebauung im Bereich des Bebauungsplans 5-73 dieser nicht im Wege, da auch
in anderen Bereichen bereits bebaute Gebiete zu unterfahren wahren.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung des Bezirksamts Spandau hat das Ergebnis der Betei-
ligung der Offentlichkeit in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 zustimmend zur Kenntnis
genommen.

Zustindigkeitenwechsel des Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung des Bebau-
ungsplans 5-73 durch Anwendung des § 7 Abs. 1 AGBauGB, Eingriffsrecht

Die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender Ge-
samtinteressen Berlins (vollumfangliche Anwendung des Berliner Modells der kooperativen
Baulandentwicklung) mit Schreiben vom 12. Méarz 2018 von ihrem Eingriffsrecht geman § 7
Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung
des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen.

Im Anschluss daran wurde eine textliche Festsetzung zur Absicherung der Schaffung eines
Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen im Plangebiet (Nr.
17) ergéanzt. Die Festsetzung soll jedoch nur fir die neu zu bebauenden Flachen des Plan-
gebiets gelten. Hierfir ist die Kennzeichnung der Grundstiicke des Bestands in der Plan-
zeichnung zur Klarstellung der Flache erforderlich. Im Rahmen einer vorgezogenen
Rechtspriifung erfolgten auch redaktionelle oder klarstellende Anderungen an den textli-
chen Festsetzungen Nr. 1 und Nr. 2 (Festsetzung der zulassigen Grund- und Geschossfla-
che), die keine materiell-rechtlichen Auswirkungen haben. Im Zusammenhang mit der re-
daktionellen Anderung der textlichen Festsetzung Nr. 1 ist das Baufeld an der Daumstraie
mit einem neuen Buchstaben (F) gekennzeichnet worden. Hierdurch war einer redaktionel-
le Anderung der textlichen Festsetzungen Nr. 6 (Festsetzung der Hohe der baulichen An-
lagen inklusive Staffelgeschoss) und Nr. 11 (bedingte Festsetzung hinsichtlich der Aus-
Uibung der Nutzung der baulichen Anlagen) erforderlich, die auch fiir das umbenannte Bau-
feld gelten.

In der textlichen Festsetzung Nr. 4 wurde die Regelung fir die ausnahmsweise zulassige
Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassentreppen im Bereich der Bestandsgebaude
gestrichen. Die Terrassen geniefl3en Bestandsschutz.

In der textlichen Festsetzung Nr. 5 wurde die Uberschreitungsmoglichkeit der Baugrenzen
fur Balkone verandert. Zulassig sein soll zukunftig nur noch eine Uberschreitung um 1,5 m
(bisher 2,2 m). Die Anderung erfolgte zur Optimierung der Freiflachen in den Blockinnen-
bereichen.

Zudem wurde zwischen dem Land Berlin und dem Grundstiickseigentiimer ein stadtebauli-
cher Vertrag geschlossen, der Regelungen zu mietpreis- und belegungsgebundenen Woh-
nungen und zur Herstellung bzw. Finanzierung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
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(Kita, Schule, offentliche Spielplatze) enthalt. Zum Ausgleich eines durch die geplanten
Festsetzungen des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffs in ein nach 8§ 30 BNatschG)
geschuitztes Biotop wurde ebenfalls ein 6ffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen.
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10.

10.1

Beschrankte Beteiligung der __Beh6rden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange
und erneute Beteiligung der Offentlichkeit

(Plandokument vom 28. November 2016 mit Deckblattern vom 15. November 2017 und
vom 27.04.2018)

Erneute beschrankte Beteiligung der beriihrten Behoérden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der erneuten offentlichen Auslegung
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB geéndert. Die Anderungen beriihrten die Grundziige der Pla-
nung. Daher wurde gemalf 8§ 4 Abs. 3 in Verbindung mit 8 4 Abs. 2 BauGB eine erneute
beschrankte Beteiligung der berihrten Behdrden und der sonstigen Trager oOffentlicher Be-
lange durchgefuhrt.

Die Beteiligung der beriihrten Behérden und der sonstigen Tréager offentlicher Belange er-
folgte mit Schreiben vom 09.05.2018 und einer Fristsetzung bis zum 28.05.2018. Im
Schreiben wurde klargestellt, dass die Mdoglichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die
durch die Deckblatter 1 und 2 geanderten und erganzten Teile des Bebauungsplans be-
schrénkt sind.

Im Beteiligungszeitraum wurden 30 Behdrden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange um
eine Stellungnahme zu den geanderten Inhalten gebeten. 21 Behdrden haben eine Stel-
lungnahme abgegeben.

Im Wesentlichen wurden Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen ge&uliert:

1. Klimaschutz, Qualitat der festgesetzten Begriinungsmaflinahmen

2. Berucksichtigung einer S-Bahnfreihaltetrasse aus dem Flachennutzungsplan

3. Verkehrsprognose, Berucksichtigung S-Bahnfreihaltetrasse, luftfahrtrechtliches Hinder-
nisrecht und Anlagenschutz

Regenentwasserung / Altlasten

Briickenbewirtschaftung

Versorgung mit Grundschulplatzen

Bertcksichtigung Ubergeordneter Planungen

Anwendung des Berliner Modells (mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum)

© N g A

zul.

» Klimaschutz

Vom Umwelt- und Naturschutzamt des BA Spandau wird vorgetragen, dass der Verweis
auf das bereits bestehende Planungsrecht nichts an der Tatsache &ndert, dass der Bebau-
ungsplan faktisch keine Vorsorge gegen stadtklimatische Beeintrdachtigungen trifft.

Stellungnahme:

In die Abwégung des Bebauungsplans 5-73 sind nur diejenigen Auswirkungen einzustellen,
die Uber das bisherige Planungsrecht hinausgehen. Der Grundstiickseigentiimer hatte das
bestehende Baurecht jederzeit ausnutzen kdénnen, ohne dass ausgleichende MalRhahmen
zum Klimaschutz zu erbringen gewesen waren.

Der Durchsetzung des stadtebaulichen Konzeptes mit der vorgesehenen Gebaudestellung,
die insbesondere der besonderen Lage an der Havel Rechnung tragt, wird ein Vorrang vor
den klimatischen Aspekten im Hinblick auf die Gebaudestellung eingeraumt. Dartber hin-
aus wird den klimatischen Aspekten Uber Dachbegriinungen und die Begriinung nicht
Uberbaubarer Grundstticksflachen ausreichend Rechnung getragen.

Der Anregung zur Anderung der Gebiudeausrichtung wird nicht gefolgt.
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= Klimaschutz

Es wird des Weiteren vorgetragen, dass die getroffene Festsetzung und zur Erdiiberde-
ckung von Tiefgaragen qualitativ unzureichend sei, um klimatisch wirksame Vegetations-
strukturen zu schaffen. Es wird eine Mindestiiberdeckung von 0,8 m sowie die zusétzliche
Festsetzung einer Pflanzbindung (ein Baum je angefangene 200 m? nicht (iberbaubare
Grundstiicksflache).

Stellungnahme:

Die Festsetzung zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im Zusammenhang mit dem
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zu sehen. In die Abwégung ist
als klimawirksame Auswirkung die Anderung der zulassigen Grundflache (+880 m2) einzu-
stellen. Diesen Anderungen steht allein durch die geplante Dachbegriinung eine zu begrii-
nende Flache von mehr als der vierfachen Grdl3e (ca. 3.850 m?) gegenlber. Im Zusam-
menwirken mit dem weitgehenden Ausschluss oberirdischer Stellplatze und den geplanten
Festsetzungen zur Begriinung von Tiefgaragen werden — auch vor dem Hintergrund einer
vergleichsweise geringen Anforderung an die Begrinung — durch die verstarkte Wasser-
haltung und —verdunstung mindestens ein Teilausgleich fur die kleinklimatischen Auswir-
kungen geschaffen. Dieses Ziel wird durch die Festsetzung einer Tiefgarageniiberdeckung
von 0,3 m bis 0,5 m erreicht. Hierbei handelt es sich um eine Mindestauflage — die Festset-
zung steht der Herstellung einer Erdiberdeckung von stdrkerem Umfang nicht entgegen.
Daruber hinausgehende Festsetzungen sind mit dem Ziel der Schaffung von preisgunsti-
gem Wohnraum aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht vereinbar.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
ZUu 2.
= Beriicksichtigung einer S-Bahn Freihaltetrasse aus dem Flachennutzungsplan

Die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. | legt dar, dass die im FNP
dargestellte S-Bahn Trasse vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und der Zielstel-
lung einer nachhaltigen Stadtentwicklung langfristig zu sichern sei.

Da die Darstellung im FNP nicht lagegenau ist, ist diese entweder im B-Plan 5-73 oder im
B-Plan VIII-515 zu sichern.

Die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV B schliel3t sich der An-
regung der Senatsverwaltung fiir Wohnen an.

Stellungnahme:

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 basieren auf den Festsetzungen des rechts-
verbindlichen Bebauungsplans VIII-526 und entwickeln diese fort. Die geplanten Abgren-
zungen der Uberbaubaren Grundstiicksflachen im Bebauungsplan 5-73 entsprechen im Be-
reich des allgemeinen Wohngebiets nérdlich der Pohleseestralle (WA 3) denjenigen des
Bebauungsplans VIII-526 und ermdglichen daher keine Uber das geltende Planungsrecht
hinausgehende Nutzung und stellen damit auch keine Uber das bereits bestehende Maf3
hinausgehende Einschrénkung fir die S-Bahn-Trasse dar. Dies gilt auch fir die geplanten
Tiefgaragen, da unterirdische Bauteile, insbesondere Keller auch nach dem geltenden Pla-
nungsrecht zulassig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trassenfiihrung dargestellt, die stdlich der Pohlessestralie
und der Spandauer-See-Bricke unterhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Ma-
selakezentrum verlduft. Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfuhrung, die
den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 tangieren wirde, steht die geplante Be-
bauung einer unterirdischen Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer
maoglichen S-Bahn Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des Garten-
feldes, der Mulldeponie im Bereich Rhenaniastralie, der Brickenwiderlager und der Havel)
nicht im Wege.
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Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VIII-515 eine Baureihe stidlich der Pohlesee-
strafRe durch die Festsetzung der Uberbaubaren Grundsticksflachen ein ca. 20 m breiter
Streifen ebenfalls von oberirdischer Bebauung freigehalten, der fur die unterirdische Tras-
sierung genutzt werden kdnnte. Der Bebauungsplan VIII-515 wurde mit diesen Uberbauba-
ren Grundsticksflachen vom Bezirksamt Spandau festgesetzt, somit ist davon auszuge-
hen, dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetragen wird.

Eine explizite Sicherung der geplanten Trasse erfolgt nicht im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens 5-73.

Zu 3.
= Verkehrsprognose

Die Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV B tragt vor, dass die
einem Schallgutachten zu Grunde gelegte Verkehrsprognose aus den Daten der Verkehrs-
prognose durch einen Gutachter hinsichtlich der Ermittlung des maligeblichen Falls zu be-
arbeiten ist. Hierbei ist entscheidend, dass die Grundlagen nachvollziehbar und rechtssi-
cher abgeleitet werden und auch einer méglichen gerichtlichen Auseinandersetzung stand-
halten. Es wird unterstellt, eine einfache Trendfortschreibung wie im Bebauungsplanverfah-
ren 5-73 erfolgt, reiche nicht aus. Die LKW-Anteile aus der Verkehrsprognose 2030 ldgen
zudem deutlich unterhalb der im Schallgutachten angenommenen Werte.

Stellungnahme:

Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gewahlte Verfahren ist im konkret vorliegenden
Fall rechtssicher verwendbar. Die ermittelten Verkehrsmengen bilden hier die Grundlage fir die
schalltechnische Untersuchung. Hierzu ist grundsatzlich auszufihren, dass bei der Erarbei-
tung von schalltechnischen Untersuchungen innerhalb eines Prognosehorizonts immer der
sogenannte ,worst-case” als Ausgangsfall fir die Ermittlung der Immissionsprognose zu
verwenden ist. Damit ist sichergestellt, dass die ggf. festzusetzenden Immissionsschutz-
mallnahmen innerhalb des Prognosehorizonts stets ausreichend dimensioniert sind. Der
schalltechnischen Untersuchungen zu Grunde zu legen ist die durchschnittliche tégliche
Verkehrsstarke. Diese liegt nach Angaben von SenUVK (08/2017 und 04/2018, Prognose
2030) fur die DaumstrafRe bei 18.000 KFZ/24 h (3 % LKW-Anteil) und 3.600 KFZ/24 h (3 %
LKW-Anteil) fur die Pohleseestralle. In die Verkehrsprognose 2030 sind Entwicklungspo-
tentiale aus rechtskraftigen Bebauungspléanen Uber die Bevdlkerungsprognose eingeflos-
sen, nicht jedoch Entwicklungen, die sich aus der derzeit in der Uberarbeitung befindlichen
Planung im Bereich der Wasserstadt hinaus ergeben konnen. Diese Uber das geltende
Planungsrecht hinausgehenden Verkehre sind in der Schallimmissionsprognose ebenfalls
zu berlcksichtigen.

Da im Frilhsommer 2017 (Vorbereitung der ersten erneuten Offentlichkeitsbeteiligung)
noch keine neue Verkehrsprognose der Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz vorlag, wurde entschieden, auf der Basis von hochgerechneten Verkehrswerten des
Jahres 2012 weiterzuarbeiten und es wurde somit eine Steigerung des Verkehrs auf der
Daum- und der Pohleseestralle um 25 bzw. 50 % zu Grunde gelegt. Hierbei wurde abge-
schatzt, dass eine noch hdhere Steigerung durch Entwicklungen im weiteren Umfeld un-
wahrscheinlich sei.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung, die auf den wie oben beschrieben be-
rechneten Verkehrsdaten beruht, geht der Schallgutachter von durchschnittlichen taglichen
Verkehrsstarken in folgender Hohe aus (Modell einer 50 % Steigerung):

Daumstral3e: 21.988 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis zu 16,4 % tags und bis
zu 2,2 % nachts,

Pohleseestralle: 3.919 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4 % tags und 1 %
nachts.
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Damit liegen die der 2. schalltechnischen Untersuchung vom 30.09.2017 zu Grunde geleg-
ten Werte fur die Daumstraf3e deutlich oberhalb und fur die Pohleseestral3e im Bereich der
Prognosewerte der Verkehrsprognose 2030. Insbesondere fir die hauptsachlich belastete
HauptverkehrsstraBe (Daumstrale) besteht in der Schallprognose ein Spielraum von
knapp 4000 Fahrten pro Tag fur eine Uber die in der Verkehrsprognose 2030 beriicksichtig-
ten Baupotentiale hinausgehende Entwicklung. Diese liegt bei ca. 1.000 WE, von der ca.
200 WE fur die Uber die festgesetzten Bebauungsplane VIII-526 und VIII-530 hinausge-
hend geplante Wohnungsentwicklung in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 in Anspruch
genommen werden. Damit liegt im Sinne des "worst-case-Ansatzes” ein ausreichender Si-
cherheitspuffer im Schallgutachten vor, der eine Verwendung im Bebauungsplan 5-73
rechtfertigt. Da die Textliche Festsetzung Nr. 14 lediglich einen Nachweis lUber den Innen-
raumpegel von Aufenthaltsrdumen verlangt und keine konkreten Anforderungen beztglich
des Schallschutzes an die AufRenbauteile von Baukdrpern festsetzt, ist die Beibehaltung
eines ,Sicherheitspuffers® in Bezug auf den Grundstuckseigentimer / Vorhabentrager zu-
mutbar.

Die niedriger liegenden Schwerverkehrsanteile flihren zu geringeren Immissionen in den be-
troffenen Wohngebieten. Damit wird der im Sinne des "worst-case-Ansatzes™ vorliegende
Puffer fur zukunftige Entwicklungen im Plangebiet tendenziell noch vergréiert.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
» Hindernisrecht und Anlagenschutz (Luftfahrtrecht)

Der Standort der geplanten Bebauung liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Berlin-
Tegel. Nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 a) LuftVG dlirfen in diesem Bereich Bauwerke, die eine H6-
he von 56 m lber NHN dberschreiten, erst nach Zustimmung durch die Oberste Luftfahrt-
behoérde errichtet werden.

Daneben ist am Standort zusétzlich auch die Unbedenklichkeit von Bauvorhaben im Hin-
blick auf die Stérwirkungen auf Navigationsanlagen zu priifen, wenn diese eine Hbhe von
26 m ltber Grund liberschreiten.

Stellungnahme:

Im Uberwiegenden Teil des Geltungsbereichs diirfen Gebaude geman textlicher Festsetzung
Nr. 6 eine H6he der Oberkante von 51,7 m tGber NHN nicht Uberschreiten, so dass weder der
Bauschutzbereich, noch der Anlagenschutz von diesen bertihrt ist.

Im Stdwesten des Plangebiets ist an der Pohleseestral’e am Briickenfuld der Spandauer-See-
Bricke ein maximal siebengeschossiges Gebdude zulassig, fur das keine zuldssige Gebaude-
hohe festgesetzt ist. Dieses Gebaude kénnte somit auch unter Ausschopfung der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans unter Beschrankung der Geschosshohe so realisiert werden, dass
eine Hohe von 56,0 m nicht tberschritten wird. Gleiches gilt fiir eine Gebaudehdhe von 26,0m
Uber Grund in Bezug auf eine mogliche Stérung von Flugsicherungsanlagen. Die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans sind somit vollziehbar.

Da fir den Geltungsbereich derzeit ein konkretes Vorhaben erarbeitet wird hat der Vorhaben-
trager eine luftrechtliche Genehmigung fiir eine Gebaudehthe von 63,5 m iber NHN bei der
obersten Luftfahrtbehérde (Schreiben der Behdrde vom 23.03.2018) und eine Genehmigung
der deutschen Flugsicherung (Schreiben vom 10.11.2017) eingeholt.
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zu 4.
*» Regenentwiasserung

Die Wasserbehérde des Landes Berlin weist darauf hin, dass die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung durch planerische Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicher zu stel-
len ist. Vorhandene Einleitbeschrdnkungen sind zu beachten.

Stellungnahme:

Im Rahmen der konkreten Ausfuhrungsplanung sind entsprechende Nachweise zu fiihren.
Sollten die vorliegenden Restriktionen zur Einleitung nicht eingehalten werden kdnnen,
stehen geeignete technische MalRBhahmen, wie z.B. Rickhaltung mit kontrollierter Abgabe
an das Kanalnetz zur Verfiigung, um die Bestimmungen einhalten zu kénnen.

Kenntnisnahme.

= Altlasten

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 5-73 beschreibt den westlich der Daumstral3e
gelegenen Bereich zwischen Schwielowseestral3e im Norden und Pohleseestralle im Su-
den. Der gesamte Geltungsbereich ist aufgrund seiner friiheren Branchennutzung (Chemi-
sche Fabrik Griesheim, Grol3tanklager Shell) Teil einer Fldche, die im Bodenbelastungska-
taster (BBK) mit der Nummer 100 erfasst ist. Durch die Branchennutzung kam es zu Ver-
unreinigungen des Bodens und des Grundwassers. Der Standort wird daher als Altlast ka-
tegorisiert. Zudem befindet sich der Standort im Trinkwasserschutzgebiet (Zone Ill B des
Wasserwerks Tegel).

Um eine spétere Wohnbebauung zu erméglichen wurden seinerzeit durch den stédtischen
Entwicklungstrdger ,Wasserstadt Oberhavel” durchschnittlich 2 m kontaminierter Boden
der ungeséttigten Zone bis ca. 0,56 m liber dem Grundwasserspiegel abgetragen und durch
sauberes Bodenmaterial (LAGA Z0) ausgetauscht.

Im nérdlich angrenzenden B-Plan VIII-630 / 5-74 (Bereich Schwielowseestral3e) befindet
sich ein unterirdisches Sicherungsbauwerk, dass das Kontaminationszentrum einer Arsen-
belastung einkapselt, von der ausgehend eine Schadstofffahne im Grundwasser bis zu den
Wasserwerksbrunnen des WW Tegel (Galerie Hohenzollernkanal) reicht. Der weiterhin
vorhandene Grundwasserschaden wird Uber ein langjéhriges Grundwasser-Monitoring be-
obachtet. Hierbei hat die Sicherung der Trinkwassergewinnung im Bereich der Galerie Ho-
henzollernkanal des Wasserwerkes Tegel vorrangige Bedeutung.

Im Jahr 2017 wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) gem. § 9
BBodSchG erneut Erkundungen in den sensiblen Bereichen durchgefiihrt (Kinderspielfl&-
chen und Mietergérten/Griinflachen), in deren Ergebnis einer sensiblen Nutzung zu Wohn-
zwecken nichts entgegensteht.

Im Rahmen _der bauvorbereiten MalBnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplan 5-
73 ist der Grundstiickeigentiimer gemal3 Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit
der zustdndigen Bodenschutzbehérde (SenUVK Referat Il C) liber alle bodenschutzrechtli-
chen Belange abzustimmen. Im vorliegenden Fall befindet sich der Eigentiimer (Gewobag)
in enger Abstimmung mit meiner Behérde und hat bereits Erkundungen mit dem Ziel
durchgefiihrt, emittierende Schadstoffquellen in der geséttigten Bodenzone zu lokalisieren.
Erste Ergebnisse deuten auf eine anhaltende Grundwasserschédigung hin. Die vorhande-
nen Grundwasserbelastungen im Geltungsbereich erfordern hinsichtlich geplanter Versi-
ckerungsanlagen und der baubedingten Entnahme von Grundwasser ebenfalls eine zwin-
gende Abstimmung mit der Bodenschutzbehérde. Grundwassernutzungen jeglicher Art
sind belastungsbedingt nur eingeschrénkt moglich.

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen ErkundungsmalBnahmen wird durch SenUVK I
C eine abschlieBende Gefahrenbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wei-
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terfiihrende ErkundungsmalBnahmen sowie Malinahmen zur Gefahrenabwehr im System
Boden und Grundwasser nicht auszuschlieBen, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstérer) gem. § 4 BBodSchG gegeniiber auferlegt werden (Sanierungsanordnung, Of-
fentlich Rechtlicher Vertrag, etc.).

Stellungnahme:

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt hinsichtlich einzelner aufgefuhrter
Sachverhalte eine redaktionelle Erganzung der Begriindung.

Kenntnisnahme

ZU 5.
» Briickenbewirtschaftung

Die Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. V weist darauf hin, dass
die Notwendigkeit der Freihaltung eines ausreichend breiten Sicherheits- und Wartungs-
streifens am Briickenende der Spandauer-See-Briicke, um Briickenunterhaltungsarbeiten
durchfiihren zu kénnen, erforderlich ist. Es bestehen keine Bedenken, sofern in die Be-
griindung aufgenommen wird, dass vor den Linien E-A1 und E-L12 keine gré3eren Bal-
konauskragungen als 2,5m zuldssig und keine Ausnahmen oder Befreiungen davon in
Baugenehmigungsverfahren zu erteilen sind.

Stellungnahme:

Im genannten Bereich ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans keine Uberschreitung
der Baugrenzen durch Balkone um mehr als 1,5 m zuldssig.

Die Begriindung wird hinsichtlich des Sachverhalts redaktionell um einen Hinweis zu Befreiun-
gen erganzt.

Ist bereits teilweise beriicksichtigt.
ZU 6.
» Versorgung mit Grundschulplatzen

Bei einer erfolgten Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB kénnte dem geplanten Vorhaben
durch die Senatsverwaltung fiir Bildung, Jugend und Familie nicht zugestimmt werden, bis
eine bedarfsgerechte — zeitlich wie quantitativ — Versorgung mit Schulplédtzen in der hier
malgeblichen Grundschulplanungsregion Haselhorst gesichert ist.

Stellungnahme:

Zunéchst ist festzustellen, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-73 nur diejenigen
Bedarfe an Grundschulplatzen in die Abwagung einzustellen sind, die sich aus den Uber das zu-
lassige Mal3 der baulichen Nutzungen (Geschossflache) des rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans VIII-526 hinausgehenden geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben. Ein
sich aus der Realisierung des bereits zuldssigen Geschossflachenanteils aus dem geltenden
Planungsrecht ergebender Bedarf, der zudem jederzeit durch eine Bebauung nach geltendem
Planungsrecht hatte entstehen kdnnen, war bereits in der bezirklichen Schulplanung zu berick-
sichtigen.

FUr die Bedarfe aus dem bereits seit 2008 bestehenden Baurecht kann der Grundstiickseigen-
timer mangels Rechtsgrundlage nicht herangezogen werden. Der Grundstlickseigentiimer
kann allerdings fir denjenigen Bedarf in Anspruch genommen werden, der durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplans 5-73 zusatzlich entsteht. Dieser Mehrbedarf von rechne-
risch finf Grundschulplatzen, der nach den Berechnungsvorgaben des Berliner Modells zur
kooperativen Baulandentwicklung ermittelt wurde, wurde in den verbindlichen Regelungen
des stadtebaulichen Vertrags zwischen dem Land Berlin und dem Grundstiickseigentimer
bertcksichtigt.
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Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und Familie, eine Bedarfsliste,
auf der die Erweiterung des Grundschulstandorts ,,An der Pulvermuihle* durch einen modu-
laren Erweiterungsbau (MEB) mit Prioritat gefiihrt wird. An diesem Standort werden, in Ab-
stimmung mit den zustandigen Fachabteilungen, die genannten funf Grundschulplatze, die
von dem Grundstlickseigentimer finanziert werden, verortet. Die Realisierung des MEB er-
folgt durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. V, und wird aus
einem dort gefuhrten Sammelkonto finanziert, d. h. die entsprechenden Investitionsmittel
stehen zur Verfligung. Die Bedarfsliste sieht eine Errichtung des MEB im Jahr 2019 vor.
Dies liegt innerhalb des zu erwartenden Bedarfshorizonts flr die geplante Bebauung im
Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73.

Kenntnisnahme.

Innerhalb des Verfahrens gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB wird wie folgt Stellung
genommen: Die Belange der fiir Bildung zusténdigen Senatsverwaltung werden nicht be-
riihrt.

Kenntnisnahme.
Zu .
= Beriicksichtigung libergeordneter Planungen

Die Senatsverwaltung fiir Finanzen weist darauf hin, dass im Jahr 2019 der Landesent-
wicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP H-R) in Kraft treten soll und
empfiehlt die Inhalte zur Vermeidung von Unstimmigkeiten in die Begriindung aufzuneh-
men.

Stellungnahme:

Eine Ubergeordnete Planung wird fiir die Bauleitplanung erst mit ihrem in Kraft treten verbind-
lich. Da aufgrund des Verfahrensstands zu erwarten ist, dass eine Festsetzung des Bebau-
ungsplans vor dem Jahr 2019 erfolgen wird, stellt die Darstellungen und Ziele des LEP B-B die
zu beachtend Planung dar.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.
Zu 8.

= Anwendung des Berliner Modells (mietpreis- und belegungsgebundener Wohn-
raum

Die Industrie- und Handelskammer trégt vor, dass die Anwendung des Berliner Modells der
kooperativen Baulandentwicklung hinsichtlich der Forderung nach einem Mindestanteil an
mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum stadtortgenau und nach den Bedarfen
vor Ort und nicht pauschal mit einem Anteil von 30 % an der Geschossfldache erfolgen soll.

Stellungnahme:

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Lan-
des Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu berlcksich-
tigen ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der
Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der
Bestandsermittlung und Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwéacherer Haushalte festgestellt wor-
den. Die Minderung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der
Gesamtabwagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen
worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist fest-
gelegt worden, dass das Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum
in einer bestimmten MindestgréRenordnung enthalten, Anwendung findet. Ausnahmen o-
der Abweichungen vom Berliner Modell sind in begriindeten Einzelfdllen dann mdéglich,
wenn Anhaltspunkte dafir bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und be-
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legungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung sozial stabiler Bevolke-
rungsstrukturen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB gefahrdet wére. Bei der Beurteilung
der Gefahrdung ist darauf abzustellen, ob das Vorhaben in einem Planungsraum liegt, der
nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale
Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde.
Dies ist hier nicht der Fall. Das Plangebiet liegt nicht in dem soeben beschriebenen Pla-
nungsraum, sondern in einem Gebiet mit mittlerem Status und stabiler Dynamik.

Der Trager nimmt auBerhalb seines Zustédndigkeitsbereichs Stellung.
— Kenntnisnahme -

Da bereits im November 2014 ein Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vorlag, wird ein An-
satz in Héhe von 25 % der geplanten Wohneinheiten fiir gerechtfertigt gehalten.

Stellungnahme:

Eine Anwendung des vor dem 01.02.2017 geltenden Mindestanteils fir mietpreis- und be-
legungsgebundenen Wohnraum in Héhe von 25 % der Wohnungen kommt nur in Betracht,
sofern die Grundzustimmung zur Anwendung des Berliner Modells vor dem 01.02.2017 er-
folgt ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall, insofern kommt die aktuelle Regelung zur An-
wendung.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Erneute eingeschrinkte Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans 5-73 wurde nach der erneuten o6ffentlichen Auslegung
geman § 4 Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB nochmals geéndert. Die Anderungen beriihrten
die Grundziige der Planung. Daher wurde gemal 8§ 4 Abs. 3 in Verbindung mit 8 3 Abs. 2
BauGB eine weitere erneute beschrankte Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt.

Die erneute offentliche Auslegung wurde im Amtsblatt fir Berlin Nr. 18 vom 4. Mai 2018
auf Seite 2250 sowie in der Tagespresse am 11. Mai 2018 ortsublich bekannt gemacht. Ei-
ne Abzeichnung des Bebauungsplans und eine Abschrift der Begrindung konnten im Be-
teiligungszeitraum auch tber das Internet eingesehen werden
(www.berlin.de/bebauungsplan-spandau).Im Amtsblatt wurde klargestellt, dass die Mdg-
lichkeit zur erneuten Stellungnahme auf die gednderten und ergénzten Teile des Bebau-
ungsplans (Deckblatter 1 und 2) beschrankt sind.

Im Rahmen der Nutzung elektronischer Medien oder auf dem Postweg wurden von 5 Bir-
gern Stellungnahmen eingereicht. Eine weitere Stellungnahme wurde auf dem Postweg
eingereicht. Es wurden sowohl AuBerungen zu Themenbereichen vorgetragen, die bereits
Bestandteil der Abwagung zur 1. Offentlichen Auslegung waren und im Rahmen der Ab-
wagung abschlieBend, d.h. ohne Anderung der Planung behandelt wurden. Dariiber hinaus
wurden Stellungnahmen zu den geéanderten Teilen abgegeben.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit wurden im Wesentlichen Anregun-
gen zu folgenden Themen der gednderten Teile des Bebauungsplans gedulRert und wie
folgt in die Abwagung eingestellt:

= Entfall des Grabeverbots aus dem Bebauungsplan VIII-526

Im noch gliltigen B-Plan VIII-526 ist fiir den Bereich WA1 und den Teil nérdlich der Linie a-
b des Bereiches WAZ2 ein Grabeverbot als Textliche Festsetzung definiert worden. Findet
sich diese Information entsprechend in den betroffenen Grundbuchbléttern? Dies ist zu
veranlassen, falls nicht bereits geschehen, um die Information an kiinftige Kaufer weiterzu-
geben.

Stellungnahme:
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Inwieweit das Grabungsverbot in den Grundbilchern vermerkt ist, ist dem Plangeber nicht
bekannt. Allerdings ist die Festsetzung des Verbots fur Grabungs- und Erdarbeiten im Be-
bauungsplan 5-73, der nach seiner Festsetzung die Regelungen des Bebauungsplans ViIlI-
526 ersetzen wird, nicht mehr enthalten. Die zum damaligen Zeitpunkt als Fachbehédrde
zustandige Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D hat im
Rahmen einer Behoérdenbeteiligung im Marz 2016 mitgeteilt, dass eine entsprechende
Festsetzung im Bebauungsplan 5-73 nicht mehr erforderlich ist: ,Der Bereich siidlich der
Templiner-See-Stralle gilt zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit. Im Bereich nérdlich
der Templiner-See-StralBe bis zur Schwielowseestrale wiirden baubedingte Bodenaus-
hubmalinahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich den Sanierungserfolg erh6-
hen (Restverunreinigungen).“ Somit besteht auch keine Notwendigkeit fir eine Grund-
bucheintragung.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
= Bauliche Dichte

Es wird gefordert auf eine vier- bis siebengeschossige Eckbebauung zu verzichten und
stattdessen im gesamten Geltungsbereich maximal vier Geschosse zuzulassen. Darliber
hinaus wird vorgetragen, dass es durch die hohe Dichte, vergleichbar zum Quartier ,Havel-
spitze®, zu erheblicher Verschattung, mangelnder Luftbewegung in den engen Strallen-
schluchten und damit zu mangelndem Wohnklima und zur Entstehung sozialer Probleme
kommen kann.

Stellungnahme:

Zundachst ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass eine siebengeschossige Bebauung mit
Ausnahme des westlichen Zeilenkopfes an der Spandauer-See-Briicke nicht Bestandteil
der Planung ist. Vorgesehen (und zuléssig) sind innerhalb des Plangebiets vorrangig Ge-
baude mit vier Vollgeschossen und einem zusatzlichen Staffelgeschoss. Fiur das zeilen-
formige Geb&ude nordlich der ZernseestralBe sind vier Vollgeschosse ohne Staffelge-
schoss zulassig. Die Begriindung ist an dieser Stelle missverstandlich formuliert und wird
redaktionell Gberarbeitet.

Die Planungen fir die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdich-
teten Baugebieten beiderseits der Havel vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havel-
ufer und die Errichtung von Geb&uden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit der
Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2007 geltendes Planungsrecht fur die
Flachen innerhalb des Bebauungsplans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war ledig-
lich fur einen kurzen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach Geschosswoh-
nungsbau bestand, Gegenstand der Planungstberlegungen fir den Geltungsbereich. Die
aktuelle Entwicklung veranlasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und
die Planung auf weitere Potentiale und Optimierungsmaoglichkeiten zu tUberprifen.

Eine offene Bebauung westlich der DaumstralRe, als Ubergang zwischen der Reihenhaus-
bebauung und dem geplanten Geschosswohnungsbau war zu keinem Zeitpunkt Gegen-
stand der Planungstberlegungen. Dies ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass eine ge-
schlossene Bebauung aus Immissionsschutzgrinden wesentlich besser zur Abschirmung
des Verkehrslarms und zur Schaffung ruhiger Gebaudeseiten geeignet ist, als eine offene
Bebauung, die einen Schalleintrag in die Blockinnenbereiche nicht vollstéandig verhindern
kann.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfertigt. Die bevorzugte Lage
am Wasser und an der Promenade soll mit ihrer hohen Qualitat mdglichst fir viele Anwoh-
ner erlebbar sein. Aufgrund der Wasserlage werden die im Geschosswohnungsbau natur-
geman geringeren Freiflachenanteile der Grundstiicke erganzt. Eine Planung von Einfami-
lienhausern an dieser Stelle wiirde der Lagequalitat und den Ubergeordneten Erfordernis-
sen der Stadtentwicklung nicht gerecht, da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedin-
gungen des Wohnraumbedarfs erheblich veréandert haben. Im Land Berlin besteht ein er-

141




Bebauungsplan 5-73 Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

hebliches Defizit an Wohnraum. MaRRgeblich fir die Versorgungssituation auf dem Berliner
Wohnungsmarkt ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von An-
gebot und Nachfrage. Angesichts der Bevolkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jah-
ren - allein in den letzten finf Jahren wuchs die Bevdlkerung um 220.000 Personen - sind
die vor wenigen Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt
und der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Darlber
hinaus wird aktuell prognostiziert, dass Berlins Bevdlkerung bis zum Jahr 2030 um weitere
266.000 Personen wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes
Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und
rechtfertigt eine optimale Nutzung mit entsprechend hdherer Verdichtung von noch beste-
henden innerstadtischen Baupotentialen in stadtebaulich vertraglicher Weise und im be-
griindeten Einzelfall auch tber die Obergrenzen aus § 17 Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) hinaus. Ziel ist eine mafdvolle Verdichtung im Wesentlichen innerhalb der bereits im
Bebauungsplan VIII-526 geplanten Kubaturen. Daher sieht der Bebauungsplan einerseits
vor, die teilweise bislang noch fir eine Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen eben-
falls als Geschosswohnungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2 und 3) die ge-
plante Zeilenbebauung im mittleren Bereich der Baugebiete um ein zulédssiges Vollge-
schoss zu erhdhen sowie im gesamten Plangebiet mit Ausnahme der Zeile nordlich der
ZernseestralRe oberhalb des jeweils obersten zuldssigen Vollgeschosses ein Staffelge-
schoss zuzulassen.

Die Uberschreitung der Obergrenzen fiir das MaR der baulichen Nutzung aus § 17 Abs. 2
BauNVO ist, wie die Begriindung zum Bebauungsplan ausfiihrlich darlegt, aus folgenden
Griinden stadtebaulich gerechtfertigt:

e Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Sied-
lungsflachen auf der Grundlage der Vorschriften des 8§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch

e Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Wasserstadt Oberhavel mit kon-
zeptioneller Staffelung der baulichen Dichte von der Wasserkante mit der hdchsten
baulichen Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Kleingarten mit der
niedrigsten Dichte.

Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende Umstande und MafRnah-
men vertraglich gestaltet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll durch den Bebauungsplan
5-73 das bestehende Baurecht "aufgestockt™ werden. Hierzu wurden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens Auswirkungsanalysen erstellt (u.a. Verschattungsstudie, Analyse
einer eventuellen Wertminderung der angrenzenden Grundsticke). Die Ergebnisse der
Auswirkungsanalyse zeigen, dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans 5-73 Auswirkungen ergeben, die jedoch keine wesentlichen negativen Auswir-
kungen auf die vorhandenen bereits bebauten Grundstiicke innerhalb des Geltungsbe-
reichs und 6stlich der Daumstral3e haben.

Darlber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwick-
lung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist we-
sentlich héhere stadtebauliche Qualitdten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Was-
serblick ermoglicht. Damit kdbnnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitdt auch Blrger
mit hdherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen ei-
ne adaquate soziale Mischung erwartet wird.

Die Einwande werden zuriickgewiesen.
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= Mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum

Es wird vorgetragen, dass der festgesetzte Mindestanteil an mietpreis- und belegungsge-
bundenem Wohnraum mit pauschal 30 % zu hoch angesetzt wird. Angesichts der Sozial-
struktur des weiteren Umfelds und in Spandau insgesamt bestiinde die Gefahr, dass keine
sozial stabilen Bewohnerstrukturen gemall § 1 Abs. 6 Nr. 2 entstehen. Daher muss gerade
in Spandau lberproportional héherwertiger Wohnraum sowie Eigentum geschaffen wer-
den, um eine substanzielle Verbesserung der Sozialstruktur zu erreichen.

Stellungnahme:

Die Festsetzung eines Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnun-
gen ist vor einem gesamtstadtischen Hintergrund zu sehen. Angesichts der Bevolkerungs-
entwicklung Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen Jahren noch vorhandenen
Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in
der gesamten Stadt sehr angespannt. Daraus resultiert ein dringender Bedarf, neuen und
preisgunstigen Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten Bedarf zu decken, sind jedes
Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig.

Der anhaltende Bevolkerungszuwachs und die damit verbundene hohere Nachfrage haben
in den vergangenen Jahren das verfiigbare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt
und die Mietpreise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Bestand preis-
werten Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von Belegungsbindungen immer weiter.
Gab es im Jahr 2011 noch fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich
dieser Bestand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor allem einkommensschwa-
che Haushalte immer schwerer, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der
Haushalte, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt weiterhin bei
mehr als 50%. Folglich reicht die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei wei-
tem nicht aus, den gegenwartigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem
Hintergrund steht Berlin in der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum auch
im unteren und mittleren Preissegment sicherzustellen.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Flachen im Eigentum des Landes Berlin stan-
den und an eine stadtische Wohnungsbaugesellschaft Gbertragen wurden, ware eine Ent-
wicklung von geférdertem Wohnraum auch fir Wohnungsbauvorhaben auf der Grundlage
des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans VIII-526 bereits jederzeit mdglich ge-
wesen.

Durch Festsetzung im Bebauungsplan und Regelung in einem stadtebaulichen Vertrag
zwischen dem Land Berlin und der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft soll in Uber-
einstimmung mit dem ,Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung®* ein Mindes-
tanteil von 30 % der Geschossflache fur die Realisierung von mietpreis- und belegungs-
gebundenen Wohnungen gesichert werden (textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach ste-
hen bis zu 70 % der neu zu schaffenden Geschossflachen fiir Wohnungen, die andere
Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfligung. Hierdurch und durch die bisherige
Entwicklung der Flachen 6stlich der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilienhdusern
steht nicht zu beflirchten, dass einseitige — sozial schwache — Bevoélkerungsstrukturen ent-
stehen, sondern es wird vielmehr hiermit das Ziel einer sozial gemischten Bevolkerungs-
struktur gefordert.

Der Anregung wird nicht gefolgt / Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Weitergehend wird vorgetragen, dass fiir die textliche Festsetzung Nr. 17 weder ein Erfor-
dernis besteht, noch ohne weitere Untersuchung und Abwégung ein pauschalisierter Anteil
in Héhe von 30 % der Geschossflache fiir Wohnen gerechtfertigt sei. Vielmehr sei durch
Untersuchung der értlichen Situation ein vertrdglicher Anteil zu ermitteln und in die Abwé-
gung einzustellen. Es wird auf eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin fiir Sozialfor-
schung (WZB), deren Erkenntnisse flir die Entwicklung der Wasserstadt sehr wichtig sind.
Darin sowie von den Autoren der Studie hei3t es u.a.: "Die Segregation, also die Entmi-
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schung und Trennung von verschiedenen Bevdlkerungsgruppen und deren ungleiche Ver-
teilung im Stadtraum, ist besonders stark in Gebieten mit vielen Sozialwohnungen. Das
Ideal einer sozial gemischten Stadt ist schon lange dem Ziel gewichen, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Denn Sozialwohnungen seien lberwiegend ,in Gebieten zu finden, in
denen ohnehin die Armen wohnen". Zudem schreitet die Spaltung umso schneller voran, je
stérker sie bereits besteht. Dem lie3e sich mit Sozialwohnungsbau in Quartieren entge-
genwirken, in denen es bisher keine gibt."

Stellungnahme:

Die textliche Festsetzung Nr. 17 (Flachen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngeb&au-
de, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden kdnnten, errichtet
werden muassen) ist im vorliegenden Verfahren stadtebaulich erforderlich.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Lan-
des Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu bertcksich-
tigen ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der
Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der
Bestandsermittlung und Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwécherer Haushalte festgestellt wor-
den. Die Minderung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der
Gesamtabwagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen
worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist fest-
gelegt worden, dass das Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum
in einer bestimmten MindestgréRenordnung enthalten, Anwendung findet. Im Rahmen der
Anwendung sind sowohl die Kausalitat als auch die Angemessenheit der vertraglichen Re-
gelungen zu prifen. Ausnahmen oder Abweichungen vom Berliner Modell sind in begrin-
deten Einzelfallen dann moglich, wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass durch die an-
teilige Schaffung mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder
Schaffung sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des 8§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB ge-
fahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet in einem Planungsraum,
der nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "So-
ziale Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wur-
de, noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf Grund der bereits vorhandenen Bevoélke-
rungsstruktur. Es wird nur ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fiir die Realisie-
rung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen im Bebauungsplan gesichert
(textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 % der neu zu schaffenden Ge-
schossflachen fir Wohnungen, die andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Ver-
flgung. Hierdurch und durch die bisherige Entwicklung der Flachen 6stlich der Havel mit
einem Schwerpunkt auf Einfamilienhdusern steht nicht zu befiirchten, dass einseitige — so-
zial schwache — Bevoélkerungsstrukturen entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das
Ziel einer sozial gemischten Bevoélkerungsstruktur geférdert. Es ist nicht erkennbar, dass
hierdurch ein sozialer Brennpunkt erstmalig geschaffen oder ein solcher verschéarft wird.
Somit ist im Rahmen der Anwendung der Leitlinie des Berliner Modells hier auch eine Aus-
einandersetzung mit der ortlichen Situation erfolgt. Die Festsetzung ist somit aus stadte-
baulichen Griinden gerechtfertigt. Die Abwagung wird hierdurch in keiner Weise verkirzt
oder ersetzt.

Darlber hinaus ist die Aufnahme der textlichen Festsetzung fur die Prifung der Angemes-
senheit der im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten Forderungen und zur Klarstellung der
Geleichbehandlung aller Grundstiickseigentiimer erforderlich.

Des Weiteren ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der Entwick-
lung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen. Die geplante Bebauung weist we-
sentlich héhere stadtebauliche Qualitdten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Was-
serblick ermdglicht. Damit kénnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivitat auch Blrger
mit hdherem Einkommen anspricht, so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen ei-
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ne adaquate soziale Mischung erwartet wird. Die Festsetzung eines entsprechenden An-
teils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen in einem Quartier, das derzeit
im Wesentlichen mit Einfamilienhdusern bebaut ist, entspricht zudem der Empfehlung der
angefuhrten Studie.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
= Wertminderung durch potentielle Entwicklung eines sozialen Brennpunkts

Im Zusammenhang mit dem festgesetzten Mindestanteil an mietpreis- und belegungsge-
bundenem Wohnraum wird die Befiirchtung gedul8ert, dass durch das potentielle Entste-
hen eines sozialen Brennpunkts in der Zukunft eine Wertminderung des Eigentums eintre-
ten kénnte.

Stellungnahme:

Hinsichtlich einer beflrchteten Wertminderung des Eigentums ist nach der ersten 6ffentli-
chen Auslegung das Vermessungsamt des BA Spandau um Stellungnahme gebeten wor-
den. Es kommt zu dem Ergebnis dass bei Gegenuberstellung des Status Quo und der Um-
setzung der in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 geplanten Bebauung die Bedenken
der mittelbaren und unmittelbaren Grundstiickseigentiimer des Baugebiets, dass ihre
Grundstiicke an Wert verlieren, dem personlichen momentanen subjektiven Empfinden
entsprechen.

Stattdessen fuhrt die geplante Bebauung, die dem Gebiet eine homogene Bau- und Wohn-
struktur geben wirde, mit Sicherheit zu einer Wertstabilitat, wenn nicht sogar deutlich zu
einer Wertsteigerung des gesamten Wohngebiets inklusive der bestehenden Bebauung
Ostlich und westlich der Daumstraf3e.

Die Bedenken der unmittelbaren und mittelbaren betroffenen Nachbarn, dass durch die
Neubebauung die Grundstiicke an Wert verlieren, sind nur bedingt nachvollziehbar, da die
Planung fir die benachbarte mehrgeschossige Wohnbebauung den jetzigen Grundsticks-
eigentiimern zum Zeitpunkt des Erwerbs durchaus bekannt war oder hétte sein kdnnen
(frihzeitige Burgerbeteiligung zum Bebauungsplan VIII-526 im Jahr 1998) und somit Ein-
fluss auf den Grundsttickkaufpreis hatte.

Wertbeeinflussend wirken sich derzeit aus:
Insellage der Reihenhauser an der Schwielowseestralie;

Eindruck eines heterogenen provisorischen Wohngebiets, den jeder potentielle Kaufin-
teressent eines Reihenhausgrundstiicks entlang der Schwielowseestraf3e als Makel
ansehen wirde;

Risiko und die Ungewissheit, inwieweit die festgesetzten oder geplanten Bebauungs-
plane konkret umgesetzt werden, hat negative Auswirkungen auf den Marktwert der
Grundstiicke;

freie Lage der bestehenden Reihenhausgrundstiicke entlang der Schwielowseestralie
sowie die ungehinderte Zugangsmoglichkeit von der Gartenseite mindern das Empfin-
den der Geborgenheit und des Sicherheitsgefiihls;

subjektiver Vorteil eines freien Blickes auf die ungenutzten Baufelder und der nahe flie-
Rende Havel steht nicht im Verhaltnis zu den vorgenannten Nachteilen eines unfertigen
Wohnbaugebiets.

Nach Realisierung der Planung wirken sich wertbeeinflussend aus:

durch die Umsetzung der Bebauungsplane erhalt das Wohngebiet das gewollte homo-
gene Stadtbild und verliert somit den negativen Gesamteindruck des Provisoriums;

Héauserzeile entlang der Daumstraf3e hatte den positiven Effekt einer Schall- und Sicht-
schutzwand zur Daumstral3e, so dass der bestehende Verkehrslarm von derzeit 65-70
dB(A) fur die in zweiter Reihe liegenden Wohngebéaude sich verringern wirde;
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eine Wertminderung wegen der geplanten Durchmischung des Wohngebiets mit einer
geforderten Wohnstruktur von max. 30 % ist nachweislich nicht ermittelbar. So sind im
Umfeld groRer Wohngebiete mit hohem Anteil an Sozialbauwohnungen die umliegen-
den Bodenrichtwerte im individuellen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gestiegen;

Lichtsituation verschlechtert sich durch noérdlich verschobenes Stadthaus und zusatzli-
che Staffelgeschosse, die Kriterien der DIN 5034-1 werden jedoch erfullt.

Beispielhaft ist hier ein vergleichbares erschlossenes Wohngebiet sudlich vom Grof3-
Berliner Damm im Entwicklungsgebiet Berlin Adlershof zu nennen, bei dem erst mit dem
Verkauf der einzelnen Grundstiicke und der einhergehenden Umsetzung der geplanten
Bebauung den Bodenwert erheblich steigerte, von BRW 220,- EUR/m2 (01.01.2012) auf
BRW 600,- EUR/m2 (01.01.2017) bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,5. In
dem gleichen Zeitraum sind die Bodenrichtwerte 6stlich und westlich der DaumstralRe von
200,- EUR/m2 auf 450,- EUR/m2 bei Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,0 ge-
stiegen. Bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts wurden die bestehenden festgesetzten
Bebauungspléne beriicksichtigt in der Annahme, dass diese umgesetzt werden, aber auch
die derzeitig vorhandene Baustruktur.

Dem Einwand wird nicht gefolgt.
= Barrierefreier Wohnraum

Im Gegenzug zur Absenkung des Anteils an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohn-
raum sollte der Anteil an barrierefreiem Wohnraum erhb6ht werden.

Stellungnahme:

Der Gesetzgeber hat den zu erbringenden Anteil an barrierefreiem Wohnraum bereits in
der Bauordnung fur Berlin (§ 50) abschlie3end geregelt, so dass fir eine weitere Regelung
im Bebauungsplan kein Erfordernis besteht.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
= VerkehrserschlieBung / OPNV

Ohne eine erhebliche Aufwertung der OPNV-Verkehrsanbindung ist von der vorgesehenen
Bebauungsdichte abzusehen oder ein relevanter Anteil an autofreiem Wohnen vorzusehen.

Stellungnahme:

Die dstliche Seite der Wasserstadt Oberhavel wird derzeit durch insgesamt drei Buslinien
(139, 236, X36) ausreichend durch den OPNV erschlossen und an das U-Bahnnetz sowie
an die Altstadt Spandau angebunden. Zukiinftige Bedarfe lassen sich zudem ggf. durch ei-
ne Taktverdichtung auffangen. Die das Plangebiet im Wesentlichen erschlieende Daum-
strae hat in Verbindung mit der "Wasserstadtbriicke” Uber die Havel die Funktion einer
Ubergeordneten HauptverkehrsstraBe (Verbindungsstufe II). Gleichzeitig Gbernimmt die
Daumstral3e eine entsprechende Anbindungs- und ErschlielBungsfunktion fir die weiteren
angrenzenden bereits bebauten oder planungsrechtlich bereits gesicherten Siedlungsfla-
chen. Der Ausbauzustand der Daumstraf3e entspricht diesen Funktionen. Daher besteht
weder ein Erfordernis die geplante stadtebauliche Dichte zu reduzieren, noch weitergehen-
de MafRnahmen zur Vermeidung von Individualverkehr zu treffen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Verkehrsfldchen sind auf kiinftige Verkehre auszurichten (Individualverkehr mit deutlich
geringerem Kfz- Anteil;, Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge,; Abstellméglichkeiten Fahr-
réader).

Stellungnahme:

Die im Geltungsbereich geplanten Verkehrsflachen sind fur die ErschlieRung der Baufla-
chen bedarfsgerecht dimensioniert. Da die Aufteilung der Flachen nicht Bestandteil der

146



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73
Begriindung gemé&R § 9 Abs. 8 BauGB

Festsetzungen des Bebauungsplans ist (textliche Festsetzung Nr. 10) besteht heute und in
der Zukunft fur die Funktionsausbildung und Gliederung der Flachen ein gro3er Spielraum.

Die Anregung ist bereits durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans
beriicksichtigt.

= Beteiligungsfrist

Die Beteiligungsfrist wurde unangemessen verkiirzt, da der Beteiligungszeitraum einen
Feiertag enthielt.

Stellungnahme:

Eine Auslegungsfrist von insgesamt 15 Kalendertagen wird im vorliegenden Fall fir ange-
messen angesehen. Nach der Rechtsprechung bemisst sich die erforderliche Lange des
Auslegungszeitraums daran, ob die Frist unter Wirdigung aller Umstande nicht ausrei-
chend war, um den Zweck der Offentlichkeitsbeteiligung zu erfilllen. Es muss geniigend
Zeit bleiben, sich mit den ausgelegten Unterlagen in Génze (Planentwurf, Begriindung,
Gutachten, wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen) zu befassen. Vor dem Hinter-
grund, dass die Mdglichkeit auf die geanderten Teile oder Festsetzungen des Bebauungs-
plans beschrankt war und diese entsprechend gekennzeichnet waren, wird die Frist als an-
gemessen eingeschatzt.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Befassung an Sonn- und Feiertagen auch
maglich war, zumal die Unterlagen zusétzlich im Internet verfigbar waren.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
= Anrechnung von Terrassen nach § 19 Abs. 2 BauNVO

Die textliche Festsetzung 1 des Bebauungsplans ist so formuliert, dass Terrassen in die
Berechnung der Grundfldéche gemal3 § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO),
die sog. Haupt-GRZ, eingeht. Gem&R dem vom Bund der Offentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure herausgegebenen Handbuch "Bauordnungs- und Bauplanungsrecht fiir
Berlin" werden Terrassen hinsichtlich der Bodenversiegelung nicht auf die GRZ geméal §
19 Abs. 2 BauNVO angerechnet, sondern auf die GRZ gemél3 § 19 Abs. 4 BauNVO. Da
die Verwaltungspraxis im Land Berlin Ihrer Handhabung nicht entspricht, wird von lhnen
eine Ungleichbehandlung der Bauherren innerhalb des Landes Berlin betrieben. Nach dem
Grundgesetz ist jedoch gleiches auch gleich zu behandelin.

Stellungnahme:

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ist der Sachverhalt planungsrechtskonform zu be-
ricksichtigen, Regelungen aus anderen Regelwerken sind im Bebauungsplan an dieser
Stelle nicht mafR3geblich.

Nach der allgemeinen Rechtsprechung zu 8§ 19 BauNVO werden von § 19 Abs. 2 BauNVO
alle baulichen Anlagen erfasst, die ,Bestandteil* der Hauptanlage sind. Terrassen, die an
die Hauptanlage angebaut sind, weisen regelmaf3ig entsprechende ,Bestandteilseigen-
schaften® auf und sind demnach den Anlagen gemaf 8 19 Abs. 2 BauNVO zugeordnet. Sie
flieRen daher in die Berechnung der zuldssigen Grundflache ein. Nicht baulich mit der
Hauptanlage verbundene Terrassen werden hingegen den Anlagen gemafl § 19 Abs. 4
BauNVO zugeordnet. Die Festsetzungen des Bebauungsplans zu den Uberbaubaren
Grundstucksflachen bestimmen im Regelfall als reine oder erweiterte Baukérperauswei-
sungen zugleich die zulassige Grundflache. Daher sind im Bebauungsplan bei der Festset-
zung der zulassigen Grundflache gemaf § 19 Abs. 2 BauNVO diejenigen Terrassen einzu-
beziehen, fiir die eine Uberschreitung der Baugrenzen in der textlichen Festsetzung Nr. 4
ermdglicht werden und daher im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens von einem Anbau
an die Hauptanlage auszugehen ist.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
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» Kindertagesstatten- und Grundschulplatze

In der Begriindung zum Bebauungsplan stellen Sie ein erhebliches Defizit an Kita- und
Schulplétzen fest. Gleichzeitig wird erklart, dass der Grundstlickseigentiimer (GEWOBAG)
aufgrund des bestehenden Baurechts nur einen geringen Anteil davon ausgleichen muss.
Das mag so sein. Das bestehende Baurecht bezieht sich allerdings auf ein Gesamtkon-
zept, was sich aus der Seite 7 der Begriindung ergibt. Dies ergibt sich aus der Tatsache,
dass der urspriingliche Bebauungsplan im ehemaligen Entwicklungsbereich Wasserstadt
Berlin-Oberhavel lag und weder eine Kita noch eine Grundschule im Bebauungsplan 5-73
bzw. angrenzend festgesetzt ist. Es liegt also nahe, dass eine (ibergreifende Kita- und
Schulplanung im Entwicklungsbereich existierte und Grundlage der Abwégung zum Be-
bauungsplan VIII-526 war. Bedenklich ist:

a) Sie greifen mit dem Bebauungsplan 5-73 in eine (ibergreifende Abwégung zu den B-
Pldnen im ehemaligen "Entwicklungsbereich Wasserstadt" ein, ohne dies zu thematisieren,
ohne die ehemaligen Bedarfszahlen der sozialen Infrastruktur mit den heutigen Bedarfs-
zahlen zu vergleichen bzw. vergleichend zu bilanzieren.

b) Auf Seite 12 der Begriindung werden zwar einigen Kita-Standorte benannt, ohne dass
jedoch eine Bilanzierung der Bedarfe/Fehlbedarfe erfolgt. Dies geschieht dann auf Seite
72. Ich verstehe also, dass ein Fehlbedarf von liber 150 Platzen existiert, denen mit 4 Plat-
zen durch die GEWOBAG begegnet wird. Sie verkennen also

b1) den gesetzlichen Platzanspruch und thematisieren diesen nicht einmal und

b2) lassen den Bezirk im Klageverfahren durch die Eltern in die juristische Strafzahlung lau-
fen. Ob dies mit einer geordneten und zuldssigen Fachaufsicht durch die Senatsverwaltung
noch vereinbar ist, ist zu bezweifeln.

b3) Sie héatten zumindest klarstellen miissen, dass die Senatsverwaltung als Planaufsteller
die Strafzahlungen im Klageverfahren tragt.

Stellungnahme:

Zundachst ist festzustellen, dass das in der Begrindung festgestellte Defizit an Kinderta-
gesstattenplatzen im Ortsteil Haselhorst unabhangig von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans 5-73 besteht. Das Defizit wirde zudem auch ohne den Bebauungsplan 5-73
verschéarft, wenn der Grundstiickseigentimer seine aus dem bestehenden Planungsrecht
des Bebauungsplans VIII-526 vorhandenen Baurechte nutzt und verwirklicht. Diese Bau-
rechte bestehen bereits seit dem Jahr 2008. Aus diesem Grund liegt auch keine Rechts-
grundlage vor, ihn zum heutigen Zeitpunkt an der Bereitstellung von Kitaplatzen fir die
Ausnutzung bestehender Baurechte zu beteiligen. Der Grundstiickseigentiimer kann aller-
dings fir denjenigen Bedarf in Anspruch genommen werden, der durch die Festsetzungen
des Bebauungsplans 5-73 zusatzlich entsteht, in dem dieser eine hohere Geschossflache
als der Bebauungsplan VIII-526 zulasst. Dieser Mehrbedarf von rechnerisch vier Kinderta-
gesstattenplatzen, der nach den Berechnungsvorgaben des Berliner Modells zur kooperati-
ven Baulandentwicklung ermittelt wurde, wurde in den verbindlichen Regelungen des stad-
tebaulichen Vertrags zwischen dem Land Berlin und dem Grundstiickseigentiimer bertck-
sichtigt.

Eine weitergehende Bilanzierung des tatsadchlichen Bedarfs ist daher nicht erforderlich, da
dies an der tatsachlich vorliegenden baurechtlichen Situation nichts verandert und auch
nicht zu einer anderen Abwéagungsentscheidung hinsichtlich der geplanten Geschossflache
fuhren wirde. Die Planung und Schaffung der bereits durch die Ausnutzung des bestehen-
den Baurechts erforderlichen Kitaplatze obliegt der bezirklichen Entwicklungsplanung. Die
Festsetzungen des Bebauungsplans (allgemeines Wohngebiet) stehen der Realisierung
einer Kindertagesstétte nicht entgegen.

Der gesetzliche Platzanspruch wird nicht verkannt und ist hinsichtlich des rechtlich zul&ssi-
gen Umfangs durch Regelungen im stadtebaulichen Vertrag — wie vom Berliner Modell
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vorgesehen — fur den Uber das bestehende Planungsrecht hinausgehenden Bedarf abge-
deckt.

Eventuelle Strafzahlungen des Bezirks sind nicht durch den Bebauungsplan 5-73, sondern
— wenn Uberhaupt — durch das bereits geltende Planungsrecht verursacht. Sie wirden ggf.
bei einer Bebauung auf der Grundlage des Bebauungsplans VIII-526 in gleicher Héhe ent-
stehen. Daher besteht auch keine Verpflichtung des Planaufstellers hierfir Kosten zu
Ubernehmen.

Bei den Grundschulplétzen scheint die Platzsituation besser zu sein, wobei auch dies ei-
gentlich im Unklaren bleibt. Was soll man mit der zweifelhaften Aussage anfangen, dass
"nach Endwidmung des Sportplatzes nach Méglichkeit im Jahr 2018" der Bau eines sog.
MEB erfolgen soll. Diese Aussage birgt gleich drei Unklarheiten:

a) Dass ein Entwidmungsverfahren lauft, hei8t nicht, dass es erfolgreich zum Abschluss
kommt. Es fehlt also die Zusicherung des Bedarfstragers der Sportanlage, auf die Flache
zu verzichten. Auch diese Zusicherung reicht nur dann, wenn keine politischen Gremien
hierzu Beschliisse fassen miissen, da politische Entscheidungstréager frei in ihrer Willens-
bildung sind.

b) Es gibt keine Bilanzierung dafiir, dass auf die Sportflache (iberhaupt verzichtet werden
kann. Man hért doch immer wieder, dass ein Mangel an Sportflachen besteht; Reservefla-
chen sind wertvoll. Es ist nicht zu erwarten, dass die Sportflachen auch im Hinblick auf die
vielen zusétzlichen Menschen, flir die Wohnrecht geschaffen wird, ausreichen. Es mangelt
der Begriindung an einer Bewertung.

c) Wo fiihrt heute, Ende Mai 2018, die Aussage hin, dass im Jahr 2018 mit dem Bau még-
lichst begonnen werden soll. Wenn man mal von den Wintermonaten absieht, miisste dann
Ja wohl bald der erste Spatenstich erfolgen; liegen Vertrdge mit Bauunternehmen vor?! Die
Aussage klingt wie eine Beschdnigung und damit wie eine unrichtige Tatsachenbehaup-
tung, um den an der Bebauungsplanung Interessierten zu behindern. Eine ordnungsgema-
Be Information erfolgt nicht und damit ist es der Offentlichkeit nicht méglich, sich eine
sachgerechte Meinung zu bilden.

Stellungnahme:

Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und Familie, fuhrt eine Be-
darfsliste, auf der die Erweiterung des Grundschulstandorts durch einen modularen Erwei-
terungsbau (MEB) mit Prioritdt gefuhrt wird. An diesem Standort werden, in Abstimmung
mit den zustdndigen Fachabteilungen, die genannten funf Grundschulplatze, die von dem
Grundstiickseigentimer finanziert werden, verortet. Die Realisierung des MEB erfolgt
durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. V, und wird aus einem
dort gefuhrten Sammelkonto finanziert, d. h. die entsprechenden Investitionsmittel stehen
zur Verflgung.

Eine Bewertung oder Abwéagung, ob auf die Sportflache zu Gunsten eines MEB verzichtet
werden kann, ist nicht Aufgabe des Bebauungsplans, da dieser nicht urséchlich fur den
Bau des MEB'’s ist. Die Abwagung ist durch die beteiligten Fachbehtérden vorzunehmen.
Zudem ist die Sportflache der benachbarten Grundschule zugeordnet, so dass keine Kon-
flikte bei der Umwidmung zu erwarten sind. Die Planung ist mit dem Bezirk abgestimmit.

Die Aussage spiegelt den dem BA Spandau bekannten Sachstand bei Redaktionsschluss
der Begriindung im April 2018 wider. Zwischenzeitlich ist die 0.g. Bedarfsliste der Senats-
verwaltung fur Bildung, Jugend und Familie aktualisiert worden. Die Bedarfsliste sieht eine
Errichtung des MEB im Jahr 2019 vor. Dies liegt innerhalb des zu erwartenden Bedarfsho-
rizonts fur die geplante Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73.

Die Einwéande werden zuriickgewiesen.
= Stadtebaulicher Vertrag
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In der Begriindung bleibt durch unterschiedliche Formulierungen auf verschiedenen Seiten
unklar, ob der Vertrag bereits abgeschlossen ist und welche sonstigen Vereinbarungen mit
dem Bezirk Spandau aus der zuriickliegenden Zeit noch Gliltigkeit haben.

Stellungnahme:

Der stadtebauliche Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Gewobag als Grundsticks-
eigentiimer wurde vor der erneuten offentlichen Auslegung im April 2018 abgeschlossen.
Dies kann — einschlief3lich der vereinbarten Inhalte — auch unmissverstandlich den Formu-
lierungen in Kapitel 11.3.13 ,Stadtebaulicher Vertrag”“ entnommen werden.

Die Begriindung wird an den beanstandeten Stellen redaktionell Giberarbeitet.
Der Einwand wird zuriickgewiesen.
» Grundlagen schalltechnisches Gutachten

Ab Seite 54 der Begriindung befassen Sie sich mit der Verkehrsldrmproblematik. Die Situa-
tion ist nachvollziehbar dargestellt. Es wird aber auch deutlich, dass die Berlicksichtigung
der Verkehrsmengen nicht sachgerecht erfolgt: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schall-
gutachtens zum Bebauungsplan lagen die Daten der Verkehrsprognose 2030 nicht vor. Der
Schallgutachter hatte daher zur Berechnung des schalltechnischen "Worst-Case" die sei-
nerzeit bekannten Verkehrsstdrken mit einem pauschalen Zuschlag von 50 % versehen.
Die Prognosedaten 2030 liegen zum Gliick unterhalb der "Worst-Case-Betrachtung". Aller-
dings sind Verdichtungen im értlichen Umfeld wiederum nicht berticksichtigt. Es ist bedenk-
lich, dass an dieser Vorgehensweise festgehalten wird, obwohl seit Erstellung des Ergén-
zungsgutachtens die FNP-Anderung zur Bebauung der Insel Gartenfeld im Beteiligungsver-
fahren ist und sich die értlichen Bauprojekte (siehe Blirgerinitiative Spandau-Haveleck) wei-
ter konkretisieren. Sie halten also trotz besserem Wissen an einer Tatsachenbehauptung
fest, anstatt die Gutachten auf eine realistische Ebene zu heben.

Stellungnahme:

In die im April 2018 von der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorge-
legten korrigierten Prognosewerte ist die erwartende Verkehrsentwicklung im Bereich der
Insel Gartenfeld ebenso eingeflossen, wie die Entwicklungspotentiale aus den rechtskrafti-
gen Bebauungsplanen, die auf Grund fehlender Realisierung aber noch nicht ausgeschopft
sind (Begrindung S. 55). Angesichts eines erheblichen Puffers von knapp 4.000 Fahrten
auf der erschlieBenden DaumstraRe zwischen den im Schallgutachten und den aus der
Verkehrsprognose 2030 stammenden Angaben besteht ein ausreichender Puffer flr eine
Uber das bestehende Planungsrecht hinausgehende Entwicklung im Bereich der Was-
serstadt.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
* Festsetzung von Baulinien

Mit ununterbrochener Linie in Rot stellen Sie im Planbild des Bebauungsplans (nérdlicher
Teil des WA 1 / baulicher Bestand) Baulinien dar. Diese Baulinien begrenzen gleichzeitig
eine Flache. Es ist ein Mangel, dass die Baulinie nicht in der Legende dargestellt wird und
in der Abwégung eine Auseinandersetzung mit den privaten Belangen unterbleibt.
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Stellungnahme:

Im Bebauungsplanentwurf 5-73 ist im nérdlichen Teil des WA 1 keine Baulinie festgesetzt.
Die Abgrenzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen erfolgt vielmehr Gber Baugrenzen
(vgl. Zusammenzeichnung). Die Einstellung einer Baulinie in die Abwagung ist nicht erfor-
derlich; ebenso wie eine Aufnahme in die Legende.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.
= Uberschreitung der zulidssigen Grundflidche durch Terrassentreppen

In der TEF 4 war geregelt, dass eine weitere Uberschreitung der GRZ zum Zwecke der
Zugénglichkeit der Terrassen geregelt war. Diese Regelung haben Sie mit der Bemerkung
(Seite 67) gestrichen, dass die Terrassen der Bestandsgeb&dude an der Schwielowseestra-
Be Bestandsschutz hétten. Das ist richtig. Ausweislich von Luftbildern und der Schraffur im
Bebauungsplan handelt es sich bei den Grundstiicken aber um eine Sondersituation mit
gefangenen Reihenhaus-Scheiben in topographisch schwierigem Gelédnde. Zur Uberwin-
dung der H6henunterschiede dlirfte es sich bei den Treppenanlagen um Hauptanlagen
handeln. Wenn z.B. einer der Kopfbauten mit Verlust des Bestandsschutzes umgebaut o-
der neu gebaut wiirde, wéren die Treppen nicht mehr zulédssig bzw. miisste die Grundfia-
che der Geb&udescheiben geringer sein. Zur Wahrung des Eigentumsschutzes miisste
womdéglich eine kostenpflichtige Befreiung ausgesprochen werden.

a) Sie schaffen also mit der Planung einen Konflikt, anstatt diesen bauleitplanerisch zu 16-
sen. Und dies trotz der Tatsache, dass es eine L6sung fiir diesen Konflikt im urspriingli-
chen Bebauungsplanentwurf gegeben hatte. Mit Ihrer Entscheidung, die textliche Festset-
zung zu streichen, schaffen Sie vorher bewéltigte bodenrechtliche Spannungen.

b) Sie setzen sich nicht einmal mit dieser Konfliktsituation und den Eigentumsfolgen ausei-
nander.

Stellungnahme:

Treppen oder Rampen zéahlen dann zu den Hauptanlagen gemaR § 19 Abs. 2 BauNVO
wenn sie fur die ErschlielBung der Hauptanlage erforderlich sind. Dies ist im vorliegenden
Fall nicht gegeben. Die ErschlieBung der bestehenden Reihenhauser erfolgt Uber die
PohleseestralRe und ist durch die gewidmete Verkehrsflache gesichert. Die Treppen auf
der Riuckseite dienen lediglich der leichteren Zuganglichkeit der Hausgarten und stellen
somit keine Hauptanlagen dar. Eine Bertcksichtigung im Bebauungsplan war daher nicht
erforderlich und die vorgenommene Streichung stellt keinen Nachteil fur die betroffenen
Eigentimer dar, da die Treppe als Nebenanlage genehmigungsféahig bleibt. Insofern wer-
den weder bodenrechtliche Spannungen erzeugt, noch entsteht eine Konfliktsituation, die
in der Abwagung zu behandeln wére.

= Verfahren

Auf Seite 130 erlautern Sie, warum Sie vom Eingriffsrecht des Senats gegeniiber dem Be-
zirk Gebrauch gemacht und die textliche Festsetzung 17 eingefiigt haben. Auf Seite 21
wird zudem dargestellt, dass das Modell der kooperativen Baulandentwicklung anzuwen-
den sei. Dies beinhaltet die Kostentragung der durch das Vorhaben verursachten Folge-
kosten, jedoch auch die Mietpreis- und Belegungsbindung. Sie tun gleichsam so, als wenn
das "Berliner Modell" eine Abwéagung der ortlichen Situation ersetzen kénnte. Es ist be-
denklich:

a) Eine Festsetzung im Sinne des Baugesetzbuchs ist dann erforderlich, wenn die Umset-
zung eines Planinhalts anders nicht zu erwarten ist. Das Gelédnde ist jedoch landeseigen.
Die GEWOBAG ist eine Landesgesellschaft. Der Plangeber sitzt im Vorstand/Aufsichtsrat
der GEWOBAG. Die textliche Festsetzung Nr. 17 ist nicht erforderlich. Die auf den genann-
ten Seiten vorgetragene generelle Uberlegung der Verwaltungsdisziplin ist kein stédtebau-
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licher Belang, der die Festsetzung rechtfertigt. Es mangelt der Begriindung an einer nach-
vollziehbaren Herleitung der stadtebaulichen Erforderlichkeit der Festsetzung.

b) Unterstellt, dass eine Festsetzung gemél3 § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB zulédssig wére, man-
gelt es der Begriindung doch an einer Herleitung der Quote von 30 Prozent. Das "Berliner
Modell" ersetzt die bundesgesetzlich geregelte Abwéagung hierzu nicht.

c) Unterstellt, dass es im Land Berlin einen stadtweiten Bedarf an Wohnungen geméal3 § 9
Abs. 1 Nr. 7 BauGB gibt, so kann es jedoch auf kleinrGumlicher Ebene Argumente gegen
eine Quotierung geben. Es ist bauleitplanerisch erforderlich und durch sozialwissenschaftli-
che Gutachten priif- und nachweisbar, ob Quotierungen, die auch noch durch einen stad-
tebaulichen Vertrag durchgesetzt werden, noch oder eben nicht mehr abwégungsgerecht
sind. Soziale Brennpunkte kénnen ndmlich vertieft oder geschaffen werden. Hier mangelt
es der Begriindung an einer Reflektion der Thematik. Vielmehr ersetzen die pauschalisier-
ten Vorgaben des "Berliner Modells" die Abwéagung.

d) Von dem Mangel der fehlenden ortsbezogenen Abwégung (Punkt 9 c) abgesehen, be-
gehen Sie einen grundsétzlichen Abwéagungsfehler, da das "Berliner Modell" aufgrund des
vorrangigen Bundesrechts nur eine Leitlinie ist. Im Rahmen der in die Abwégung einzustel-
lenden Belange kommt der Leitlinie keine Vorrangbestimmung zu; Verstol3 gegen Bundes-
recht.

e) Aus der Begriindung, Seiten 21 und 130 geht zweifelsfrei hervor, dass der Plangeber
das "Berliner Modell" als allgemeingliltig anwendet, was eine Abwégung der értlichen Ver-
héltnisse ersetzt. Damit wird das planerische Handeln unrechtméBlig "tarifartiq”. Vielmehr
muss sich die Rechtfertigung der Planinhalte aus den stadtebaulichen Griinden des § 9
Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben und darf nicht kausal hergeleitet werden BayVGH, Urt. v.
12.04.2004 - 20 N 04.329).

Stellungnahme:

Die textliche Festsetzung Nr. 17 (Flachen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngeb&au-
de, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden kdnnten, errichtet
werden mussen) ist im vorliegenden Verfahren erforderlich, um klarzustellen, dass eine
Gleichbehandlung aller Grundstickseigentimer erfolgt.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt eine vom Senat des Lan-
des Berlin beschlossene Planungsgrundlage dar, die in der Bauleitplanung zu bericksich-
tigen ist. Im Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere hinsichtlich der
Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum auf der Grundlage der
Bestandsermittlung und Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwécherer Haushalte festgestellt wor-
den. Die Minderung bzw. langfristige Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der
Gesamtabwagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt abgewogen
worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufgabe darstellt. Darauf basierend ist fest-
gelegt worden, dass das Berliner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum
in einer bestimmten MindestgréRenordnung enthalten, Anwendung findet. Ausnahmen o-
der Abweichungen vom Berliner Modell sind in begriindeten Einzelfallen dann mdglich,
wenn Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und be-
legungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung sozial stabiler Bevolke-
rungsstrukturen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB gefahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet in einem Planungsraum,
der nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "So-
ziale Ungleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wur-
de, noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf Grund der bereits vorhandenen Bevolke-
rungsstruktur. Es wird nur ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fiir die Realisie-
rung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen gesichert (textliche Festset-
zung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 % der neu zu schaffenden Geschossflachen fir
Wohnungen, die andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfligung. Hierdurch
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und durch die bisherige Entwicklung der Flachen dstlich der Havel mit einem Schwerpunkt
auf Einfamilienhausern steht nicht zu beflirchten, dass einseitige — sozial schwache — Be-
volkerungsstrukturen entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das Ziel einer sozial ge-
mischten Bevolkerungsstruktur geférdert. Somit ist hier auch eine Auseinandersetzung mit
der ortlichen Situation erfolgt und die Festsetzung ist auch aus stadtebaulichen Grinden
gerechtfertigt. Die Aufnahme der textlichen Festsetzung ist dartiber hinaus fur die Prifung
der Angemessenheit der im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten Forderungen erforder-
lich.

Hier im Studiengang ist bekannt, dass es im Bereich der Bebauungsplanung keine Fach-
aufsicht gibt. Ausgehend von der Grundsatzentscheidung der Verfassung von Berlin, ge-
wisse Verwaltungs-/Planungsaufgaben den Bezirken zu libertragen, war der Bezirk Span-
dau fiir das Bebauungsplanverfahren zusténdig. Uber das Allgemeine Zusténdigkeitenge-
setz und das Ausfiihrungsgesetz zum Baugesetzbuch hat sich die Senatsverwaltung aber
ein Weisungs- und Eingriffsrecht gesichert. Diese sind dann anzuwenden, wenn der Senat
eine angemessene und rechtsstaatlichen Kriterien folgende andere Abwégungsentschei-
dung treffen will als der Bezirk.

a) Wie dargestellt, mangelt es der Senatsverwaltung an dem Willen, die értliche Situation
sozialwissenschaftlich zu bewerten. Stattdessen wird das "Berliner Modell" als feststehen-
de Abwégungsentscheidung préasentiert. Das An-Sich-Ziehen der Planung wird also damit
gerechtfertigt, dass das "Berliner Modell" vollumfénglich anzuwenden sei (siehe auch mein
Punkt 9). Sie wenden also das Eingriffsrecht missbrduchlich als Disziplinarrecht an.

b) Es ist wohl unbestritten, dass das Geldnde des Bebauungsplans lberwiegend landesei-
gen ist. Zudem wird die landeseigene GEWOBAG in der Begriindung zum Bebauungsplan
als Eigentliimer des Geldndes bezeichnet. Der Plangeber ist selbst als Mitglied des Vor-
stands/des Aufsichtsrats Teil der GEWOBAG. Der Bezirk Spandau hat nun die Festsetzung
von Fldchen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB unterlassen und auch keinen Vertrag hinsichtlich
einer Mietpreis- und Belegungsbindung mit der GEWOBAG geschlossen. Dies veranlasst
Sie, vom Eingriffsrecht Gebrauch zu machen. Die Begrindung zum Bebauungsplan fiihrt
aus, dass dies zur Wahrung der gesamtstéadtischen Belange erfolgte (Seite 130). Wenn
aber das zu beplanende Geldnde landeseigen ist, die GEWOBAG landeseigen ist und der
Plangeber selber Teil der GEWOBAG ist, hétte es zur Durchsetzung der gesamtstadti-
schen Belange andere Mittel und Wege gegeben, als den verfassungsméllig gegebenen
Grundsatz der Selbstverwaltung der Bezirke zu unterlaufen. Mit Ihrem Handeln begehen
Sie Verfassungsbruch.

Stellungnahme:

Die gesetzlichen Befugnisse zur Weisung oder der Ubernahme des Bebauungsplanverfah-
rens werden nur dann genutzt, wenn eine Beeintrachtigung ,dringender Gesamtinteressen
Berlins bei Bebauungsplanen“ vorliegt und nicht durch entsprechendes Handeln des Be-
zirks abgestellt wird. In diesem Fall lag eine Beeintrachtigung des Belangs nach § 7 Absatz
1 Satz 3 Nr. 5 AGBauGB vor. Die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung erfillt, soweit mehr als 50 neue Wohneinheiten entstehen sollen, immer
den Tatbestand /die Tatbestandsmerkmale der ,Eigenart von besonderer Bedeutung fir
den Berliner Wohnungsmarkt®. Dabei ist die Vereinbarung von Mietpreis- und Belegungs-
bindungen ein essentieller Bestandteil des Modells und ein generelles stadtebauliches Ziel
Berlins, das der bezirkliche Plangeber nicht einfach aul3er Acht lassen darf, weil die Bezir-
ke keine Gemeinden sind. Dies wird in der Leitlinie fir den Abschluss stadtebaulicher Ver-
trage in Berlin detailliert begrindet und hergeleitet. Der fir ganz Berlin verbindliche Antell
mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen steht selbstverstandlich unter dem Vor-
behalt, zur Wahrung der Angemessenheit der Leistungsverpflichtungen des Vorhabentra-
gers, im begriindeten Einzelfall die generelle Quote zu verringern oder ganz auf sie zu ver-
zichten. Das Eingriffsrecht ist hier also keine Mal3hahme der Disziplinierung, sondern stellt
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sicher, dass der Bebauungsplan mit den gesamtstadtischen Zielen Berlins insgesamt ver-
einbar ist.

Darlber hinaus haben sich alle Bezirke vertraglich verpflichtet, das Modell anzuwenden
und diese sich daher grundsatzlich zur Umsetzung des gesamtstadtischen stadtebaulichen
Ziels verpflichtet haben. Wenn der bezirkliche Plangeber das gesamtstadtische stadtebau-
liche Ziel nicht umsetzen will, gibt es keine anderen Befugnisse als die gesetzlich geregel-
ten.

AbschlieRend zur ,Selbstverwaltung der Bezirke": Die Verfassung Berlins legt in Artikel 1
Absatz 1 den Grundsatz der Einheitsgemeinde fest. Trager des Rechts auf gemeindliche
Selbstverwaltung ist die Einheitsgemeinde Berlin. Die Bezirke sind verselbststéandigte Teile
der nachgeordneten Verwaltung der Einheitsgemeinde Die Bezirke erflllen lediglich ihre
Aufgaben nach den Grundsatzen der Selbstverwaltung. Mithin geht es um die Art und Wei-
se der Aufgabenerledigung der den Bezirken nach anderen Bestimmungen Ubertragenen
Aufgaben und begrindet ein fir den Landesgesetzgeber verbindliches Organisationsprin-
zip der Berliner Verwaltung. Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung gewahrleistet aber
kein eigenstandiges Recht auf Selbstverwaltung.

Der landesverfassungsrechtliche Grundsatz der Einheitsgemeinde ist auch nicht fir den
speziellen Gewahrleistungsgehalt der gemeindlichen Planungshoheit durchbrochen. Die
Verfassung von Berlin enthalt keine Bestimmung aus der zu entnehmen wére, dass den
Bezirken die Befugnis zusteht, die stadtebauliche Ordnung in ihrem Gebiet eigenstandig
und umfassend durch Bauleitplanung zu regeln. Artikel 64 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung,
wonach die Bezirke durch Gesetz erméachtigt werden kénnen, zur Festsetzung von Bebau-
ungsplanen Rechtsverordnungen zu erlassen, begrindet keine origindre Tragerschaft der
Bezirke fur die Regelung der Bodennutzung in ihnrem Gebiet. Die Bezirke nehmen die Auf-
gabe der Bauleitplanung nur aus- von der Planungshoheit der Einheitsgemeinde- abgelei-
tetem Recht auf der Grundlage organisationsrechtlich zugewiesener Kompetenzen wahr.

Hinsichtlich der Regelungen zum mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum sind
beim Abschluss stadtebaulicher Vertrage nach dem Berliner Modell alle Vertragspartner im
Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch gleich zu behandeln. Gegenstand und Ziel
der jeweiligen Vertrage sind identisch, egal ob es sich beim Vertragspartner um einen pri-
vaten Vorhabentrager oder eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft handelt.

Darlber hinaus handelt es sich bei dem Bebauungsplan 5-73 um einen Angebotsbebau-
ungsplan, bei dem eine textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB (Flachen, auf
denen ganz oder teilweise nur Wohngebaude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumférde-
rung gefordert werden kdnnten, errichtet werden durfen) hinsichtlich eines gemafr Berliner
Modells zu errichtenden Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebunden Wohnraums
in jedem Fall und unabhéngig vom jeweiligen Eigentimer getroffen wird. Dies macht zu-
gleich fur den Burger deutlich, dass im Plangebiet entsprechender Wohnraum vorzusehen
ist. Dies dient auch der Klarheit im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, in dem den
Birger*innen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

Die Einwdnde werden zuriickgewiesen.

Die Auswertung der vorangehend beschriebenen Beteiligungsschritte fiihrte zu keiner An-
derung der Planung. Die Begriindung wurde zu einigen Sachverhalten redaktionell erganzt.

Nach der Offenlage wurde an der Planzeichnung eine redaktionelle Anderung vorgenom-
men. Im Verfahrensvermerk wurde die Rechtsgrundlage zur Festsetzung des Bebauungs-
plans angepasst. Des Weiteren wurden redaktionelle Ergénzungen in der Begriindung in
Bezug auf die endglltige SchlieBung des Flughafens Tegel und die bis dahin geltenden
Regelungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm vorgenommen.

Gemal § 233 Abs. 1 BauGB und § 25 BauNVO wurde das Bebauungsplanverfahren nach
den bisher gultigen Rechtsvorschriften fortgefihrt, da das Verfahren vor Anderung des
Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung durch Gesetz vom 23. September 2004
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(BGBI. | S. 2414), geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juli 2013 (BGBI. | S. 1548)
férmlich eingeleitet worden ist.

B. RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. | S. 3634) in Verbindung mit dem Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), geandert durch Art. 6 des Gesetzes
vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722)
Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke - Baunutzungsverordnung -
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)
Gesetz zur Ausfiihrung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBI.S.578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6.Dezember
2017 (GVBI.S.664) geandert worden ist

Aufgestellt

Berlin, den............... (Datum vom Plan, Aufgestellt)

Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Abt. IV

Brand

Abteilungsleiter

Die Begriindung hat mit dem Bebauungsplan 5-73 vom ............ mit Deckblatt vom und vom
nach 8§ 4a Abs. 3i.V. mit § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom .............. bis ein-
schlieBlich ............. erneut offentlich ausgelegen.

Berlin, den .............

ANHANG :
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C. ANLAGEN
. Textliche Festsetzungen

1. In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten Uberbaubaren Grundstiicks-
flachen werden als zulassige Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit den textlichen
Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten Uberbaubaren Grundstiicksflachen festge-
setzt.

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F gekenn-
zeichneten Uberbaubaren Grundsticksflachen darf durch vortretende Gebaudeteile wie
Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von 8.270 m2 Uberschritten
werden.

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten Uber-
baubaren Grundstticksflachen darf durch vortretende Geb&udeteile wie Terrassen und Bal-
kone in dem gemalR § 23 Abs. 3 BauNVO zulassigen Umfang tberschritten werden.

2. Die zulassige Geschossflache darf durch Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und
weniger als 2,5 m um bis zu 1.600 m2 Uberschritten werden.

3. In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zuldssige Grundflache durch
die Grundflachen von Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14
der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache,
durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflachenzahl von
0,8 uiberschritten werden.

4, Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und A10;
A13 und Al4; A15 und A16; A21 und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die Uber-
schreitung der Baugrenzen fur Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulassig.

5. Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7 und
A8; A1l und A12; A15 und A16; A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29 und A30
sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebaudeteilen, und zwar fir Balkone bis zu einer
Tiefe von 1,5 m zulassig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt nicht
mehr als 50 vom Hundert der Breite der jeweiligen Auf3enwand in Anspruch nehmen.

6. In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zuldssige Hohen fur bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m tber
der festgesetzten Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m lber
der festgesetzten Gelandeoberkante.

Abweichend hiervon ist innerhalb der Uberbaubaren Grundstticksflachen B, D, E und F ein
weiteres Geschoss bis zu einer Hohe von 3,70 m tber der jeweils festgesetzten Hohe der
baulichen Anlage zuléassig, wenn dieses gegeniber den Auenwanden allseitig zuriickge-
setzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des darunterliegenden Ge-
schosses nicht Uberschreitet.

Die festgesetzten Hohen flir bauliche Anlagen gelten nicht fir technische Aufbauten wie
z.B. Schornsteine und Luftungsrohre.

7. In den allgemeinen Wohngebieten wird als Hoéhenlage 35,0 m tiber NHN festgesetzt.

8. An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zuléassige
Hohe der baulichen Anlagen unter Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen nach der
Bauordnung fur Berlin, herangebaut werden.
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10.

11.

12.

13.

14.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzulassig.
Dies gilt nicht fur Tiefgaragen in den mit TGal bezeichneten Flachen sowie fur Stellplatze
fur schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.

Die Einteilung der StraRenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbe-
stimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen ist eine bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen mit
der zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse in voller Lange
zwischen den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit dem Buchstaben E und F ge-
kennzeichneten Uberbaubaren Grundsticksflachen unzulassig.

Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten
L1 und L2 sowie A21, f, h und A22 (WA 1)
L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2)
L8, L9 und L10 sowie L13, L12, a, b, c und A4 (WA 3)

in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr
als zwei Aufenthaltsraumen muissen mindestens die Halfte der Aufenthaltsraume mit je-
weils mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerichtet sein.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Aul3enwé&nde nicht zu einer larmabgewandten
Seite ausgerichtet sind, mussen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen
mit bis zu zwei Aufenthaltsraumen) bzw. in mindestens der Halfte der Aufenthaltsraume
(bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen) durch besondere Fensterkonstruk-
tionen unter Wahrung einer ausreichenden Beliliftung oder durch andere bauliche Malf3-
nahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewahrleisten, dass
ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder den R&u-
men bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht Gberschritten wird.

Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h und
A22;: A9, d, e und A10 sowie A4, c, b und a mit Gebauden baulich verbundene Auf3en-
wohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindes-
tens einem baulich verbundenen Aufl3enwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet
sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulassig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AuRenwohnbereichen, die nur in den
in Satz 1 beschriebenen Bereichen liegen, ist mindestens ein baulich verbundener Auf3en-
wohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

Zum Schutz vor Verkehrslarm miissen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung
von baulichen Anlagen

die AuRenbauteile, die entlang und senkrecht zur Daumstrale und entlang der
PohleseestralRe orientiert sind,

die AuRRenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4 und L5;
L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie

die Aul3enbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb des
vierten Vollgeschosses

resultierende bewertete Schallddmm-Mal3e (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten,
dass ein Beurteilungspegel von maximal

- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsr&umen von Wohnungen, in Betten-
raumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien, in Ubernach-
tungsraumen von Beherbergungsstatten,

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen,
- 40 dB(A) tags in Biroraumen und ahnlichen Raumen
nicht Uberschritten wird.
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15.

16.

17.

18.

Begriindung gemaR 8§ 9 Abs. 8 BauGB

Die Bestimmung der erf. R, s erfolgt fir jeden Aufenthaltsraum gemaf der Anlage der
Verkehrswege-SchallschutzmalRhahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV).
Fur den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV
fir Raume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die Be-
urteilungspegel fur den Tag L, tund fir die Nacht L, y sind fur Strallen gemaf 8 3 und fur
Schienenwege gemal § 4 der Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der
Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

Die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn unter
diesen Tiefgaragen hergestellt sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang
nachzupflanzen. Die Erdschicht Gber der Tiefgarage muss mindestens 0,3 m betragen;
hiervon muss auf einer Flache von mindestens 20 vom Hundert die Erdschicht Gber der
Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht fur
Wege, Zufahrten, Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Roll-
stuhlnutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindesten 50 vom
Hundert der Dachflachen als flache oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung von ma-
ximal 10° auszubilden und extensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies
gilt nicht fur die mit dem Buchstaben B bezeichneten tberbaubaren Grundstiicksflachen
und fir Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 dirfen nur Wohngebaude errichtet wer-
den, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zuléssigen Geschossflache mit Mitteln
der sozialen Wohnraumférderung gefordert werden konnten. Dies gilt nicht fir die Flachen
j-k-I-m-j. Ausnahmsweise kénnen Wohngebaude ohne férderungsfahige Wohnungen zuge-
lassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Ge-
baude im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird.

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs bezeichneten Art enthalten, auRer Kraft.

1. Nachrichtliche Ubernahmen

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Wasserschutz-
gebiets mit der Kategorie 11l B, das Bestandteil des Wasserwerks Tegel ist.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich in der Fluglarmschutzzone 2 fiir
den Flughafen Berlin-Tegel.
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Il Verschattungsstudie (siehe separate Dokumente)
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1. Aufgabenstellung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich
Wasserstadt Berlin-Oberhavel am dstlichen Havelufer sowie westlich der Daumstral3e und
deckt sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskraftigen Bebauungsplans
VIII-526.

In Berlin besteht gegenwaértig eine erhthte Nachfrage nach innerstadtischen und gut er-
schlossenen Wohnungsbaustandorten. Dies hat zu einer Neubewertung der ortlichen Situa-
tion und mithin zur Anderung des Planungswillens des Bezirksamtes Spandau gefiihrt.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 sollen die Festsetzungen des Bebauungsplans
VIII-526 ersetzt werden. Dabei soll gegentiber dem bisherigen Planungsrecht das Mal3 der
baulichen Nutzung erhéht werden. Die Verdichtung soll dabei nicht durch eine wesentliche
Veranderung der Baugrenzen, sondern durch die Zulassigkeit von zusétzlichen Staffelge-
schossen auf allen geplanten Geb&uden erreicht werden.

Da sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans sudlich der Schwielowseestral3e bereits
eine Reihenhausbebauung befindet und auch 6stlich der DaumstralRe bereits Wohnhauser
errichtet wurden, sollen durch eine Verschattungsstudie die Auswirkungen der neu geplanten
Bebauung auf den Bestand ermittelt und bewertet werden. Hierfir werden die Festsetzungen
des rechtskraftigen Bebauungsplans mit den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans
5-73 gegenibergestellt.

Dartiber hinaus lassen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 in einigen
Teilbereichen eine Uberlagerung von Abstandsflachen zu. Fir diese Teilbereiche ist zu pri-
fen, ob durch eine ausreichende Belichtung gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse gewahr-
leistet sind.

2. Grundlagen

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die Abstandsflachenvorschriften aus der Bau-
ordnung Berlin im Interesse der Wahrung sozialvertraglicher Verhéaltnisse darauf abzielen,
jedenfalls eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Beliiftung von Gebauden und sons-
tigen Teilen des Nachbargrundstiicks sicherstellen, wenn auch seit der Reduzierung der Ab-
standsflachen auf ein MalR von 0,4 H mit vermindertem Anforderungsniveau. Dies gilt auch,
wenn im Baugebiet die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO fir das jeweilige Baugebiet
Uberschritten werden, wie es in den geplanten allgemeinen Wohngebieten des Bebauungs-
plans 5-73 vorgesehen ist.

Die durch die geplanten Festsetzungen zuléssige Bebauung halt mit punktuellen Ausnahmen
die Abstandsflachenvorschriften der Berliner Bauordnung ein (zur Lage der Ausnahmen vgl.
Anlage 1). Eine Unterschreitung der Abstandsflachenvorschriften, indiziert jedoch eine Be-
eintrachtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhéltnisse und erfordert insbesondere eine
Auseinandersetzung mit der Wahrung ausreichender natirlicher Belichtung.

Daher ist fur den Bebauungsplan 5-73 im Rahmen einer Verschattungsstudie die durch die
Planung ermoglichten Folgen hinsichtlich der Besonnung im Geltungsbereich in Bereichen
mit Abstandsflachentberlagerungen und dartiber hinausgehend in Bezug auf die bestehende
Bebauung innerhalb und auf3erhalb des Bebauungsplans untersucht worden. Dabei ist aber
zu bericksichtigen, dass keine rechtsverbindlichen Grenz- oder Richtwerte fir die Beson-
nungsdauer bei stadtebaulichen Planungen existieren. Im Sinne eines Orientierungswertes
kann jedoch die DIN 5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 zur Beurteilung herangezogen
werden.

Die DIN 5034-1 fuhrt unter Punkt 4.4 wie folgt aus:

.[...]Vor allem fir Wohnraume ist die Besonnbarkeit ein wichtiges Qualitatsmerkmal, da eine
ausreichende Besonnung zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragt. Deshalb sollte die
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madgliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag-
und Nachtgleiche 4 h betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermona-
ten sicher gestellt sein, sollte die mdgliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h
betragen. [...]"

Eine Rechtsprechung zu dieser Fassung der DIN 5034-1 liegt noch nicht vor.

Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht Berlin noch vor der Einfihrung der o.g. Norm in
einem Beschluss bereits festgestellt, dass ein stadtebaulicher Missstand nicht gegeben ist,
wenn zur Tag- und Nachtgleiche eine direkte Besonnung von mindestens 2 Stunden gesi-
chert ist.

3. Vorgehensweise

Zur Beurteilung der Auswirkungen wurden verschiedene Szenarien in 3-D modelliert und die
Verschattung mittels AutoCAD Map 3D 2016 berechnet.

Folgende Szenarien wurden untersucht:
1. Bebauung auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526
2. Bebauung auf Grundlage der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73.

In Bezug auf den Gebaudebestand innerhalb und au3erhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans 5-73 werden die jeweiligen Szenarien gegenubergestellt, um die Verschat-
tungsdifferenzen zwischen dem geltenden Planungsrecht und den geplanten Festsetzungen
des Bebauungsplans 5-73 zu ermitteln.

In Bereichen mit Abstandsflachenlberlagerungen wird die Verschattung der Fassaden Uber
den Tagesgang dargestellt, um eine Beurteilung hinsichtlich der Kriterien der DIN 5034-1 zu
ermdglichen.

4. Ergebnisse der Untersuchung
4.1  Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebéaude im Geltungsbereich

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse sind aus den Darstellungen in den Anlagen 2
bis 4 abgeleitet.

Auswirkungen in Bereichen mit Abstandsflachentberlagerungen

Der westliche Zeilenkopf der bestehenden Bebauung an der Schwielowseestralle, der
grenzstandig errichtet ist hat keine eigenen Abstandsflachen und weist an der betroffenen
Fassade keine Fenster auf. An ihn hétte auf Grund der grenzstandigen Errichtung im Bebau-
ungsplan auch ein Anbau vorgesehen werden kénnen. Westlich des Bestands befindet sich
in einem Abstand von 6,0 m ein Baufeld fir ein viergeschossiges Stadthaus mit zusatzlichem
Staffelgeschoss. Obwohl bauordnungsrechtlich auf Grund der einseitigen Grenzbebauung
keine Abstandsflacheniiberlagerung vorliegt, ist hinsichtlich der Belichtung das Regelab-
standflachenmal? der Bauordnung von 2 x 0,4 H fiir den westlichen Zeilenkopf zum vorgese-
henen Stadthaus nicht eingehalten. An den dstlichen Zeilenkopf, der ebenfalls grenzstéandig
errichtet ist, ist gemaR Bebauungsplan ein Anbauen zulédssig, so dass keine Abstandsfla-
cheniberlagerung fir das Bestandsgebdude vorliegt. Auf der Nord- und Sidseite der vor-
handenen Bebauung sind keine Abstandsflachenunterschreitung bzw. —lberlagerungen vor-
gesehen. Da es sich bei dem einzig betroffenen westlichsten Bestandsgebdude um ein Rei-
henhaus handelt, ist zudem gewahrleistet, dass es Fenster zur Sldseite aufweist. Da dorthin
keine Abstandsflachenunterschreitung vorliegen, ist eine hinreichende Belichtung der Raume
gewahrleistet (vgl. nachfolgenden Punkt), zumal das Maf} anndhernd 1 h je Gebaude er-
reicht (0,96 h).
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Auswirkungen in Bereichen mit Einhaltung der Abstandsflachenvorschriften

In diesem Zusammenhang ist die Sidseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Stdseite im gesamten Tages-
gang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes Pla-
nungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegenibergestellt.

17. Januar:

Es zeigt sich, dass im Tagesgang der Sonne im Wesentlichen die geplante Zeile auf der
Nordseite der ZernseestralRe Einfluss auf die Verschattung der Bestandsbebauung hat. Das
an der Uferpromenade geplante Stadthaus tragt erst ab ca. 14:00 zur Verschattung bei. Im
Vergleich der beiden untersuchten Variante wird deutlich, dass die Zulassigkeit der Staffel-
geschosse Uber den gesamten Tagesgang die Verschattung der Bestandsgeb&ude erhoht,
in dem die Schattenkante jeweils um ca. eine Geschosshéhe oberhalb der Vergleichskante
bei der Betrachtung des bestehenden Planungsrechts liegt. Unverschattet bleibt nur das
Staffelgeschoss der Bestandsbebauung, wahrend bei einer Bebauung gemald B-Plan VIII-
526 auch das 2. OG fur mehrere Stunden besonnt wiirde. Es ist allerdings auch festzustel-
len, dass einige Gebaudeteile im Westen der Zeile durch die Aufweitung des Abstands der
geplanten Zeile an der Zernseestral3e zum dortigen Stadthauses an der Promenade am Mit-
tag besser besonnt sind

Am 17.01. weisen die Staffelgeschosse einschlie3lich der Dachterrassen auch bei Ausbil-
dung eines Staffelgeschosses eine Besonnungsdauer von mehr als 2 Stunden auf, damit ist
das Kriterium der DIN 5034-1 erfillt. Einzige Ausnahme bildet das Reihenhaus mit der
Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen befinden. Hier ist davon auszugehen, dass
die untere Wohnung das Kriterium nicht erfiillt. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung
nach dem geltenden Planungsrecht.

21. Méarz:

Am 21. Marz haben im Tagesgang alle dstlich und sudlich der Bestandsgebaude befindli-
chen Gebaude einen Einfluss auf die Verschattung. Um 9:00 tritt eine Verschattung durch
das Gebaude an der Daumstraf3e auf. Ohne ein Staffelgeschoss sind hievon die beiden 6st-
lichsten Reihenhauser jeweils im Erdgeschoss (EG) betroffen, durch das Staffelgeschoss
vergroRRert sich der betroffene Bereich auf die Ostlichsten drei Reihenhauser, wobei beim
Ostlichsten Haus nun auch das 1. Obergeschoss (OG) verschattet ist. In der Zeit zwischen
10:00 und 14:00 liegt in keiner der Varianten eine Verschattung vor, am westlichsten Rei-
henhaus ist der Beginn einer Verschattung im Erdgeschoss durch das Staffelgeschoss des
Sdtadthauses an der Zernseestral3e gerade erkennbar. Um 15:00 tritt ohne Staffelgeschosse
ebenfalls keine Verschattung auf, bei Realisierung von Staffelgeschossen ist im westlichen
Teil der Zeile eine erdgeschossige Verschattung durch das Stadthaus und im 6stlichen Teil
eine ebensolche durch die Zeile an der Zernseestral’e erkennbar. Durch die gegentiber den
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 vergrol3erten Licke zwischen Zeile und Stadt-
haus bleibt aber auch der mittlere Teil des Bestands noch unverschattet. Ab 17:00 beginnt
auch ohne Staffelgeschosse eine Verschattung des EG und von Teilen des 1. OG im Bereich
der Ostlichen Halfte des Bestands. Durch die Staffelgeschosse vergrof3ert sich die verschat-
tete Zone auf ca. 2/3 der Gebaudelange und eine weitere Geschosshohe. Um 18:00 zeigt
sich die Reihenhauser mit Ausnahme des obersten Geschosses (einschlie3lich der Dachter-
rasse) des westlichsten Reihenhauses ohne Verschattung. Bei Realisierung der Planungen
des Bebauungsplans 5-73 ist die Verschattung des westlichsten Reihenhauses identisch.
Zusatzlich sind jedoch bei den beiden dstlichsten Reihenhausern das EG und die OG’s 1
und 2 verschattet.

Am 21.03 / 23.09 (Berechnung nur fir den 21.03. vorgenommen, da Ergebnisse am 23.09.
nur geringflgige Unterschiede auf Grund der Sommerzeit aufweisen) wird das Kriterium der
DIN 5034-1 einer mindestens vierstiindigen Besonnung erfillt. Zwischen 10 und 14 Uhr wer-
den die vollstandigen Sudfassaden uber alle Geschosse sowie mindestens Teile der Garten
besonnt.
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21. Juni:

Am 21. Juni treten im Tagesverlauf in beiden untersuchten Varianten nahezu keine Ver-
schattungen der Bestandsgebaude auf. Lediglich um 9:00 zeigt sich eine geringe Verschat-
tung des Ostlichsten Reihenhauses durch das Staffelgeschoss der geplanten Zeile an der
Daumstrafle, wahrend dieses Haus in der Variante ohne Staffelgeschoss bereits gerade
schattenfrei ist. Um 19:00 wird die Dachterrasse des westlichsten Wohnhauses durch das
direkt westlich davon geplante Stadthaus teilverschattet, bei Realisierung eines zuséatzlichen
Staffelgeschosses ist auch das zweite Reihenhaus am westlichen Ende der Reihenhauszeile
durch eine Teilverschattung betroffen.

Eine separate Untersuchung der Garten ergab, dass eine vollstandige Besonnung der Gér-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird.

Fazit: Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belich-
tungssituation an den bestehenden Reihenhausern verandern.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass sich:

= am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschrankt, wahrend bei einer
Bebauung gemald B-Plan VIII-526 auch das 2. OG fur mehrere Stunden besonnt
wirde, allerdings auch einige Gebaude durch die Aufweitung des Abstands der sudli-
chen Zeile an der Zernseestrafl3e zum dortigen Stadthaus am Mittag besser besonnt
sind;

= am 21.03/23.09. die Besonnung im Erdgeschoss in Teilbereichen um bis zu 2 Stun-
den und im 1. Obergeschoss um ca. 1 Stunde verkirzt wird, einige Gebaude jedoch
durch die Aufweitung des Abstands der sudlichen Zeile zum Stadthaus auch langer
Uber alle Geschosse besonnt sind und sich auch die Besonnungsdauer fr einen Teil
der Garten um ca. 1 Stunde verkdrzt;

= am 21.06. keine zuséatzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf
der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt.

Allerdings sind auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhauser handelt, deren Rau-
me Uber alle Geschosse verteilt sind, die Kriterien der DIN 5034-1 erflllt. Einzige Aushahme
bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen befinden. Hier
ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einstiindige Besonnung am 17.01.
nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem geltenden Planungs-
recht.

4.2  Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebaude 6stlich der Daum-
stral3e

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse sind aus den Darstellungen in der Anlage 5
abgeleitet.

Die betroffenen Gebaude befinden sich dstlich der Plangebiets. Auf Grund des Tagesgangs
der Sonne kdnnen Verschattung daher nur am spaten Nachmittag bzw. Abend auftreten. Die
Untersuchungen wurden daher — in Abhangigkeit von der Jahreszeit — auf Zeitrdume be-
schrankt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lasst.

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung 6stlich der Daumstral3e in einem Abstand
von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung von Berlin vorge-
schriebenen Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73
befindet, erfolgt lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis Uber die Kriterien der
DIN 5034-1 wird auf Grund der auf3ergewohnlich groRen Abstéande nicht mehr gefuhrt.
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17. Januar (Sonnenuntergang ca. 16:25):

Die Verschattungsstudie zeigt, dass mindestens bis 15:00 keine Verschattungen am Gebau-
debestand Ostlich der Daumstral3e auftreten. Um 16:00 werden die Geb&ude mit Ausnahme
der Zeile direkt nérdlich der Plauer-See-Stral3e bereits deutlich verschattet. Der Vergleich
zwischen den Festsetzungen der Bebauungsplane zeigt, dass ohne die Ausbildung von Staf-
felgeschossen das oberste Geschoss der Bestandsgebaude zu diesem Zeitpunkt noch keine
Verschattung aufweist, wahrend auf der Grundlage der geplanten Festsetzungen des Be-
bauungsplans 5-73 auch dieses Geschoss verschattet ist. Es ist also festzustellen, dass das
Staffelgeschoss zu einer etwas friher einsetzenden Verschattung fuhrt, die jedoch nur ca.
die letzte Stunde vor Sonnenuntergang betrifft.

21. Méarz (Sonnenuntergang ca. 18:20):

Die Verschattungsstudie zeigt, dass mindestens bis 16:00 keine Verschattungen am Gebau-
debestand dstlich der DaumstralRe auftreten. Um 17:00 zeigt sich unter Berlcksichtigung der
Staffelgeschosse eine Teilverschattung der Erdgeschosse, wéhrend ohne diese noch keine
Verschattung zu verzeichnen ist. Um 18:00 sind ohne Staffelgeschosse noch einzelne Fas-
sadenabschnitte in den Obergeschossen unverschattet. Bei Einbeziehung der Staffelge-
schosse befinden sich die beiden mittleren Zeilen 6stlich der Daumstrale vollstandig im
Schatten, an der nérdlichen und sidlichen Zeile verandert sich die Verschattungssituation
hingegen nicht. Im Ergebnis ist also auch am 21. Marz festzustellen, dass durch das Staffel-
geschoss die Verschattung ca. 30 Minuten friiher beginnt und im weiteren Verlauf in einigen
Teilbereichen auch zu einer etwas frither einsetzenden Vollverschattung fihrt.

21. Juni (Sonnenuntergang ca. 21:30):

Aus der Verschattungsstudie ergibt sich, dass um 19:00 in beiden untersuchten Varianten
noch keine Verschattung am Gebaudebestand dstlich der Daumstral3e auftritt, wéhrend sich
um 20:00 in beiden betrachteten Szenarien eine beginnende Verschattung zeigt, welche
durch die Staffelgeschosse bedingt ca. ein Geschoss héher ausfallt. Die oberen Gebaudetei-
le sind in beiden Szenarien noch unverschattet. Eine Betrachtung um 21:00 ergibt im Szena-
rio mit Staffelgeschossen eine vollstandige Verschattung, ohne Staffelgeschosse sind in Tei-
len der obersten Geschosse noch unverschattete Bereiche erkennbar. Die Ergebnisse ent-
sprechen den Erkenntnissen, die sich bereits aus der Untersuchung am 21. Marz ergeben
haben.

Fazit: Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zusatzlich geplanten Staffelgeschosse im
Vergleich zum bestehenden Planungsrecht grundsatzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h vor
Sonnenuntergang Veranderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Bebau-
ung Ostlich der DaumstralRe in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschattung
und in Teilbereichen auch einer friher eintretenden Vollverschattung ergeben.

4.3 Belichtung / Besonnung in Bereichen ohne Auswirkungen auf bestehende Ge-
baude, in denen eine Unterschreitung von Abstandsflachen zwischen geplan-
ten Gebauden zulassig ist

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse sind aus den Darstellungen in den Anlagen 6
bis 8 abgeleitet.

Fur die Wohnungen im Bereich der westlichen und 6stlichen Zeilenkdpfe der geplanten Ost-
West-Zeilenbebauung kdnnen in den von Abstandsflacheniiberlagerungen betroffenen Be-
reichen (vgl. Anlage 1) grundsétzlich ausreichende Belichtungsverhéltnisse tber die Stdfas-
saden, die nicht nur nicht von Abstandsflacheniberlagerungen betroffen sind, sondern zu-
dem erheblich gréRere Abstande, als von der Bauordnung gefordert aufweisen (jeweils ca.
0,85 H), gewahrleistet werden. Die geplanten Baukdrper weisen eine Tiefe von 13,0 auf, so
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit durchgesteckte oder ausschlie3lich nhach Siden ausge-
richtete Wohnungen entstehen werden. Eine einstiindige Besonnung der Sudfassaden am
17.01. kann allerdings trotz des grofRen Abstandsmal3es nur in den oberen beiden Geschos-
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sen erreicht werden. Im Méarz erreicht die Besonnungsdauer im Wesentlichen auch in den
Erdgeschossen einen Zeitraum von 4 h.

An den von Abstandsflachenlberlagerungen betroffenen Westfassaden der geplanten Be-
bauung an der Daumstral3e kann eine Besonnung von mindestens 1 Stunde am 17.01. nicht
vollstandig erreicht werden, da nur in einigen Bereichen der Staffelgeschosse sowie in Teilen
des vierten Vollgeschosses eine Besonnung zu verzeichnen ist.

Am 21.03. / 23.09. kann eine vierstindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fir alle Bereiche
der Westfassaden durch einfache Untersuchung nachgewiesen werden. Zwar sind die Fas-
saden ab ca. 13 Uhr und bis nach 17 Uhr teilbesonnt, allerdings verbleiben wechselnde Teile
der Fassaden in dieser Zeit im Schatten.

Fur die Ostfassaden dieser geplanten Bebauung wird durch die Besonnungsstudie jedoch
nachgewiesen, dass eine einstindige Besonnungsdauer am 17.01 deutlich erflllt wird und
weite Teile der Fassaden sogar zwischen 10 und 13 Uhr besonnt werden. Am 21.03. erfolgt
eine Besonnung mindestens durchgehend von 9 bis 13 Uhr. Somit sind bei beidseitig ausge-
richteten Wohnungen die Kriterien der DIN 5034 — 1 erfillt bzw. Gbererfillt. Gesunde Wohn-
und Arbeitsverhéltnisse sind also durch MalBnahmen der architektonischen Selbsthilfe
(durchgesteckte Wohnungen) seitens der Bauherrn herstellbar.

Durch die Abstandsflacheniberdeckungen zwischen den westlichen Zeilenkdpfen der ge-
planten Ost-West-Zeilenbebauung und den Stadthdusern an der Havelpromenade (Schwie-
lowseestraRe und beidseitig Templiner-See-Stral3e) sind nur potentielle Nord-Ost-
Wohnungen in den Stadthdusern betroffen. Alle anderen Wohnungen in den Stadth&usern
kénnen Fenster zu nicht von Abstandsflachenunterschreitungen betroffenen Gebaudeseiten
aufweisen und kénnen daher in jedem Fall hinreichend belichtet werden. Fur die Sudfenster
gelten allerdings ahnliche Einschradnkungen wie fiir die Ost-West-Zeilenbebauung.

Die Untersuchung ergab, dass am 17.01. eine einstiindige Besonnungsdauer der Nordost-
wohnungen fir maximal 6 von insgesamt 15 potentiellen Nord-Ost-Wohnungen nicht erreicht
werden kann. Dies betrifft die Wohnungen im Erd- und im 1. Obergeschoss.

Am 21.03. kann eine vierstiindige Besonnungsdauer ebenfalls nicht fur alle Wohnungen er-
reicht werden. Hiervon sind maximal 9 Wohnungen betroffen, die im Erd- und den ersten
beiden Obergeschossen liegen. Fir maximal 5 dieser Wohnungen im Erd- und ersten Ober-
geschoss kann auch eine zweistindige Besonnung nicht nachgewiesen werden, da eine
direkte Besonnung dieser Wohnungen nach 11 Uhr beginnt und vor 13 Uhr durch den fort-
schreitenden Sonnenverlauf bereits nicht mehr vorliegt.

Fazit: Zusammenfassend sind damit in den von Abstandsflacheniberlagerungen betroffenen
Bereichen lediglich maximal 9 von insgesamt ca. 320 Wohnungen in Bezug auf die Kriterien
der DIN 5034 — 1 nicht optimal besonnt. 5 Wohnungen weisen zudem eine Besonnungsdau-
er von weniger als zwei Stunden am 21.03. auf.
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5. Anlagen
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Anlage 1 zur Verschattungsstudie zum Bebauungplan 5-73
Bereiche mit Abstandsflachenlberlagerungen bzw. Unterschreitung der Regelabstande zwischen
Gebauden mit zulassigem Grenzanbau und Nachbargebauden

ohne Mal3stab
GfP, 01.03.2017
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Text-Box
ohne Maßstab
GfP, 01.03.2017
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Text-Box
Anlage 1 zur Verschattungsstudie zum Bebauungplan 5-73
Bereiche mit Abstandsflächenüberlagerungen bzw. Unterschreitung der Regelabstände zwischen Gebäuden mit zulässigem Grenzanbau und Nachbargebäuden 


Anlage 2

Gegeniberstellung der Bebauungsplaninhalte des
festgesetzten Bebauungsplanes VIII-526 mit dem
Bebauungsplanentwurf 5-73 und deren Auswirkungen auf den
Schattenwurf innerhalb des Baufeldes zwischen
Schwielowseestral3e und Zernseestralde

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

TF 4

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zulassige Hohen fir bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante,

b) innerhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

Dies gilt nicht fuir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

TF 6

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zuldssige Hohen fur bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der tUberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren
Grundstuicksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

In den allgemeinen Wohngebieten ist ein
weiteres Geschoss zulassig, wenn es weniger
als zwei Drittel der Grundflache des
darunterliegenden Geschosses aufweist und
wenn es sich um ein gegeniber den
AuRenwéanden zurlickgesetztes oberstes
Geschoss (Staffelgeschoss) handelt, das nicht
hoher als 3,70 mist.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen
gelten nicht fiir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Text-Box
Anlage 2

Mitarbeiter
Linie


Schattensimulation 17. Januar - 09.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 10.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 11.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 12.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 13.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 14.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 15.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 16.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 3

Gegeniberstellung der Bebauungsplaninhalte des
festgesetzten Bebauungsplanes VIII-526 mit dem
Bebauungsplanentwurf 5-73 und deren Auswirkungen auf den
Schattenwurf innerhalb des Baufeldes zwischen
Schwielowseestral3e und Zernseestralde

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

TF 4

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zulassige Hohen fir bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante,

b) innerhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

Dies gilt nicht fuir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

TF 6

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zuldssige Hohen fur bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der tUberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren
Grundstuicksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

In den allgemeinen Wohngebieten ist ein
weiteres Geschoss zulassig, wenn es weniger
als zwei Drittel der Grundflache des
darunterliegenden Geschosses aufweist und
wenn es sich um ein gegeniber den
AuRenwéanden zurlickgesetztes oberstes
Geschoss (Staffelgeschoss) handelt, das nicht
hoher als 3,70 mist.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen
gelten nicht fiir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Anlage 3

Mitarbeiter
Linie


Schattensimulation 21. Méarz - 09.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 10.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 11.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 13.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 14.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 15.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 17.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 18.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 4

Gegeniberstellung der Bebauungsplaninhalte des
festgesetzten Bebauungsplanes VIII-526 mit dem
Bebauungsplanentwurf 5-73 und deren Auswirkungen auf den
Schattenwurf innerhalb des Baufeldes zwischen
Schwielowseestral3e und Zernseestralde

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

TF 4

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zulassige Hohen fir bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante,

b) innerhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

Dies gilt nicht fuir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

TF 6

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zuldssige Hohen fur bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der tUberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren
Grundstuicksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

In den allgemeinen Wohngebieten ist ein
weiteres Geschoss zulassig, wenn es weniger
als zwei Drittel der Grundflache des
darunterliegenden Geschosses aufweist und
wenn es sich um ein gegeniber den
AuRenwéanden zurlickgesetztes oberstes
Geschoss (Staffelgeschoss) handelt, das nicht
hoher als 3,70 mist.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen
gelten nicht fiir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73


Mitarbeiter
Linie

Admin
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Admin
Text-Box


Schattensimulation 21. Juni - 09.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 11.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 13.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 15.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 17.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 19.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 5

Gegeniberstellung der Bebauungsplaninhalte des
festgesetzten Bebauungsplanes VIII-526 mit dem
Bebauungsplanentwurf 5-73 und deren Auswirkungen auf den
Schattenwurf auf der Ostseite der Daumstralde

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

Inhalte des Bebauungsplans VIII-526 (ohne MaRRstab)

TF 4

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zulassige Hohen fir bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante,

b) innerhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

Dies gilt nicht fuir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73 (ohne Mal3stab)

TF 6

In den allgemeinen Wohngebieten werden
folgende maximal zuldssige Hohen fur bauliche
Anlagen festgesetzt:

a) Innerhalb der tUberbaubaren
Grundstucksflachen mit drei Vollgeschossen:
10,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante;

b) Innerhalb der Uberbaubaren
Grundstuicksflachen mit vier Vollgeschossen:
13,0 m Uber der festgesetzten
Gelandeoberkante.

In den allgemeinen Wohngebieten ist ein
weiteres Geschoss zulassig, wenn es weniger
als zwei Drittel der Grundflache des
darunterliegenden Geschosses aufweist und
wenn es sich um ein gegeniber den
AuRenwéanden zurlickgesetztes oberstes
Geschoss (Staffelgeschoss) handelt, das nicht
hoher als 3,70 mist.

Die festgesetzten Hohen fur bauliche Anlagen
gelten nicht fiir technische Aufbauten wie
Schornsteine und Liftungsrohre.

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Anlage 5


Schattensimulation 17. Januar - 14.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 15.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 16.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 16.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 17.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 18.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 19.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 20.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 21.00 Uhr
Inhalte des Bebauungsplans VIII-526

Inhalte des Bebauungsplanentwurfs 5-73

Grmien - sct - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 6 Auswirkungsanalyse der geplanten Festsetzungen des

Bebauungsplanentwurfs 5-73
hinsichtlich des zu erwartenden Schattenwurfs im Jahresverlauf

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73


Mitarbeiter
Linie

Admin
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Anlage 6


Schattensimulation 17. Januar - 09.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 10.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 11.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 13.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 14.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 15.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 16.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 7 Auswirkungsanalyse der geplanten Festsetzungen des

Bebauungsplanentwurfs 5-73
hinsichtlich des zu erwartenden Schattenwurfs im Jahresverlauf

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Schattensimulation 21. Marz - 09.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 10.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 11.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 12.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 13.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 14.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 15.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 17.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Marz - 18.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Anlage 8 Auswirkungsanalyse der geplanten Festsetzungen des

Bebauungsplanentwurfs 5-73
hinsichtlich des zu erwartenden Schattenwurfs im Jahresverlauf

(Untersuchungszeitraum 17. Januar, 21. Marz und 21. Juni)

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Linie
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Schattensimulation 21. Juni - 09.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 11.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 13.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 15.00 Uhr

Ansicht von Osten

Draufsicht Ansicht von Westen

D

e st - wentornr - GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 17.00 Uhr
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Draufsicht Ansicht von Westen
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Schattensimulation 21. Juni - 20.00 Uhr
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Draufsicht Ansicht von Westen
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Verschattungsstudie zum Bebauungsplan 5-73

1. Aufgabenstellung

Fur den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 mit Stand vom 28.11.2016 (6ffentliche Ausle-
gung) ist zur Ermittlung der Auswirkungen eine Verschattungsstudie (April 2017) angefertigt
worden. Im Rahmen des weiteren Verfahrens des Bebauungsplans wurde entschieden, die
vordere Baugrenze der Uberbaubaren Grundsticksflache an der Daumstral3e zwischen
Zernseestralle und Templiner-See-Straf3e um 1,5 m in Richtung der Daumstral3e zu erwei-
tern. Daher war die Verschattungsstudie in Bezug auf die potentiellen Auswirkungen der Er-
weiterung auf die Verschattungssituation an der Bestandsbebauung 6stlich der Daumstral3e
zu aktualisieren.

2. Ergebnisse der Untersuchung

Die in der Anlage befindliche Gegeniberstellung der Verschattungssituation dstlich der
Daumstraf3e zeigt keine veranderten Auswirkungen durch die Erweiterung der Baugrenze.
Es gelten weiterhin die in Punkt 4.2 der Verschattungsstudie zum Bebauungsplan 5-73 vom
April 2017 getroffenen Aussagen.

3. Anlagen



Schattensimulation 17. Januar - 15.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 17. Januar - 16.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 16.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 17.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Méarz - 18.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 19.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 20.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73



Schattensimulation 21. Juni - 21.00 Uhr
Bebauungsplan 5-73, Fassung 1. ¢ffentliche Auslegung

Bebauungsplan 5-73, Fassung 2. beschrankte 6ffentliche Auslegung

e st - wentornr GFP Schattenstudie zum Bebauungsplanentwurf 5-73
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Bebauungsplan 5-73

fur eine Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen
Schwielowseestralle, Daumstrafie, Pohleseestralie und Havel

Die Zusammenzeichnung stimmt mit dem Bebauungsplan des Bezirksamtes Spandau vom
28.11.2016 mit dem Deckblatt des Bezirksamtes Spandau vom 15.11.2017 und dem Deckblatt der
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen vom 27.04.2018 uberein.

Berlin, den im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
NS ObV! Diethild Noormann-Wachs Zeichenerklarung
Festsetzungen
Art und MaB der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Hohe baulicher Anlagen
Kleinsiedlungsgebiet (§ 2 BauNVO) Grundflachenzahl 28. 0.4
Reines Wohngebiet (53 BauNv0) Grundfliche 5 GR 1oome
Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Bauhv0) Zahl der Vollgeschosse
Besonderes Wohngebiet (§ 4aBauV0) als HachstmaB 28 il}
Dorfgebiet (§5BauV0) als Mindest- und Hochstma 28 -y
Mischgebiet (§ 6 BauNO) zwingend 28 @
Kerngebiet (§7BauVO) Offene Bauweise o
Gewerbegebiet (68 BauVO) Nur Einzelhauser zulassig /A
o Industriegebiet (69 BauVO) Nur Doppelhauser zulassig /\
{ ‘ 8 Sondergebiet (Erholung) (§10 Bauhv) Nur Hausgruppen zuldssig A
’\T"\ r‘jMASELA : > 28 [WOCHENENDHAUSGEBTET | Nur Einzel- und Doppelhduser zulassig /e
[ v D Sonstiges Sondergebiet (5 11 BaulvO) Geschlossene Bauweise 9
/"—>—/\ BUCHT |- : .8 [UNIVERSTTAT ] Baulinie (§23 Abs.2 Satz 1 BauNVO0)
- !lKli‘:inerWaM a/ Beschrénkung der Zahl der 5 WR Baugrenze (§23 Abs.3 Satz 1 BaUNV0) s
fka‘;%//’*f' Wohnungen (9 abs. 1 Nr. 6 BauGe) B 2Wo Linie zur Abgrenzung des Umfanges
=" i 25 700 Geschossflachenzahl von Abweichungen (5§23 Abs.3 Satz3BauNV0) —
als Hochstmal B Hohe baulicher Anlagen tber einem Bezugspunkt
als Mindest- und Hochstmai bis als HochstmaB
o Geschossflache Traufhohe 28, TH  12.4m uber NHN
Be bG U u n g S p | G n \/| | | 530 als Hochstmah B GF so0m Firsththe 28 FH  53,5m uber NHN
als Mindest- und Hochstmal 28 GF 400 s soome Oberkante 28 OK  124,5m tber NHN
feStg eSetZJ[ G m 27 Fe b rU G r 2007 Baumassenzahl 28 als Mindest- und Hochstmai 8. OK 160mbi 1245
. Baumasse 28 BM' 000 zwingend 28 @ 124,5m iiber NHN
5 - 74 | m \/e rfG h re n QQ>) Umgrenzung von Flachen fir Stellpldtze (59 Abs.1 Nr4 und 22 Baucs)
A
442 § O Flachen fir den Gemeinbedarf 1  Flachen fiir Sport- und Spielanlagen
o N S zB
7 S [ §/ /1 Q )
i AN --
. Qo =2 2 ”””” NS Verkehrsflachen
Textliche Festsetzungen WS == ”” Q StraBenverkehrsflache — StraBenbegrenzungslinie —_—
Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung —/] 0 0
A ) s Bereich ohne Einfahrt StraBenseite OO
In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten (iberbaubaren Grundstiicksflichen werden als zulassige F / L 7 2 213 28 offetiche Perkfiche FUSSGANGERBEEICH Bereich ohne Ausfahrt Sense coooo
Grundflache die im zeichnerischen Teil i.V. mit den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten Uberbaubaren Private Verkehrsilache ’ — Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Statensee  wowww
Grundstucksflachen festgesetzt. Private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung I?I Bereich fur Ein- und/oder Ausfanrt A I 4
2.B. offentliche Parkflache
Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeichneten uberbaubaren Flachen firr Versorgungsanlagen, Offentliche und private Grinflachen  —
Grundst[](_:_ksfléchgn darf durch vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundflache von fir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung " GEEENTLICHE PARKANLAGE
8.270 m? Gberschritten werden. S p Q m d Q u e I/_ sowie for Ablagerungen — .5 [PRIVATE DAUERKLEINGARTEN]
Die festgesetzte zuldssige Grundflache der mit den Buchstaben B gekennzeichneten iberbaubaren Grundstiicksflachen darf " Flache fur die Landwirtschaft I
durch vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone in dem gemaf § 23 Abs. 3 BauNVO zulassigen Umfang Gasdruckregler 28 Trafostation Fléche fir Wald —1
uberschritten werden. Oberirdische Hauptversorgungsleitungen Wasserflédche —
Die zulassige Geschossflache darf durch Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und weniger als 2,5 m um bis zu 1.600 S e e Hochspannungsleitung ———
m? (berschritten werden. BebGUUﬂgSp|Gﬂ \/|||_567C
Ind I . Woh bisten WA 2 und WA 3 darf di lassige Grundfiache durch die Grundflach Stellblat Anpflanzungen, Bindungen fir Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
n aen allgemeinen vvohngebieien un a e zulassige Grundtiache durc Ie rundrlachen von eliplatzen Umgrenzungen von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, 55650066550 Umgrenzungen von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der feStgesetZt am 1 4 Dezem ber 1 999 Strauchern und sonstigen Bepflanzungen Booooo00cod und fir die Erhaltung
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 Anpflanzen von Erhaltung von
Uberschritten werden. Baumen © Strauchern <> Baumen © Strauchern <>
i o L . . . . . sonstigen Bepflanzungen =) sonstigen Bepflanzungen ==
Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der L|n|e"n A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und A10; A13 und Al14; A15 und Al16; A21 Umgrenzung von Fléchen zum Schutz, zur Pllege und zur Umgrenzung von Fléchen fir Zuordnungen nach
und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die Uberschreitung der Baugrenzen fiir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m Entwicklung von Natur und Landschaft === § 9 Abs. 1a Baugesetzbuch BEIiid
zuléssig. (Kombination mit anderen Planzeichen méglich)
Fir die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7 und A8; A11 und A12; A15 und A16; Sonstige Festsetzungen
A17 und A_18; A1_9 und_ A20; A23 und A2_.4; A29 und A3_0 soywe A3‘_] unc_l _A32 ein Vortreten VOI'.I GebaUdete_'len’ und zwar fur Umgrenzung von Flachen fir besondere Anlagen und Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schadlichen
Balkone bis zu einer Tlefe von 1,5 m zulassig, sofer.n diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt nicht mehr als 50 Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen Umweltginwirkungen im Sinne des Bundes-
vom Hundert der Breite der Jewe”'gen AuBenwand in AnSprUCh nehmen. Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 3D @& Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende EXXH
. . . P .. . . . Immissionsschutzgesetzes Stoffe nicht oder nur beschrénkt verwendet werden diirfen
In den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zuldssige Hohen flr bauliche Anlagen festgesetzt: Ugrenzung der von Bebauung frezuhaltenden Fiachen FTTTTTl Arkade VNN
a) Innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m Uber der festgesetzten Besonderer Nutzungsaweck von Flachen 8 Hohenlage be Festsetzungen (in Meter ber NHN) @ 35,4
Gelandeoberkante: Sichtflache /. Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
.. ' .. . . . Mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrechten = — — Ab hiedlicher N -—o—o
b) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m Uber der festgesetzten I . “ === grenzing umersc.. e g
> belastende Flachen Umgrenzung der Flachen fiir
Gelandeoberkante. Umgrenzung der Flachen fur (Garagengebaude mit Dachstellplatzen mit Angabe der Geschosse  LGa_3 ST
Abweichend hiervon ist innerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen B, D, E und F ein weiteres Geschoss bis zu einer Stellplatze Tiefgaragen mitAngabe der Geschosse LG
Hoéhe von 3,70 m Uber der jeweils festgesetzten HOhe der baulichen Anlage zuldssig, wenn dieses gegenuber den Garagen it Angabe der Geschosse Gemeinschaftstiefgaragen it Angabe der Geschosse
AuRenwanden allseitig zuruckgesetzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache des darunterliegenden Gemeinschaftsstellpltze GST Gemeinschaftsanlagen GAN
Geschosses nicht Uberschreitet. Gemeinschaftsgaragen it Angabe der Geschosse GGa
Die festgesetzten Hohen fiir bauliche Anlagen gelten nicht firr technische Aufbauten wie z.B. Schornsteine und Liftungsrohre. Nachrichtliche Ubernahmen
In den allgemeinen Wohngebieten wird als Hohenlage 35,0 m Gber NHN festgesetzt. Neturschutzgebiet SO Wasserliche —
An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zulassige Hohe der baulichen Anlagen unter Landschaftsschulzgebiet i Wasserschutzgebiet. (Grundwassergewinnung) R
Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen nach der Bauordnung fiir Berlin, herangebaut werden. Naturdenkmal _ HWZEESEQ g: E:zgﬂzg fa;izng(?gglr?:ﬁgblich %
X . . . . . . i . R . Geschiitzer Landschatsbestandteil 0 mit ur%we\tgefahrdénden Stoffen belastet sind
Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplatze und Garagen unzulassig. Dies gilt nicht fir Tiefgaragen in Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt Bahnanlage —
den mit TGa1 bezeichneten Flachen sowie fir Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Gesamtanlage (Ensemble), die dem Denkmalschutz unterliegt StraBenbahn wuvuuunun
Rollstuhlnutzer. S Erhaltungsbereich
10. Die Einteilung der Strallenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der '
Festsetzung. Gebéude
. . . . . . . . . Stellplatz HochstraBe XXX
11. In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten Gberbaubaren Grundstiicksflachen ist eine bauliche und sonstige Garage Xl TiefstraBe [RT=T=Ix]
Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen mit der zwingend bzw. mindestens festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse Tiefgarage [Ti&i ] Bricke KA
in voller Lange zwischen den jeweiligen seitlichen Baugrenzen in den mit dem Buchstaben E und F gekennzeichneten Kinderspielplatz Industriebahn (in Aussicht genommen) E—
Uberbaubaren Grundstiicksflachen unzulassig.
Planunterlage
12. Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten % Offentliches oder Wohngebéude it Geschosszah! und Durchian V2572 Landesgrenze Bundesland ==
L1 und L2 sowie AZL f, h und A22 (WA 1) - Bebauungsplan VIll=515 sl g I e N
L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2) N o e
' v M ‘\ Umemr(J\sches]Baxngrk it Geschofzat [ L Gemarkungsgrenze E—
L8, L9 und L10 sowie L13, L12, a, b, ¢ und A4 (WA 3) festgesetzt am 0J. August 2008 177 e ™ pomm G B
in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsrdumen ..i Gewasser 28 Flurstiicksgrenze
missen mindestens die Halfte der Aufenthaltsrdume mit jeweils mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite 25 40 ~L Gelandenohe, Stradenhohe  elrther NHN 25 oA Flurstcksnummer; Flurnummer e8. 60,58 Fur 10
ausgerichtet sein. Laubbaum, Nadelbaum 0 : & Grundsticksnummer 28 49A
. . . . . . i . . : . . N.D.ZRN.D. 2 /
In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Aufienwande nicht zu einer larmabgewandten Seite ausgerichtet sind, miissen in gjﬁg:i”ti::a‘ (Laub-, Nadelbaum) o O gﬂ:r:iﬁumduer D
mindestens einem Aufenthaltsraum (bgl Wohnungen m_|t bis zu zwe|"AufenthaItsraumen) bzw. in mindestens de_r Halfte der Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt fiir jeden Aufenthaltsraum gemaR der Anlage der o Hecke v o0 Baulini, Baugrenze o
Aufenthaltsrdume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV). Firr den Korrektursummanden D Beb(] uu ngspk] N \/| | | —567b Hochspannungsmast T StraBenbegrenzungslinie -
Wahrung einer ausreichenden Beliftung oder durch andere bauliche MalRnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV fiir Raume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer _ _ _ _ o _ o _
erreicht werden. die gewéhrleisten dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder den . . . - A e - . . Die vorstehende Zeichenerkldrung enthalt gebrauchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
" R . o . .. . . Wert einzusetzen. Die Beurte"unQSpegel fur den Tag Lr, T und fur die Nacht Lr, N sind fur StraBen gemaB § 3 und fir ][ J[ t t 1 4 N b 2000 Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BaunNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
Raumen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht tiberschritten wird. ; 5 5 ; ; €5 gese U dm . ovemper . . . ' . I .
Schienenwege gemal § 4 der Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV), geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom vom 22. Juli 2011
13. Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h und A22; A9, d, e und A10 sowie A4, c, (16. BImSchV) zu berechnen. .
b und a mit Geb&uden baulich verbundene AuRenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die o . . , , ) , , Aufgestellt: Berlin, den 28.11.2016
nicht mit mindestens einem baulich verbundenen AuRenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als 15. Die nicht tiberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn unter diesen Tiefgaragen hergestellt . .
verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zul3ssig. sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die Erdschicht tiber der Tiefgarage muss BeZ|rksamt Spandau von Ber“n
mindestens 0,3 m betragen; hiervon muss auf einer Flache von mindestens 20 vom Hundert die Erdschicht Gber der . A
Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AuRenwohnbereichen, die nur in den in Satz 1 beschriebenen Bereichen Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht fiir Wege, Zufahrten, Stellplatze fiir Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsorderung
liegen, ist mindestens ein baulich verbundener AulRenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten. schwer Gehbehinderte und Rollstuhinutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Stadtentwmklungsamt gez. Schutte
- .. N = . . Baunutzungsverordnung iy Fachbereich Stadtplanung
14. Zum Schutz vor Verkehrslarm mussen bei Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen : gez. Réding
. . . I . i i ind i i i 5 Bezirksstadtrat ichslei
die AuRenbauteile, die entlang und senkrecht zur Daumstraf’e und entlang der Pohleseestralie orientiert sind, 16. If? dﬁn alcljgerfrllelzen W(?htnggt_)_ler:en Wﬁ 1 WQ2 und WA 3 smc} Je\legos mlndes_tlzns 50(;/omt Hupdert tc)ier IZ_?acherlljclhen als Fachberecnsiler
die AuRenbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten L1 und L2; L3, L4 und L5; L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie acne oderflac .genelg € bacher .m' e]ner_ e|glung Vor.] maxima auszubl en_un ex e.r.18|v zubegrunen. Lie .. .
) ) o ) : Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies gilt nicht fir die mit dem Buchstaben B bezeichneten tUberbaubaren Grundstiicksflachen Der Beb | de in der Zeit vom 23,01 2017 bis einschlieBlich 23.02.2017 und
die AulRenbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten L11 und L12 oberhalb des vierten Vollgeschosses und fir Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung. er "g§azt11u&gbspgnswturzedm Ber eltv?rrg 3HO : ‘?D7 llfbleltntsc |e1t_lc11 230(1)7"0d7 u; Vterneut
resultierende bewertete Schalldamm-MaBe (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 82T§ 2017abis :inschéﬁezﬂliche?g f;%g?izsol\jvciesm%egﬁblaﬁ vi%r% 7 04 201&% ggr ?e&l ?/rgm
maximal 17. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 durfen nur Wohngeb&ude errichtet werden, bei denen ein Anteil von T o018 bis einschiiBich 2018 offentich ausgelegt und hat die Zustimmung
- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsraumen von Wohnungen, in Bettenrdumen in Krankenstationen, Alten- mindestens 30% der zulassigen Geschossflache mit Mitteln der sozialen Wohnraumforderung gefordert werden konnten. Dies des Abgeordnetenhauses von Berlin am . 2018erhalten.
und Pflegeheimen und Sanatorien. in Ubernachtunasraumen von Beherberaunasstitten gilt nicht fir die Flachen j-k-I-m-j. Ausnahmsweise kénnen Wohngebaude ohne férderungsfahige Wohnungen zugelassen .
35 dB(A?t in Unterrichtsra ' d ahnlich g gung ’ werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Gebaude im Geltungsbereich des Berlin, den
] agsn -nierncnisratimen und anniiehen Raumen, Bebauungsplans erbracht wird. enatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen
- 40 dB(A) tags in Buroraumen und ahnlichen Raumen S g S . g
nicht iiberschritten wird. 18. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die Abteilung 1V
verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, auRer Kraft.
Nachrichtliche Ubernahmen Abteilungsleiterin
Der Bebauungsplan ist auf Grund § 10 Abs. 1 des Baugesstzbuchs in Verbindung mit § 7 Abs. 2 des
1. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebiets mit der Kategorie 11l B, das des Gesetzes zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.
Bestandteil des Wasserwerks Tegel ist.
Berlin, den
MaBstab im Original 1:1000 2. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich in der Fluglarmschutzzone 2 fiir den Flughafen Berlin-Tegel. Senatsverwaltung flr Stadtentwicklung und Wohnen
Planunterlage: Soldner Berlin Netz 88, Hohensystem m (. NHN Zu diesem Bebauungsplan
— 051 2 3 4 5 6 70 8 9% 100m ge: woldner ba y 1658 naspen |
brerrtoret I | | | | | | | | ObVI Diethild Noormann-Wachs, August 2016 gehdrt ein Grundstiicksverzeichnis. Senator/-n

Die Verordnung ist am im Gesez- und Verordnungsblatt fir Berfin auf S. verkiindet worden.




) —— 1. In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten Uberbaubaren
Ubersichtskarte 1:10.000 Grundstiicksflachen werden als zulassige Grundflache die im
zeichnerischen Teil i.V. mit den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben C, D, E
und F gekennzeichneten Uberbaubaren Grundsticksflachen darf durch Aufgestellt: Berlin, den 27.04.2018
vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu

Die festgesetzte zulassige Grundflache der mit den Buchstaben B . . )
gekennzeichneten (iberbaubaren Grundstiicksflachen darf durch fur die Abtellung \Y
vortretende Gebaudeteile wie Terrassen und Balkone in dem gemaR § 23

Abs. 3 BauNVO zulassigen Umfang uberschritten werden.

Abteilungsleiter

§
£
I

Kisiner wan

— 5. Fur die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5
und A6; A7 und A8; A1l und A12; A15 und A16; A17 und A18; A19 und
A20; A23 und A24; A29 und A30 sowie A31 und A32 ein Vortreten von
Gebaudeteilen, und zwar fir Balkone bis zu einer Tiefe von 22 1,5 m
zulassig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt nicht
mehr als 50 vom Hundert der Breite der jeweiligen AuRenwand in
Anspruch nehmen. F/Uf

; WHS— —und weniger als 2,5 m
2. Die zulassige Geschossflache darf durch Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 mlum bis zu 1.600 m? iiberschritten werden. !
3. Inden allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulassige Grundflache durch die Grundflachen von Garagenund- ’ .
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen S p Q n d Q u e I/_
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundfldchedie-eirer—
Grundflachenzahl von 0,8 entsprieht-Uberschritten werden.

4. Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und A10; A13 und Al4; A15 und A16; A21

und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die Uberschreitung der Baugrenzen fiir Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m S
zulassig. und F e e
- - - — - - " - - - Abweichend hiervon ist innerha‘;jer Uberbaubaren
- " Grundstiicksflachen B, D, und E'ein weiteres Geschoss bis zu einer

Hohe von 3,70 m ber der jeweils festgesetzten Hohe der baulichen
Anlage zulassig, wenn dieses gegeniber den Aulienwanden allseitig
zurlickgesetzt ist (Staffelgeschoss) und zwei Drittel der Grundflache
des darunterliegenden Geschosses nicht tberschreitet.

29 F
An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, [
bezogen auf die zulassige Hohe der baulichen Anlagen ’
unter Einschrankung der Tiefe der Abstandsflachen nach
der Bauordnung fiir Berlin, herangebaut werden.

6. Ind Il i Wohngebiet den folgend imal zuldssige Héhen fur bauliche Anl fest tzt:
n den allgemeinen Wohngebieten werden folgende maximal zulassige Hohen fiir bauliche Anlagen festgesetz 9. Aufden nicht tiberbaubaren Grundstiicksflachen sind Stellplétze

a) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit drei Vollgeschossen: 10,0 m Uber der festgesetzten Geléandeoberkante; und Garagen unzulassig. Dies gilt nicht fiir Tiefgaragen in den mit
b) Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen mit vier Vollgeschossen: 13,0 m Uber der festgesetzten Gelandeoberkante. TGa1 bezeichneten Flachen sowie fiir Stellplatze fiir schwer
— meinenWohngebietenisteinweiteres-Gesehoss Assigwenn-es went wetBri raflache-des Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.

—Geschoss{Staffelgeschoss)-handeli-das-nicht-hoherals-370-m-st— 2 B [11. In den mit den Buchstaben B, C und D gekennzeichneten

Die festgesetzten Hohen fir bauliche Anlagen gelten nicht fiir technische Aufbauten wiel Schomsteine und Liftungsrohre. liberbaubaren Grundstiicksflachen ist eine bauliche und sonstige
. . . . R Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen mit der

. mindestens festgesetzten Anzahl der
in voller Lange zwischen den jeweiligen seitlichen

7. Intm den allgemeinen Wohngebieten wird als Bezugshéhe die-Gelandeoberka
festgesetzt. \thenlage

10-8- Die Einteilung der StraRenverkehrsflache und der Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Baugrenzen in den mit dem Buchstaben E gekennzeichneten
Festsetzung. — Uberbaubaren Grundstiicksflachen unzulé{sig.
N und F

Ny

-sind; resultierende bewertete Schalldamm-Male (erf. R'w,res) aufweisen, die gewahrleisten, dass ein Beurteilungspegel von
maximal +

- 35dB(A) tags und 30 dB(A) nachts+ in Aufenthaltsraumen von Wohnungen in Bettenraumen in Krankenstationen, Alten-
und Pflegeheimen und Sanatorien£in Ubernachtungsrdumen von Beherbergungsstéatten, +

12 700

Bebauungsplan VIll=515
- 35 dB(A) tags in Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen, 4
- 40 dB(A) tags in Biroraumen und 8hnlichen Raumen + fes’[gegetzt am 03 AUgUSJ[ 2008

nicht Uberschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'w,res erfolgt fuir jeden Aufenthaltsraum gemaf der Anlage der Verkehrswege- 25 400
Schallschutzmalnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV). Fur den Korrektursummanden D ist abweichend

- die Aulienbauteile entlang der Linie zwischen den Punkten
L11 und L12 oberhalb des vierten Vollgeschosses

Nachrichtliche Ubernahmen

1. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebiets mit der Kategorie Il B, das
Bestandteil des Wasserwerks Tegel ist.

13. Zum Schutz vor Verkehrslarm sind entlang der Linien zwischen den Punkten A21, f, h und A22; A9, d, e und
A10 sowie A4, c, b und a mit Gebauden baulich verbundene AulRenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone,
Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Aufienwohnbereich zum

2. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindet sich in der Fluglarmschutzzone 2 fir den Flughafen Berlin-Tegel.

12.  Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang der Linien zwischen den Punkten Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulassig.
- L1 undL2 sowie A21, f, h und A22 (WA 1) Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen AuRenwohnbereichen, die nur in den in Satz 1
- L3, L4 und L5 sowie A9, d, e und A10 (WA 2) beschriebenen Bereichen liegen, ist mindestens ein baulich verbundener AuRenwohnbereich als verglaster
- L8,L9undL10 sowie L13, L12, a, b, c und A4 (WA 3) Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

in Gebauden mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen missen mindestens die
Halfte der Aufenthaltsraume mit jeweils mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerichtet sein.

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei AuRenwande nicht zu einer larmabgewandten Seite ausgerichtet sind, missen in mindestens
einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsrdumen) bzw. in mindestens der Halfte der Aufenthaltsrdume (bei
Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsrdumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Beluftung
oder durch andere bauliche MaRnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewahrleisten, dass ein
Beurteilungspegel von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit in dem Raum oder den Raumen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht
Uberschritten wird.

—15. Die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu bepflanzen. Dies gilt auch, wenn unter diesen
Tiefgaragen hergestellt sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die
Erdschicht Uber der Tiefgarage muss mindestens 0,3 m betragen; hiervon muss auf einer Flache von
mindestens 20 vom Hundert die Erdschicht tiber der Tiefgarage mindestens 0,5 m betragen. Die
Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht fir Wege, Zufahrten, Stellplatze fir schwer Gehbehinderte und
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der
Baunutzungsverordnung.

17. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 dirfen nur Wohngebé&ude errichtet werden, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der 16. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind jeweils mindestens 50 vom Hundert der
zulassigen Geschossflache mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden kénnten. Dies gilt nicht fiir die Flachen j-k-I-m-j. Dachflachen als flache oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung von maximal 10° auszubilden und
Ausnahmsweise kdnnen Wohngeb&ude ohne forderungsfahige Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche extensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies gilt nicht fur die mit dem Buchstaben B
Mindestanteil in einem anderen Gebaude im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird. bezeichneten tberbaubaren Grundstticksflachen und fir Nebenanlagen im Sinne des § 14 der

Baunutzungsverordnung.

MaBstab im Original 1:1000

L.
- 00510 20 30 40 50 6 0 8 9% 100m Planunterlage: Soldner Berlin Netz 88, Hohensystem m (i. NHN Zu diesem Bebauungsplan
| | | | | | | | |

brrrrtrrrd | | | | | | | | | ObVI Diethild Noormann-Wachs, August 2016 gehort ein Grundstiicksverzeichnis.

T Deckblatt 2 zum Bebauungsplan 5-73 Deckblatt zum Bebauungsplan 5-73

Aufgestellt: Berlin,den . .2017

einer Grundfizche von 8.270 m* iiberschritten werden. Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bezirksamt Spandau von Berlin

Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit
Stadtentwicklungsamt - Fachbereich Stadtplanung

Amtsleiter

13 000

25 700

Bebauungsplan Vill=530

festgesetzt am 2/. rebruar 200/
o—/4 im Verfahren

Bebauungsplan VIll-o6/c¢
festgesetzt am 14. Dezember 1999

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 23.01.2017 bis einschlieflich 23.02.2017 und emeut
gemaB § 4a Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs mit Deckblatt vom 15.11.2017 in der Zeit vom
04.12.2017 bis einschlieRlich 19.12.2017 sowie mit Deckblatt 2 vom 27.04.2018in der Zeit vom

2018 bis einschlieBlich . .2018 dffentlich ausgelegt und hat die Zustimmung
des Abgeordnetenhauses von Berlin am . 2018 erhalten.

Berlin, den

Senatsverwaltung flr Stadtentwicklung und Wohnen
Abteilung IV

Abteilungsleiterin § 7 Abs. 2

Der Bebauungsplan ist auf Grund-ges-§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit §9-Abs—3-ure-5-8-Abs—+

Senator/in

Bebauungsplan 5-73

fur eine Teilflache der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen
Schwielowseestralte, Daumstralie, Pohleseestralie und Havel
im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst

Zeichenerkldrung

Festsetzungen
Art und MaB der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Hohe baulicher Anlagen
Kleinsiedlungsgebiet (6 2BauV0) Grundflachenzahl 28 04
Reines Wohngebiet (5.3 BauV0) Grundflache 8 GR 1o
Allgemeines Wohngebiet (5 4 Bauv0) Zahl der Vollgeschosse
Besonderes Wohngebiet (5 4aBaulVO) als Hachstmah 28 il}
Dorfgebiet (55 BauvO) als Mindest- und Hochstma 28 oy
Mischgebiet (§6Bauv0) zZwingend 28 ®
Kerngebiet (57 BaulvO) Offene Bauweise 0
Gewerbegebiet (§8BauV0) Nur Einzelhauser zuldssig /&
Industriegebiet (89 BauhV0) Nur Doppelhauser zuldssig A
Sondergebiet (Erholung) (610 BauhvO0) Nur Hausgruppen zuldssig A
28. WOCHENENDHAUSGEBIET Nur Einzel- und Doppelhauser zulassig A'A
Sonstiges Sondergebiet (511 Bauhv0) Geschlossene Bauweise 9
2B, Baulinie (§23 Abs.2 Satz 1 BauhO)
Beschrankung der Zahl der - WR Baugrenze (523 Abs.3 Salz 1 BauNV0)
Wohnungen (9 bs. 1 Nr. 6 BauGB) 2Wo Linie zur Abgrenzung des Umfanges

Geschossflachenzahl von Abweichungen (§23 Abs3Salz 3BauNv0) —

als Hochstmal B Hohe baulicher Anlagen tber einem Bezugspunkt

als Mindest- und Hochstmal bis als Hochstmah
Geschossflache Traufhohe 28 TH  12.4m tber NHN

als Hochstmah 28 GF so0m Firsthohe 28 FH  535m iber NHN

als Mindest- und Hochstmal 28 GF 400 bis soome Oberkante 28 OK  124,5m iiber NHN
Baumassenzahl 28 als Mindest- und Hochstma 28 OK  116,0mbis124,5m
Baumasse 28 BM' 000 zwingend 5 OB v

Umgrenzung von Flachen fur Stellpldtze (59 Abs.1Nr.4 und 22 BauGB)

Flachen fir den Gemeinbedarf 1  Flachen fiir Sport- und Spielanlagen
2B, JUGENDFREIZEITHEIM
Verkehrsflachen
StraBenverkehrsflache _ I— StraBenbegrenzungslinie —
Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung | Bereich ohne Einfahrt ’
2.B. ffentliche Parkflache P : Sraersee. - A0
- FUSSCANGERBEREICH Bere\.ch ohne Aysfahrt Stabenseite AT
Private Verkehrsfliche — Berew.ch oﬂhne. Ein- und Ausfahrt O —
Private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung — Bereich fur Ein- und/oder Ausfahrt A I 4
2. offentliche Parkflache [P]
Flachen fiir Versorgungsanlagen, Offentliche und private Griinflachen I—
fur die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 28 [OFFENTLICHE PARKANLAGE]
sowie fiir Ablagerungen —] ;5. [PRIVATE DAUERKLEINGARTEN]
® Flache fir die Landwirtschaft 1
Gasdruckregler 26. Trafostation Fldche fir Wald —/
Oberirdische Hauptversorgungsleitungen Wasserflache —

Hochspannungsleitung

Anpflanzungen, Bindungen fiir Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzungen von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Anpflanzen von
Béumen © Stréuchern
sonstigen Bepflanzungen (o=}
Umgrenzung von Fléchen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Fléchen fr besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der von Bebauung freizuhaltenden Flachen

Besonderer Nutzungszweck von Fldchen B

Sichtflache
Mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrechten zu

belastende Flachen
Umgrenzung der Flachen fiir
Stellplatze
(Garagen it Angabe der Geschosse
Gemeinschaftsstellplétze
Gemeinschaftsgaragen it Angabe der Geschosse

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Geschutzter Landschaftsbestandteil

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt
Gesamtanlage (Ensemble), die dem Denkmalschutz unterliegt
Erhaltungsbereich

Gebaude
Stellplatz
Garage
Tiefgarage
Kinderspielplatz

Offentliches oder Wohngebdude mit Geschosszahl und Durchfahr

Wirtschafts-, \ﬂqusmegebaude

Parkhaus e

Unterirdisches Bauwerk mit GeschoBzah
Briicke v

Gewasser

Gelandehdhe, StraBenhohe in
Laubbaum, Nadelbaum

Meter dber NHN z.B.

Nachrichtliche Ubernahmen

Umgrenzungen von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen
und fur die Erhaltung

Erhaltung von

> Béumen © Stréuchern <>
sonstigen Bepflanzungen =D
Umgrenzung von Fléchen fir Zuordnungen nach
=== § 9 Abs. 1a Baugesetzbuch S EEE]

(Kombination mit anderen Planzeichen méglich)

Sonstige Festsetzungen

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

EXXH Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende XX
Stoffe nicht oder nur beschrankt verwendet werden durfen
[ D046 Arkade NN
Hohenlage bei Festsetzungen (in Meter iiber NHN) ® 35,4
= ~. Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung -—o—o-
Umgrenzung der Flachen fiir
Garagengebaude mit Dachstellpldtzen mit Angabe der Geschosse ~ LGa_ 3 ST
Tiefgaragen it Angabe der Geschosse m @A ]
Gemeinschaftstiefgaragen it Angabe der Geschosse
[CGst ] Gemeinschaftsanlagen GAN
GGa

Wasserflache
Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)
Umgrenzung der Flachen fiir den Luftverkehr

Umgrenzung der Flachen, deren Bdden erheblich TIIT7T
0 mit ur%we\tgefahrdenden Stoffen belastet sind

Bahnanlage —/

StraBenbahn duuuuuuuy

HochstraBe XXIXIX|
TiefstraBe [xIxIxIx]
[__Tai 7] Briicke KXXXH
Industriebahn (in Aussicht genommen) _

Planunterlage
V8 2 Landesgrenze Bundesland ===
Bezirksgrenze —————

[T
117171 Ortsteilgrene ~~ ——e——e—=
S—

I R Gemarkungsgrenze I —
Flurgrenze e
Flurstiicksgrenze

354 Flurstticksnummer; Flurnummer 28. 60 %@ . Flur 10

Q A Grundsttcksnummer 2B 49A
Onp.&ND. Mauer, Stiitzmauer 0o, 1t
o .0 Bordkante E—
oz 00 Baulinie, Baugrenze —
T StraBenbegrenzungslinie e

Die vorstehende Zeichenerklarung enthalt gebrauchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BaunNVO0) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV), gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.Juli 2011.

von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV fir Rdume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. : ‘ Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)
Die Beurteilungspegel fiir den Tag Lr, T und fiir die Nacht Lr, N sind fiir StraRen geman § 3 und fiir Schienenwege geman § 4 , . des Gesetzes zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. e (Laub-, Nadelbaum
der Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen — - die AuBenbauteile, die entlang und senkrecht zur Sehorrstein
' ' ' ' DaumstraBe und entlang der Pohleseestrale orientiert sind, Be b(] uu ngS p | an \/| | | —567b Berlin, den Zaun, Hecke
H+7-+2--Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die - die Aulienbauteile entlang der Linien zwischen den Punkten SGﬂ&tSV@FW&HUﬂ Tur Stadtentwicklun Uﬂd Wohnen Hochspannungsmast
18.J_verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, auler Kraft. L1und L2; L3, L4 und L5; L6 und L7; L8, L9 und L10 sowie festgesetzt am ] 4 Novem ber 2000 g g

Die Verordnung ist am im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin auf S. verkindet worden.

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche
Richtigkeit des Deckblatts 2 wird bescheinigt:
Berlin, den 27.04.2018

ObVI Diethild Noormann-Wachs

Aufgestellt: Berlin, den
Bezirksamt Spandau von Berlin

Abt. Bauen, Planen, Umweltschutz und Wirtschaftsforderung
Stadtentwicklungsamt

Bezirksstadtrat

2017 inder Zeit

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche
Richtigkeit des Deckblatts wird bescheinigt:
Berlin, den

ObVI Diethild Noormann-Wachs

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche
Richtigkeit wird bescheinigt:
Berlin, den

ObVI Diethild Noormann-Wachs

omaB § 4a-Abs 3 Satz 2 des Bauaesetzbuchs-mit Deckblatt vom
& - & g t e

Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiter




Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen
Abt. IV

Bebauungsplan 5-73
Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahmen im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange (§ 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2

BauGB)

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Bezirk Spandau

1. Abt. Facility Manage- | Landschaftsplanerische Belange Der Anregung zur Anderung der Gebiudeausrichtung wird

ment, Umwelt und

Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima wurde

nicht gefolgt.

Naturschutz zwar unseren Hinweisen aus der Stellungnahme vom | In die Abwégung des Bebauungsplans 5-73 sind nur diejenigen
Umwelt- und 24.02.2017 nur teilweise gefolgt, da von einer Regelung der | Auswirkungen einzustellen, die tUber das bisherige Planungsrecht
Naturschutzamt Gebaudestellung parallel zu den vorhandenen grof3rdumigen | hinausgehen. Der Grundstiickseigentimer hatte das bestehende
UmNat AL Kaltluft- und Ventilationsbahnen im B-Plan abgesehen wurde. | Baurecht jederzeit ausnutzen kénnen, ohne dass ausgleichende
Der Verweis auf das geltende Planungsrecht auf Seite 83 der | Mal3nhahmen zum Klimaschutz zu erbringen gewesen waren.
28.05.2018 Begriindung andert jedoch nichts an der Tatsache, dass hier | Der Durchsetzung des stadtebaulichen Konzeptes mit der vorge-

faktisch keine Vorsorge gegen stadtklimatische Beeintrachti-
gungen getroffen wird.

Begruflt wird jedoch die verbindliche Regelung einer Dachbe-
grunung Uber die textliche Festsetzung Nr. 16 sowie einer Be-
grunung der nicht Uberbaubaren Grundstiucksflachen tber die
textliche Festsetzung Nr. 15.

Allerdings sind die qualitativen Angaben unzureichend, um
klimatisch wirksame Vegetationsstrukturen zu schaffen. Hierftr
ist in der Regel nicht irgendeine Begriinung, sondern mindes-
tens GroRR-Straucher und Baume erforderlich. Die in der Fest-
setzung Nr. 15 genannte Erdschicht von 0,3m, bzw. 0,5 m Uber
der Tiefgarage ist vollig unzureichend fur klimawirksame Vege-
tationsstrukturen.

Fir die Begrinung von Tiefgaragen findet die Richtlinie fur die
.Planung, Ausfihrung und Pflege von Dachbegriinungen®
(FLL-Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Land-
schaftsbau, 2008) Anwendung. Die Pflanzung von mittelhohen
Baumen erfordert laut FLL 2 (2008) hiernach eine durchwur-
zelbare Schicht von mindestens 100 cm, bei hohen Baumen
mindestens 150 cm, um den Pflanzen aus physiologischen und

sehenen Gebaudestellung, die insbesondere der besonderen
Lage an der Havel Rechnung tragt, wird ein Vorrang vor den Kili-
matischen Aspekten im Hinblick auf die Gebaudestellung einge-
raumt. Darlber hinaus wird den klimatischen Aspekten Uber
Dachbegriinungen und die Begriinung nicht uberbaubarer Grund-
stucksflachen ausreichend Rechnung getragen.

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum

statischen Griinden ausreichend Raum zur Verfiigung zu stel-
len. Die ONR 121131 (2008) gibt als Mindestaufbaudicke fir
die Pflanzung von Baumen 80 cm an.

Die Festsetzung sollte daher wie folgt gedndert werden:

,Im Wohngebiet sind auf den nicht Uberbaubaren Grundsticks-
flachen pro angefangene 200 m2 mindestens 1 standortgerech-
ter Baum mit einem Mindeststammumfang von 16/18 cm zu
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nach zu pflanzen. Das
gilt auch, wenn unter diesen unterirdische Tiefgaragen herge-
stellt werden. Die Erdschicht Gber der Tiefgarage muss min-
destens 0,8 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt
nicht fir Wege, Zufahrten, Stellplatze fur schwer Gehbehinder-
te und .Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie Neben-
anlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Festsetzung zur Dach- und Tiefgaragenbegriinung sind im
Zusammenhang mit dem bestehenden Planungsrecht des Bebau-
ungsplans VIII-526 zu sehen. In die Abwagung ist als klimawirk-
same Auswirkung die Anderung der zulassigen Grundflache (+880
m2) einzustellen. Diesen Anderungen steht allein durch die geplan-
te Dachbegrinung eine zu begriinende Flache von mehr als der
vierfachen GrélRe (ca. 3.850 m2) gegentuber. Im Zusammenwirken
mit dem weitgehenden Ausschluss oberirdischer Stellplatze und
den geplanten Festsetzungen zur Begrinung von Tiefgaragen
werden — auch vor dem Hintergrund einer vergleichsweise gerin-
gen Anforderung an die Begrunung — durch die verstarkte Was-
serhaltung und — verdunstung mindestens ein Teilausgleich fiir die
kleinklimatischen Auswirkungen geschaffen. Dieses Ziel wird
durch die Festsetzung einer Tiefgarageniberdeckung von 0,3 m
bis 0,5 m erreicht. Hierbei handelt es sich um eine Mindestauflage
— die Festsetzung steht der Herstellung einer Erdiiberdeckung von
starkerem Umfang nicht entgegen. Darlber hinausgehende Fest-
setzungen sind mit dem Ziel der Schaffung von preisgiinstigem
Wohnraum aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht verein-
bar.

Keine Anderung der Planung.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Land Berlin

1. Senatsverwaltung filr | In Reaktion auf die u. g. Erinnerung zur TOB-Beteiligungsfrist | Kenntnisnahme.

Justiz, Verbraucher-
schutz und Anti
diskriminierung

28.05.2018 erhalten Sie hiermit von der Justizverwaltung fur
den Bereich Justizvollzug (hier: Justizvollzugseinrichtungen
des Landes Berlin) die Mitteilung Uber den Verzicht einer Stel-

Keine weitere Abwagung erforderlich.

(SenJustVA) lungname zum Bebauungsplan 5-73. Keine Anderung der Planung.
ImA7

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass séamtliche Liegenschaf-
24.05.2018 ten und Immobilien der Justizvollzugsanstalten des Landes

Berlin sich im SILB (Sondervermdgen Immobilien des Landes
Berlin) befinden und diese liegenschaftspolitisch, eigentums-
rechtlich und geschéaftsfiihrend von der BIM Berliner Immobili-
enmanagement GmbH als Eigentimerin/Vermieterin vertreten
werden.

2. Senatsverwaltung fiir | Die in Rede stehende Flache ist bereits im B-Plan VIII-526 als | Kenntnisnahme.
Wirtschaft, Energie Wohnbauflache festgesetzt. Gegen die nunmehr beabsichtigte | Keine weitere Abwagung erforderlich.
und Betriebe (Sen- Erhéhung der baulichen Dichte aus fachlicher Sicht keine An-
WIEnBe) merkungen. .
IV A Keine Anderung der Planung.
28.05.2018

3. Senatsverwaltung fur Die 0.g. Planung betrifft keine Belange von Denkmalschutz und | Kenntnisnahme.

Kultur und Europa
(SenKultEuropa)

Landesdenkmalamt
Berlin
LDA 24

Denkmalpflege.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
14.05.2018
4. Senatsverwaltung fiir | Aufgrund der origindren Zustandigkeiten der Referate | A und | | Kenntnisnahme.
Stadtentwicklung und | B fir die vorbereitende Bauleitplanung (Nr. 8 Abs. 2 Zust- | Keine weitere Abwagung erforderlich.
Wohnen KatAZG) auRern wir uns zur Abstimmung der Bauleitplanung
(SenStadtWohn) wie folgt zur:
IB31
1. Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan und Beach- | Eine explizite Sicherung der geplanten Trasse erfolgt nicht im
15.05.2018 tung der regional-planerischen Festlegungen (textliche | Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 5-73.
Darstellung 1) Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 basieren auf den

Bereits in der Stellungnahme vom 15.12.2017 wurde auf die | Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans VIII-526
langfristige Sicherung der im FNP dargestellten S-Bahn Trasse | und entwickeln diese fort. Die geplanten Abgrenzungen der tber-
verwiesen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und | baubaren Grundsticksflachen im Bebauungsplan 5-73 entspre-
der Zielstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist es von | chen im Bereich des allgemeinen Wohngebiets nérdlich der
gesamtstadtischem Interesse mdgliche zukiinftige OPNV- | PohleseestralRe (WA 3) denjenigen des Bebauungsplans VIII-526

Strecken realisieren zu kénnen. und ermdglichen daher keine Uber das geltende Planungsrecht
Da die Darstellung im FNP nicht lagegenau ist, ist diese ent- | hinausgehende Nutzung und stellen damit auch keine Uber das
weder im B-Plan 5-73 oder im B-Plan VIII-515 zu sichern. bereits bestehende Mal3 hinausgehende Einschrankung fur die S-

Bahn-Trasse dar. Dies gilt auch fir die geplanten Tiefgaragen, da
unterirdische Bauteile, inshesondere Keller auch nach dem gel-
tenden Planungsrecht zulassig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trasse dargestellt, die sudlich der
PohleseestraRe und der Spandauer-See-Bricke unterhalb der
Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselakezentrum verlauft.
Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfihrung, die
den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 tangieren wirde,
steht die geplante Bebauung einer unterirdischen Trassierung auf
Grund der erforderlichen Querungstiefe einer moglichen S-Bahn
Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des
Gartenfeldes, der Mdulldeponie im Bereich Rhenaniastrale, der
Bruckenwiderlager und der Havel) nicht im Wege.

Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VI11I-515 eine Baurei-
he sudlich der Pohleseestralle durch die Festsetzung der Uber-
baubaren Grundstiicksflachen ein ca. 20 m breiter Streifen eben-
falls von oberirdischer Bebauung freigehalten, der fur die unterirdi-
sche Trassierung genutzt werden kénnte. Der Bebauungsplan
VIII-515 wurde mit diesen Uberbaubaren Grundsticksflaichen vom
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
Bezirksamt Spandau festgesetzt, somit ist davon auszugehen,
dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetragen wird.
2. Ubereinstimmung mit Stadtentwicklungsplinen (auBer | Kenntnisnahme.
Verkehr) und sonstigen eigenen thematischen und teil- | Keine weitere Abwagung erforderlich.
rdumlichen Entwicklungsplanungen
Es ist hierzu nichts vorzutragen. )
Keine Anderung der Planung.
5. Senatsverwaltung fiir | Ich bedanke mich fiir die Beteiligung am Verfahren zur Aufstel- | Kenntnisnahme.

Stadtentwicklung und
Wohnen

lung des 0.g. Bebauungsplans.
Die durch das Referat Il A zu vertretenden Belange von ge-

Keine weitere Abwagung erforderlich.

(SenSW) samtstadtischer Bedeutung im Bereich der Gebiete von aulRer-

A 16 gewdhnlicher stadtpolitischer Bedeutung (insbes. Berliner Mit- | Keine Anderung der Planung.
te, City West, Kulturforum, Flughafen Tempelhof oder Messe

18.05.2018 Berlin), die Entwicklungsmaflinahme Parlaments- und Regie-

rungsviertel oder Belange der Bundeshauptstadt Berlin werden
vom Bebauungsplanverfahren 5-73 nicht berthrt.

Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und
Wohnen (SenStadt-

Die Wohnungsbauleitstelle (WBL) bedankt sich fir die Uber-
sendung der Unterlagen zur Stellungnahme im Rahmen der
Beteiligung nach 8§ 4 Abs. 2 BauGB. Die Schaffung der pla-

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Wohn) nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung neuer
WBL Wohnungen ist grundsatzlich zu begri3en.
Zu den vorliegenden Unterlagen wird folgendes gemerkt: Wird beriicksichtigt.
28.05.2018 Bei der Beschreibung der planungsrechtlichen Grundlagen - | Die Begriindung wird bezilglich des Sachverhalts redaktionell er-

Stadtentwicklungsplanung — StEP Wohnen benennen Sie nur
den aktuellen StEP Wohnen 2025. Derzeit wird von der Se-
natsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen der StEP
Wohnen 2030 erarbeitet. Der StEP Wohnen 2030 ist zwar noch
nicht verabschiedet, gleichwohl wurde bereits ein Mengenge-
rist an fehlenden Wohneinheiten veréffentlicht. Ich bitte, den
StEP Wohnen 2030 bzw. das Mengengerist in die Begrindung
aufzunehmen.

ganzt.
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Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
Zu dem stadtebaulichen Vertrag bestehen keine Anmerkungen. | Kenntnisnahme.
AbschlieRend ist festzuhalten, dass die hier vorgenommene | Keine weitere Abwagung erforderlich.
Durchsicht der Unterlagen keine vollumfangliche oder juristi-
sche Prifung der Vertrdge darstellt, sondern lediglich die Be- )
ricksichtigung der Grundziige des Berliner Modells zum Ge- | Keine Anderung der Planung.
genstand hat.
7. Senatsverwaltung fiir | Gegen den vorliegenden Bebauungsplanentwurf bestehen aus | Kenntnisnahme.

Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz (SenUVK)
VB

28.05.2018

Sicht von SenUVK, IVA keine grundsétzlichen verkehrlichen
Bedenken, im Folgenden jedoch einige Hinweise.

Das Ubergeordnete StraRennetz des Landes Berlin ist mit ak-
tuellem Stand vom 12.12.2017 unter folgendem Link abrufbar
und entsprechend zu zitieren:
http://www.berlin.de/senuvk/verkehr/politik_planung/strassen_k
fz/strassennetz/

Das in der schalltechnischen Untersuchung angewendete Ver-
fahren zur Ermittlung der Verkehrsprognose mittels Hochrech-
nung von einzelnen Verkehrszdhlungen mit dem Faktor 1,5
entspricht nicht dem Ublichen Verfahren des Landes Berlin.
Wie bereits mitgeteilt, sind einfache Trendfortschreibungen fir
eine Grol3stadt wie Berlin nicht ausreichend. Wir weisen in dem
Zusammenhang nochmals darauf hin, dass fir die Eingangs-
daten von verkehrlichen und schalltechnischen Untersuchun-
gen die vorliegenden Eingangsdaten im Bestand (Verkehrs-
starkenkarten der VLB) und die Prognosedaten (SenUVK)
heranzuziehen und zu bewerten sind. Letzteres geschieht
durch einen unabhéngigen Dienstleister, der einen maf3geben-
den Fall zu benennen hat.

Hierbei ist entscheidend, dass die Grundlagen nachvollziehbar
und rechtssicher abgeleitet werden und auch einer mdglichen
gerichtlichen Auseinandersetzung standhalten.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Kenntnisnahme.
Die Begruindung wird Uberprift und ggf. redaktionell aktualisiert.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gewahlte Verfahren
ist im konkret vorliegenden Fall rechtssicher verwendbar. Die ermittel-
ten Verkehrsmengen bilden hier die Grundlage fir die schalltechni-
sche Untersuchung. Hierzu ist grundsatzlich auszufiihren, dass bei
der Erarbeitung von schalltechnischen Untersuchungen innerhalb
eines Prognosehorizonts immer der sogenannte ,worst-case“ als
Ausgangsfall fir die Ermittlung der Immissionsprognose zu ver-
wenden ist. Damit ist sichergestellt, dass die ggf. festzusetzenden
ImmissionsschutzmafRnahmen innerhalb des Prognosehorizonts
stets ausreichend dimensioniert sind. Der schalltechnischen Un-
tersuchungen zu Grunde zu legen ist die durchschnittliche tagliche
Verkehrsstéarke. Diese liegt nach Angaben von SenUVK (08/2017
und 04/2018, Prognose 2030) fir die Daumstrale bei 18.000
KFZ/24 h (3 % LKW-Anteil) und 3.600 KFZ/24 h (3 % LKW-Anteil)
fur die PohleseestralRe. In die Verkehrsprognose 2030 sind Ent-
wicklungspotentiale aus rechtskraftigen Bebauungspléanen Uber
die Bevélkerungsprognose eingeflossen, nicht jedoch Entwicklun-
gen, die sich aus der derzeit in der Uberarbeitung befindlichen
Planung im Bereich der Wasserstadt hinaus ergeben kénnen.

6
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73
Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum

Diese Uber das geltende Planungsrecht hinausgehenden Verkehre
sind in der Schallimmissionsprognose ebenfalls zu beriicksichti-
gen.

Da im Frihsommer 2017 (Vorbereitung der ersten erneuten Of-
fentlichkeitsbeteiligung) noch keine neue Verkehrsprognose der
Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorlag,
wurde entschieden, auf der Basis von hochgerechneten Ver-
kehrswerten des Jahres 2012 weiterzuarbeiten und es wurde
somit eine Steigerung des Verkehrs auf der Daum- und der
PohleseestralRe um 25 bzw. 50 % zu Grunde gelegt. Hierbei wur-
de abgeschéatzt, dass eine noch hohere Steigerung durch Ent-
wicklungen im weiteren Umfeld unwahrscheinlich sei.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung, die auf den
wie oben beschrieben berechneten Verkehrsdaten beruht, geht
der Schallgutachter von durchschnittlichen taglichen Verkehrsstar-
ken in folgender Hohe aus (Modell einer 50 % Steigerung):
Daumstraf3e: 21.988 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von bis
zu 16,4 % tags und bis zu 2,2 % nachts,
Pohleseestralle: 3.919 KFZ/24h bei einem LKW-Anteil von 4
% tags und 1 % nachts.
Damit liegen die der 2. schalltechnischen Untersuchung vom
30.09.2017 zu Grunde gelegten Werte fir die DaumstralRe deut-
lich oberhalb und fir die PohleseestralRe im Bereich der Progno-
sewerte der Verkehrsprognose 2030. Insbesondere flr die haupt-
sachlich belastete HauptverkehrsstraRe (DaumstralRe) besteht in
der Schallprognose ein Spielraum von knapp 4000 Fahrten pro
Tag fir eine Uber die in der Verkehrsprognose 2030 beriicksichtig-
ten Baupotentiale hinausgehende Entwicklung. Diese liegt bei ca.
1.000 WE, von der ca. 200 WE fir die Uber die festgesetzten Be-
bauungsplane VIII-526 und VI11I-530 hinausgehend geplante Woh-
nungsentwicklung in den Bebauungsplénen 5-73 und 5-74 in An-
spruch genommen werden. Damit liegt im Sinne des "worst-case-
Ansatzes” ein ausreichender Sicherheitspuffer im Schallgutachten
vor, der eine Verwendung im Bebauungsplan 5-73 rechtfertigt. Da
die Textliche Festsetzung Nr. 14 lediglich einen Nachweis uber
den Innenraumpegel von Aufenthaltsrdumen verlangt und keine
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Die Prognosezahlen 2030 wurden mit Stand April 2018 an
SenSW IV D 1 uUbermittelt, diese liegen fur die Wasserstadt-
bricke oberhalb der im Rahmen der schalltechnischen Unter-
suchung getroffenen Annahmen.

Die Lkw-Anteile liegen deutlich unterhalb der angenommenen
Werte.

Wegen der bereits durch die Senatsverwaltung fir Stadtent-
wicklung und Wohnen, Referat | B angemerkte Flachenfreihal-
tung fur eine S-Bahn-Linie ist das Gebiet planungsbefangen.
Im Verfahren muss nachgewiesen werden, dass die Realisie-
rung der S-Bahn weiterhin mdglich ist. Dies bezieht sich auch
auf die Erschwernisse bei der Errichtung einer unterirdischen
Strecke durch die neuen Baukdrper und insbesondere durch
das Errichten von Tiefgaragen sowie der Moglichkeit einer
Trassenfihrung unter Nutzung moglicher Freihaltungen auf
den benachbarten Flachen, da eine S-Bahn aufgrund der zu
wahlender Radien nicht véllig freizligig im Gebiet trassiert wer-
den kann und sich der Trassenverlauf auch aus der mdoglichen
Realisierbarkeit auf den weiteren Streckenabschnitten ergibt.

konkreten Anforderungen beziiglich des Schallschutzes an die
AuRenbauteile von Baukdrpern festsetzt, ist die Beibehaltung ei-
nes ,Sicherheitspuffers” in Bezug auf den Grundstickseigentimer
/ Vorhabentrager zumutbar.

Kenntnisnahme.

Die Belastung der Wasserstadtbriicke durch Verkehr ist fir das Be-
bauungsplanverfahren 5-73 ohne Belang, da sie nicht an den Gel-
tungsbereich angrenzt, sondern in deutlicher Entfernung nordlich
gelegen ist.

Kenntnisnahme:

Die niedriger liegenden Schwerverkehrsanteile filhren zu geringeren
Immissionen in den betroffenen Wohngebieten. Damit wird der im
Sinne des “worst-case-Ansatzes” vorliegende Puffer fur zuklnftige
Entwicklungen im Plangebiet tendenziell noch vergréRert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine explizite Si-
cherung der geplanten Trassen erfolgt nicht im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens 5-73.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 basieren auf den
Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans VIII-526
und entwickeln diese fort. Die geplanten Abgrenzungen der Uber-
baubaren Grundsticksflachen im Bebauungsplan 5-73 entspre-
chen im Bereich des allgemeinen Wohngebiets nordlich der
PohleseestralRe (WA 3) denjenigen des Bebauungsplans VIII-526
und ermdglichen daher keine Uber das geltende Planungsrecht
hinausgehende Nutzung und stellen damit auch keine Uber das
bereits bestehende Mal3 hinausgehende Einschrankung fur die S-
Bahn-Trasse dar. Dies gilt auch fiir die geplanten Tiefgaragen, da
unterirdische Bauteile, insbesondere Keller auch nach dem gel-
tenden Planungsrecht zuldssig sind.

Im FNP wird eine unterirdische Trassenfiihrung dargestellt, die
sudlich der Pohleseestralle und der Spandauer-See-Briicke un-
terhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselakezentrum
verlauft . Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenfih-
rung, die den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 tangie-
ren wirde, steht die geplante Bebauung einer unterirdischen
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Eine mogliche Strallenbahntrasse in der Daumstral’e ein-
schlieBlich der Ausgestaltung der Seitenrdume ist weiterhin
freizuhalten.

Aus Sicht des OPNV-Referates bestehen keine Anmerkungen/
Einwande.

Nachfolgende luftrechtliche Stellungnahme zum Hindernisrecht
und Anlagenschutz:

Hindernisrecht (88 12 bis 15 LuftvVG)'

Der Standort der geplanten Bebauung liegt im Bauschutzbe-
reich des Flughafens Berlin-Tegel. Nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 a)
LuftVG durfen in diesem Bereich Bauwerke, die eine Hohe von
56 m Uber NHN uberschreiten, erst nach Zustimmung durch
die Oberste Luftfahrtbehtrde errichtet werden. Dies gilt im
gleichen MaR3e u.a. auch fur Bauhilfsmittel, wie beispielsweise
Kréane

Falls die angegebene Bauhthe von 56,0m tber NHN (Grenz-
hohe Hindernisrecht gem. § 12 Abs. 3 Nr. 2 a) LuftVG) fur die
vorgesehene Bebauung uberschritten werden soll, besteht die
Mdoglichkeit, Uber eine Vorlage des B-Plans bei der Deutschen
Flugsicherung DFS die gewinschte (maximale) Bauhthe fur
das Planungsgebiet lberpriifen zu lassen. Dazu ist der B-Plan

Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer
mdglichen S-Bahn Trasse (Unterquerung des Spandauer Schiff-
fahrtskanals, des Gartenfeldes, der Miulldeponie im Bereich
Rhenaniastrale, der Briickenwiderlager und der Havel) nicht im
Wege.

Zudem ist im rechtskraftigen Bebauungsplan VI1I-515 eine Baurei-
he sudlich der PohleseestraBe durch die Festsetzung der Uber-
baubaren Grundstiicksflachen ein ca. 20 m breiter Streifen eben-
falls von oberirdischer Bebauung freigehalten, der fur die unterirdi-
sche Trassierung genutzt werden koénnte. Der Bebauungsplan
VIII-515 wurde mit diesen Uberbaubaren Grundstticksflachen vom
Bezirksamt Spandau festgesetzt, somit ist davon auszugehen,
dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetragen wird.

Kenntnisnahme.
Die Verkehrsflache der Daumstrafle ist nicht Bestandteil des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans.

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Kenntnisnahme.

Im Uberwiegenden Teil des Geltungsbereichs dirfen Gebaude ge-
malfd textlicher Festsetzung Nr. 6 eine Hohe der Oberkante von
51,7 m tber NHN nicht Gberschreiten, so dass weder der Bauschutz-
bereich, noch der Anlagenschutz von diesen bertihrt ist.

Im Sudwesten des Plangebiets ist an der Pohleseestral3e am Bri-
ckenfuR der Spandauer-See-Brucke ein maximal siebengeschossi-
ges Gebaude zulassig, fur das keine zuldssige Gebaudehohe festge-
setzt ist. Dieses Gebaude kdnnte somit auch unter Ausschopfung der
Festsetzungen des Bebauungsplans unter Beschrankung der Ge-
schosshéhe so realisiert werden, dass eine Hohe von 56,0 m nicht
Uberschritten wird. Gleiches gilt fir eine Gebaudehthe von 26,0m
Uber Grund in Bezug auf eine mdgliche Stérung von Flugsicherungs-
anlagen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind somit voll-
Ziehbar.

Da fir den Geltungsbereich derzeit ein konkretes Vorhaben erarbeitet
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

- unter Angabe der gewiinschten Bauh6éhe (Angabe Héhe Uber
NHN und Uber Grund) und den Eckkoordinaten — bei der
Obersten Luftfahrtbehérde einzureichen.

Anlagenschutz (§ 18a LuftvVG)

Daneben ist am Standort zusatzlich auch die Unbedenklichkeit
von Bauvorhaben im Hinblick auf die Storwirkungen auf Navi-
gationsanlagen zu prifen (8 18a LuftVG - Anlagenschutzberei-
che).

Ob Flugsicherungsanlagen durch die entsprechenden vorlage-
pflichtigen Bauwerke (s. 0.) gestort werden, prift - nach Wei-
tergabe der entsprechenden Daten dorthin - das Bundesauf-
sichtsamt fur Flugsicherung BAF in eigener Zustandigkeit. Falls
die anlagenschutzrechtliche Grenzhdéhe von -- hier relevant
26,0 m Uber Grund - fir die nach dem B-Plan vorgesehene
Bebauung uberschritten werden soll, kann die gewinschte
(maximale) Bauhthe Uber eine Planungsanfrage beim Bun-
desaufsichtsamt fir Flugsicherung BAF Uberprift werden. Da-
zu ist der B-Plan -- unter Angabe der gewilnschten (maxima-
len) Bauhdhe (Angabe Hoéhe Uber NHN und tber Grund) und
den Eckkoordinaten - bei der Obersten Luftfahrtbehdrde einzu-
reichen ,

Erganzend erfolgt die verkehrliche Stellungnahme der Ver-
kehrslenkung Berlin:

Der Bebauungsplanentwurf 5-73 allein hat zwar keine Auswir-
kungen auf das Hauptnetz, jedoch bitte ich zu beachten das im
umliegenden Bereich weitere Projekte geplant wie z.B. der
Bebauungsplanentwurf 5-107 ,Quartier Saatwinkler Damm®
und der Bebauungsplanentwurf 5-109 ,Das neue Gartenfeld".
Bei Umsetzung der einzelnen Projekte ist im Ergebnis durch
die zunehmende Wohnbevélkerung mit einem erhdhten Ver-
kehrsaufkommen zu rechnen.

wird hat der Vorhabentrager eine luftrechtliche Genehmigung fur eine
Gebaudehodhe von 63,5 m Uber NHN bei der obersten Luftfahrtbe-
horde (Schreiben der Behdrde vom 23.03.2018) und eine Genehmi-
gung der deutschen Flugsicherung (Schreiben vom 10.11.2017) ein-
geholt.

Kenntnisnahme.

Der Sachverhalt ist bekannt. Potentielle Auswirkungen anderer im
weiteren Umfeld des Plangebiets im Verfahren befindlicher Bebau-
ungsplane sind jedoch nicht in die Abwagung einzustellen.

Keine Anderung der Planung.

10
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Nr. Datum

8. Senatsverwaltung fiir | Hinweis: in die Stellungnahme von SenUVK |V B eingeflossen.

Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz (SenUVK)
VLB B

9a.

Senatsverwaltung fiir
Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz (SenUVK)
1D 25u. 1l D27

29.05.2018

Zu lhrem o. g. Schreiben nehme ich fur die Wasserbehorde
des Landes Berlin (Referat Il B und Referat Il D) wie folgt Stel-
lung:

Gegen die Ziele des vorliegenden Bebauungsplans bestehen
aus wasserbehordlicher Sicht grundsatzlich keine Bedenken.

Ziel des vorliegenden B-Plans ist es, die rechtlichen Grundla-
gen fur eine geordnete stadtebauliche Entwicklung als allge-
meines Wohngebiet zu schaffen- Das Plangebiet hat eine Gro-
Be von ca. 2,2 ha.

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung ist durch planerische
Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicher zu stellen.
Sollte eine Einleitung nicht zu vermeiden sein, ist diese nur in
Hohe des Abflusses zulassig, .der im natirlichen Zustand (oh-
ne Versiegelung) auftreten wirde. Die Begrenzung von Re-
genwassereinleitungen wird basierend auf die fur Berlin ermit-
telten ,natlrlichen" Gebietsabflisse rechtlich geregelt werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten folgende Ubergangsregelun-
gen: Bei Bauvorhaben im Einzugsgebiet eines Gewassers 2.
Ordnung gilt eine maximale Abflussspende von 2 l/(s*ha), im
Einzugsgebiet eines Gewassers 1. Ordnung oder im Einzugs-
gebiet der Mischwasserkanalisation von 10 I/(s*ha) fur die Fl&-
che des kanalisierten bzw. durch das Entwasserungssystem
erfassten Einzugsgebietes (AE,k). Ergibt sich hieraus eine
Einleitmenge von weniger als 1 I/s, stellt dies aufgrund der
technischen Machbarkeit die Drosselvorgabe dar.

MalRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, die eine Anné-
herung an den natlrlichen Wasserhaushalt erzielen, ist der

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Kenntnisnahme.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Im Rahmen der konkreten Ausflihrungsplanung sind entsprechende
Nachweise zu fiihren. Sollten die vorliegenden Restriktionen zur Ein-
leitung nicht eingehalten werden konnen, stehen geeignete techni-
sche MalRnahmen, wie z.B. Rickhaltung mit kontrollierter Abgabe an
das Kanalnetz zur Verfigung, um den Bestimmungen gerecht wer-
den zu koénnen. Der Vorhabentrager wird Uber die Begrenzung von
Regenwassereinleitung informiert.

11
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Vorzug zu geben. Informationen zu Verfahren der dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung nach dem Stand der Technik
sind im Bericht ,Leistungsféhigkeit von praxiserprobten Formen
der Regenwasserbewirtschaftung im urbanen Kontext" zu-
sammengestellt.

Durch den Vorhabentrager ist sicherzustellen, dass die Re-
genmenge, die die zuldssige Einleitmenge Ubersteigt, schadlos
auf dem Grundstlick zurtickgehalten wird und somit ein Schutz
vor Uberflutung bei Starkregen gegeben ist. Das Regenwasser
darf nicht in den StraBenraum oder in angrenzende Grundsti-
cke entlastet werden bzw. zu Schaden bei Dritten fihren. Fur
Grundstiicke >800 m?2 ist ein entsprechender Uberflutungs-
nachweis im Sinne der technischen Regelwerke zu erbringen.
Fir Grundstiicke <800 m2 ist ein geeigneter Uberflutungs-
nachweis in Anlehnung an die technischen Regelwerke zu
fuhren.

Begriindung
Das Niederschlagswasser von versiegelten Flachen flief3t

schnell ab und steht damit nicht fir die Verdunstung und Versi-
ckerung zur Verfligung. Dies fuhrt neben den Folgen fir das
ortliche Klima bei ungedrosselter Ableitung zu héaufig wieder-
kehrenden, grof3en Abflussspitzen im Gewasser, die eine star-
ke Belastung fir die Gewasserokologie darstellen und zur Ent-
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen fihren kénnen. In
Abhangigkeit der Herkunft des Niederschlagswassers fihrt es
zudem zu einer stofflichen Belastung. Eine zusatzliche stoffli-
che und hydraulische Belastung der Gewasser ist zu vermei-
den. Eine Anndherung an den naturlichen Wasserhaushalt ist
anzustreben.

Nach 8§ 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG)
ist jede Person bei MalRnahmen, mit denen Einwirkungen auf
ein Gewasser verbunden sein kénnen, verpflichtet, nachteilige
Veranderungen der Gewdassereigenschaften zu vermeiden, die
Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine
VergroRerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu

12
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

vermeiden. Die Gewasser sind nachhaltig zu bewirtschaften,
u.a. mit dem Ziel, moglichen Folgen des Klimawandels vorzu-
beugen sowie an oberirdischen Gewéssern so weit wie maglich
natirliche und schadlose Abflussverhéltnisse zu gewéhrleisten
und insbesondere durch Riuckhaltung des Wassers in der Fl&-
che der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzu-
beugen (Vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 5 und 6 WHG).

Regenwasser, welches aus dem Bereich von bebauten oder
befestigten Flachen gesammelt abfliet, ist Abwasser (§ 54
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) und muss so beseitigt werden, dass
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird (§ 55 Abs.
1 Satz 1 WHG). Gemal 8§ 27 WHG st fur oberirdische Gewas-
ser der gute chemische und o6kologische Zustand bzw. das
gute 6kologische Potential zu erreichen. Eine Verschlechterung
ist zu vermeiden. Fir die Regenwasserbewirtschaftung ist in
Abhangigkeit der Belastung des Regenwassers die Versicke-
rung des Regenwassers Uber die belebte Bodenzone anzu-
streben (8§ 36a Berliner Wassergesetz). Eine Erlaubnis fur das
Einleiten von Abwasser in Gewasser (Direkteinleitung) darf nur
erteilt werden, wenn die Menge und Schadlichkeit des Abwas-
sers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der je-
weils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der
Technik moglich ist (§ 57 WHG).

Mit Begrenzung der Regenwassereinleitungen werden die
wasserrechtlichen Vorgaben in die Praxis implementiert. Dem
Beschluss des Abgeordnetenhausbeschlusses vom Juli 2017
(Drucksache18/0212), wonach die dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung als wirksamer Teil der Klimafolgenanpassung
voranzubringen ist und neue Wohnquartiere bereits in der Pla-
nung an einem dezentralen Regenwassermanagement auszu-
richten sind, wird Rechnung getragen.

13
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Hinweise

1. Niederschlagsentwésserung

Die Erstellung eines Niederschlagsentwasserungskonzeptes
wird empfohlen. Dabei sind alle gangigen allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik (DWA Arbeits- und Merkblatter, DIN-
Vorschriften) zu beachten und einzuhalten.

2. Grundwasserbenutzung

Sollen fur die Umsetzung der Planungen Grundwasserbenut-
zungen erfolgen, ist folgendes zu beachten:

Das Entnehmen; Zutagefordern, Zutageleiten bzw. Ableiten
von Grundwasser sowie Einbringen bzw. Einleiten von Stoffen
in das Grundwasser stellen nach den Bestimmungen des § 9
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Benutzungen
dar, die in Verbindung mit § 46 Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 49 Abs. 1
Satz 2 WHG einer wasserbehdrdlichen Erlaubnis nach § 8 Abs.
1 WHG bedurfen.

Um die Auswirkungen der Grundwasserférderung auf Umge-
bung, Gebaude, Anlagen Dritter sowie auf Schutzglter, insbhe-
sondere bei Altlasten, zu minimieren, werden haufig Bauaus-
fuhrungen in ,Trogbauweise" (Baugrube mit einer Dichtheit von
mindestens 1,5 I/s x 1.000 m? der benetzten Wand- und Sohl-
flache) gefordert.

Im eigenstandigen wasserbehdordlichen Verfahren wird gepriift,
welche Auswirkungen die beantragten Grundwasserbenutzun-
gen tatsachlich haben werden.

Fur die stofflichen Benutzungen des Grundwassers, d.h. unter-
halb des HGW/ zeHGW sind die Anforderungen des § 48 des
Wasserhaushaltsgesetzes einzuhalten (Grundwasservertrag-
lichkeit).

In Abhangigkeit von den geplanten Grundwasserentnahmen ist
eine UVP-Vorprifung oder eine Umweltvertraglichkeitsprifung

Kenntnisnahme.
Der Hinweis betrifft nicht das Bauleitplanverfahren, sondern die nach-
folgende Ausfuihrungsplanung.

Kenntnisnahme.
Der Hinweis betrifft nicht das Bauleitplanverfahren, sondern die nach-
folgende Ausfuhrungsplanung.

Keine Anderung der Planung.

14
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Abt. IV

Bebauungsplan 5-73
Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd.
Nr.

Behorde / Trager,
Datum

Stellungnahme

Abwégungsvorschlag

im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens nach §
3a des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVPG) in Verbindung mit 8 16h des Berliner Wassergesetzes
(BWG) und Nr. 13.3. der Anlage 3 des BWG vorzunehmen.

Weitere zulassungspflichtige Grundwasserbenutzungen sind
z.B. das Errichten und Betreiben von Brunnen und die Erd-
warmenutzung.

In den wasserrechtlichen Verfahren (Wasserhaltungen, Brun-
nen, Erdwarme usw.) erfolgt jeweils die Beteiligung der zu-
standigen Altlastenbehérde. Sind fir den beplanten Bereich
Eintrdge im Bodenbelastungskataster BBK oder weitergehende
diesbezigliche Erkenntnisse vorhanden, koénnen fir die Fest-
stellung der Erlaubnisfahigkeit und fir die Ausfilhrung von
Grundwasserbenutzungen MaRRhahmen zur Ermittlung und/
oder Uberwachung der Grundwasserqualitat im Bereich der
Grundwasserbenutzungen erforderlich werden (z. B. Foérder-
wasseruntersuchungen, Grundwassergutemessstellen).

Rechtsgrundlagen

WHG

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.7.2009 (BGBI. I. S.
2585), das durch Artikel 4 Absatz 76 des Gesetzes vom
7.8.2013 (BGBI. | S. 3154) geandert worden ist

BWG

Berliner Wassergesetz (BWG) in der Neufassung vom
17.7.2005 (GVBI. S. 357), das zuletzt durch Art. 1l des Geset-
zes vom 20.5.2011 (GVBI. S. 209) geandert worden ist

9b.

Senatsverwaltung fiir
Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz

Abt. Il C

06.06.2018

Stellungnahme hinsichtlich des nachsorgenden Bodenschutzes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 5-73 beschreibt
den westlich der Daumstrale gelegenen Bereich zwischen
Schwielowseestrafe im Norden und Pohleseestralle im Suden.
Der gesamte Geltungsbereich ist aufgrund seiner friheren

Kenntnisnahme.

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt hinsichtlich
einzelner aufgefuhrter Sachverhalte eine redaktionelle Erganzung der
Begrundung.

15
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Branchennutzung (Chemische Fabrik Griesheim, Grof3tankla-
ger Shell) Teil einer Flache, die im Bodenbelastungskataster
(BBK) mit der Nummer 100 erfasst ist. Durch die Branchennut-
zung kam es zu Verunreinigungen des Bodens und des
Grundwassers. Der Standort wird daher als Altlast kategori-
siert. Zudem befindet sich der Standort im Trinkwasserschutz-
gebiet (Zone Il B des Wasserwerks Tegel).

Um eine spatere Wohnbebauung zu ermdglichen wurden sei-
nerzeit durch den stadtischen Entwicklungstrager ,Wasserstadt
Oberhavel" durchschnittlich 2 m kontaminierter Boden der un-
gesattigten Zone bis ca. 0,5 m Uber dem Grundwasserspiegel
abgetragen und durch sauberes Bodenmaterial (LAGA Z0)
ausgetauscht. Eine hydraulische Sicherung zur Abreinigung
des Grundwasserschadens (BTEX) wurde aus Verhéaltnisma-
Rigkeitsgrinden vorbehaltlich einer spateren Wiederaufnahme
im zweiten Halbjahr 2002 eingestellt.

Im ndrdlich angrenzenden B-Plan VII-530 / 5-74 (Bereich
Schwielowseestrafle) befindet sich ein unterirdisches Siche-
rungsbauwerk, dass das Kontaminationszentrum einer Arsen-
belastung einkapselt, von der ausgehend eine Schadstofffahne
im Grundwasser bis zu den Wasserwerksbrunnen des WW
Tegel (Galerie Hohenzollernkanal) reicht. Der weiterhin vor-
handene Grundwasserschaden wird Uber ein langjahriges
Grundwasser-Monitoring beobachtet. Hierbei hat die Sicherung
der Trinkwassergewinnung im Bereich der Galerie Hohenzol-
lernkanal des Wasserwerkes Tegel vorrangige Bedeutung.
Zurlckliegende altlastenbedingte  Standortuntersuchungen
erfolgten aufgrund der Lage im Trinkwasserschutzgebiet bis-
lang vorrangig zum Grundwasserschutz.

Im Jahr 2017 wurden im Hinblick auf die geplante Umnutzung
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) fur eine
Wohnbebauung gem. § 9 BBodSchG erneut Erkundungen in
den sensiblen Bereichen durchgefihrt (Kinderspielflachen und
Mietergarten/Griunflachen), in deren Ergebnis einer sensiblen
Nutzung zu Wohnzwecken nichts entgegensteht.

Im Rahmen _der bauvorbereiten MaRnahmen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplan 5-73 ist der Grundstiickeigentiimer
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Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

gemafl Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit der
zustandigen Bodenschutzbehérde (SenUVK Referat Il C) tber
alle bodenschutzrechtlichen Belange abzustimmen. Im vorlie-
genden Fall befindet sich der Eigentumer (Gewobag) in enger
Abstimmung mit meiner Behdrde und hat bereits Erkundungen
mit dem Ziel durchgefuhrt, emittierende Schadstoffquellen in
der gesattigten Bodenzone zu lokalisieren. Erste Ergebnisse
deuten auf eine anhaltende Grundwasserschadigung hin. Die
vorhandenen Grundwasserbelastungen im Geltungsbereich
erfordern hinsichtlich geplanter Versickerungsanlagen und der
baubedingten Entnahme von Grundwasser ebenfalls eine
zwingende Abstimmung mit der Bodenschutzbehorde. Grund-
wassernutzungen jeglicher Art sind belastungsbedingt nur ein-
geschrankt moglich.

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Erkundungsmalf3-
nahmen wird durch SenUVK Il C eine abschlieRende Gefah-
renbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wei-
terfUhrende Erkundungsmaf3nahmen sowie Malinahmen zur
Gefahrenabwehr im System Boden und Grundwasser nicht
auszuschlielBen, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstorer) gem. § 4 BBodSchG gegeniber auferlegt werden
(Sanierungsanordnung, Offentlich Rechtlicher Vertrag, etc.).
Fazit :

Gegen die Planungsziele und Festsetzungen des vorgelegten
Bebauungsplans 5-73 bestehen unter den oben genannten
Rahmenbedingungen des Bodenschutzes keine Bedenken.

Weitere Anmerkungen:

Aufgrund andauernder UberwachungsmaRnahmen sind samtli-
che Grundwassermessstellen an der Daumstral3e zu erhalten
und zu sichern.

Die Formulierung unter Punkt 2.8 der Begriindung zum B-Plan
(S. 14, Abs. 3) ist missverstéandlich.

Das Plangebiet 5-73 ist nicht von der Arsen - Sicherung
(Dichtwandkasten) betroffen - diese liegt im Plangebiet 5-74.
Auch auBerhalb des Dichtwandkastens treten im B-Plangebiet

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Kenntnisnahme.
Redaktionelle Uberarbeitung der Begriindung.

17



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
5-73 lokale Boden- und Grundwasserschaden durch Arsen auf.
Keine Anderung der Planung.
10. | Senatsverwaltung fiir | SenUVK, V Ol hat keine Bedenken gegen die Anderungen | Ist bereits teilweise beriicksichtigt.

Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz (SenUVK)

nach Deckblatt 2 vom 27.04.2018 zum Bebauungsplanentwurf
5-73, sofern in die Begrindung aufgenommen wird, dass vor

Im genannten Bereich ist nach den Festsetzungen des Bebauungs-
plans keine Uberschreitung der Baugrenzen durch Balkone um mehr

VC2 den Linien E-Al und E-L12 keine groReren Balkonauskragun- | als 1,5 m zulassig.
gen als 2,5m zulassig und keine Ausnahmen oder Befreiungen | Die Begriindung wird hinsichtlich des Sachverhalts redaktionell um
28.05.2018 davon in Baugenehmigungsverfahren zu erteilen sind. einen Hinweis zu Befreiungen erganzt.

Die Forderung basiert auf der Notwendigkeit der Freihaltung
eines ausreichend breiten Sicherheits- und Wartungsstreifens
am Brickenende der Spandauer-See-Briicke, um Brickenun-
terhaltungsarbeiten durchfihren zu kénnen — zum Beispiel
Aufgrabungen hinter dem Brickenwiderlager, Einsatz von
Baugeraten mit Standflache hinter der Baugrube, Aufstellflache
fur Kran mit Schwenkbereich uvm. Die Bauordnung Berlin sieht
keine Beteiligung von SenUVK, V Ol in Baugenehmigungsver-
fahren vor, so dass bereits im Bebauungsplan 5-73 eine un-
veranderliche Festsetzung fir die bauliche Anndherung an das
Bruckenbauwerk zu verankern ist.

Die Uferbefestigung zur Havel-Oder-Wasserstralie am westli-
chen Rand des B-Plangebiets liegt in der Unterhaltung von
SenUVK V OW. Alle planerischen oder baulichen Mal3Bhahmen
sind dahingehend zu prufen, ob es bauzeitliche oder dauerhaf-
te Beeintrachtigung der Uferbefestigung geben kann. Alle sol-
chen Mallnahmen sind im Vorfeld mit SenUVK V OW abzu-
stimmen.

Kenntnisnahme.

Die Festsetzung im Bebauungsplan entspricht dem bereits seit 2008
durch den Bebauungsplan VIII-526 bestehenden Planungsrecht. Die
weiteren Hinweise betreffen nicht die Bauleitplanung, sondern nach-
gelagerte Planungen.

Keine Anderung der Planung.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

11. | Senatsverwaltung fiir | Hinweise zum Bebauungsplan 5-73 auf der Grundlage von | Kenntnisnahme.

Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz (SenUVK)
IC

BImSchG § 47 Luftreinhalte- und L&rmaktionsplanung sind
entbehrlich.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.

22.05.2018
12. | Gemeinsame Landes- | Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung ange- | Kenntnisnahme.
planungsabteilung passt. Keine weitere Abwagung erforderlich.
Berlin Brandenburg
GL5 Erlauterungen: )
Nach der Festlegungskarte 1 des LEP B-B befindet sich das | Keine Anderung der Planung.
24.05.2018 Plangebiet im Ubergangsbereich zwischen dem Gestaltungs-
raum Siedlung und dem Freiraumverbund. Die beabsichtigten
Festsetzungen sind hier zuléssig. Zur Begriindung verweisen
wir insbesondere auf unsere Stellungnahme (Mitteilung der
Ziele und Grundsatze der Raumordnung) vom 30. November
2010.
13. | Der Regierende Biir- | Fehlanzeige. Kenntnisnahme.
germeister von Berlin Keine weitere Abwagung erforderlich.
— Senatskanzlei
17.05.2018 Keine Anderung der Planung.
14. | Senatsverwaltung fiir | Die fir Bildung zustdndige Senatsverwaltung hat die vorgese- | Kenntnisnahme.

Bildung, Jugend und
Familie I D

30.05.2018

henen Planungen erstmals geprift und kdnnte bei einer erfolg-
ten Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB dem geplanten Vorha-
ben nicht zustimmen, bis eine bedarfsgerechte — zeitlich wie
quantitativ — Versorgung mit Schulplatzen in der hier maRgebli-
chen Grundschulplanungsregion Haselhorst gesichert ist.

Zunachst ist festzustellen, dass im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens 5-73 nur diejenigen Bedarfe an Grundschulplatzen in die
Abwagung einzustellen sind, die sich aus den Uber das zulassige
Mal der baulichen Nutzungen (Geschossflache) des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplans VIII-526 hinausgehenden geplanten Festset-
zungen des Bebauungsplans ergeben. Ein sich aus der Realisierung
des bereits zulassigen Geschossflachenanteils aus dem geltenden
Planungsrecht ergebender Bedarf, der zudem jederzeit durch eine
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73
Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum

Bebauung nach geltendem Planungsrecht hatte entstehen kdnnen,
war bereits in der bezirklichen Schulplanung zu berticksichtigen.

Fur die Bedarfe aus dem bereits seit 2008 bestehenden Baurecht
kann der Grundstiickseigentimer mangels Rechtsgrundlage nicht
herangezogen werden. Der Grundstiickseigentimer kann aller-
dings flir denjenigen Bedarf in Anspruch genommen werden, der
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zusétzlich
entsteht (s.0.). Dieser Mehrbedarf von rechnerisch funf Grund-
schulplatzen, der nach den Berechnungsvorgaben des Berliner
Modells zur kooperativen Baulandentwicklung ermittelt wurde,
wurde in den verbindlichen Regelungen des stadtebaulichen Ver-
trags zwischen dem Land Berlin und dem Grundstlickseigentiimer
bericksichtigt.

Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fur Bildung, Jugend und
Familie, fuhrt eine Bedarfsliste, auf der die Erweiterung des
Grundschulstandorts ,An der Pulvermuhle® durch einen modularen
Erweiterungsbau (MEB) mit Prioritdt gefihrt wird. An diesem
Standort werden, in Abstimmung mit den zustandigen Fachabtei-
lungen, die genannten funf Grundschulplatze, die von dem Grund-
stiickseigentimer finanziert werden, verortet.. Die Realisierung
des MEB erfolgt durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung
und Wohnen, Abt. V, und wird aus einem dort gefiihrten Sammel-
konto finanziert, d. h. die entsprechenden Investitionsmittel stehen
zur Verfiigung. Die Bedarfsliste sieht eine Errichtung des MEB im
Jahr 2019 vor. Dies liegt innerhalb des zu erwartenden Bedarfsho-
rizonts fur die geplante Bebauung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 5-73.

Innerhalb des Verfahrens gem. 8 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 | Kenntnisnahme.

BauGB wird wie folgt Stellung genommen: Keine weitere Abwagung erforderlich.
Die Belange der fur Bildung zustandigen Senatsverwaltung
werden nicht berihrt.

Eine Kopie des Schreibens erhélt der bezirkliche Schultréger. Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.

20



Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

15. | Senatsverwaltung fiir | Gegen den Bebauungsplan bestehen im Grundsatz keine Be- | Kenntnisnahme.

Finanzen Berlin
Abt. | - Vermégen und
Beteiligungen

01.06.2018

denken.

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH hat darauf hinge-
wiesen, dass die geplanten Festsetzungen als Verkehrsfléachen
zur Folge haben, dass die im Treuhandvermdgen befindlichen
Liegenschaften (kleine Splitterflachen) in das Fachvermdgen
des Bezirks Ubertragen werden mussen.

Auf der Seite 15 Punkt 1.3.1 beziehen Sie sich auf den Landes-
entwicklungsplan fir die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
(LEP B-B) 2009. Aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren
gegen die ruckwirkend erneut in Kraft LEP HR 2009 im Land
Brandenburg bestand die Notwendigkeit, einen neuen Landes-
entwicklungsplan zu erarbeiten. Der 2. Entwurf des Landes-
entwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP
HR) hat gemal der Ooffentlichen Bekanntmachung in den
Amtsblattern des Landes Brandenburg und des Landes Berlin
bis zum 5. April 2018 ausgelegen. Im Jahr 2019 soll der Lan-
desentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
(LEP HR) den LEP B-B ablésen. Zur Vermeidung von Unstim-
migkeiten wird empfohlen, den vorstehenden Sachverhalt zu
beachten und die Angaben in der Begrindung entsprechend
zu korrigieren.

Die Stellungnahme wurde mit der Haushaltsabteilung abge-
stimmt.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Kenntnisnahme.

Die Abgrenzungen der geplanten Verkehrsflichen entsprechen den
bereits hergestelliten und gewidmeten Flachen. Insofern ergeben sich
aus dem Bebauungsplan keine Anderungen an der tatséchlichen
Situation.

Der Anregung kann nicht gefolgt werden.

Eine Ubergeordnete Planung wird fur die Bauleitplanung erst mit ih-
rem in Kraft treten verbindlich. Da aufgrund des Verfahrensstands zu
erwarten ist, dass eine Festsetzung des Bebauungsplans vor dem
Jahr 2019 erfolgen wird, stellt die Darstellungen und Ziele des LEP B-
B die zu beachtend Planung dar.

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Sonstige Tréager

1. Berliner Stadtreini- Bauliche oder Grundstiicksinteressen der Berliner Stadtreini- | Kenntnisnahme.

gungsbetriebe -BSR-
GE Reinigung, VRO 30

28.05.2018

gungsbetriebe sowie Belange der Abfallbeseitigung bzw. Rei-
nigung werden nach den vorliegenden Unterlagen nicht be-
ruhrt.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.

Industrie- und Han-
delskammer

28.05.2018

Im Wesentlichen werden wir die 0.g. Planungen unterstitzt, es
wird jedoch folgende Einwendung erhoben , bzw. folgender
Hinweis gegeben:

Mit dem Modell der kooperativen Baulandentwicklung wird seit
2014 die Ubernahme eines teils der Kosten fiir soziale und
technische Infrastruktur durch den Investor sichergestellt. Ne-
ben dieser Kostenbeteiligung sind auch Bindungen zur De-
ckung des Wohnbedarfs von Haushalten mit geringeren Ein-
kommen in einem stadtebaulichen Vertrag zu vereinbaren. Ab
Februar 2017 wurde die Quote dieser mietpreis- und bele-
gungsgebundenen Wohnungen von bislang 25 Prozent der
Wohneinheiten auf 30 Prozent der Geschossflachen Wohnen
erhoht. Die Anderung im Ansatz der Berechnung von
Wohneinheiten auf Geschossflachen Wohnen hat in der Praxis
eine deutlich hoherer Zahl der forderfahig zu errichtenden
Wohnungen zur Folge, da diese im Durchschnitt mit 53,33 m?2
eine geringere GrofRe aufweisen (vgl. Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und Wohnen: Synopse zur Anderung des
Berechnungstools des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung,

https://lwww.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/d
ownload/vertraege/aenderung_synopse.pdf, Abruf 28. Mai

Der Trager nimmt auBerhalb seines Zustandigkeitsbereichs
Stellung.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.
Eine Erhéhung der Anzahl der mietpreis- und belegungsgebunde-
nen Wohnungen war politische Zielstellung der am 01.02.2017
erfolgten Anderung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

2018).

Die Anwendung des Modells der kooperativen Baulandentwick-
lung sollte standortgenau und nach den Bedarfen vor Ort be-
trachtet werden kénnen. Bereits im November 2014 lag ein
Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vor.

Die Anderung des Berechnungstools fiir das Modell erfolgte
wie oben beschrieben in Folge. Eine Anwendung des Modells
mit dem Ansatz 25 Prozent der Wohneinheiten (Stand 1. Mérz
2016) fur den Bebauungsplan 5-73 ist daher aus unserer Sicht
gerechtfertigt.

Kenntnisnahme.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt
eine vom Senat des Landes Berlin beschlossene Planungsgrund-
lage dar, die in der Bauleitplanung zu berucksichtigen ist. Im
Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere
hinsichtlich der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebunde-
nem Wohnraum auf der Grundlage der Bestandsermittlung und
Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwécherer
Haushalte festgestellt worden. Die Minderung bzw. langfristige
Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtab-
wagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt
abgewogen worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufga-
be darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das Ber-
liner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in
einer bestimmten MindestgroRenordnung enthalten, Anwendung
findet. Ausnahmen oder Abweichungen vom Berliner Modell sind
in begrindeten Einzelfallen dann mdéglich, wenn Anhaltspunkte
dafur bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und
belegungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung
sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des 8§ 1 Abs. 6 Nr.
2 BauGB gefahrdet wéare. Bei der Beurteilung der Gefahrdung ist
darauf abzustellen, ob das Vorhaben in einem Planungsraum liegt,
der nach den Ergebnissen des Monitorings Soziale Stadtentwick-
lung im Gesamtindex "Soziale Ungleichheit" mit einem sehr nied-
rigen Status mit negativer Dynamik eingestuft wurde. Dies ist hier
nicht der Fall. Das Plangebiet liegt nicht in dem soeben beschrie-
benen Planungsraum, sondern in einem Gebiet mit mittlerem Sta-
tus und stabiler Dynamik.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Eine Anwendung des vor dem 01.02.2017 geltenden Mindestan-
teils fir mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum in Héhe
von 25 % der Wohnungen kommt nur in Betracht, sofern die
Grundzustimmung zur Anwendung des Berliner Modells vor dem
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
01.02.2017 erfolgt ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall, insofern
kommt die aktuelle Regelung zur Anwendung.
Wir bedanken uns fur die Einbeziehung in das Verfahren. Bitte | Kenntnisnahme.
informieren Sie uns Uber den weiteren Fortgang.
Keine Anderung der Planung.
3. NBB Netzgesellschaft | Die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Berlin- | Kenntnisnahme.

Berlin-Brandenburg
mbH & coKG
NBB IV

14.05.2018

Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB genannt) be-
auftragt, Auskunftsersuchen zu bearbeiten und handelt na-
mens und in Volimacht der NBB. Die NBB handelt im Rahmen
der ihr Gbertragenen Netzbetreiberverantwortung namens und
im Auftrag der GASAG AG, der EMB Energie Mark Branden-
burg GmbH, der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, der Gasver-
sorgung Zehdenick GmbH, der SpreeGas Gesellschaft fur
Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH, der NGK
Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Netzgesellschaft Hohen
Neuendorf (NHN) Gas mbH & Co.KG, der Rathenower Netz
GmbH, der Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (NGHGas),
der Stadtwerke Forst GmbH und der Netzgesellschaft Forst
(Lausitz) mbH & Co. KG.

Es wird hiermit ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die in
den beigeflugten Planunterlagen enthaltenen Angaben und
MaRzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe unver-
bindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Da-
bei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend
geradlinig sind und daher nicht auf dem kirrzesten Weg verlau-
fen. Darlber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf
die die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Uberdeckung
nicht verbindlich. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitun-
gen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaf-
nahmen (Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtun-
gen usw.) festzustellen.

Die in der Anlage zur Stellungnahme verzeichneten Leitungen
befinden sich aul3erhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans innerhalb gewidmeter offentlicher Verkehrsflachen. Eine
Festsetzung innerhalb des Plangebiets ist nicht erforderlich. Der
Anschluss der geplanten Bebauung kann an Leitungen erfolgen,
die innerhalb der erschlieBenden o6ffentlichen Verkehrsflachen
liegen konnen; Hausanschliisse bedirfen keiner Regelung im
Bebauungsplan.

Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren, son-
dern die nachgelagerte Bauausfuhrung.
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Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von
Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbeiten.
Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum
Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu ach-
ten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschrei-
ben mit aktuellen farbigen Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digi-
tal gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte
prufen Sie nach Ausgabe die MaR3stabsgenauigkeit. Die Aus-
kunft gilt nur fir den angefragten raumlichen Bereich und nur
fur eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch
mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen und Netzbe-
treiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskiinfte eingeholt
werden mussen.

Die Entnahme von MaRen durch Abgreifen aus den Planunter-
lagen ist nicht zulassig. Stillgelegte Leitungen sind in den Pla-
nen nicht oder nur unvollstandig enthalten.

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundséatzlich durch
Nutzung der 6ffentlichen ErschlieBungsflachen unter Beach-
tung der DIN 1998 herzustellen. Dariber hinaus notwendige
Flachen fur Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemaf § 9
Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

Sollte der Geltungsbereich lhrer Auskunftsanfrage verandert
werden oder der Arbeitsraum den dargestellten rédumlichen
Bereich Uberschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung
einer Auskunft der NBB vorzulegen.

Anlagen:

Plan (MaRstab 1:500/ Plangrof3e DIN Al)
Leitungsschutzanweisung

Legende Gas

Kostensparende Einholung von Leitungsauskiinften tiber
das Internet
Mit dem Leitungsauskunftsportal der infrest GmbH besteht die

Kenntnisnahme.
Keine weitere Abwagung erforderlich.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
Mdglichkeit, Anfragen zum Leitungsbestand oder zur Zustim-
mung zu Bauvorhaben per Internet zu stellen. Bei Anfragen
Uber diese Portaldatenbank werden keine Aufwandsentschéadi-
gungen fur Auskiinfte der NBB erhoben.
Der Zugang kann unter www.infrest.de beantragt werden.
Fir Anfragen, die nicht Uber die Portaldatenbank gestellt wer-
den, bleibt die Aufwandsentschadigung auch weiterhin beste-
hen.
Keine Anderung der Planung.
4a. | Vattenfall Europe | In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittel- und Nieder- | Kenntnisnahme.
Business Services | spannungsanlagen der Stromnetz Berlin GmbH. Die Anlagen befinden sich innerhalb ausweislich des Ubergebenen
GmbH Lageplans innerhalb von gewidmeten o&ffentlichen Verkehrsfla-
In dem angegebenen Bereich sind weitere Anlagen geplant, | chen. Eine Sicherung von Leitungsrechten im Bebauungsplan ist
28.05.2018 die Planung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. daher nicht erforderlich. Dies gilt auch fir die Einrichtung zukiinfti-
ger Hausanschliusse. Die erforderliche Schutzverrohrung betrifft
Im westlichen Gehwegbereich der Daumstral3e d. h. im Bereich | nicht die Ebene der Bauleitplanung, sondern sind bei den Planun-
der 0Ostlichen Grundsticksgrenze des ErschlieBungsgebiets | gen zur Bauausfiihrung und der Bauausfihrung zu bericksichti-
verlaufen 10-kV-Kabel. Diese befinden sich in den bereits vor- | gen.
handenen Gehwegen und sollten daher nicht von den Bauakti-
vitaten betroffen sein. Sofern abweichend vom Bebauungsplan
5-73 zusatzliche Zufahrten zum Bebauungsgebiet vorgesehen
sind, sind entsprechende Schutzverrohrungen im Bereich der
Uberfahrten vorzusehen.
Anlagen: Kenntnisnahme.
Ansprechpartner mit Telefonnummer Die Hinweise betreffen nicht die Ebene der Bauleitplanung, son-
- Plan mit Leitungsverzeichnis dern sind bei den Planungen zur Bauausfiihrung und der Bauaus-
Richtlinie zum Schutz von Kabelanlagen fuhrung zu berlcksichtigen.
Richtlinie zum Schutz von Anlagen der offentlichen Be-
leuchtung Keine Anderung der Planung.
Hinweise zum Datenschutz
4b. | Vattenfall Warme Ber- | Der Bebauungsplan wurde auf die Belange der Vattenfall | Kenntnisnahme.
lin AG Warme AG gepruft. In dem angefragten Bereich ist kein Anla- | Keine weitere Abwagung erforderlich.
genbestand vorhanden.
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Abt. IV Auswertung der erneuten Beteiligung der
Behorden gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Lfd. Behorde / Trager, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
01.06.2018 Keine Anderung der Planung.
5. Landesamt fiir Ar- | Die Prifung des Bebauungsplans hat keine Einwénde oder | Kenntnisnahme.

beitsschutz, Gesund-
heitsschutz und tech-
nische Sicherheit Ber-
lin - LAGetSi —

04.06.2018

konkrete Hinderungsgrinde oder sonstige umweltrelevante
Aspekte ergeben.

Aus dem Zustandigkeitsbereich des LAGetSi sind keine immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bekannt, die
von dem Bebauungsplanverfahren betroffen wéaren.

Keine weitere Abwagung erforderlich.

Keine Anderung der Planung.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73
Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Stellungnahmen im Rahmen der erneuten eingeschrinkten Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 4a Abs.3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Stellungnahmen aus der Offentlichkeit

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Burger

01. | Biirger 1 Im noch gultigen B-Plan VIII-526 ist fir den Bereich WAL und | Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
den Teil nordlich der Linie a-b des Bereiches WA2 ein Grabe- | Inwieweit das Grabungsverbot in den Grundbichern vermerkt ist,

14.05.2018 verbot als Textliche Festsetzung definiert worden. Findet sich | ist dem Plangeber nicht bekannt. Allerdings ist die Festsetzung

diese Information entsprechend in den betroffenen Grund- | des Verbots fiir Grabungs- und Erdarbeiten im Bebauungsplan 5-
buchblattern? 73, der nach seiner Festsetzung die Regelungen des Bebauungs-
Dies ist zu veranlassen, falls nicht bereits geschehen, um die | plans VIII-526 ersetzen wird, nicht mehr enthalten. Die zum dama-
Information an kiinftige Kaufer weiterzugeben. ligen Zeitpunkt als Fachbehérde zustandige Senatsverwaltung fur

Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D hat im Rahmen einer
Behordenbeteiligung im Mé&rz 2016 mitgeteilt, dass eine entspre-
chende Festsetzung im Bebauungsplan 5-73 nicht mehr erforder-
lich ist: ,Der Bereich stdlich der Templiner-See-Stralle gilt zwi-
schenzeitlich als vom Verdacht befreit. Im Bereich nérdlich der
Templiner-See-Stralle bis zur Schwielowseestralle wiirden bau-
bedingte Bodenaushubmallnahmen bis in den Grundwasser-
schwankungsbereich den Sanierungserfolg erhéhen (Restverun-
reinigungen).“ Somit besteht auch keine Notwendigkeit fir eine
Grundbucheintragung.

Keine Anderung der Planung.

02. | Biirger 2 Es wird aus der Begrindung zum B-Plan (Seite 48, 3.4) zitiert: | Kenntnisnahme.
"Die funf an der Spandauer Havelpromenade festgesetzten
16.05.2018 viergeschossigen Einzelgebaude sowie die im WA 3 vier- bis

siebengeschossige Eckbebauung sollen als markante Kopf-
bauten das Plangebiet pragen.” Ich widerspreche der Zulas-
sung von siebengeschossigen Eckbebauung und bitte um Ein-
halten einer Viergeschossigkeit im gesamten Bereich des B-
Planes.
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Zur Begriindung:

- Der Hinweis auf das bestehende Quartier Haveleck sowie die
"Havelspitze" am anderen Havelufer weist auf die zu hohe
Verdichtung insbesondere in der Havelspitze hin. Erhebliche
Verschattung, Luftbewegung in zu engen StraBenfluchten zwi-
schen den sechs- und siebengeschossigen Zeilen schaffen ein
unangenehmes Wohnklima und tragen zum Entstehen sozialer
Probleme bei ("Zu viele Menschen auf zu engem Raum").
- Der geforderte Mindestanteil von 30% im offentlich geftrder-
ten Wohnungsbau zu errichtenden Wohnungen und die damit
einhergehende Belegungsbindung (WBS) ist hinsichtlich des
Anteils zu prifen. Bei der Prifung ist das nahere Umfeld (ge-
samte Wasserstadt Oberhavel, Ortsteile Hakenfelde und Ha-
selhorst) einzubeziehen und nach den vorhandenen Sozialda-
ten zu korrigieren (ich darf an dieser Stelle annehmen, dass ein
geringerer Anteil an geférdertem Wohnraum angezeigt ist).
- Der Anteil an barrierefreiem Wohnraum ist im Gegenzug zu
erhdhen.

- Die Verkehrsflachen sind auf kiinftige Verkehre auszurichten
(Individualverkehr mit deutlich geringerem Kfz- Anteil; Ladeinf-
rastruktur fur Elektrofahrzeuge; Abstellméglichkeiten Fahrréa-
der).

- Erfahrungen aus der Bestandsbebauung der Wasserstadt
(insbesondere Quartier Havelspitze) sind in die textliche Fest-
setzung des B- Planes wesentlicher einzubeziehen, da er auf
die réaumliche und bauliche Entwicklung dieses ehemaligen
stadtischen Entwicklungsgebietes Bezug nimmt. Dabei ist ins-
besondere auf vorhandene GRZ/ GFZ und die daraus resultie-
renden sozialen und mikroklimatischen Auswirkungen einzu-
gehen. Das westliche Umfeld des B-Planes ist hochverdichtet
und dabei verkehrlich (insbesondere OPNV aber auch MIV)
unzureichend angeschlossen (nur eine einzige Buslinie!). Ohne
eine erhebliche Aufwertung der Verkehrsanbindung ist von der
vorgesehenen Bebauungsdichte abzusehen oder ein relevan-
ter Anteil an autofreiem Wohnen vorzusehen.

Zunachst ist klarstellend darauf hinzuweisen, dass eine siebenge-
schossige Bebauung mit Ausnahme des westlichen Zeilenkopfes
an der Spandauer-See-Briicke nicht Bestandteil der Planung ist.
Vorgesehen (und zulassig) sind innerhalb des Plangebiets vorran-
gig Gebdude mit vier Vollgeschossen und einem zusatzlichen
Staffelgeschoss. Fir das zeilenformige Geb&ude nordlich der
Zernseestral3e sind vier Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss zu-
lassig. Die Begriindung ist an dieser Stelle missverstandlich for-
muliert und wird redaktionell Gberarbeitet.

Grundsatzlich wird dem Einwand, die geplante Dichte der
Bebauung sei zu hoch, jedoch nicht gefolgt.

Die Planungen fur die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die
Errichtung von verdichteten Baugebieten beiderseits der Havel
vor. Diese Verdichtung der Bebauung zum Havelufer und die Er-
richtung von Gebauden mit Geschosswohnungsbau ist bereits mit
der Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2007 gel-
tendes Planungsrecht fur die Flachen innerhalb des Bebauungs-
plans 5-73. Eine geringere Bebauungsdichte war lediglich fir ei-
nen kurzen Zeitraum, in dem nur eine geringe Nachfrage nach
Geschosswohnungsbau bestand, Gegenstand der Planungsiber-
legungen fur den Geltungsbereich. Die aktuelle Entwicklung ver-
anlasst daher, zu den friiheren Uberlegungen zuriickzukehren und
die Planung auf weitere Potentiale und Optimierungsmaoglichkeiten
zu Uberprifen.

Eine offene Bebauung westlich der DaumstraRRe, als Ubergang
zwischen der Reihenhausbebauung und dem geplanten Ge-
schosswohnungsbau war zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der
Planungsiiberlegungen. Dies ergibt sich bereits aus der Tatsache,
dass eine geschlossene Bebauung aus Immissionsschutzgriinden
wesentlich besser zur Abschirmung des Verkehrslarms und zur
Schaffung ruhiger Geb&udeseiten geeignet ist, als eine offene
Bebauung, die einen Schalleintrag in die Blockinnenbereiche nicht
vollstandig verhindern kann.

Die Verdichtung am Havelufer ist auch stadtebaulich gerechtfer-
tigt. Die bevorzugte Lage am Wasser und an der Promenade soll
mit ihrer hohen Qualitat moglichst fur viele Anwohner erlebbar
sein. Aufgrund der Wasserlage werden die im Geschosswoh-
nungsbau naturgemafl geringeren Freiflichenanteile der Grund-
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stiicke erganzt. Eine Planung von Einfamilienhdusern an dieser
Stelle wiirde der Lagequalitat und den Ubergeordneten Erforder-
nissen der Stadtentwicklung nicht gerecht, da sich in den letzten
Jahren die Rahmenbedingungen des Wohnraumbedarfs erheblich
verandert haben. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit an
Wohnraum. MaRgeblich fur die Versorgungssituation auf dem
Berliner Wohnungsmarkt ist sowohl die bisherige, als auch die
prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Ange-
sichts der Bevolkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren -
allein in den letzten funf Jahren wuchs die Bevdlkerung um
220.000 Personen - sind die vor wenigen Jahren noch vorhande-
nen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr ange-
spannt. Darliber hinaus wird aktuell prognostiziert, dass Berlins
Bevolkerung bis zum Jahr 2030 um weitere 266.000 Personen
wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind
jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig. Die De-
ckung dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt eine optimale Nut-
zung mit entsprechend hoherer Verdichtung von noch bestehen-
den innerstadtischen Baupotentialen in stadtebaulich vertraglicher
Weise und im begriindeten Einzelfall auch tber die Obergrenzen
aus § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hinaus. Ziel ist eine
malvolle Verdichtung im Wesentlichen innerhalb der bereits im
Bebauungsplan VIII-526 geplanten Kubaturen. Daher sieht der
Bebauungsplan einerseits vor, die teilweise bislang noch fir eine
Reihenhausbebauung vorgesehenen Zeilen ebenfalls als Ge-
schosswohnungsbau zu entwickeln und in Teilbereichen (WA 2
und 3) die geplante Zeilenbebauung im mittleren Bereich der Bau-
gebiete um ein zulassiges Vollgeschoss zu erhéhen sowie im ge-
samten Plangebiet mit Ausnahme der Zeile nordlich der Zernsee-
stral3e oberhalb des jeweils obersten zulassigen Vollgeschosses
ein Staffelgeschoss zuzulassen.
Die Uberschreitung der Obergrenzen fir das MaR der baulichen
Nutzung aus § 17 Abs. 2 BauNVO ist, wie die Begriindung zum
Bebauungsplan ausfihrlich darlegt, aus folgenden Griinden stad-
tebaulich gerechtfertigt:
= Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutz-
barmachung von Siedlungsflachen auf der Grundlage der
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Vorschriften des § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch
= Stadtebauliches Gesamtkonzept zur Entwicklung der Was-
serstadt Oberhavel mit konzeptioneller Staffelung der bauli-
chen Dichte von der Wasserkante mit der héchsten baulichen
Dichte nach Osten bis an die Grenze der bestehenden Klein-
garten mit der niedrigsten Dichte.
Die Uberschreitung der Obergrenzen wird durch ausgleichende
Umstande und Maflnahmen vertréaglich gestaltet.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation soll
durch den Bebauungsplan 5-73 das bestehende Baurecht “aufge-
stockt” werden. Hierzu wurden im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens Auswirkungsanalysen erstellt (u.a. Verschattungsstu-
die, Analyse einer eventuellen Wertminderung der angrenzenden
Grundstiicke). Die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse zeigen,
dass sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungs-
plans 5-73 Auswirkungen ergeben, die jedoch keine wesentlichen
negativen Auswirkungen auf die vorhandenen bereits bebauten
Grundstiicke innerhalb des Geltungsbereichs und 6&stlich der
Daumstraf3e haben.
Daruber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-
73 nicht mit der Entwicklung auf der westlichen Seite der Havel zu
vergleichen. Die geplante Bebauung weist wesentlich hdhere stad-
tebauliche Qualitaten auf, die nahezu allen Wohnungen einen
Wasserblick ermdéglicht. Damit kénnen Wohnungen entstehen,
deren Attraktivitat auch Blrger mit héherem Einkommen anspricht,
so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine adaquate
soziale Mischung erwartet wird.

Reduzierung des Anteils geférderten Wohnungsbaus

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Entwicklung geférderten Wohnungsbaus wére, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass die Flachen im Eigentum des Landes
Berlin standen und an eine stadtische Wohnungsbaugesellschaft
Ubertragen wurden, auch fir Wohnungsbauvorhaben auf der
Grundlage des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans
VIII-526 bereits jederzeit mdglich gewesen. Darlber hinaus ist
grundsatzlich anzumerken, dass das Baugesetzbuch in § 1 Abs. 6
Nr. 2 vorsieht, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplanen u.a.

4
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die Wohnbedirfnisse der Bevolkerung, die Schaffung und Erhal-
tung stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter
Kreise der Bevolkerung und [....] sowie die Bevdlkerungsentwick-
lung zu berticksichtigen sind.

Angesichts der Bevdlkerungsentwicklung Berlins in den letzten
Jahren sind die vor wenigen Jahren noch vorhandenen Woh-
nungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Wohnungs-
markt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Da-
raus resultiert ein dringender Bedarf, neuen und preisglinstigen
Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten Bedarf zu decken, sind
jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen nétig.

Der anhaltende Bevolkerungszuwachs und die damit verbundene
hohere Nachfrage haben in den vergangenen Jahren das verfiig-
bare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt und die Miet-
preise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Be-
stand preiswerten Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von
Belegungsbindungen immer weiter. Gab es im Jahr 2011 noch
fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich
dieser Bestand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor
allem einkommensschwache Haushalte immer schwerer, sich am
Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt wei-
terhin bei mehr als 50%. Folglich reicht die Zahl der entsprechend
gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den gegenwarti-
gen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hin-
tergrund besteht berlinweit ein dringendes stadtebauliches Erfor-
dernis, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum auch im
unteren und mittleren Preissegment sicherzustellen.

Durch Festsetzungen und vertragliche Regelungen zum geférder-
ten Wohnungsbau soll zugleich sichergestellt werden, dass eine
sozial ausgewogene und stabile Bevdlkerungsstruktur in Berlin
erhalten bzw. entwickelt wird. Dies kann am besten dadurch er-
reicht werden, dass innerhalb von neu geplanten und zu entwi-
ckelnden Wohngebiete Wohnungsangebote fur alle Bevolke-
rungsgruppen geschaffen werden. Daher sollen auch im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 5-73 dementsprechende Ent-
wicklungen durch die Festsetzung zur Realisierung eines 30 %
Mindestanteils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnun-
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gen, gesichert werden. Dabei ist - insbesondere auf Grund der
Struktur der bereits vorhandenen Siedlungsbereiche rechtsseitig
der Havel sowie der Tatsache, dass 70% der im Plangebiet mogli-
chen Wohnungen nicht der Mietpreisbindung unterliegen und so-
mit einer Entwicklung von Wohnungen fur Burger mit hdherem
Einkommen zur Verfligung stehen- die Entwicklung einer einseiti-
gen Bevolkerungsstruktur ebenso wie die Schaffung eines sozia-
len Brennpunkts oder die Verschérfung einer sozialen Problemla-
gen nicht zu erwarten.

Daruber hinaus ist die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-
73 nicht mit der Entwicklung auf der westlichen Seite der Havel zu
vergleichen. Die geplante Bebauung weist wesentlich hdhere stad-
tebauliche Qualitaten auf, die nahezu allen Wohnungen einen
Wasserblick ermdéglicht. Damit kdnnen Wohnungen entstehen,
deren Attraktivitdt auch Birger mit hdherem Einkommen anspricht,
so dass auch in den Geschosswohnungsbereichen eine adaquate
soziale Mischung erwartet wird.

Barrierefreier Wohnraum

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Gesetzgeber hat den zu erbringenden Anteil an barrierefreiem
Wohnraum bereits in der Bauordnung fir Berlin (§ 50) abschlie-
Bend geregelt, so dass fir eine weitere Regelung im Bebauungs-
plan kein Erfordernis besteht.

Verkehrsflachen.

Die Anregung ist bereits durch die geplanten Festsetzungen
des Bebauungsplans beriicksichtigt.

Die im Geltungsbereich geplanten Verkehrsflachen sind fur die
Erschlieung der Bauflachen bedarfsgerecht dimensioniert. Da die
Aufteilung der Flachen nicht Bestandteil der Festsetzungen des
Bebauungsplans ist (textliche Festsetzung Nr. 10) besteht heute
und in der Zukunft fir die Funktionsausbildung und Gliederung der
Flachen ein grol3er Spielraum.

OPNV / ErschlieRung
Dem Einwand wird nicht gefolgt.
Die oOstliche Seite der Wasserstadt Oberhavel wird derzeit durch
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insgesamt drei Buslinien (139, 236, X36) ausreichend durch den
OPNV erschlossen und an das U-Bahnnetz sowie an die Altstadt
Spandau angebunden. Zukinftige Bedarfe lassen sich zudem ggf.
durch eine Taktverdichtung auffangen. Die das Plangebiet im We-
sentlichen erschlielende Daumstralle hat in Verbindung mit der
"Wasserstadtbriicke” Uber die Havel die Funktion einer Uberge-
ordneten Hauptverkehrsstral3e (Verbindungsstufe Il). Gleichzeitig
Ubernimmt die Daumstral3e eine entsprechende Anbindungs- und
ErschlieBungsfunktion fur die weiteren angrenzenden bereits be-
bauten oder planungsrechtlich bereits gesicherten Siedlungsfla-
chen. Der Ausbauzustand der Daumstraf3e entspricht diesen
Funktionen. Daher besteht weder ein Erfordernis die geplante
stadtebauliche Dichte zu reduzieren, noch weitergehende Mal3-
nahmen zur Vermeidung von Individualverkehr zu treffen.

Keine Anderung der Planung.

03. | Biirger 3 und Biirger 4 | In der Wasserstadt Spandau sollte urspriinglich eine Siedlung | Dem Einwand wird nicht gefolgt.
(wortgleiche Stellung- | mit Eigenheimen entstehen, wonach wir auch unsere Hauser | Die Festsetzung eines Mindestanteils an mietpreis- und bele-

nahmen) gekauft haben. Wir akzeptieren aber auch die Meinung nach | gungsgebundenen Wohnungen ist vor einem gesamtstadtischen
einer verninftigen Grundlage, dass im sozialen Wohnungsbau | Hintergrund zu sehen. Angesichts der Bevolkerungsentwicklung
18.05.2018 heutzutage auch angemessene Sozialquoten eingebracht wer- | Berlins in den letzten Jahren sind die vor wenigen Jahren noch

den muissen, da es an bezahlbaren Wohnraum in der Innen- | vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und
stadt mangelt. Aber 50% mit einem Mietpreis von 6,50 Euro ist | der Wohnungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr
viel zu hoch gesetzt, da sich im sozialschwachen Ortsteil Ha- | angespannt. Daraus resultiert ein dringender Bedarf, neuen und
selhorst schon ausreichender Wohnraum in diesem Preisseg- | preisgunstigen Wohnraum bereitzustellen. Um den akuten Bedarf
ment befindet. Es mangelt vielmehr an bezahlbaren Wohnraum | zu decken, sind jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen
fur die Mittelschicht, das hier Gberhaupt keine Beriicksichtigung | nétig.

findet. Wir sehen die Gefahr, dass die sozialen stabilen Be- | Der anhaltende Bevdlkerungszuwachs und die damit verbundene
wohnerstrukturen (laut BauGB § 1) hier nicht gegeben sind und | héhere Nachfrage haben in den vergangenen Jahren das verfug-
sich das Gebiet zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt! Die- | bare Wohnraumangebot in Berlin stark verknappt und die Miet-
se Verantwortung méchten die Anwohner nicht tragen! Deshalb | preise deutlich steigen lassen. Gleichzeitig verringert sich der Be-
fordern wir eine vertragliche Zusicherung, dass sich fur die | stand preiswerten Wohnraums in Berlin durch das Auslaufen von
Eigentimer durch diese Sozialquote keine Nachteile ergeben. | Belegungsbindungen immer weiter. Gab es im Jahr 2011 noch
Entwickelt sich das Gebiet schlechter im Vergleich zu einer | fast 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen, wird sich
Siedlung mit Eigenheimcharakter, so muss alles Mdgliche un- | dieser Bestand bis 2022 in etwa halbieren. Damit haben es vor
ternommen werden, um diesem Trend entgegen zu wirken. | allem einkommensschwache Haushalte immer schwerer, sich am
Bleiben alle Bemihungen erfolglos, missen Sie uns zusichern, | Markt mit Wohnraum zu versorgen. Der Anteil der Haushalte, die
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dass Sie die Verantwortung Ubernehmen und auch die Verluste | Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, liegt wei-
in Form von Entschadigungen tragen werden. terhin bei mehr als 50%. Folglich reicht die Zahl der entsprechend
gebundenen Wohnungen bei weitem nicht aus, den gegenwarti-
gen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. Vor diesem Hin-
tergrund besteht berlinweit ein dringendes stadtebauliches Erfor-
dernis, eine ausreichende Versorgung mit Wohnraum auch im
unteren und mittleren Preissegment sicherzustellen.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Flachen im Eigentum
des Landes Berlin standen und an eine stadtische Wohnungsbau-
gesellschaft Ubertragen wurden, ware eine Entwicklung von gefor-
dertem Wohnraum auch fur Wohnungsbauvorhaben auf der
Grundlage des geltenden Planungsrechts des Bebauungsplans
VIII-526 bereits jederzeit moglich gewesen.

Durch Festsetzung im Bebauungsplan und Regelung in einem
stadtebaulichen Vertrag zwischen dem Land Berlin und der lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaft soll in Ubereinstimmung
mit dem ,Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung*
ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fir die Reali-
sierung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen
gesichert werden (textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen
bis zu 70 % der neu zu schaffenden Geschossflachen fiur Woh-
nungen, die andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur
Verfligung. Hierdurch und durch die bisherige Entwicklung der
Flachen dstlich der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilien-
h&ausern steht nicht zu beflrchten, dass einseitige — sozial schwa-
che — Bevdlkerungsstrukturen entstehen, sondern es wird viel-
mehr hiermit das Ziel einer sozial gemischten Bevdlkerungsstruk-
tur gefordert.

Hinsichtlich einer befiirchteten Wertminderung des Eigentums ist
nach der ersten 6ffentlichen Auslegung das Vermessungsamt des
BA Spandau um Stellungnahme gebeten worden. Es kommt zu
dem Ergebnis dass bei Gegeniberstellung des Status Quo und
der Umsetzung der in den Bebauungsplanen 5-73 und 5-74 ge-
planten Bebauung die Bedenken der mittelbaren und unmittelba-
ren Grundstickseigentimer des Baugebiets, dass ihre Grundsti-
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cke an Wert verlieren, dem persénlichen momentanen subjektiven
Empfinden entsprechen.

Stattdessen fiihrt die geplante Bebauung, die dem Gebiet eine
homogene Bau- und Wohnstruktur geben wirde, mit Sicherheit zu
einer Wertstabilitdt, wenn nicht sogar deutlich zu einer Wertsteige-
rung des gesamten Wohngebiets inklusive der bestehenden Be-
bauung 6stlich und westlich der DaumstraRRe.

Die Bedenken der unmittelbaren und mittelbaren betroffenen
Nachbarn, dass durch die Neubebauung die Grundstiicke an Wert
verlieren, sind nur bedingt nachvollziehbar, da die Planung fir die
benachbarte mehrgeschossige Wohnbebauung den jetzigen
Grundstiickseigentiimern zum Zeitpunkt des Erwerbs durchaus
bekannt war oder héatte sein kdnnen (friihzeitige Birgerbeteiligung
zum Bebauungsplan VI111-526 im Jahr 1998) und somit Einfluss auf
den Grundstiickkaufpreis hatte.

Wertbeeinflussend wirken sich derzeit aus:

Insellage der Reihenh&user an der Schwielowseestralle;

Eindruck eines heterogenen provisorischen Wohngebiets, den
jeder potentielle Kaufinteressent eines Reihenhausgrund-
stiicks entlang der Schwielowseestral’e als Makel ansehen
wrde;

Risiko und die Ungewissheit, inwieweit die festgesetzten oder
geplanten Bebauungsplane konkret umgesetzt werden, hat
negative Auswirkungen auf den Marktwert der Grundstucke;

freie Lage der bestehenden Reihenhausgrundstiicke entlang
der Schwielowseestralle sowie die ungehinderte Zugangs-
moglichkeit von der Gartenseite mindern das Empfinden der
Geborgenheit und des Sicherheitsgefiihls;

subjektiver Vorteil eines freien Blickes auf die ungenutzten
Baufelder und der nahe flieRende Havel steht nicht im Ver-
haltnis zu den vorgenannten Nachteilen eines unfertigen
Wohnbaugebiets.

Nach Realisierung der Planung wirken sich wertbeeinflussend
aus:

durch die Umsetzung der Bebauungsplane erhélt das Wohn-
gebiet das gewollte homogene Stadtbild und verliert somit den




Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen

Abt. IV

Bebauungsplan 5-73
Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd.
Nr.

Einwender,
Datum

Stellungnahme

Abwégungsvorschlag

negativen Gesamteindruck des Provisoriums;

Hauserzeile entlang der Daumstral3e hétte den positiven Ef-
fekt einer Schall- und Sichtschutzwand zur Daumstralle, so
dass der bestehende Verkehrslarm von derzeit 65-70 dB(A)
fir die in zweiter Reihe liegenden Wohngebaude sich verrin-
gern wirde;

eine Wertminderung wegen der geplanten Durchmischung
des Wohngebiets mit einer geférderten Wohnstruktur von 30
% ist nachweislich nicht ermittelbar. So sind im Umfeld groR3er
Wohngebiete mit hohem Anteil an Sozialbauwohnungen die
umliegenden Bodenrichtwerte im individuellen Wohnungsbau
in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen;

Lichtsituation verschlechtert sich durch noérdlich verschobenes
Stadthaus und zusétzliche Staffelgeschosse, die Kriterien der
DIN 5034-1 werden jedoch erfiillt.

Beispielhaft ist hier ein vergleichbares erschlossenes Wohngebiet
sudlich vom GroR-Berliner Damm im Entwicklungsgebiet Berlin
Adlershof zu nennen, bei dem erst mit dem Verkauf der einzelnen
Grundsticke und der einhergehenden Umsetzung der geplanten
Bebauung den Bodenwert erheblich steigerte, von BRW 220,-
EUR/m2 (01.01.2012) auf BRW 600,- EUR/m2 (01.01.2017) bei
Wohnen mit einer gebietstypischen GFZ von 1,5. In dem gleichen
Zeitraum sind die Bodenrichtwerte dstlich und westlich der Daum-
stralRe von 200,- EUR/m? auf 450,- EUR/m?2 bei Wohnen mit einer
gebietstypischen GFZ von 1,0 gestiegen. Bei der Ermittlung des
Bodenrichtwerts wurden die bestehenden festgesetzten Bebau-
ungsplane berucksichtigt in der Annahme, dass diese umgesetzt
werden, aber auch die derzeitig vorhandene Baustruktur.

Keine Anderung der Planung.

04.

Burger 5

27.05.2018

Hiermit beteilige ich mich als Studentin des 6ffentlichen Rechts
an der erneuten 6ffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfs 5-73. Der Bebauungsplanentwurf wird mit Deckblat-
tern bis einschlief3lich 28. Mai 2018 ausgelegt.

Kenntnisnahme.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Eingangs muss ich mich darliber beschweren, dass lhre Ein-
gabemaske bei der Online-Beteiligung die Freischaltung von
Cookies erzwingt und damit in meine Daten-Selbstbestimmung
eingreift. Ich teile deshalb lhnen als maRgeblich zustéandige
Vertreter der Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Woh-
nen meine Bedenken mit. Da es formal unerheblich ist, ob die
Stellungnahme bei dem in der Online-Maske benannten Herrn
Philipp Meier oder Ihnen eingeht, gehe ich davon aus, dass Sie
die Stellungnahme entsprechend weiterleiten.

Bedenken

1) Nach § 4 a Abs. 3 Satz 3 des Baugesetzbuchs (BauGB)
kann die erneute Auslegung angemessen verkirzt werden. In
der Rechtsprechung wird von zwei Wochen ausgegangen. Da
der letzte Tag auf einen Sonntag fallt, haben Sie zusatzlich den
Montag (28. Mai 2018) als Ende der erneuten Auslegung fest-
gelegt. Da jedoch ein Feiertag innerhalb der Auslegungsfrist
liegt, wird die angemessene Verklrzung der Auslegungsfrist
unterschritten. Der letzte Tag der Beteiligung hatte der 29. Mai
2018 sein mussen.

2) Die textliche Festsetzung 1 des Bebauungsplans ist so for-
muliert, dass Terrassen in die Berechnung der Grundflache
gemal § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO),
die sog. Haupt-GRZ, eingeht. GemaR dem vom Bund der Of-
fentlich bestellten Vermessungsingenieure herausgegebenen
Handbuch "Bauordnungs- und Bauplanungsrecht fur Berlin"
werden Terrassen hinsichtlich der Bodenversiegelung nicht auf
die GRZ gemal § 19 Abs. 2 BauNVO angerechnet, sondern
auf die GRZ gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO (Kap. 3.2.4). Da die

Kenntnisnahme.

Der Hinweis wird an die fir den Datenschutz zustandigen Stellen
in der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen weiter-
geleitet.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Eine Auslegungsfrist von insgesamt 15 Kalendertagen wird im
vorliegenden Fall fir angemessen angesehen. Nach der Recht-
sprechung bemisst sich die erforderliche Lange des Auslegungs-
zeitraums daran, ob die Frist unter Wirdigung aller Umstéande
ausreichend war, um den Zweck der Offentlichkeitsbeteiligung zu
erfullen. Es muss gentuigend Zeit bleiben, sich mit den ausgelegten
Unterlagen in Ganze (Planentwurf, Begriindung, Gutachten, we-
sentliche umweltbezogene Stellungnahmen) zu befassen. Vor
dem Hintergrund, dass die Méglichkeit auf die geédnderten Teile
oder Festsetzungen des Bebauungsplans beschrankt war und
diese entsprechend gekennzeichnet waren, wird die Frist als an-
gemessen eingeschatzt.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Befassung an Sonn-
und Feiertagen auch mdéglich war, zumal die Unterlagen zusatzlich
im Internet verfugbar waren.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ist der Sachverhalt pla-
nungsrechtskonform zu beriicksichtigen, Regelungen aus anderen
Regelwerken sind im Bebauungsplan an dieser Stelle nicht maf3-
geblich.

Nach der allgemeinen Rechtsprechung zu § 19 BauNVO werden
von § 19 Abs. 2 BauNVO alle baulichen Anlagen erfasst, die ,Be-
standteil* der Hauptanlage sind. Terrassen, die an die Hauptanla-
ge angebaut sind, weisen regelmaflig entsprechende ,Bestand-
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Verwaltungspraxis im Land Berlin Ihrer Handhabung nicht ent-
spricht, wird von lhnen eine Ungleichbehandlung der Bauher-
ren innerhalb des Landes Berlin betrieben. Nach dem Grund-
gesetz ist jedoch gleiches auch gleich zu behandein.

3) In der Begrindung zum Bebauungsplan stellen Sie ein er-
hebliches Defizit an Kita- und Schulplatzen fest. Gleichzeitig
wird erklart, dass der Grundstickseigentimer (GEWOBAG)
aufgrund des bestehenden Baurechts nur einen geringen Anteil
davon ausgleichen muss. Das mag so sein. Das bestehende
Baurecht bezieht sich allerdings auf ein Gesamtkonzept, was
sich aus der Seite 7 der Begrindung ergibt. Dies ergibt sich
aus der Tatsache, dass der urspringliche Bebauungsplan im
ehemaligen Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-
Oberhavel lag und weder eine Kita noch eine Grundschule im
Bebauungsplan 5-73 bzw. angrenzend festgesetzt ist. Es liegt
also nahe, dass eine Ubergreifende Kita- und Schulplanung im
Entwicklungsbereich existierte und Grundlage der Abwagung
zum Bebauungsplan VI11-526 war. Bedenklich ist:

a) Sie greifen mit dem Bebauungsplan 5-73 in eine Ubergrei-
fende Abwagung zu den B-Planen im ehemaligen "Entwick-
lungsbereich Wasserstadt" ein, ohne dies zu thematisieren,
ohne die ehemaligen Bedarfszahlen der sozialen Infrastruktur
mit den heutigen Bedarfszahlen zu vergleichen bzw. verglei-
chend zu bilanzieren.

b) Auf Seite 12 der Begrindung werden zwar einigen Kita-
Standorte benannt, ohne dass jedoch eine Bilanzierung der

teilseigenschaften, auf und sind demnach den Anlagen gemaf §
19 Abs. 2 zugeordnet. Sie flieRen daher in die Berechnung der
zulassigen Grundflache ein. Nicht baulich mit der Hauptanlage
verbundene Terrassen werden hingegen den Anlagen gemai § 19
Abs. 4 zugeordnet. Die Festsetzungen des Bebauungsplans zu
den uberbaubaren Grundstucksflachen bestimmen im Regelfall als
reine oder erweiterte Baukorperausweisungen zugleich die zulas-
sige Grundflache. Daher sind im Bebauungsplan bei der Festset-
zung der zulassigen Grundflache gemalR § 19 Abs. 2 BauNVO
diejenigen Terrassen einzubeziehen, fiir die eine Uberschreitung
der Baugrenzen in der textlichen Festsetzung Nr. 4 ermdglicht
werden und daher im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens von
einem Anbau an die Hauptanlage auszugehen ist.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Zundchst ist festzustellen, dass das in der Begriindung festgestell-
te Defizit an Kindertagesstattenpléatzen im Ortsteil Haselhorst un-
abhdngig von den Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 be-
steht. Das Defizit wirde zudem auch ohne den Bebauungsplan 5-
73 verscharft, wenn der Grundstiickseigentimer seine aus dem
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 vor-
handenen Baurechte nutzt und verwirklicht. Diese Baurechte be-
stehen bereits seit dem Jahr 2008. Aus diesem Grund liegt auch
keine Rechtsgrundlage vor, ihn zum heutigen Zeitpunkt an der
Bereitstellung von Kitaplatzen fur die Ausnutzung bestehender
Baurechte zu beteiligen. Der Grundstuckseigentimer kann aller-
dings fir denjenigen Bedarf in Anspruch genommen werden, der
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zusatzlich
entsteht, in dem dieser eine héhere Geschossflache als der Be-
bauungsplan VIII-526 zulésst. Dieser Mehrbedarf von rechnerisch
vier Kindertagesstattenplatzen, der nach den Berechnungsvorga-
ben des Berliner Modells zur kooperativen Baulandentwicklung
ermittelt wurde, wurde in den verbindlichen Regelungen des stad-
tebaulichen Vertrags zwischen dem Land Berlin und dem Grund-
stuickseigentimer berlcksichtigt.

Eine weitergehende Bilanzierung des tatsachlichen Bedarfs ist
daher nicht erforderlich, da dies an der tatséchlich vorliegenden
baurechtlichen Situation nichts verandert und auch nicht zu einer

12




Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Bedarfe/Fehlbedarfe erfolgt. Dies geschieht dann auf Seite 72.
Ich verstehe also, dass ein Fehlbedarf von tber 150 Platzen
existiert, denen mit 4 Platzen durch die GEWOBAG begegnet
wird. Sie verkennen also

bl) den gesetzlichen Platzanspruch und thematisieren diesen
nicht einmal und

b2) lassen den Bezirk im Klageverfahren durch die Eltern in die
juristische Strafzahlung laufen. Ob dies mit einer geordneten
und zuldssigen Fachaufsicht durch die Senatsverwaltung noch
vereinbar ist, ist zu bezweifeln.

b3) Sie hatten zumindest klarstellen missen, dass die Senats-
verwaltung als Planaufsteller die Strafzahlungen im Klagever-
fahren tragt.

4) Bei den Grundschulplatzen scheint die Platzsituation besser
zu sein, wobei auch dies eigentlich im Unklaren bleibt. Was soll
ich mit der zweifelhaften Aussage anfangen, dass "nach End-
widmung des Sportplatzes nach Mdglichkeit im Jahr 2018" der
Bau eines sog. MEB erfolgen soll. Diese Aussage birgt gleich
drei Unklarheiten:

a) Dass ein Entwidmungsverfahren lauft, heil3t nicht, dass es
erfolgreich zum Abschluss kommt. Es fehlt also die Zusiche-
rung des Bedarfstrdgers der Sportanlage, auf die Flache zu
verzichten. Auch diese Zusicherung reicht nur dann, wenn
keine politischen Gremien hierzu Beschlisse fassen missen,
da politische Entscheidungstrager frei in ihrer Willensbildung
sind.

b) Es gibt keine Bilanzierung dafiir, dass auf die Sportflache

anderen Abwagungsentscheidung hinsichtlich der geplanten Ge-
schossflache fiihren wirde. Die Planung und Schaffung der be-
reits durch die Ausnutzung des bestehenden Baurechts erforderli-
chen Kitaplatze obliegt der bezirklichen Entwicklungsplanung. Die
Festsetzungen des Bebauungsplanes (allgemeines Wohngebiet)
stehen der Realisierung einer Kindertagesstétte nicht entgegen.

Der gesetzliche Platzanspruch wird nicht verkannt und ist hinsicht-
lich des rechtlich zulassigen Umfangs durch Regelungen im stad-
tebaulichen Vertrag — wie vom Berliner Modell vorgesehen — flr
den Uber das bestehende Planungsrecht hinausgehenden Bedarf
abgedeckt.

Eventuelle Strafzahlungen des Bezirks sind nicht durch den Be-
bauungsplan 5-73, sondern — wenn Uberhaupt — durch das bereits
geltende Planungsrecht verursacht. Sie wirden ggf. bei einer Be-
bauung auf der Grundlage des Bebauungsplans VIII-526 in glei-
cher Hohe entstehen. Daher besteht auch keine Verpflichtung des
Planaufstellers hierfir Kosten zu tibernehmen.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Der Bedarfstrager, die Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und
Familie, fuhrt eine Bedarfsliste, auf der die Erweiterung des
Grundschulstandorts durch einen modularen Erweiterungsbau
(MEB) mit Prioritat gefihrt wird. An diesem Standort werden, in
Abstimmung mit den zustandigen Fachabteilungen, die genannten
funf Grundschulplatze, die von dem Grundstiickseigentumer fi-
nanziert werden, verortet. Die Realisierung des MEB erfolgt durch
die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen, Abt. V,
und wird aus einem dort gefuhrten Sammelkonto finanziert, d. h.
die entsprechenden Investitionsmittel stehen zur Verfigung.

Eine Bewertung oder Abwéagung, ob auf die Sportfliche zu Guns-
ten eines MEB verzichtet werden kann, ist nicht Aufgabe des Be-
bauungsplans, da dieser nicht ursachlich fur den Bau des MEB'’s
ist. Die Abwéagung ist durch die beteiligten Fachbehérden vorzu-
nehmen. Zudem ist die Sportfliche der benachbarten Grundschu-
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Uberhaupt verzichtet werden kann. Man hért doch immer wie-
der, dass ein Mangel an Sportflachen besteht; Reserveflachen
sind wertvoll. Es ist nicht zu erwarten, dass die Sportflachen
auch im Hinblick auf die vielen zuséatzlichen Menschen, fir die
Wohnrecht geschaffen wird, ausreichen. Es mangelt der Be-
grindung an einer Bewertung.

c) Wo fuhrt heute, Ende Mai 2018, die Aussage hin, dass im
Jahr 2018 mit dem Bau mdglichst begonnen werden soll. Wenn
man mal von den Wintermonaten absieht, misste dann ja wohl
bald der erste Spatenstich erfolgen; liegen Vertrage mit Bauun-
ternehmen vor?! Die Aussage klingt wie eine Beschdnigung
und damit wie eine unrichtige Tatsachenbehauptung, um den
an der Bebauungsplanung Interessierten zu behindern. Eine
ordnungsgemalfe Information erfolgt nicht und damit ist es der
Offentlichkeit nicht moglich, sich eine sachgerechte Meinung
zu bilden.

5) Ein Absatz tiefer, auf der Seite 72 der Begriindung, wird ein
abzuschlieRender stadtebaulicher Vertrag angesprochen. Er
existiert also noch nicht. Auf Seite 67 wird wiederum behaup-
tet, dass es diesen Vertrag schon gébe (ohne Datumsnen-
nung). Auf Seite 22 wird wiederum auf die Verpflichtungserkla-
rung der GEWOBAG vom 07. Februar 2018 verwiesen. Hat
diese, also noch in der Zustandigkeit vom Bezirk Spandau
geschlossene Vereinbarung Uberhaupt eine Relevanz in dem
noch zu schlieBenden Vertrag? Dieses Verwirrspiel lasst eine
ordentliche Bewertung durch die Offentlichkeit nicht zu, da man
nicht weif3, was denn nun vereinbart ist und gilt oder ggf. ver-
einbart werden soll.

6) Ab Seite 54 der Begrindung befassen Sie sich mit der Ver-
kehrslarmproblematik. Die Situation ist nachvollziehbar darge-
stellt. Es wird aber auch deutlich, dass die Berucksichtigung
der Verkehrsmengen nicht sachgerecht erfolgt: Zum Zeitpunkt
der Erstellung des Schallgutachtens zum Bebauungsplan lagen
die Daten der Verkehrsprognose 2030 nicht vor. Der Schall-
gutachter hatte daher zur Berechnung des schalltechnischen

le zugeordnet, so dass keine Konflikte bei der Umwidmung zu
erwarten sind. Die Planung ist mit dem Bezirk abgestimmt.

Die Aussage spiegelt den dem BA Spandau bekannten Sachstand
bei Redaktionsschluss der Begriindung im April 2018 wider. Zwi-
schenzeitlich ist die o0.g. Bedarfsliste der Senatsverwaltung fur
Bildung, Jugend und Familie aktualisiert worden. Die Bedarfsliste
sieht eine Errichtung des MEB im Jahr 2019 vor. Dies liegt inner-
halb des zu erwartenden Bedarfshorizonts fiir die geplante Be-
bauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Der stadtebauliche Vertrag zwischen dem Land Berlin und der
Gewobag als Grundstickseigentimer wurde vor der erneuten
offentlichen Auslegung im April 2018 abgeschlossen. Dies kann —
einschliel3lich der vereinbarten Inhalte — auch unmissverstandlich
den Formulierungen in Kapitel 11.3.13 ,Stadtebaulicher Vertrag*
entnommen werden.

Die Begrindung wird an den beanstandeten Stellen redaktionell
Uberarbeitet.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

In die im April 2018 von der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz vorgelegten korrigierten Prognosewerte ist die
erwartende Verkehrsentwicklung im Bereich der Insel Gartenfeld
ebenso eingeflossen, wie die Entwicklungspotentiale aus den
rechtskraftigen Bebauungsplanen, die auf Grund fehlender Reali-
sierung aber noch nicht ausgeschopft sind (Begriindung S. 55).
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

"Worst-Case" die seinerzeit bekannten Verkehrsstarken mit
einem pauschalen Zuschlag von 50 % versehen. Die Progno-
sedaten 2030 liegen zum Glick unterhalb der "Worst-Case-
Betrachtung”. Allerdings sind Verdichtungen im 6rtlichen Um-
feld wiederum nicht berlicksichtigt. Es ist bedenklich, dass an
dieser Vorgehensweise festgehalten wird, obwohl seit Erstel-
lung des Erganzungsgutachtens die FNP-Anderung zur Be-
bauung der Insel Gartenfeld im Beteiligungsverfahren ist und
sich die drtlichen Bauprojekte (siehe Birgerinitiative Spandau-
Haveleck) weiter konkretisieren. Sie halten also trotz besserem
Wissen an einer Tatsachenbehauptung fest, anstatt die Gut-
achten auf eine realistische Ebene zu heben.

7) Mit ununterbrochener Linie in Rot stellen Sie im Planbild des
Bebauungsplans (nérdlicher Teil des WA 1 / baulicher Be-
stand) Baulinien dar. Diese Baulinien begrenzen gleichzeitig
eine Flache. Es ist ein Mangel, dass die Baulinie nicht in der
Legende dargestellt wird und in der Abwégung eine Auseinan-
dersetzung mit den privaten Belangen unterbleibt.

8) In der TEF 4 war geregelt, dass eine weitere Uberschreitung
der GRZ zum Zwecke der Zuganglichkeit der Terrassen gere-
gelt war. Diese Regelung haben Sie mit der Bemerkung (Seite
67) gestrichen, dass die Terrassen der Bestandsgebaude an
der Schwielowseestrale Bestandsschutz hétten. Das ist rich-
tig. Ausweislich von Luftbildern und der Schraffur im Bebau-
ungsplan handelt es sich bei den Grundstiicken aber um eine
Sondersituation mit gefangenen Reihenhaus-Scheiben in topo-
graphisch schwierigem Gelande. Zur Uberwindung der Hohen-
unterschiede dirfte es sich bei den Treppenanlagen um
Hauptanlagen handeln. Wenn z.B. einer der Kopfbauten mit
Verlust des Bestandsschutzes umgebaut oder neu gebaut
wirde, waren die Treppen nicht mehr zulédssig bzw. musste die
Grundflache der Geb&udescheiben geringer sein. Zur Wahrung
des Eigentumsschutzes muisste womdglich eine kostenpflichti-
ge Befreiung ausgesprochen werden.

Angesichts eines erheblichen Puffers von knapp 4.000 Fahrten auf
der erschlieRenden Daumstrafl3e zwischen den im Schallgutachten
und den aus der Verkehrsprognose 2030 stammenden Angaben
besteht ein ausreichender Puffer fir eine Uber das bestehende
Planungsrecht hinausgehende Entwicklung im Bereich der Was-
serstadt.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Im Bebauungsplanentwurf 5-73 ist im noérdlichen Teil des WA 1
keine Baulinie festgesetzt. Die Abgrenzung der Uberbaubaren
Grundstucksflachen erfolgt vielmehr tber Baugrenzen (vgl. Zu-
sammenzeichnung). Insofern ist die Einstellung einer Baulinie in
die Abwagung ist nicht erforderlich; ebenso wie eine Aufnahme in
die Legende.

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Treppen oder Rampen zéhlen dann zu den Hauptanlagen gemaf3
§ 19 Abs. 2 BauNVO wenn sie fur die ErschlieBung der Hauptan-
lage erforderlich sind. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.
Die ErschlieBung der bestehenden Reihenhduser erfolgt uber die
PohleseestralRe und ist durch die gewidmete Verkehrsflache gesi-
chert. Die Treppen auf der Ruckseite dienen lediglich der leichte-
ren Zuganglichkeit der Hausgérten und stellen somit keine Haupt-
anlagen dar. Eine Berlicksichtigung im Bebauungsplan war daher
nicht erforderlich und die vorgenommene Streichung stellt keinen
Nachteil fur die betroffenen Eigentimer dar, da die Treppe als
Nebenanlage genehmigungsfahig bleibt. Insofern werden weder
bodenrechtliche Spannungen erzeugt, noch entsteht eine Konflikt-
situation, die in der Abwagung zu behandeln wére.
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

a) Sie schaffen also mit der Planung einen Konflikt, anstatt
diesen bauleitplanerisch zu lésen. Und dies trotz der Tatsache,
dass es eine Losung fur diesen Konflikt im ursprunglichen Be-
bauungsplanentwurf gegeben hatte. Mit lhrer Entscheidung,
die textliche Festsetzung zu streichen, schaffen Sie vorher
bewaltigte bodenrechtliche Spannungen.

b) Sie setzen sich nicht einmal mit dieser Konfliktsituation und
den Eigentumsfolgen auseinander.

9) Auf Seite 130 erlautern Sie, warum Sie vom Eingriffsrecht
des Senats gegeniber dem Bezirk Gebrauch gemacht und die
textliche Festsetzung 17 eingeflgt haben. Auf Seite 21 wird
zudem dargestellt, dass das Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung anzuwenden sei. Dies beinhaltet die Kostentra-
gung der durch das Vorhaben verursachten Folgekosten, je-
doch auch die Mietpreis- und Belegungsbindung. Sie tun
gleichsam so, als wenn das "Berliner Modell" eine Abwagung
der ortlichen Situation ersetzen kdnnte. Es ist bedenklich:

a) Eine Festsetzung im Sinne des Baugesetzbuchs ist dann
erforderlich, wenn die Umsetzung eines Planinhalts anders
nicht zu erwarten ist. Das Gelande ist jedoch landeseigen. Die
GEWOBAG ist eine Landesgesellschaft. Der Plangeber sitzt im
Vorstand/Aufsichtsrat der GEWOBAG. Die textliche Festset-
zung Nr. 17 ist nicht erforderlich. Die auf den genannten Seiten
vorgetragene generelle Uberlegung der Verwaltungsdisziplin ist
kein stadtebaulicher Belang, der die Festsetzung rechtfertigt.
Es mangelt der Begriindung an einer nachvollziehbaren Herlei-
tung der stéadtebaulichen Erforderlichkeit der Festsetzung.

b) Unterstellt, dass eine Festsetzung gemafl § 9 Abs. 1 Nr. 7
BauGB zulassig ware, mangelt es der Begrindung doch an
einer Herleitung der Quote von 30 Prozent. Das "Berliner Mo-
dell" ersetzt die bundesgesetzlich geregelte Abwagung hierzu
nicht.

¢) Unterstellt, dass es im Land Berlin einen stadtweiten Bedarf

Der Einwand wird zuriickgewiesen.

Die Festsetzung Nr. 17 ist im vorliegenden Verfahren stadtebau-
lich erforderlich.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt
eine vom Senat des Landes Berlin beschlossene Planungsgrund-
lage dar, die in der Bauleitplanung zu berucksichtigen ist. Im
Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbesondere
hinsichtlich der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebunde-
nem Wohnraum auf der Grundlage der Bestandsermittlung und
Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwéacherer
Haushalte festgestellt worden. Die Minderung bzw. langfristige
Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtab-
wagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt
abgewogen worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufga-
be darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das Ber-
liner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in
einer bestimmten MindestgroRenordnung enthalten, Anwendung
findet. Im Rahmen der Anwendung sind sowohl die Kausalitat als
auch die Angemessenheit der vertraglichen Regelungen zu pru-
fen. Ausnahmen oder Abweichungen vom Berliner Modell sind in
begrindeten Einzelféllen dann mdglich, wenn Anhaltspunkte dafur
bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und bele-
gungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung
sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr.
2 BauGB gefahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet
in einem Planungsraum, der nach den Ergebnissen des Monito-
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Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen Bebauungsplan 5-73

Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

an Wohnungen gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB gibt, so kann
es jedoch auf kleinraumlicher Ebene Argumente gegen eine
Quotierung geben. Es ist bauleitplanerisch erforderlich und
durch sozialwissenschaftliche Gutachten prif- und nachweis-
bar, ob Quotierungen, die auch noch durch einen stadtebauli-
chen Vertrag durchgesetzt werden, noch oder eben nicht mehr
abwagungsgerecht sind. Soziale Brennpunkte kénnen namlich
vertieft oder geschaffen werden. Hier mangelt es der Begrun-
dung an einer Reflektion der Thematik. Vielmehr ersetzen die
pauschalisierten Vorgaben des "Berliner Modells" die Abwa-

gung.

d) Von dem Mangel der fehlenden ortshezogenen Abwégung
(Punkt 9 c) abgesehen, begehen Sie einen grundsatzlichen
Abwagungsfehler, da das "Berliner Modell" aufgrund des vor-
rangigen Bundesrechts nur eine Leitlinie ist. Im Rahmen der in
die Abwaéagung einzustellenden Belange kommt der Leitlinie
keine Vorrangbestimmung zu; Verstol3 gegen Bundesrecht.

e) Aus der Begrindung, Seiten 21 und 130 geht zweifelsfrei
hervor, dass der Plangeber das "Berliner Modell" als allge-
meingultig anwendet, was eine Abwagung der ortlichen Ver-
haltnisse ersetzt. Damit wird das planerische Handeln un-
rechtmaRig "tarifartig”. Vielmehr muss sich die Rechtfertigung
der Planinhalte aus den stadtebaulichen Griinden des § 9 Abs.
1 Satz 1 BauGB ergeben und darf nicht kausal hergeleitet wer-
den BayVGH, Urt. v. 12.04.2004 - 20 N 04.329).

10) Hier im Studiengang ist bekannt, dass es im Bereich der
Bebauungsplanung keine Fachaufsicht gibt. Ausgehend von
der Grundsatzentscheidung der Verfassung von Berlin, gewis-
se Verwaltungs-/Planungsaufgaben den Bezirken zu Ubertra-
gen, war der Bezirk Spandau fur das Bebauungsplanverfahren
zustandig. Uber das Allgemeine Zustandigkeitengesetz und
das Ausfuhrungsgesetz zum Baugesetzbuch hat sich die Se-
natsverwaltung aber ein Weisungs- und Eingriffsrecht gesi-
chert. Diese sind dann anzuwenden, wenn der Senat eine an-
gemessene und rechtsstaatlichen Kriterien folgende andere

rings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale Un-
gleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik
eingestuft wurde, noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf
Grund der bereits vorhandenen Bevolkerungsstruktur. Es wird nur
ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fir die Realisie-
rung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen gesi-
chert (textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 %
der neu zu schaffenden Geschossflachen fir Wohnungen, die
andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfligung.
Hierdurch und durch die bisherige Entwicklung der Flachen dstlich
der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilienhdusern steht
nicht zu befiirchten, dass einseitige — sozial schwache — Bevolke-
rungsstrukturen entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das
Ziel einer sozial gemischten Bevolkerungsstruktur geférdert. Es ist
nicht erkennbar, dass hierdurch ein sozialer Brennpunkt erstmalig
geschaffen oder ein solcher verschéarft wird. Somit ist im Rahmen
der Anwendung der Leitlinie des Berliner Modells hier auch eine
Auseinandersetzung mit der oOrtlichen Situation erfolgt. Die Fest-
setzung ist somit aus stadtebaulichen Griinden gerechtfertigt. Die
Abwagung wird hierdurch in keiner Weise verklrzt oder ersetzt.
Daruber hinaus ist die Aufnahme der Festsetzung fir die Prifung
der Angemessenheit der im stadtebaulichen Vertrag vereinbarten
Forderungen und zur Klarstellung der Gleichbehandlung aller
Grundstiickseigenttiimer erforderlich.

Die Einwdnde werden zuriickgewiesen.

Die gesetzlichen Befugnisse zur Weisung oder der Ubernahme
des Bebauungsplanverfahrens werden nur dann genutzt, wenn
eine Beeintrachtigung ,dringender Gesamtinteressen Berlins bei
Bebauungsplanen® vorliegt und nicht durch entsprechendes Han-
deln des Bezirks abgestellt wird. In diesem Fall lag eine Beein-
trachtigung des Belangs nach § 7 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 AGBauGB
vor. Die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung erfillt, soweit mehr als 50 neue Wohneinheiten
entstehen sollen, immer den Tatbestand /die Tatbestandsmerkma-
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Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag

Nr. Datum

Abwagungsentscheidung treffen will als der Bezirk.

a) Wie dargestellt, mangelt es der Senatsverwaltung an dem
Willen, die ortliche Situation sozialwissenschaftlich zu bewer-
ten. Stattdessen wird das "Berliner Modell" als feststehende
Abwéagungsentscheidung prasentiert. Das An-Sich-Ziehen der
Planung wird also damit gerechtfertigt, dass das "Berliner Mo-
dell" vollumfanglich anzuwenden sei (siehe auch mein Punkt
9). Sie wenden also das Eingriffsrecht missbrauchlich als Dis-
Ziplinarrecht an.

b) Es ist wohl unbestritten, dass das Gelande des Bebauungs-
plans tberwiegend landeseigen ist. Zudem wird die landesei-
gene GEWOBAG in der Begrindung zum Bebauungsplan als
Eigentimer des Geléndes bezeichnet. Der Plangeber ist selbst
als Mitglied des Vorstands/des Aufsichtsrats Teil der GEWO-
BAG. Der Bezirk Spandau hat nun die Festsetzung von Fla-
chen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB unterlassen und auch kei-
nen Vertrag hinsichtlich einer Mietpreis- und Belegungsbindung
mit der GEWOBAG geschlossen. Dies veranlasst Sie, vom
Eingriffsrecht Gebrauch zu machen. Die Begriindung zum Be-
bauungsplan fuhrt aus, dass dies zur Wahrung der gesamt-
stadtischen Belange erfolgte (Seite 130). Wenn aber das zu
beplanende Gelande landeseigen ist, die GEWOBAG lande-
seigen ist und der Plangeber selber Teil der GEWOBAG ist,
hatte es zur Durchsetzung der gesamtstadtischen Belange
andere Mittel und Wege gegeben, als den verfassungsmaRig
gegebenen Grundsatz der Selbstverwaltung der Bezirke zu
unterlaufen. Mit lhrem Handeln begehen Sie Verfassungs-
bruch.

le der ,Eigenart von besonderer Bedeutung fiir den Berliner Woh-
nungsmarkt®. Dabei ist die Vereinbarung von Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen ein essentieller Bestandteil des Modells und ein
generelles stadtebauliches Ziel Berlins, das der bezirkliche Plan-
geber nicht einfach au3er Acht lassen darf, weil die Bezirke keine
Gemeinden sind. Dies wird in der Leitlinie fir den Abschluss stad-
tebaulicher Vertrége in Berlin detailliert begriindet und hergeleitet.
Der fUr ganz Berlin verbindliche Anteil mietpreis- und belegungs-
gebundener Wohnungen steht selbstverstandlich unter dem Vor-
behalt, zur Wahrung der Angemessenheit der Leistungsverpflich-
tungen des Vorhabentragers, im begrindeten Einzelfall die gene-
relle Quote zu verringern oder ganz auf sie zu verzichten. Das
Eingriffsrecht ist hier also keine MalRnahme der Disziplinierung,
sondern stellt sicher, dass der Bebauungsplan mit den gesamt-
stadtischen Zielen Berlins insgesamt vereinbar ist.

Darliber hinaus haben sich alle Bezirke vertraglich verpflichtet,
das Modell anzuwenden und diese sich daher grundsatzlich zur
Umsetzung des gesamtstadtischen stadtebaulichen Ziels ver-
pflichtet haben. Wenn der bezirkliche Plangeber das gesamtstad-
tische stadtebauliche Ziel nicht umsetzen will, gibt es keine ande-
ren Befugnisse als die gesetzlich geregelten.

Abschliefend zur ,Selbstverwaltung der Bezirke®: Die Verfassung
Berlins legt in Artikel 1 Absatz 1 den Grundsatz der Einheitsge-
meinde fest. Trager des Rechts auf gemeindliche Selbstverwal-
tung ist die Einheitsgemeinde Berlin. Die Bezirke sind verselbst-
stéandigte Teile der nachgeordneten Verwaltung der Einheitsge-
meinde Die Bezirke erfullen lediglich ihre Aufgaben nach den
Grundséatzen der Selbstverwaltung. Mithin geht es um die Art und
Weise der Aufgabenerledigung der den Bezirken nach anderen
Bestimmungen Ubertragenen Aufgaben und begriindet ein fur den
Landesgesetzgeber verbindliches Organisationsprinzip der Berli-
ner Verwaltung. Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung ge-
wahrleistet aber kein eigensténdiges Recht auf Selbstverwaltung.

Der landesverfassungsrechtliche Grundsatz der Einheitsgemeinde
ist auch nicht fur den speziellen Gewahrleistungsgehalt der ge-
meindlichen Planungshoheit durchbrochen. Die Verfassung von
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Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum

Berlin enthélt keine Bestimmung aus der zu entnehmen ware,
dass den Bezirken die Befugnis zusteht, die stadtebauliche Ord-
nung in ihrem Gebiet eigenstéandig und umfassend durch Bauleit-
planung zu regeln. Artikel 64 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung,
wonach die Bezirke durch Gesetz erméachtigt werden kdénnen, zur
Festsetzung von Bebauungspléanen Rechtsverordnungen zu erlas-
sen, begriindet keine origindre Tragerschaft der Bezirke fur die
Regelung der Bodennutzung in ihrem Gebiet. Die Bezirke nehmen
die Aufgabe der Bauleitplanung nur aus- von der Planungshoheit
der Einheitsgemeinde- abgeleitetem Recht auf der Grundlage
organisationsrechtlich zugewiesener Kompetenzen wabhr.

Hinsichtlich der Regelungen zum mietpreis- und belegungsgebun-
denen Wohnraum sind beim Abschluss stadtebaulicher Vertrage
nach dem Berliner Modell alle Vertragspartner im Sinne des
Gleichbehandlungsgrundsatzes auch gleich zu behandeln. Ge-
genstand und Ziel der jeweiligen Vertrage sind identisch, egal ob
es sich beim Vertragspartner um einen privaten Vorhabentrager
oder eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft handelt.
Dartber hinaus handelt es sich bei dem Bebauungsplan 5-73 um
einen Angebotsbebauungsplan, bei dem eine textliche Festset-
zung gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB (Flachen, auf denen ganz oder
teilweise nur Wohngebaude, die mit Mitteln der sozialen Wohn-
raumférderung geférdert werden kénnten, errichtet werden durfen)
hinsichtlich eines gemaf Berliner Modells zu errichtenden Mindes-
tanteils an mietpreis- und belegungsgebunden Wohnraums in
jedem Fall und unabhéngig vom jeweiligen Eigentimer festgesetzt
wird. Dies macht zugleich fur den Burger deutlich, dass im Plan-
gebiet entsprechender Wohnraum vorzusehen ist. Dies dient auch
der Klarheit im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, in dem
den Burger*innen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.
Fazit

Der Begriindung zum Bebauungsplan mangelt es erheblich an | Der Einwand wird zuriickgewiesen.

inhaltlicher Reflektion und Abw&gung. Nach Uberarbeitung ist | siehe Abwagung zu den vorangegangenen Punkten der Stellung-
der Bebauungsplan erneut auszulegen. Die Punkte 10 a und | nahme.

10 b sind zudem verfassungsrechtlich zu prifen.
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Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB
Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum
Die geauRerten Bedenken gehen zusatzlich an die Birgerinitia- | Kenntnisnahme.
tive Spandau-Haveleck. )
Keine Anderung der Planung.
Ihre Antwort senden Sie bitte an |[...]
05. | Biirger 6 Zum Bebauungsplanverfahren und den im B-Plan erfolgten | Kenntnisnahme.
Anderungen wird als direkt betroffene Anwohnerin fristgeman
27.05.2018 wie folgt Stellung genommen:

Der Bebauungsplanentwurf und die aktuellen Anderungen zu
dem Mindestanteil von mietpreisgebundenen Wohnungen
ebenso wie die bislang bekannten Ansatze der Gesamtplanun-
gen missachten die Anforderungen aus 8 1 Abs. 6 Nr. 2
BauGB nach ,dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen®
und der ,Eigentumsbildung der Bevélkerung": Die Struktur des
Bezirks Spandau sowie insbesondere des Stadtteils Haselhorst
ist nach wie vor durch eine hohe Arbeitslosen- und Sozialhil-
fequote, eine hohe Verschuldung der Haushalte sowie ein
niedriges Bildungs- und Ausbildungsniveau gepréagt.

Gemal aktuellem Sozialstrukturatlas, Armutsbericht und dem
Monitoring ,Soziale Stadtentwicklung 2015“ hat sich Entwick-
lung seit 2008 weiter verschlechtert. So liegt im angrenzenden
Quartier Pulvermuhle der Anteil an Sozialwohnungen bei 70 %.
Daher muss gerade in Spandau Uberproportional héherwertiger
Wohnraum sowie Eigentum geschaffen werden, um eine sub-
stanzielle Verbesserung der Sozialstruktur zu erreichen. Im
Quartier Haveleck ist durch die Bebauung mit Reihenhausern
eine erste Stabilisierung erfolgt, die durch die aktuellen Pla-
nungen konterkariert wird.

Vor Festsetzung des Bebauungsplans ist es daher erforderlich

und wird hiermit gefordert, eine Untersuchung zu den Auswir-
kungen der Bebauung auf die sozialen Strukturen des Quar-
tiers vorzunehmen.

Dazu wird auch verwiesen auf die aktuelle Studie des Wissen-
schaftszentrums Berlin fir Sozialforschung (WZB), deren Er-
kenntnisse fur die Entwicklung der Wasserstadt sehr wichtig
sind. Darin sowie von den Autoren der Studie heif3t es u.a.:
"Die Segregation, also die Entmischung und Trennung von
verschiedenen Bevdlkerungsgruppen und deren ungleiche

Die Einwdnde werden zuriickgewiesen.

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung stellt
eine vom Senat des Landes Berlin beschlossene Planungsgrund-
lage dar, die in der Bauleitplanung zu bericksichtigen ist. Im
Rahmen der Aufstellung des Berliner Modells ist insbhesondere
hinsichtlich der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebunde-
nem Wohnraum auf der Grundlage der Bestandsermittlung und
Prognosen zum zukinftigen Wohnungsbedarf ein gesamtstadti-
sches Defizit an Wohnraum zur Versorgung finanzschwécherer
Haushalte festgestellt worden. Die Minderung bzw. langfristige
Beseitigung dieses Sachverhalts ist im Rahmen der Gesamtab-
wagung der im Berliner Modell enthaltenen Regelungen dergestalt
abgewogen worden, dass sie auch eine gesamtstadtische Aufga-
be darstellt. Darauf basierend ist festgelegt worden, dass das Ber-
liner Modell in allen Bebauungsplanverfahren, die Wohnraum in
einer bestimmten Mindestgré3enordnung enthalten, Anwendung
findet. Ausnahmen oder Abweichungen vom Berliner Modell sind
in begrindeten Einzelfallen dann mdéglich, wenn Anhaltspunkte
dafur bestehen, dass durch die anteilige Schaffung mietpreis- und
belegungsgebundenem Wohnraums die Erhaltung oder Schaffung
sozial stabiler Bevolkerungsstrukturen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr.
2 BauGB geféahrdet ware.

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Weder liegt das Plangebiet
in einem Planungsraum, der nach den Ergebnissen des Monito-
rings Soziale Stadtentwicklung im Gesamtindex "Soziale Un-
gleichheit" mit einem sehr niedrigen Status mit negativer Dynamik
eingestuft wurde, noch bestehen sonstige Anhaltspunkte auf
Grund der bereits vorhandenen Bevélkerungsstruktur. Es wird nur
ein Mindestanteil von 30 % der Geschossflache fur die Realisie-
rung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen gesi-
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Abt. IV Auswertung der erneuten eingeschrankten Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Lfd. Einwender, Stellungnahme Abwagungsvorschlag
Nr. Datum

Verteilung im Stadtraum, ist besonders stark in Gebieten mit | chert (textliche Festsetzung Nr. 17). Demnach stehen bis zu 70 %
vielen Sozialwohnungen. Das ideal einer sozial gemischten | der neu zu schaffenden Geschossflachen fir Wohnungen, die
Stadt ist schon lange dem Ziel gewichen, bezahlbaren Wohn- | andere Zielgruppen mit Wohnraum versorgen, zur Verfugung.
raum zu schaffen. Denn Sozialwohnungen seien Uberwiegend | Hierdurch und durch die bisherige Entwicklung der Flachen 6stlich
»in Gebieten zu finden, in denen ohnehin die Armen wohnen". | der Havel mit einem Schwerpunkt auf Einfamilienhdusern steht
Zudem schreitet die Spaltung umso schneller voran, je starker | nicht zu beflrchten, dass einseitige — sozial schwache — Bevoélke-
sie bereits besteht. Dem lieRe sich mit Sozialwohnungsbau in | rungsstrukturen entstehen, sondern es wird vielmehr hiermit das
Quartieren entgegenwirken, in denen es bisher keine gibt." Ziel einer sozial gemischten Bevodlkerungsstruktur gefordert. Somit
ist hier auch eine Auseinandersetzung mit der ortlichen Situation
erfolgt und die Festsetzung ist auch aus stadtebaulichen Griinden
und ohne eine vertiefende Studie gerechtfertigt. Darlber hinaus ist
die geplante Entwicklung im Bebauungsplan 5-73 nicht mit der
Entwicklung auf der westlichen Seite der Havel zu vergleichen.
Die geplante Bebauung weist wesentlich hohere stadtebauliche
Qualitdten auf, die nahezu allen Wohnungen einen Wasserblick
ermdglicht. Damit kdnnen Wohnungen entstehen, deren Attraktivi-
tat auch Burger mit héherem Einkommen anspricht, so dass auch
in den Geschosswohnungsbereichen eine adaquate soziale Mi-
schung erwartet wird. Die Festsetzung eines entsprechenden An-
teils an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen in ei-
nem Quatrtier, das derzeit im Wesentlichen mit Einfamilienh&usern
bebaut ist, entspricht zudem der Empfehlung der angefihrten
Studie.
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